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Zum Titelbild:

Kulturlandschaft bei Hettingen auf der Schwäbischen Alb in 730-810m Höhe über NN.
Im Zuge der Durchführung eines Flurbereinigungsverfahrens wurden in diesem Gebiet zahlreiche landes
weit besonders schutzwürdige Arten beobachtet. Das zuständige Landesamt für Flumeuordnung gab daher 
die Erstellung einer Arten- und Biotopschutzkonzeption in Auftrag, die in das noch laufende Verfahren 
integriert wurde. Die drei kleinen Fotos stehen für einen Teil der ausgewählten und näher untersuchten 
Artengruppen:

Der Blauschwarze Eisvogel (Limenitis reducta) (oben) ist eine der Zielarten für sonnenexponierte 
Waldränder; seine Larven leben an der Heckenkirsche.
Laufkäferarten wie Carabus convexus (Mitte) stehen insbesondere für die Lebensräume der Ackerbau
landschaften mit Steinriegeln, Säumen, Ackerbrachen oder Halbtrockenrasen.
Eine Besonderheit stellt der vom Aussterben bedrohte Feldgrashüpfer (Chorthippus apricarius) (unten) 
dar, der in dem Gebiet sein einziges stabiles Vorkommen in Baden-Württemberg hat. Für ihn wurde 
daher eine umfassende Populationsgefährdungsanalyse durchgeführt. Durch Markierung vieler Indivi
duen konnten die Populationsgrößen in verschiedenen Lebensräumen und die Bedeutung einer Bio- 
topvemetzung für die Art ermittelt werden.

(Fotos: Dr. Heinrich RECK & Fabian RECK, Arbeitsgruppe Tierökologie + Planung, Filderstadt)
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Wege zur verbesserten Umsetzung biologischer Daten 
in der Planung
Einführung in die Themenstellung und Ergebnisse des Seminars vom 23. 
bis 24. November 1995 in Eching bei München

Beate JESSEL

Mit "Biologischen Fachbeiträgen in der Umwelt
planung" ist ein weites Spektrum an verschiedenen 
Aufgaben Umrissen: Landschaftsplänen, Pflege- und 
Entwicklungsplänen, Eingriffsbeurteilungen, wei
terhin verschiedenste botanische,und zoologische 
Beiträge, unterschiedliche in Frage kommende Ar
tengruppen, Erhebungen, Methoden usw.
Im Vergleich zu anderen Schutzgütem, d.h. dem 
abiotischen Bereich (Boden, Wasser, Klima/Luft), 
erst recht dem Landschaftsbild, ist die Einbezie
hung des biotischen Bereichs in derartige Aufgaben 
und Fragestellungen mittlerweile doch recht akzep
tiert und weitgehender Standard - auch wenn sich 
einwenden läßt, daß diese Akzeptanz in höherem 
Maße für die Pflanzenwelt gilt als für die Tierwelt, 
innerhalb der Vegetation für die Pflanzensoziologie 
wiederum in höherem Maße als für die Flora. Es hat 
sich ein Spektrum an Methoden, Erfassungspara- 
metem und Bewertungskriterien mehr oder minder 
eingependelt; als Stichworte mögen Rote-Liste-Ar
ten, Ziel- oder Leitarten oder die von USHER & 
ERZ 1994 zusammengestellte "Hitliste der Bewer
tungsparameter" dienen, die angeführt wird von 
"Diversität", "Seltenheit", "Natürlichkeit", "Flä
chengröße" und "Repräsentanz" Über die Aussage
kraft und Anwendbarkeit eines jeden dieser Begrif
fe läßt sich zwar heftig diskutieren, dennoch aber 
arbeiten wir fast alle mit ihnen! Daneben besteht 
eine recht große Zahl an Literatur über die geeignete 
Auswahl von Arten bzw. Artengruppen sowie ad
äquate Erfassungsmethoden; eine gewisse Stan
dard- und Konsensbildung ist hier - wiederum wohl
gemerkt im Vergleich zu Abiotik und Landschafts
bild gesehen - doch recht weit fortgeschritten. 
Dennoch - oder vielleicht gerade deshalb - tut sich 
bei umsetzungsorientierten Fragestellungen ein Span
nungsfeld auf: Auf der einen Seite steht die ungeheure 
Komplexität der belebten Umwelt (in Deutschland 
können etwa 40.000 mehrzellige Arten in einer 
Vielzahl von Lebensgemeinschaften, von Verände
rungen betroffen sein). Auf der anderen Seite steht 
die aufgrund der jeweiligen Fragestellung sowie 
aufgrund des zur Verfügung stehenden Zeit- und 
Kostenrahmens in aller Regel notwendige Schwer
punktsetzung.
Es führt dies dazu, daß erhobene bzw. vorhandene 
biologische Grundlagen oft nur unzureichend wei

terverwendet bzw. umgesetzt werden, d.h. nur un
zureichend in fachliche Wertungen oder gar Maß
nahmen einfließen, daß zum anderen aber auch des 
öfteren nicht von vomeherein zielgerichtet genug 
erhoben wird, so daß diese Grundlagen gar nicht 
weiterverwendet werden können. Aus unterschied
lichen Gründen entstehen die sogenannten "Daten
friedhöfe" bzw. es besteht u.U. ein Mißverhältnis 
zwischen dem betriebenen Aufwand und den daraus 
ableitbaren Aussagen.
Die These, daß es im Bereich biologischer Fachbei
träge mittlerweile weniger an den Grundlagen, son
dern an der Schnittstelle zwischen Grundlagenerhe
bung und darauf aufbauender planerischer Umset
zung hapert, gab Anlaß für die Bayerische Akade
mie für Naturschutz und Landschaftspflege, auf ei
ner Tagung am 23. und 24. November 1995 Wege 
zu einer verbesserten Umsetzung und "Überset
zung" biologischer Daten in die Planung zu disku
tieren. Das Thema fand regen Anklang bei ca. 150 
Fachleuten, die aus dem ganzen Bundesgebiet nach 
Eching bei München gekommen waren.

Abhängigkeit der Untersuchungen von der Fra
gestellung

Ausgangspunkt war, daß es für die am Planungspro
zeß Beteiligten zunächst wichtig ist, sich über die 
jeweilige Fragestellung sowie die daraus sich erge- 
gebenden Ziele der Untersuchung und die Konse
quenzen für den Untersuchungsrahmen klar zu wer
den. Planungsbezogene Erhebungen können nicht 
den Anspruch wissenschaftlicher Grundlagenerhe
bungen haben, sondern müssen einen klar definier
ten Bezug

zum beplanten Raum
zur Maßstabsebene
zur jeweils konkret anstehenden Problem- und
Fragestellung

haben.
Einige Beispiele sollen verdeutlichen, daß solche 
Fragestellungen und die daraus sich ergebenden 
Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich sein kön
nen:
Unter den Planungsinstrumenten gibt es zunächst 
solche, die schwerpunktmäßig auf eine aktive Ent-
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wicklung, Gestaltung und Verbesserung der Lei
stungsfähigkeit des Naturhaushaltes gerichtet sind:

• Beispiel: Landschaftsrahmenplanung (innerhalb 
der Planungshierarchie der Landschaftsplanung): 
Aufgaben-/Fragestellung: Darstellung großräu
miger Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Natur 
und Landschaft, Formulierung allgemeiner Leit
bilder und überörtlicher Schutz-, Pflege- und 
Entwicklungsziele auf übergeordneter Ebene, 
wobei zwischen den einzelnen Schutzgütem 
ggf. ein Abgleich zu innerfachlich abgestimm
ten Zielen zu leisten ist.

-* Vorgehen: Auf kleinmaßstäblicher Ebene Glie
derung der im Planungsraum vorhandenen Nut- 
zungs- bzw. vegetationskundlichen Einheiten 
und Lebensraumkomplexe sowie Ermittlung 
des relevanten Arten- und Deskriptorenspek- 
trums (Schlüsselindikatoren). Dies wird im we
sentlichen durch Sichtung vorhandener Grund
lagen erfolgen, ergänzt durch Übersichtsbege
hungen und gezielte Stichproben; evtl, erfolgen 
gesonderte Untersuchungen zu Arten mit groß
räumigen Lebensraumansprüchen. Dabei wer
den eher großräumig integrierende Tiergruppen 
mit weiträumigen funktionalen Beziehungen in 
der Landschaft, die Ausscheidung und Darstel
lung charakteristischer überörtlich bedeutsamer 
Lebensraumkomplexe, daneben die Beachtung 
kleinräumiger Vorkommen von regional bzw. 
überregional seltenen Arten eine Rolle spielen.

• Beispiel: Pflege- und Entwicklungsplanung für 
ein Schutzgebiet
Fragestellung: Ermittlung naturschutzfachlich 
besonders wertvoller Flächen sowie bestehen
der Defizite im Hinblick auf das in der Verord
nung festgelegte Schutzziel, Formulierung von 
Schutz-, Pflege- und Entwicklungszielen sowie 
-maßnahmen im konkreten Einzelflächenbezug. 
Für diese Aufgabenstellung werden z.B. die Be
trachtung historischer Karten, des historisch ge
gebenen Potentials und der daraus sich erge
benden Entwicklungsmöglichkeiten eine ten
denziell größere Rolle spielen als bei auf Erhal
tung des Status quo angelegten Eingriffsbe
urteilungen. Man wird eine detaillierte Charak
terisierung kleinräumig Vorgefundener Lebens
gemeinschaften sowie die Abgrenzung und 
flächenmäßige Zuordnung der von den unter
suchten Artengruppen benötigten und einge
nommenen Strukturen und Areale vornehmen, 
sowie darauf aufbauend eine Inwertsetzung der 
einzelnen Lebensräume, Lebensgemeinschaften 
und Strukturen primär im Hinblick auf ihren 
Eigenwert und ihre Schutzwürdigkeit.

Instrumente zur Eingriffsbeurteilung (insbesondere 
Umweltverträglichkeitsprüfung UVP und natur
schutzrechtliche Eingriffsregelung) sind dagegen 
per Gesetz mehr reaktiv auf eine Sicherung des 
Status quo, auf die Vermeidung bzw. Kompensation 
zu erwartender Verschlechterungen in Naturhaus
halt und Landschaftsbild angelegt:

Beispiel: Umweltverfrägüchkeitsprüfung (UVP): 
Fragestellung: I.d.R. vergleichende Beurteilung 
von Trassen- und Standortaltemativen hinsicht
lich ihrer Umwelterheblichkeit sowie eine dar
aus abgeleitete Empfehlung zur Entscheidungs
findung. Weiterhin sind prinzipiell mögliche 
Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnah
men sowie dafür in Frage kommende Räume zu 
benennen.

-*• Man wird ein breit angelegtes Deskriptoren
spektrum betrachten, das auf die einzelnen Ein
griffswirkungen abgestimmt und geeignet ist, 
sowohl großräumige als auch kleinräumige Ein
griffswirkungen - soweit diese jeweils eine Rolle 
spielen - abzubilden und einer vergleichenden Be
trachtung zugänglich zu machen. Die Inwertset
zung erfolgt im Hinblick auf die Empfindlichkeit 
der Lebensräume und Lebensgemeinschaften in 
bezug auf die jeweiligen Eingriffsfolgen.

• Beispiel: Landschaftspflegerische Begleitpla
nung im Rahmen der naturschutzrechtlichen 
Eingriftsregelung
Fragestellung: I.d.R. für eine bereits ausgewähl
te Alternative vergleichsweise kleinräumigere 
Variantendiskussion und detaillierte Risikoein
schätzung im Hinblick auf eine genaue (auch 
flächenmäßige) Bilanzierung in der Reihenfolge 
Vermeidung Ausgleich - Ersatz. Begründete 
Ableitung von Vermeidungs-, Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen im konkreten Einzelflächen
bezug, die gezielt die einzelnen Eingriffswir
kungen vermeiden bzw. kompensieren sollen. 
Zusätzliche Untersuchungen sollten konsequent 
auf den Aussagen und Grundlagen der UVP 
aufbauen, indem z.B. eine lokale Verdichtung 
des Probeflächennetzes, eine Ergänzung einzel
ner bislang qualitativ erhobener Parameter um 
quantitative Aufnahmen u.dgl. erfolgt. Wichtig 
ist die Maßnahmenrelevanz der ausgewählten 
Indikatoren, d.h. sie sollten sich dazu eignen, um 
auf bestimmte Zielarten, Indikatororganismen 
etc. abgestimmte Ausgleichs- sowie im Ein
klang mit den übergeordneten Leitbildern der 
Landschaftsplanung Ersatzmaßnahmen zu for
mulieren. Sie sollten sich weiterhin dazu eignen, 
um ggf. darauf aufbauende langfristig angelegte 
Nach-/Erfolgskontrollen vornehmen zu können.

Zu den Vorträgen im einzelnen

Auf die Bedeutung von Maßstabsebene und Frage
stellung für die Erarbeitung faunistisch-ökologi- 
scher Beiträge hob am Beispiel der Planungshierar
chie der Landschaftsplanung auch Diplom-Biologe 
Uwe RIECKEN vom Bundesamt für Naturschutz 
ab: Auf jeder Maßstabsebene sei hier ein tierökolo
gischer Beitrag in entsprechend gestufter Untersu
chungsintensität einzubringen. Tiere seien in ihren 
Lebensraumansprüchen ein wichtiger Bestandteil 
des Naturhaushaltes; daneben ergebe die Überlage
rung verschiedener Anspruchstypen mit ihren je
weiligen räumlichen Vemetzungsbeziehungen ein
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kompliziertes räumlich-funktionales Beziehungs
gefüge, das wesentlicher Bestandteil dessen sei, was 
z.B. das UVP-Gesetz mit dem Begriff der zu be
rücksichtigenden "Wechselwirkungen" bezeichnet. 
Einig war sich Uwe RIECKEN mit dem Land
schaftsökologen Thomas HERRMANN aus Pas- 
sau, daß der Planungserfolg nicht nur von einer 
eingehenden und zielgerichteten Bestandsaufnah
me, sondern auch von der kontinuierlichen Zusam
menarbeit der beteiligten Biologen und Planer ab
hängt. Am Beispiel der Landschaftsplanung zeigte 
HERRMANN jedoch auf, daß hier die Honorarord
nung HO AI in der Regel einen recht engen Rahmen 
absteckt, in dem das jeweils an Erhebungen Wün
schenswerte an die Grenzen des Machbaren stößt. 
Qualifizierte tierökologische Untersuchungen ein
zelner Artengruppen oder eingehende floristische 
Wuchsortkartierungen landkreisbedeutsamer Arten 
beispielsweise sollten daher im Zuge der Land
schaftsplanung als "Besondere Leistungen" nach 
HOAI gesondert abgegolten werden. Vor diesem 
Hintergrund wird in dem in diesem Heft enthaltenen 
Beitrag die Eignung verschiedener vegetations- 
kundlicher und floristischer Arbeitsweisen in ihrer 
jeweils projektspezifischen Anwendung beleuchtet.

Mit einem oft recht kontrovers diskutierten Thema, 
der Bewertung biologischer Daten, beschäftigte 
sich Dr. Heinrich RECK aus Stuttgart. Neben der 
Fragestellung seien auch Bewertungskriterien und 
Bewertungsmaßstäbe bereits vor Beginn der Erhe
bungen festzulegen, um diese dann entsprechend 
zielgerichtet durchführen zu können. Notwendig sei 
weiterhin zu jeder biologischen Bewertung eine 
eingehende verbale Analyse, in der die verwendeten 
Wertskalen begründet sowie die Vörgehensweise 
erläutert werden müßten. In den Lebensrauman
sprüchen von Zielarten liegen für RECK die einzi
gen objektivierbaren Meßeinheiten bzw. direkt er
hebbaren Bewertungskriterien für den Arten- und 
Biotopschutz, wobei er einen entsprechenden mehr
stufigen Bewertungsrahmen zur Diskussion stellt.
Vielfältige Möglichkeiten, wie eine wesentliche 
Datengrundlage, das Bayerische Arten- und Biotop
schutzprogramm (ABSP), für verschiedene planeri
sche Fragestellungen umgesetzt bzw. als Argumen
tationshilfe für anstehende Maßnahmen herangezo
gen werden kann, zeigten Jens SACHTELEBEN 
von der ABSP-Projektgruppe am Bayerischen 
Staatsministerium für Landesentwicklung und Um
weltfragen sowie die Landschaftsplanerin Christine 
SIMLACHER auf.
Die Einbindung und Umsetzung biologischer Bei
träge veranschaulichten sodann an verschiedenen 
Beispielen aus dem Straßenbau, der Rekultivierung 
von Steinbrüchen und der städtischen Grünord
nungsplanung der Biologe Burkhard ROTT aus 
Nürnberg, der Geoökologe Franz MODER aus Bay
reuth sowie Dr. Antje JANSEN und die Land
schaftsarchitektin Ursula HOCHREIN aus Wald- 
kraiburg. Übereinstimmend betont wurde die Not
wendigkeit, in der Zusammenarbeit von Biologen

und Planem gemeinsam Leitbilder als Rahmen für 
anzustrebende Entwicklungsziele und konkrete 
Maßnahmen zu formulieren und diese nach Mög
lichkeit aus übergeordneten Plänen und Program
men heraus zu begründen. Als gemeinsames Rück
grat für die Zusammenarbeit können beispielsweise 
auf formaler Ebene eine Mustergliederung sowie 
inhaltlich eine bürointeme Checkliste dienen, wie 
sie Burkhard ROTT vorstellte und in ihrer Umset
zung anhand eines praktischen Beispiels einer 
Eingriffsmaßnahme des Straßenbaus und der Er
richtung einer Grünbrücke zur Eingriffsminimie
rung - verdeutlichte.
Eine gezielte, von der jeweiligen Fragestellung ab
hängige Interpretation und Aufbereitung ist für bio
logische Daten wesentlich, um Entscheidungsrele
vanz zu erlangen. Hier stellte Dr. Ulrich RIEDL von 
der Planungsgruppe Ökologie + Umwelt aus Han
nover den Vorschlag einer biotoptypenbezogenen 
Vörgehensweise zur Aufbereitung von Bewertungs
grundlagen vor. Dabei gilt es, aus oft zunächst vor
liegenden unstrukturierten Artenlisten die kenn
zeichnenden Artenverbindungen und "ökologi
schen Profile" einzelner Raumausschnitte heraus
zuarbeiten sowie auf ihnen aufbauend räumlich- 
funktionale Beziehungen sowie dynamische Zu
sammenhänge in der Landschaft darzustellen.
Mit Anforderungen an die Gutachter biologischer 
Beiträge befaßte sich ein Vortrag von Gabriel HER
MANN von der Arbeitsgruppe "Tierökologie und 
Planung" aus Filderstadt. Am Beispiel der Heu
schreckenfauna demonstrierte er, welchen Einfluß 
der Erfahrungshorizont und die Geländekenntnis 
des jeweiligen Gutachters auf die erhobenen Arten
spektren sowie auf die Ergebnisse der Bewertungen 
haben. Als Konsequenz seien, so Hermann, neben 
methodischen Anforderungen an die Bearbeitung 
biologischer Beiträge auch einheitliche Qualifikati
onsstandards für die Bearbeiter einzelner Arten
gruppen zu fordern.
Weitere Wünsche der Naturschutzbehörden an die Gut
achter brachte Oberregierungsrat Ulrich LAEPPLE 
von der Regierung der Oberpfalz, Regensburg, vor. 
So sei insbesondere Ehrlichkeit vonnöten, indem 
z.B. Daten- und Erhebungslücken auch als solche 
dargestellt und nicht durch eigenmächtige "Interpo
lationen" verdeckt würden. Umgekehrt wurde aus 
dem Plenum heraus aber auch deutlich gemacht, daß 
die Gutachter biologischer Beiträge sich auf die 
Rückendeckung durch die Naturschutzbehörden 
angewiesen fühlen, wenn sie ihrem Auftraggeber 
z.B. einen bestimmten für notwendig erachteten 
Erhebungsaufwand plausibel machen wollen.
Ein abschließender Beitrag von Prof. Dr. Hanns- 
Jürgen SCHUSTER und Prof. Dr. Bernd STÖCK- 
LEIN vom Fachbereich Landespflege der Fach
hochschule Weihenstephan befaßte sich am Bei
spiel eines Flurbereinigungsverfahrens mit der Vor
gehensweise bei Erfolgskontrollen. Der erste Kon- 
trollgang nach Durchführung der Maßnahmen er
gab hier ein differenziertes Bild: Verbesserungen 
z.B. bei Wiesenbrütem und auf Pionierstandorten
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infolge der Neuschaffungsmaßnahmen stand eine 
Beanspruchung insbesondere natumaher, auetypi- 
scher und damit eigentlich unersetzbarer Feuchtbio
tope gegenüber. Um so wichtiger erscheinen hier 
weitere Untersuchungen, die die Entwicklung des 
Landschaftsraumes in seinem Lebensraumgefüge 
und seinen typischen Arten dokumentieren.

Fazit der Tagung
Im Fazit der Tagung war man sich einig, daß zwi
schen Biologen und Planem über den gesamten 
Planungsprozeß hinweg eine kontinuierliche und 
gleichberechtigte Zusammenarbeit bestehen müsse, 
die nicht darin enden dürfe, daß der eine die Daten 
erhebt und der andere diese umsetzt. Entgegen der 
in der Diskussion z.T. vorgebrachten Forderung, in 
jedem Falle zunächst möglichst in die Breite gehend 
zu erheben, muß schon angesichts des i.d.R. be
grenzten Zeit- und Kostenrahmens der Untersu
chungsumfang in gemeinsamer Abstimmung und 
zielgerichtet, d.h. je nach Fragestellung differen
ziert, festgelegt werden. Umgekehrt ist aber auch 
eine größere Bereitschaft und Flexibilität der Auf
traggeber zu fordern, aufgrund gewonnener Er
kenntnisse (z.B. neuer Artenfunde oder ermittelter 
Vemetzungsbeziehungen) auch einmal Nachunter
suchungen zuzulassen oder gar Korrekturen an den 
Planungsvoraussetzungen vorzunehmen.
Geboten ist in vielen Fällen, daß den eigentlichen 
Erhebungen zunächst eine orientierende Vorunter
suchung vorangestellt wird, über die man sich einen 
überschlägigen Eindruck von den Gegebenheiten

vor Ort verschafft. Auf dieser Basis lassen sich die 
wesentlichen zu betrachtenden Wirkungsbeziehun
gen definieren sowie der Umfang der Hauptunter
suchung bestimmen.

Immer wieder taucht in puncto biologische Erhe
bungen die Forderung nach Standardisierung und 
Konventionenbildung auf. Im Vordergrund hat je
doch zunächst die jeweilige Fragestellung des Gut
achtens (s.o.) zu stehen, die präzise zu benennen ist. 
Darauf aufbauend sollten sowohl formale (z.B. die 
Einbindung und Berücksichtigung eines Gutach
tens betreffend) wie auch inhaltliche und personelle 
(d.h. die Qualifikation der Bearbeiter betreffende) 
Qualitätsstandards gesichert sein. Inhaltliche An
forderungen sollten sich neben den Erfassungsme
thoden für z.B. einzelne Organismengruppen insbe
sondere über die Definition eines methodischen 
Rahmens Gedanken machen, der an die Aufberei
tung von Daten, an Analyse, Bewertung und Ent
scheidungsfindung anzulegen ist und so die durch
gängige Berücksichtigung biologischer Daten im 
Planungsprozeß sicherstellt.

Wichtig erscheint schließlich die Forderung, daß 
künftig sehr viel häufiger Erfolgskontrollen durch
geführt werden: Nur so können prognostisch, d.h. 
vor Durchführung eines Vorhabens getroffene Aus
sagen über die voraussichtlichen Auswirkungen va
lidiert und kann mehr planungsbegleitendes Erfah
rungswissen über die tatsächliche Entwicklung von 
Maßnahmen gesammelt werden, das dann weiteren 
Vorhaben zugute kommen mag.
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Die Bedeutung zoologischer Fachbeiträge für unter
schiedliche Ebenen der naturschutzrelevanten Planung

Uwe RIECKEN

1 Einführung: Warum Tiere in der Planung?

Auch wenn es bereits eine Reihe von Publikationen 
gibt, die sich mit dieser Problematik beschäftigen 
(BLAB 1988; RECK 1990,1992,1993; RIECKEN 
1990, 1991a,b, 1992, 1994; SCHLUMPRECHT & 
VÖLKL 1992), soll an dieser Stelle noch einmal 
kurz auf die Gründe eingegangen werden, warum 
Tiere in Planungsverfahren von besonderer Be
deutung sind. Zunächst ist festzustellen, daß Tiere 
wichtige Schutzgüter im Sinne von § 1 Bundesna
turschutzgesetz (BNatSchG) und § 2 Umweltver
träglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) sind. Darüber 
hinaus sind Tiere wesentliche Bestandteile des Na
turhaushalts, welcher ja ebenso ein besonderes 
Schutzgut gemäß des BNatSchG ist. Tiere haben

Abbildung 1

Verbreitung des monophagen Rüsselkäfers Apion limonii 
(eng grau gepunktete Bereiche) und seiner Futter
pflanze Limonium vulgare (Meerstrandflieder, gefüll
te Kreise) an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins
(verändert nach TISCHLER 1985)

darüber hinaus spezielle räumliche Ansprüche, die 
sich nur partiell mit dem Verbreitungsmuster von 
erkenn- und kartierbaren Biotopen zur Deckung 
bringen lassen. Auch weisen sie ganz spezielle öko
logische Ansprüche auf, die nur begrenzt mit denen 
von Pflanzenarten bzw. von vegetationskundlichen 
Einheiten korrelieren. Tierarten und bestimmte 
Tiergruppen eignen sich somit als Bioindikatoren, 
und zwar im Sinne von Wertindikatoren, Zustands- 
anzeigem und Indikatoren für die Empfindlichkeit. 
Dies soll anschließend an einigen ausgewählten 
Beispielen belegt werden.
Zunächst ist festzustellen, daß das Vorkommen von 
Tieren nur sehr begrenzt mit dem Vorkommen von 
Vegetation und vegetationskundlichen Einheiten 
korreliert. Ein bekanntes Beispiel ist die Verbrei
tung des Rüsselkäfers Apion limonii an der Nord
seeküste, die nur bestimmte Teile des Areals seiner 
Futterpflanze umfaßt (vgl. Abb. 1). Der Grund dafür 
ist, daß neben ihrem Vorkommen auch eine be
stimmte strukturelle Situation (freigespülte Wurzel
bereiche) für die Eiablage dieser Käferart gegeben 
sein muß. Es soll an dieser Stelle auf diese bereits 
umfänglich in der Literatur diskutierte Problematik ein-

Tabelle 1

Auswahl vegetationsloser bzw. -armer Biotoptypen mit 
teils hoher naturschutzfachlicher Bedeutung ( aus  
RIECKEN 1992)

• Höhlen als Überwinterungsquartiere für Fleder
mäuse

• Quellen und Bachoberläufe mit ihrer spezialisier
ten rheophilen Fauna

• Geröll- und Schwemmsandbereiche an den Fluß- 
ufem mit typischen Wirbellosengemeinschaften

• vegetationsfreie Sandflächen in Abgrabungsgebie
ten und Binnendünen sowie Meeresstrände und 
-dünen mit ihrer großen Vielfalt an sandbrütenden 
Hymenopteren wie Grab- und Wegwespen, Sand
bienen u.v.m.

• Fels- und Schotterbereiche der Gebirge
• Abbruchkanten und Steilküsten mit Uferschwal

ben und Eisvögeln
• Felsküsten mit ihren typischen Brutvögeln wie 

Lummen, Tölpeln, Sturmvögeln usw.
• Gletscherfelder mit einer Reihe spezialisierter Wir

belloser (z.B. Gletscherflöhe)
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B = Biotopbesiedelnde Arten; räumliche Verknüpfung zu benachbarten Biotopen durch Nahrungsbeziehung, hier 
Funktion als Beute
Gr = Biotopwechsel in einem sich jahres- oder tageszeitlich verändernden Gradienten (z.B. bestimmtes Mikroklima: 
Laufkäfer)
Ko = Komplexbesiedler (z.B. Greifvögel, Fledermäuse, Fischotter)
LI = Leitliniennutzung durch wandernde Arten
Ts = Teilsiedler (z.B. Libellen, Eintagsfliegen, Köcherfliegen, blütenbesuchende Hautflügler und Schmetterlinge)
V = Vermeidung pessimaler Situationen (z.B. Uferlaufkäfer, Spinnen)
W = Wanderstrecke (z.B. Aal, Bachneunauge, Amphibien)
Ww = Biotopwechsel aufgrund eines Wirtswechsels (z.B. Blattlausarten)
Z = Zugstrecke/Rastgebiet (z.B. Zugvögel, ziehende Schwebfliegen und Schmetterlinge)

Abbildung 2

Auswahl von durch Tierarten bzw. -gruppen repräsentierte räumlich-funktionale Beziehungen in einem Land
schaftsausschnitt (Modell, aus RIECKEN 1992)

gegangen werden (vgl. z.B. BLAB 1988; RIECKEN 
1991a,b; SCHLUMPRECHT & VÖLKL 1992).

Verwendet man ausschließlich vegetationskundli- 
che Bewertungskriterien, gerät man spätestens bei 
der Beurteilung vegetationsfreier bzw. sehr -armer 
Lebensraumtypen an Grenzen. Sofern für solche 
Bereiche kein gesetzlicher Pauschalschutz (§ 20c) 
besteht, läßt sich eine naturschutzfachliche Wertig
keit nur über die Erfassung der diese Lebens
raumtypen besiedelnden Tierwelt herleiten. Solche 
Bereiche werden häufig durch eine außerordentlich 
vielfältige, teilweise von einer auch aus hochspezia
lisierten und gefährdeten Arten zusammengesetzten 
Tierwelt besiedelt und sind somit meist besonders 
schutzwürdig (vgl. GEISER 1989; HAESELER 
1972; PLACHTER 1983; PREUSS 1980). Eine 
Übersicht über die betroffenen Lebensraumtypen 
und ausgewählte dafür typische Arten gibt Tabelle 1.

Diese Lebensstätten, besonders die terrestrischen 
Rohbodenstandorte, wurden bislang hinsichtlich ih
res Wertes für den Naturschutz vielfach falsch ein
geschätzt (GEISER 1981). Die Bedeutung dieser 
Biotop- und Habitattypen für den Naturhaushalt 
insgesamt, aber auch für den zoologischen Arten
schutz läßt sich erst durch faunistische und/oder 
zoologisch-ökologische Untersuchungen bzw. die 
Erfassung von Indikator- oder Leitarten erkennen 
und in Planungshandeln im Sinne des Naturschutzes 
umsetzen.
Eine ähnliche Problematik ergibt sich bei der Be
wertung von Kulturflächen der Agrarlandschaft. Es 
wird häufig vergessen, daß noch in den 50er Jahren 
die Mehrzahl der Ackerflächen durch eine typische 
und vielfältige Arthropodenfauna und Vegetation 
ausgezeichnet waren (z.B. HEYDEMANN 1953, 
1955). Teilweise stellten diese Flächen Ersatzle
bensräume für die Fauna zerstörter Auebereiche dar.
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Die flächenhafte Intensivierung in der Landwirt
schaft in den vergangenen Jahrzehnten hat jedoch 
beinahe zu einem vollständigen Verlust dieser Bio
zönosen geführt. Dessen ungeachtet lassen sich 
auch heute noch auf einzelnen Schlägen entspre
chende Lebensgemeinschaften feststellen. Bei ober
flächlicher Betrachtung ist dies häufig nur schwer 
oder überhaupt nicht erkennbar. Erst anhand der 
Fauna lassen sich in solchen Fällen die tatsächlichen 
naturschutzfachlichen Wertigkeiten bestimmen 
(vgl. z.B. RIECKEN & RIES 1992).
Ein weiteres zentrales planerisches Problem stellt 
die Abgrenzung schutzwürdiger Bereiche und ihrer 
Mindestflächengröße dar. Dies gilt sowohl für die 
Abgrenzung von Untersuchungsräumen z.B. im 
Rahmen von Umweltverträglichkeitsstudien, aber 
auch für die Umgrenzung von künftigen Schutzge
bieten. Es soll an dieser Stelle nicht die gesamte 
Diskussion über Minimalpopulationen und Mini
malareale erneut präsentiert werden, sondern nur 
auf den Aspekt der räumlichen Abgrenzung von 
komplexen Lebensräumen eingegangen werden. 
Bekanntermaßen besiedeln viele Tierarten zu ver
schiedenen Entwicklungsstadien sehr unterschied
liche Biotoptypen (z.B. Amphibien, Libellen, viele 
Hymenopteren) oder bewohnen generell Lebens
raumkomplexe (viele Vogelarten, Fischotter). Pro
jeziert man die unterschiedlichen Anspruchstypen 
in den Raum und überlagert diese, so ergibt sich ein 
relativ komplexes, räumlich-funktionales Bezie
hungsgefüge, das planerisch berücksichtigt werden 
muß (Abb. 2). Wichtig ist in diesem Zusammen
hang auch, daß diese Funktionsbeziehungen im 
UVPG ("Wechselwirkungen", § 2) als Schutzgut 
benannt sind.

2 Faunistisch-ökologische Beiträge in der 
Landschaftsplanung

Es soll in diesem Beitrag ein Schwerpunkt auf den 
Bereich der Landschaftsplanung gelegt werden, da 
hier offensichtlich die Defizite am gravierendsten 
sind. Viele der allgemeineren Aussagen lassen sich 
jedoch ohne weiteres auf andere Formen der Natur
schutzplanung übertragen.
Die Landschaftsplanung soll, zumindest von ihrem 
theoretischen Anspruch her, flächendeckend und 
synoptisch die in den gesetzlichen Normen vorge
gebenen Ziele des Naturschutzes planerisch Umset
zern Zu den Aufgaben der Landschaftsplanung zäh
len dabei die Darstellung und Bewertung des Natur
potentials, die Entwicklung von Schutz- und Ent
wicklungszielen und die Ableitung der zur Errei
chung dieser Ziele notwendigen naturschutzfachli
chen Maßnahmen. Sie soll dabei aktuelle Nutzun
gen und über dem Gebiet liegende Fachplanungen 
berücksichtigen. Dieses Instrument ist bislang nur 
begrenzt wirksam. Dies liegt zum einen an der man
gelnden Verbindlichkeit und Umsetzung der plane
rischen Festlegungen. Darüber hinaus wird oft die 
schlechte inhaltliche Qualität beklagt. Dies gilt z.B. 
für die häufig zu beobachtende unkritische Akzep

tanz vorgesehener Fachplanungen, vor allem aber 
für die verwendeten fachlichen Grundlagen (z.B. 
LANDESNATURSCHUTZVERBAND SCHLES
WIG-HOLSTEIN 1993).

2.1 Status quo

Übersichten über die unzureichende Berücksichti
gung tier- und auch pflanzenökologischer Belange 
in den unterschiedlichen naturschutzrelevanten Pla
nungen wurden bereits mehrfach publiziert (z.B. 
KLEINSCHMIDT 1991; RIECKEN 1990, 1994).

In allen Auswertungen kam man zu dem Ergebnis, 
daß biologische Daten, und hier insbesondere fau
nistisch-ökologische, bislang eine sehr untergeord
nete Rolle spielen. Häufig werden überhaupt keine 
tierökologischen Gesichtspunkte berücksichtigt. In 
den Fällen, in denen für die Fauna dies geschieht, 
handelt es sich meistens um eher dürftige, auf eine 
oder sehr wenige Artengruppen bezogene Aussa
gen. Äußerst selten werden im Zuge der Planerstel
lung konkrete planungsbezogene Erfassungen vor
genommen (Abb. 3). Darüber hinaus gibt es aktuelle 
Tendenzen (z.B. die Ausführungsbestimmungen 
zur Landschaftsplanung in Schleswig-Holstein), 
gänzlich auf die Berücksichtigung bzw. Erhebung 
tierökologischer Daten in der Landschaftsplanung 
zu verzichten. M.E. genügt eine solche Landschafts
planung weder den generellen gesetzlichen Zielset
zungen des BNatSchG noch stellt sie eine akzepta
ble Landschaftsplanung im Sinne der §§ 5 und 6 des 
BNatSchG dar.

2.2 Notwendigkeit und Bedeutung zoolo
gischer Beiträge in der Landschafts
planung

2.2.1 Grundsätzliche bzw. gesetzliche Not
wendigkeit

Wenn die Landschaftsplanung, wie eben ausge
führt, die Belange des Naturschutzes synoptisch 
und planerisch abhandeln soll, muß sie zunächst 
bestimmte gesetzliche Regelungen berücksichti
gen. Hier ist an erster Stelle der bereits zitierte § 1 
BNatSchG zu nennen, nach dem die wildlebenden 
Pflanzen und Tiere explizit als Schutzobjekte be
nannt sind. Aus diesem Grunde ist es zunächst 
eigentlich selbstverständlich, daß in jedem Fall die 
allgemeinen tierökologischen Erkenntnisse (Stand 
des Wissens) einzubeziehen sind. Darüber hinaus 
bedarf es jedoch auch hinreichender Informationen 
über die Tier- und Pflanzenwelt des überplanten 
Raumes selbst. Zudem sind Tiere und Pflanzen auch 
im Zusammenhang mit der Beurteilung der Lei
stungsfähigkeit des Naturhaushalts unverzichtbar, 
weil Lebewesen zentrale Elemente des Naturhaus
halts darstellen. Auch die "Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit von Natur und Landschaft" wird im er
heblichen Maße durch Pflanzen, aber auch durch 
Tiere (z.B. die Vogelwelt), geprägt.
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2.2.2 Naturschutzfachliche Bewertung im 
Rahmen der Landschaftsplanung

Eine wesentliche A ufgabe der Landschaftsplanung 
stellt die naturschutzfachliche Bewertung von kon
kreten Raum ausschnitten dar. Für einen Teil der 
Flächen scheint dies relativ einfach leistbar, da ihre 
hohe naturschutzfachliche W ertigkeit bereits aus 
ihrem  Schutzstatus (LSG, NSG, Naturdenkm al, 
Pauschalschutz gemäß § 20c BNatSchG) unm ittel
bar hergeleitet werden kann. Dam it lassen sich je 
doch eine Fülle von Fragestellungen nicht abarbei
ten:

Sind bereits alle im  Sinne des Naturschutzes 
hochw ertigen Bereiche erfaßt (z.B. extensive 
bis m ittelintensive Nutzflächen, nicht nach § 20c 
geschützte Biotoptypen usw.)?
Korreliert die m eist vegetationstypologisch be
gründete Abgrenzung von Vorrangflächen für 
den Naturschutz m it den A nsprüchen der Fau
na?
Sind die erm ittelten Flächen ausreichend hin
sich tlich  Q uantität (z.B. Flächengröße) und 
Qualität?

• W elche negativen B eeinträchtigungen beste
hen?

• W elche Bereiche verfügen bei aktuell geringem 
Wert über ein hinreichendes Entw icklungspo
tential?

• W elche räum lich-funktionalen Beziehungen be
stehen in der Landschaft und sind planerisch zu 
berücksichtigen?

Auch flächendeckende Biotopkartierungen oder ve- 
getationskundliche Erfassungen und Bewertungen 
garantieren noch lange nicht, daß auch alle aus 
zoologischer Sicht w ertvollen Lebensräum e tat
sächlich erm ittelt werden. Dies belegen beispiels
weise U ntersuchungen von SCHLUM PRECHT & 
VÖLKL (1992).

Neben der Bewertung sollen im  Rahmen der Land
schaftsplanung anhand der i.d.R. von tierökologi
schen Beiträgen gewonnenen Informationen kon
krete Zielsetzungen und Leitbilder abgeleitet wer
den:

• Für den F lächenanspruch des N aturschutzes 
(räum liche A bgrenzung von Schutzgebieten, 
Bem essung von Pufferzonen, Dichte von Tritt- 
steinbiotopen usw.);

• für die zu erreichende Qualität der zu schützen
den Bereiche (Schutz- und Entwicklungsziele);

• für die Entwicklung von Bereichen m it hohem 
Potential bei geringer aktueller W ertigkeit (Re- 
naturierungsziele);

• hinsichtlich zu erreichender M indeststandards 
für Flächen, die vorrangig anderen als Natur
schutzzielen dienen (z.B. Extensivierung von 
Nutzflächen, Reduzierung negativer Außenwir
kungen);

• für die Vermeidung von Eingriffen in em pfind
liche Räum e (Vermeidungsziele).

Ausgehend von diesen Zielen und in Kenntnis der 
ökologischen Ansprüche der betroffenen Tierarten 
und -gemeinschaften lassen sich in einem weiteren 
Schritt konkrete Maßnahmen entwickeln (vgl. hier
zu z.B. BLAB 1993).

2.3 Zoologische Beiträge in den unter
schiedlichen Ebenen der Landschafts
planung

Die Landschaftsplanung stellt ein üblicherweise in 
drei Ebenen (Landschaftsprogramm, Landschafts
rahmenplan, Landschaftsplan) gegliedertes hierar
chisches Planungsinstrument dar. Häufig erfolgt die 
Erarbeitung jedoch nicht in dieser Hierarchie, weil 
die unteren Ebenen (z.B. kommunale Landschafts
pläne) vor den höheren Ebenen fertiggestellt wer
den. Entsprechend dieser verschiedenen Ebenen 
bilden auch unterschiedliche Maßstäbe das räumli
che Bezugssystem. Daraus ergeben sich logischer
weise auch unterschiedliche Schwerpunktsetzun
gen für die Informationsgewinnung im Zuge zoolo
gischer Erhebungen bzw. Beiträge (vgl. RIECKEN 
1994).

2.3.1 Ebene Landschaftsprogramm 
(M = 1 : 100.000 - 1 :  500.000,
§ 5 BNatSchG)

Das Landschaftsprogramm stellt die überörtlichen 
Erfordernisse zur Erfüllung der Naturschutzziele 
dar. Der Planungsraum ist meist ein ganzes Bundes
land. Auf dieser Ebene sind tierökologische Erhe
bungen in der Regel nicht durchführbar und entspre
chend auch nicht vorzusehen. Dessen ungeachtet 
sind jedoch alle für diese Maßstabsebene relevanten 
vorhandenen biologischen Daten zu berücksichti
gen. Hierzu zählen z.B. landesweite Kartierungen 
bestimmter Arten mit besonderer naturschutzfach
licher Bedeutung, das Wissen um das Vorkommen 
von Arten mit nur überregional zu erfüllenden Le
bensraumansprüchen (z.B. bestimmte Greifvögel, 
Biber, Wildkatze, Fischotter), überregional bedeut
same Rast- und Wandergebiete für Zugvögel usw..

2.3.2 Ebene Landschaftsrahmenplan 
(M = 1 : 25.000 - 1 :  50.000,
§ 5 BNatSchG)

Der Landschaftsrahmenplan ist ebenfalls ein Pla
nungsinstrument mit überörtlichem Raumbezug. Er 
ist jedoch bereits wesentlich konkreter als das Land
schaftsprogramm. Die Ergebnisse sollen den Rah
men für die kommunalen Landschaftspläne ab
stecken und wesentliche inhaltliche Vorgaben hier
für entwickeln. Hierzu ist eine umfassende Land
schaftsinventur unverzichtbar (z.B. LANDESNA
TURSCHUTZVERBAND SCHLESWIG-HOL
STEIN 1993). Auf dieser Ebene sind nur in Ausnah
mefällen bzw. für bestimmte Tiergruppen flächen
deckende Erfassungen möglich. Für bestimmte Ar
ten mit großem Raumanspruch wie Seeadler, Biber, 
Fischotter usw. stellt diese Planungsebene jedoch
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Tiere berücksichtigt systematische Erhebungen
mehr als eine Gruppe

Abbildung 3

Berücksichtigung der Tierwelt in ausgewählten Landschaftsplanungen (N = 27, verändert nach RIECKEN 1994)

bereits die unterste dar, auf der an den ökologischen 
Ansprüchen dieser Arten orientierte Schutzkonzep
te und Maßnahmen überhaupt noch umgesetzt wer
den können.
Zoologische Erhebungen auf dieser Planungsebene 
werden unter anderem für folgende Aufgaben benö
tigt (vgl. RIECKEN 1994):

• Für die Ausgliederung von überregional bedeut
samen, meist großflächigen Vörranggebieten für 
den Naturschutz,
zur Ermittlung von Lebensstätten für Arten mit 
großem Flächenbedarf,
als Grundlagen für die Festlegung überregiona
ler Verbundachsen,

• für die Prognose von möglichen Auswirkungen 
überregionaler Planungen (z.B. Trassenwahl bei 
Femstraßen),

• für die repräsentative und exemplarische Beur
teilung der wichtigsten natumahen Biotoptypen 
als positive "Eichpunkte" für die Zielableitung 
bzw. die Beurteilung des tatsächlichen Poten
tials der verschiedenen Teilräume und

• für eine repräsentative Beurteilung ausgewähl
ter Kulturflächen als Grundlage für die Beurtei
lung des naturschutzfachlichen (Entwicklungs-) 
Potentials und für eine Steuerung der Hauptnut
zungen in Richtung auf eine umweltverträgli
chere Bewirtschaftung über generelle Vorgaben 
(flächendeckender Ziel- und Planungsansatz).

2.3.3 Ebene Landschaftsplan
(M = 1: 5.000 bzw. 1 : 10.0001},
§ 6 BNatSchG)

Der Landschaftsplan ist die konkreteste Form der 
Landschaftsplanung. In ihm werden die "örtlichen 
Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung 
der Ziele des Naturschutzes und der Landschafts
pflege ..." (§ 6 Abs. 1 BNatSchG) dargestellt. Dies 
umfaßt ausdrücklich die Darstellung und Bewer
tung des Zustandes von Natur und Landschaft. Die 
Mehrzahl der heutigen Landschaftspläne wird die
sem Anspruch jedoch nicht oder nur bedingt ge
recht, unter anderem deshalb, weil die benötigten 
fachlichen Grundlagen nicht vorhanden sind bzw. 
nicht erhoben werden (vgl. Abb. 3) und kein ge
samtflächenbezogener Ansatz verfolgt wird. Dar
über hinaus fehlen häufig die überörtlichen Zielvor
gaben, weil die entsprechenden Landschaftsrah
menpläne nicht vorliegen.

Zoologische Daten werden auf dieser Ebene vor 
allem als fachliche Grundlage für 
• die repräsentative Beurteilung aller differenzier

ten Lebensraumtypen und Landschaftsstruktu
ren,
die Ausgliederung der besonders schutzwürdi
gen Vorrangflächen für den Arten- und Biotop
schutz (sofern noch nicht durch den Land- 
schaftsrahmenplan erfaßt),
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das Feststellen von qualitativen und quantitati
ven Defiziten inklusive der Ermittlung der Be
einträchtigungen durch aktuelle Nutzungen, 
die Prognose der möglichen Auswirkungen vor
gesehener, auch lokaler Fachplanungen,

• die flächenscharfe Ableitung von Zielvorstel- 
lungen für den Schutz und die Entwicklung der 
Vorrangflächen des Naturschutzes (inklusive 
notwendiger Pufferzonen usw.) und der zur Er
reichung notwendigen Maßnahmen, 
die Abgrenzung der Flächen mit Doppelnutzung 
(z.B. Naturschutz und Erholung, Naturschutz 
und Landwirtschaft),
die flächenscharfe Konkretisierung von natur
schutzfachlichen Zielvorstellungen für die Be
reiche mit Doppelnutzung und 
die Ableitung von Mindeststandards für die ver
schiedenen Nutzflächen (Vorrangflächen für an
thropogene Nutzung)

benötigt. Nicht alle erforderlichen biologischen 
Fakten müssen dabei im Rahmen der Planung erho
ben werden. Es kann und muß hier auf vorhandene 
Daten zurückgegriffen werden. In einzelnen Bun
desländern (z.B. Arten- und Biotopschutzpro
gramm ABSP in Bayern, RIESS 1988) wurde be
reits mit der systematischen Erhebung und Samm
lung entsprechender faunistisch-ökologischer In
formationen begonnen. Häufig liegen die entspre
chenden Daten jedoch nicht oder in nicht planungs
verwertbarer Form vor, so daß sie im Zuge des 
Vorhabens erhoben werden müssen.

3 Naturschutzplanung

Auf diesen Themenkomplex soll hier nicht weiter 
eingegangen werden. Generell gelten jedoch beson
ders für größere Vorhaben die eben gemachten Aus
führungen auch für Naturschutzplanungen (z.B. Na
turschutzgroßprojekte). Eine umfangreiche Darstel
lung der Erfordernisse und Vorschläge für die kon
krete Erhebung von tierökologischen Informatio
nen im Zuge solcher Verfahren findet sich z.B. bei 
FINCK et al. (1992).

4 Eingriffsplanung

Im Zuge einer Eingriffsplanung geht es darum zu 
ermitteln,

ob das vorgesehene Projekt "die Leistungsfähig
keit des Naturhaushalts oder das Landschafts
bild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen 
könnte" (§ 8 Abs. 1 BNatSchG), 
ob die erhebliche oder nachhaltige Beeinträchti
gung vermeidbar ist (§ 8 Abs.2 BNatSchG) und 
ob eine unvermeidbare Beeinträchtigung aus
gleichbar ist (§ 8 Abs. 3 BNatSchG).

Ähnliches gilt für die Umweltverträglichkeitsprü
fung (UVP): Ziel einer UVP ist die frühzeitige 
umfassende Ermittlung, Beschreibung und Bewer
tung der Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die 
Umwelt als Grundlage für behördliche Entschei

dungen über ihre Zulässigkeit (§ 1 UVPG). Schutz
güter im Sinne dieses Gesetzes sind "Menschen, 
Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Land
schaft und die jeweiligen Wechselwirkungen" (§ 2 
Abs. 1 UVPG).
Analog zur Landschaftsplanung läßt sich bereits aus 
den gesetzlichen Bestimmungen die Verpflichtung 
zur Berücksichtigung tierökologischer Belange im 
Zuge einer Eingriffsplanung herleiten. Denn nur 
wenn bekannt ist, welche Arten bzw. Artengemein
schaften mit welchen qualitativen und quantitativen 
Lebensraumansprüchen in dem überplanten Raum 
Vorkommen, können verläßliche Aussagen über de
ren Empfindlichkeit bzw. den Grad ihrer tatsächli
chen Betroffenheit gemacht werden. Darüber hin
aus kommt Tieren im Zusammenhang mit beabsich
tigten Eingriffen eine wichtige bioindikatorische 
Bedeutung zu, auf die anschließend kurz eingegan
gen werden soll.
Von Eingriffen in Natur und Landschaft sind im 
wesentlichen drei Bereiche betroffen:

Die unmittelbar zerstörten bzw. nachhaltig ver
änderten Flächen (z.B. im Bereich einer Stras- 
sentrasse oder das für ein Gebäude überbaute 
Grundstück),
die natürlichen Standortfaktoren im Wirkbe
reich (z.B. Wasser- und Nährstoffhaushalt, Lo
kalklima, akustische und optische Störgrößen) 
und
die internen, regionalen und überregionalen 
räumlich-funktionalen Beziehungsgefüge (vgl. 
Abb. 2; RECK 1992, 1993; RIECKEN 1992).

Am nachhaltigsten und erheblichsten wirken sich 
solche Eingriffe aus, die mit einer direkten Lebens
raumzerstörung in Form von Überbauung, Abgra
bung oder Ablagerung von Stoffen usw. verbunden 
sind. Diese direkte Vernichtung betrifft die vorhan
denen Biotope, Tier- und Pflanzenarten direkt und 
endgültig. Diese Wirkung ist jedoch nicht nur für 
die unmittelbar betroffenen Bereiche relevant, son
dern hat auch vielfältige Folgen für die angrenzen
den oder für bestimmte, teilweise sehr weit entfernte 
Lebensräume, indem Teilhabitate von Arten mit 
Doppel- oder Mehrfachhabitatbindung verloren ge
hen. Dies betrifft beispielsweise eine große Anzahl 
von Insekten, Amphibien, Vögeln und Säugetieren. 
So kann die Zerstörung eines blütenreichen Saumes 
auch die Population bestimmter Wildbienen, die in 
einer angrenzenden, vom eigentlichen Eingriff nicht 
betroffenen Steilwand brüten, betreffen (Wirkung 
im Radius von wenigen 10 - 100m). Die Zerstörung 
eines Kleingewässers kann einer Amphibienpopu
lation das Laichhabitat entziehen (Wirkung ein bis 
mehrere Kilometer) und somit langfristig das Erlö
schen der gesamten Population bewirken (vgl. z.B 
BLAB 1986; BLAB et al. 1991a) oder aber durch 
das Wegfallen eines "Trittsteinbiotops" Besiede- 
lungs- und Wiederbesiedelungsprozesse in weiter 
entfernten Biotopen unmöglich machen. Viele Zug
vögel aus Skandinavien und dem nordwestlichen 
Asien überwintern in Mitteleuropa oder nutzen zu-
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mindest bestimmte Gebiete als Rastplätze während 
ihres Zuges. Die Vernichtung solcher Überwinte- 
rungs- oder Rasthabitate hat somit möglicherweise 
Auswirkungen auf die Lebensgemeinschaften bzw. 
den Naturhaushalt weit entfernter Lebensstätten 
(Wirkung über hunderte oder tausende von Kilome
tern). Umgekehrt nutzen die mitteleuropäischen 
Zugvögel Überwinterungshabitate in Südeuropa 
und Afrika und bilden somit während des Winters 
Bestandteile der dortigen Lebensgemeinschaften. 
Die Zerstörung von Bruthabitaten in Deutschland 
kann somit negative Auswirkungen auf den Natur
haushalt in den dortigen Lebensräumen haben. 
Ähnliches gilt für wandernde Fischarten wie bei
spielsweise Aal, Lachs, Meerforelle usw. (z.B. 
BLESS 1981, 1979; MUUS & DAHLSTRÖM 
1978) oder Fledermäuse (Übersicht bei BLAB 
1980; vgl. auch ROER 1981).
Die Mehrzahl der Eingriffe wirkt sich darüber hin
aus verändernd auf die natürlichen Standortbedin
gungen aus. Betroffen sind davon insbesondere die 
Parameter Wasserhaushalt (Grundwasserstände, 
Wasserstandsdynamik usw.), Nährstoffhaushalt 
(hier vor allem verursacht durch die Eu-(Hyper-)tro- 
phierung mit Phosphor- und Stickstoffverbindun
gen), die Konzentration von Schadstoffen durch 
Emissionen und Abwässer (Schwermetalle, Stäube, 
Kohlenwasserstoffe u.v.m.). Mittelbar hat dies er
hebliche Konsequenzen für die an bestimmte Aus
prägungen der Standortbedingungen angepaßten 
Arten und Artengemeinschaften.
Neben Modifikationen der stofflichen Ökosystem
faktoren durch Eingriffe gehen von ihnen besonders 
auch durch Veränderungen bestimmter Biotop
strukturen erhebliche Einflüsse auf die Tiergemein
schaften aus. Dabei wird häufig durch einzelne, 
kleine Eingriffe, wie das Zuschütten eines Tümpels, 
das Entfernen eines Baumes, das Asphaltieren eines 
Weges, kein gravierender Effekt erzielt. Erst die 
Summe der Eingriffe, die im Laufe der Zeit auf eine 
reichstrukturierte Landschaft einwirken, entfalten 
dann oft mittel- bis langfristig so einschneidende 
Wirkungen, daß gravierende Veränderungen der 
Phyto- und Zoozönosen und letztendlich der Ge
samtökosysteme festgestellt werden können. Das 
bedeutet, daß neben der Betrachtung des Einzelfalls 
auch gesamtlandschaftliche Gesichtspunkte be
rücksichtigt werden müssen.
Weitere Wirkungen von Eingriffen sind Verände
rungen des Klein- und Mikroklimas, akustische und 
optische Störungen, Unterbindung räumlicher Funk
tionsbeziehungen, Veränderung der Landschafts
struktur, stoffliche, radioaktive und thermische 
Emissionen mit teilweise großer Reichweite usw. 
(vgl. z.B. RIECKEN 1992; RECK 1990, 1993). 
Um im Rahmen einer UVP eine Wirkungsprognose 
vornehmen zu können, müssen alle zu erwartenden 
Wirkungen und deren (mögliche) Wirkungsreich
weiten Berücksichtigung finden und den zu ermit
telnden Empfindlichkeiten gegenübergestellt wer
den. Letztere lassen sich nur über repräsentative 
Indikatoren abschätzen, die enge Bindungen an die

betroffenen Parameter aufweisen (vgl. lebensraum
und faktorenbezogene Übersichten in RIECKEN 
1992).
Das Anwendungsgebiet eines tierökologischen 
Fach-beitrags im Rahmen der Eingriffsplanung um
faßt aus Sicht des Naturschutzes u.a. folgende (Teil-) 
Aufgabenstellungen bzw. Teilschritte:

Vorphase bzw. Scoping:

• Abgrenzung des Untersuchungsgebietes aus 
tierökologischer Sicht. Vor allem Kenntnisse 
hinsichtlich der Raumansprüche von Tierarten 
bzw. vermuteter räumhch-funktionaler Verknüp
fungen in der Landschaft sind bereits vor der 
Erhebung für eine angemessene Abgrenzung 
des Betrachtungsraumes zu nutzen. Das bedeu
tet, daß bereits in dieser Phase allgemeine tier
ökologische Kenntnisse vorhanden sein und ein
gesetzt werden müssen, damit aus einer Grob
übersicht über die Landschaft zusammengehö
rige Funktionsräume grob abgeleitet werden 
können (z.B. vollständige Einbeziehung einer Tal- 
aue, Berücksichtigung bekannter Störreichwei
ten bei Verkehrswegen),
Ableitung eines konkreten Untersuchungspro
gramms, und zwar in Abhängigkeit vom Ein
griffstyp, den zu erwartenden Wirkungen, den 
konkret zu beantwortenden Fragestellungen, 
dem zu beplanenden Maßstab (vgl. unten) und 
den betroffenen Lebensraumtypen. Umfangrei
che Vorschläge für die Auswahl von Tiergrup
pen und die Aufstellung fragestellungs- und bio
toptypenbezogener Erhebungsprogramme fin
den sich bei RIECKEN (1992). Ungeeignet sind 
Erhebungsprogramme, die ausschließlich finan
ziellen Gesichtspunkten ("möglichst billig"), 
persönlichen Vorlieben von Bearbeitern ("ich 
kann nur Dickkopffliegen") oder einer späteren 
"Verkaufbarkeit der Ergebnisse" ("Bambi-Ef
fekt") folgen.

Hauptstudie (UVS):

• Beschreibung des Ist-Zustandes von Natur- und 
Landschaft,
Prognose der Entwicklung (Stichworte: erhebli
che und nachhaltige Wirkungen auf die einzel
nen Schutzgüter und den Naturhaushalt insge
samt) nach Durchführung der vorgesehenen 
Maßnahmen, als (Teil-)Grundlage für die grund
sätzliche Prüfung der Umweltverträglichkeit, 
Entwicklung von fachlichen Grundlagen und 
Anforderungen für Ausgleichs- und Ersatzmaß
nahmen im Zusammenhang mit den landschafts
pflegerischen Begleitplänen (z.B. Herleitung 
des Flächenbedarfs aus bekannten Raumansprü
chen, Konzipierung komplexer Gefüge ausge
hend von ökologischen Ansprüchen von Teil- 
siedlem, Festlegung von Mindestabständen von 
Ausgleichsflächen zu Verkehrswegen, aufbau
end auf dem Wissen um die Störempfindlichkeit 
von Arten).
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Tabelle 2

Empfehlungen zur lebensraumbezogenen Erfassung der Fauna im Rahmen von Naturschutzgroßprojekten (aus 
FINCK et al. 1992)
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Küstenlebensräum e
- Wattflächen, Sandbänke und 3 • + •

Strände bis zur MTHW-Linie
- Quellerfluren u. Salzwiesen • + • •
- Dünen (i.w.S.) • + • • O
- Fels- und Steilküsten 3 +

Binnengewässer
- Quellen 3 • 3
- Fließgewässer 3 3 3 • • •
- stehende Gewässer 3 • 3 O • •

Am phibische Lebensräum e
- Röhrichte und Großseggenrieder • 3 3 O • + + • • +
- Steilufer 3 •
- vegetationsarme Flachufer 3 O 3 •

Moore
- Hoch- und Zwischenmoore 3 3 3 O • + 3 O • +
- Niedermoore • 3 3 0 • O • O • • + +

Vegetationsarme Lebensräume Iß
- Fels- und Geröllbereiche 3 3 o + + 3 o + h-

- sandige und bindige Rohböden 3 3 o • + • • + Ö)

Äcker und Ackerbrachen 3 • + • + 0
Grünländer und Heiden Q_

- Feucht- und Naßgrünland/ frische • + + • • • o • + + Ol
Wiesen und Weiden 0

- Säume + + + • • • • + O O CD

- Zwergstrauchheiden und 3 3 o • • • o • + + • + O

trockene Magerrasen :<0
Gehölzbestimmte Lebensräume

(/)D

- geschlossene Wälder und Forsten + • + • + • • • + + 0
- lichte Wälder mit traditioneller + • 3 0 • + O • • • + + 0 '0

Nutzung; bäum- und strauchbe- er
stimmte Lebensräume d. offenen
Landschaft**

ln allen Ausprägungen des Lebensraumtyps zu bearbeitende Tiergruppe, die unmittelbare Angaben zu Auswirkungen von Pflege- und Entwicklungs- 
®  maßnahmen ermöglicht.

3  Zu bearbeitende Tiergruppe (wie vor), für die in dem entsprechenden Lebensraum nur Einzelarlen zu erwarten sind.

/-> Tiergruppe, deren Erfassung grundsätzlich für die Charakterisierung und Bewertung des biologischen Inventars erforderlich ist und die somit zur 
Formulierung des Ziel- und Maßnahmenkonzepts beiträgt. Bei dieser Gruppe ist jedoch eine geringere Intensität der Bearbeitung meist hinreichend.

+  Tiergruppe, deren Erfassung je nach den örtlichen Gegebenheiten oder speziellen Fragestellungen zusätzlich sinnvoll Ist.

Nach erfolgtem Eingriff:

• Überwachung der prognostizierten Entwick
lung (Monitoring) nach erfolgtem Eingriff,

• Erfolgskontrolle von Ausgleichs- und Ersatz- 
maßnahmen2̂

Besonders im Zusammenhang mit der Wirkungs
prognose für die Schutzgüter "Tiere", "Landschaft" 
und "Wechselwirkungen" sind Tiere als Indikatoren

einzusetzen. Tiere sind in diesem Zusammenhang 
Indikatoren für die Beurteilung der Nachhaltigkeit 
bzw. Erheblichkeit u.a. von solchen Eingriffswir
kungen (vgl. auch RIECKEN 1992),

die für Tiere relevante Lebensräume zerstören 
(vgl. Tab. 1),

die die Ausdehnung von Lebensräumen reduzie
ren (Stichwort Mindestpopulationen bzw. -flä-
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Tabelle 3

Übersicht über die naturschutzfachlichen Anforderungen an die Berücksichtigung tierökologischer Informatio
nen bzw. Erhebungen in Abhängigkeit von Planungstyp und -maßstab (nach Angaben u.a. von BLAB et al. 1992; 
RECK 1993; RIECKEN 1992)
•  = obligatorisch, O = fallweise, in Abhängigkeit von der(n) konkreten Fragestellung(en) bzw. regionalen Situation
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Tabelle 4

Modellhaftes Ablaufschema für die planungsverwertbare Erfassung, Aufbereitung, Darstellung und Bewertung biologischer 
Daten im Rahmen verschiedener naturschutzrelevanter Planungsvorhaben (aus RIECKEN et al. 1995)

PHASE illllliliili« DARSTELLUNG
(Auswahl)

I VORPHASE (1) Formulierung von Fragestellungen, allgemeinen
naturschutzfachlichen Zielen und Leitbildern 
und von Arbeitshypothesen;
Zusammenstellung vorhandener Informationen; 
Erstellung eines Zeitplanes

Text: Darstellung der einzelnen Fragestellungen, Ziele und
Arbeitshypothesen;
zeitliches Ablaufschema

Karte: Projektgebiet, betroffenen (Teil-)Räume
Tab.: vorhandene Informationen;
Text: Quellenangaben;

Darstellung von Informationsdefiziten

Text: Methoden, Untersuchungszeiträume, Untersuchungs-/Erhebungs-
umfang;
Beschreibung der Untersuchungsgebiete

Karte: Untersuchungsgebiete; Aufnahmeflächen;
Transekte, Fallenstandorte usw.

Fotos: Probeflächen

Fotos: ggf. fotographische Dokumentation bestimmter Methoden, Ver
fahren

Text:

Beleae:

Auflistung der verwendeten Bestimmungsliteratur; 
des verwendeten taxonomischen Standes; 
ggf. der(s) konsultierten Fachkollegen(ln) usw. 
Vergleichsammlung (z.B. bei bestimmten Wirbellosen, fallweise 
Herbarbelege), Fotos

Tab.: (Roh-)Ergebnistabellen
Text: Erläuterungen zu den Tabellen (wo erforderlich; z.B. bei Domi

nanzklassen)

Text: Charakterisierung besonders häufiger bzw. seltener, faunistisch 
bzw. florlstisch interessanter, indikatorisch bedeutsamer, gefähr
deter usw. Arten (Kurzsteckbriefe, Literaturangaben usw.)

Tab.: Tabellarische Übersichten über die genannten Informationen für 
alle Arten, möglichst standardisiert bzw. normiert

Text: Erläuterungen zu den Tabellen, z.B. verwendete Literatur, nicht 
einbezogene Arten, sonstige fachliche Probleme (z.B. Fehlen 
geeigneter Roter Listen usw.)

(1) Determination der erfaßten Arten (im Gelände 
oder Labor);
Ermittlung der Geschlechter usw.

(2) biotop-/biotopkomplex- bzw. variantenbezo
gene (z.B. Pflege- bzw. Nutzungsvarianten) 
Artenlisten m it Mengenangaben, Dominanzen 
(vgl. Erläuterungen im Text)

(3) Ermittlung und Zuordnung

biologischer und faunistischer A n
gaben,
ökologischer Anspruchsprofile (z.B. 
Habitatbindung, Raumnutzung, 
Nahrungsökologie usw.), 
Gefährdungsstatus (gern. Roter 
Listen o.ä.) usw.

IV ANALYSE UND 
INTERPRETATION

(1) Sortierung und Gruppierung der Arten hinsicht
lich der o.g. Parameter (vgl. auch 
Erläuterungen im Text) sow eit sie planungs- 
bzw. fragestellungsrelevant sind.

(2) Beschreibung der (Teil-)Lebensgemeinschaften 
hinsichtlich der planerisch relevanten Parame
ter, jeweils bezogen auf die bearbeiteten

Lebensräume,
Lebensraumtypen,
Lebensraumkomplexe

Text:

Tab.:

Erläuterung der jeweils ausgewählten Parameter;
Darstellung ihrer planerischen, indikatorischen, naturschutz- 
fachlichen usw. Relevanz
nach ökologischen Parametern differenzierte Ergebnistabellen

Text: textliche Übersicht über die besiedlungsbestimmenden Faktoren, 
Dominanzen best. Anspruchstypen, Kulturfolgern, Negativindika
toren usw .;
Vergleich der unterschiedlichen Flächen bzw. 
Vegetationseinheiten und Biotoptypen

Statistik: ggf. Absicherung bestehender Unterschiede/ Übereinstimmun
gen, Korrelationen

Grafik: Säulen-/Tortendiagramme usw. 
ggf. Dendrogramme usw.

Text: Interpretation der gefundenen Ergebnisse vor dem planerischen 
Hintergrund (z.B. auch Vergleich der Ergebnisse m it Erwar
tungswerten, Ergebnissen aus anderen Räumen usw.)

Karte(n): Vegetation, Biotop- und Nutzungstypen; 
besiedlungsbestlmmende/-hemmende Strukturen, Räume für 
biotoptypische Arten bzw. -gemeinschaften;
Abgrenzung von Flächen m it vergleichbaren Potentialen; 
Darstellung räumlich-funktionaler Bezüge usw.

chengrößen, vgl. z.B. Übersicht bei HEYDE- 
MANN 1981),
die die strukturelle Qualität von Lebensräumen 
beeinträchtigen,

die den Verbund unterschiedlicher Lebensräume 
(innerhalb von Lebensraumkomplexen) beein
trächtigen oder zerstören (z.B. Bau einer Straße 
zwischen Sommer- und Winterlebensraum von 
Amphibienpopulationen),

die überregionale Funktionsgefüge stören oder 
zerstören (z.B. Vernichtung eines Rastgebiets 
für Zugvögel, Unterbrechung von Fließgewäs- 
sem für wandernde Fischarten),

die in alte bzw. reife Ökosysteme (Stichwort 
Urwaldreliktarten, vgl. PAULUS 1980; HAR- 
DING & ROSE 1986) eingreifen und 
die dynamische Prozesse in der Landschaft ver
ändern (z.B. Beeinträchtigung rheobionter/-phi- 
ler Benthoszönosen durch die Regulierung von 
Fließgewässem).

Tiere repräsentieren darüber hinaus auch einen we
sentlichen Teilaspekt des Naturhaushalts insgesamt 
und bedürfen bereits deshalb der Berücksichtigung. 
Hinweise zum Ablauf und zu den einzusetzenden 
Methoden in Abhängigkeit vom betrachteten Maß
stab finden sich im nächsten Kapitel.
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Tabelle 4 - Fortsetzung

INHALTE

(1) Allgemeine naturschutzfachliche Bewertung
gemäß der üblichen Kriterien, w ie  Gefährdung, 
Seltenheit, Natürlichkeit usw.

(2) Differenzierte planungs- und fragestellungs
bezogene Bewertung alsGrundlage für

die Ableitung der erforderlichen 
Schutz- und Entwicklungsmaßnah
men,
die im Rahmen der UVP geforderten
Abwägungsprozesse,
die Bemessung von Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen

(1) Zusammenfassende abschließende Gesamt
bewertung des Projektes

DARSTELLUNG
(Auswahl)

Text: Erläuterung der verwendeten Bewertungskriterien, des Bewer
tungsvorganges, der festgelegten W ertstufen usw.

Karte: raumbezogene Darstellung der allgemeinen natur
schutzfachlichen Bewertung

Text: verbal-gutachterliche Stellungnahme unter besonderer Berück
sichtigung der eingangs formulierten Fragestellungen, 
naturschutzfachlichen Zielen, Leitbildern und Arbeitshypothesen, 
u.a.:

1 SchutzaebietsDlanuna i.w .S .:

Text: Beurteilung des Zielkonzeptes bzw. des naturschutzfachlichen 
Leitbildes;
Ableitung lokaler Planungsziele;
naturschutzfachliche Beurteilung der vorgesehenen Maßnahmen; 
Entwicklungsprognosen;
Konfliktanalyse, Abwägung unterschiedlicher (ev. w idersprüch
licher) Teilkonzepte;
Ableitung konkreter Empfehlungen für Schutz und Entwicklung

Karten: Zielkarten, Maßnahmenkarten, Detail- und Ausführungspläne

II Einariffsplanuna i.w .S . (UVS):

Text: naturschutzfachliche Beurteilung der Eingriffe (Nachhaltigkeit, 
Erheblichkeit usw.);
Empfehlungen zu Minderung und Vermeidung (u.a. auch ver
gleichende Beurteilung von Varianten);
Beurteilung der Ausgleichbarkeit;
Ableitung von A rt und Umfang der Ausgleichs- und Ersatzmaß
nahmen;

Tab.: Konfliktmatrizes für direkte und indirekte Eingriffswirkungen, 
jeweils m it Flächen- und Funktionsbezug

Karten: Räume m it besonderen naturschutzfachlichen W ertigkeiten bzw. 
Empfindlichkeiten;
Betroffenheiten (Räume und Funktionen);
Detailpläne zu Minderung und Vermeidung (incl. d. Aufzeigens 
von Planungsalternativen);
Darstellung der vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Text: verbal-gutachterliche Zusammenfassung;
Gesamtbewertung des Projektes;
Beuteilung der Gültigkeit der getroffenen Werturteile (Einschrän
kungen, Vorbehalte, Wissensdefizite);
ggf. Vorschläge für vertiefende Erhebungen, Erfolgskontrollen, 
Dauerbeobachtung usw.

5 Biologische Daten im Planungsprozeß

Um mittelfristig zu vergleichbaren Ansätzen und 
Ergebnissen zu kommen ist die Konkretisierung 
von lebensraumtypenbezogenen Mindestprogram
men für die Erhebung der Fauna unumgänglich. 
Hierbei handelt es sich um durch Konventionen 
festzulegende Standards, die einer kontinuierlichen 
Überprüfung und Fortschreibung bedürfen (vgl. 
Tab. 2).
Bei derartigen Standards darf es sich nicht um sta
tische Systeme handeln. Vielmehr bedürfen sie ei
ner klar definierten Schnittstelle für die Berücksich
tigung projektbezogener Fragestellungen einerseits 
und spezieller regionaler Gesichtspunkte anderer
seits. Eine Grobübersicht über die in den einzelnen 
Planungsverfahren und auf den einzelnen Ebenen 
idealerweise zu verwendenden bzw. zu erhebenden 
Informationen gibt Tabelle 3.
Ein großes Problem ist, daß die erhobenen Daten in 
vielen Fällen zu reinen "Datenfriedhöfen" verkom
men, die dann kaum planungsrelevant werden 
(FINCK et al. 1995). Der Grund dafür liegt in der 
häufig zu beobachtenden mangelhaften Aufberei
tung, Auswertung, Darstellung und Interpretation 
der erzielten Ergebnisse. Aus diesem Grunde veran
staltete das Bundesamt für Naturschutz im Jahre

1993 eine Fachtagung, die sich ausschließlich die
ser Problematik widmete (RIECKEN & SCHRÖ
DER 1995). Ein Ergebnis dieser Tagung war ein 
Vorschlag für einen Mindeststandard für die Aus
wertung und Aufbereitung biologischer Daten im 
Rahmen naturschutzrelevanter Planungen, der hier 
in Form einer schematischen Übersicht vorgestellt 
werden soll (RIECKEN et al. 1995, Tab. 4).

6 Wissenschaftliche Erfolgskontrolle

Sowohl im Zuge der Eingriffs-Ausgleichs-Rege- 
lung als auch in der Naturschutzplanung finden 
bislang kaum wissenschaftliche Effizienzkontrol
len statt. Bisherige Überprüfungen beschränken 
sich meist auf die Kontrolle des ordnungsgemäßen 
Mittelabflusses oder darauf festzustellen, ob be
stimmte Baumaßnahmen, Flächenankäufe usw. tat
sächlich durchgeführt wurden. Wissenschaftliche 
Erfolgskontrollen müssen jedoch prüfen, ob die 
Maßnahmen bei den betroffenen Objekten, also Tie
ren, Pflanzen und Lebensgemeinschaften tatsäch
lich ankommen (Wirkungskontrollen). Eine ver
stärkte Einforderung und tatsächliche Durchfüh
rung wissenschaftlicher Erfolgskontrollen erscheint 
aus einer Reihe von Gründen dringend geboten:
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Abbildung 4

Aktivitätsdominanz ökologischer Gruppen von Laufkäfern (Carabidae) in Abhängigkeit von Überschwem
mungshäufigkeit und Überstauung im Bereich der Fischerhuder Wümmewiesen (verändert nach ANDRETZKE
1992)

Zur Überprüfung des tatsächlich erreichten Aus
gleichs oder Ersatzes,
für die Überprüfung der Wirksamkeit eingelei
teter Schutzbestrebungen,
zur Überprüfung der Effektivität von getroffe
nen Maßnahmen des Arten- und Biotopschut
zes,
als Grundlage für eine Rückkopplung zur Opti
mierung von Schutz- und Entwicklungsinstru
mentarien.

Die zentrale Voraussetzung dafür, daß solche Kon
trollen durchgeführt werden können, bilden zielori
entierte, maßnahmenbezogene und vor allem auch 
reproduzierbare Status-quo-Erhebungen des biolo
gischen Inventars (vgl. z.B. BLAB & VÖLKL
1993).

Als ein Beispiel für die Sinnhaftigkeit wissenschaft
licher Erfolgskontrollen sei an dieser Stelle nur auf 
die Untersuchung von ANDRETZKE (1992) ver
wiesen. Er konnte zeigen, daß Überstauungen (Flä
chen für die "Pooljagd") in einem Niederungsgebiet 
als Ersatz für natürliche Überflutungen für eine 
Reihe von Tierarten (z.B. hygrophile Laufkäferar
ten) durchaus nicht geeignet sind, obwohl Teile der 
Vegetation und der Vogelwelt hier keinen Unter
schied erkennen ließen (Abb. 4).

7 Zusammenfassung

Um die generelle Zielsetzung des Naturschutzes in 
den verschiedenen raumrelevanten Planungen zu 
erreichen bzw. adäquat zu berücksichtigen, ist es 
unumgänglich, auch den aktuellen Zustand der Zoo- 
zönosen zu erfassen,

aufgrund grundsätzlicher bzw. gesetzlicher Not
wendigkeiten,
als fachliche Grundlage für die Entwicklung 
konkreter Zielvorstellungen des Naturschutzes, 
zur Maßnahmenableitung und Begründung, 
als fundierte Grundlage für naturschutzfachli
che Bewertungen,
zur Beurteilung von Empfindlichkeiten im Zuge 
der Eingriffsplanung,
zur Beurteilung der Erheblichkeit bzw. Nachhal
tigkeit von Eingriffen,
zur Bemessung von Ausgleichs- und Ersatz
maßnahmen und
als Ausgangsbasis für wissenschaftliche Er
folgskontrollen.

Die in diesem Zusammenhang erforderlichen Erhe
bungen haben dabei nicht den Anspruch wissen
schaftlicher Grundlagenuntersuchungen, sondern 
müssen einen klaren Bezug zum beplanten Raum, 
zum verwendeten Maßstab und ganz besonders zu
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den konkret anstehenden Problemen und Fragestel
lungen aufweisen. Notwendig ist dabei der Einsatz 
standardisierter Erhebungs-, Aufbereitungs- und 
Darstellungsverfahren, die sowohl einer kontinuier
lichen Überprüfung und Fortschreibung bedürfen, 
als auch eine Schnittstelle für die Berücksichtigung 
spezieller regionaler und projektbezogener Ge
sichtspunkte aufweisen müssen.

Anmerkungen

1) Aufgrund fehlender Deutscher Grundkarten wird in
den östlichen Bundesländern i.d.R. der Maßstab 
1:10.000 verwendet.

2) Wissenschaftliche Erfolgskontrollen werden derzeit 
trotz unübersehbarer grundsätzlicher Notwendigkeit 
(vgl. Kap. 6) äußerst selten durchgeführt. Dies gilt 
gleichermaßen für Ausgleichsmaßnahmen wie für 
Vorhaben des Naturschutzes.
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Anforderungen an vegetationskundliche und floristi- 
sche Erhebungen im Rahmen unterschiedlicher 
Fragestellungen

Thomas HERRMANN

1 Einleitung

Anforderungen an vegetationskundliche und flori- 
stische Erhebungen zeigen sich im praktischen Ar
beitsalltag häufig bereits an entscheidenden Stellen 
fixiert. Vor allem Art und Weise entsprechender 
Beiträge zu den vielfältigen Planungssparten im 
Umweltschutzbereich sind im Grunde meist schon 
vorstrukturiert und auf die spezifische praktische 
und rechtliche Funktion des Planungsinstrumentes 
abgestimmt. Noch so großer Ehrgeiz der Bearbeiter 
kann die Stufen der Planungshierarchie nicht ver
schieben, schlimmstenfalls den Erfolg der Planung 
an der ihr zugedachten Stelle aber sogar behindern.

Der folgende Beitrag versucht daher, vorrangig 
nicht aus vegetationskundlich-floristischer Sicht 
fachliche Anforderungen zu definieren, sondern 
vielmehr zu zeigen, wie diese Anforderungen im 
Arbeitsalltag des Biologen und Planers geformt 
werden bzw. von mancher Seite vorgegeben sind.

Dazu wird zunächst das Verhältnis biologischer und 
planerischer Beiträge betrachtet, dann allgemein die 
Entstehung fachlicher Anforderungen innerhalb be
liebiger Projekte beschrieben und dieses schließlich 
am Beispiel des kommunalen Landschaftsplanes 
ausgeführt.

2 Zum Verhältnis biologischer und planeri
scher Projektbeiträge

Umweltplanung hat in der Regel mit komplexen 
Fragestellungen zu tun; die Bearbeitung in interdis

ziplinär zusammengesetzten Bearbeiterteams sollte 
daher selbstverständlich sein.

Die Aufgabenverteilung ist klar: Fachwissenschaft
ler erheben, bewerten und analysieren in den jeweils 
relevanten Landschaftskompartimenten und stellen 
ihre Daten in geeigneter Form dem Planerteam zur 
Verfügung, das die Fachbeiträge bündelt und in 
einen umfassenden Planungsansatz integriert. Da
bei hängt es von Projektart und konkreter Fragestel
lung ab, wo die Schnittstelle Fachwissenschaftler/ 
Planer im Arbeitsablauf anzusiedeln ist und wie sie 
aussieht (Abb. 1). So wird etwa innerhalb des sehr 
breiten Ansatzes der kommunalen Landschaftspla
nung der Arbeitsschwerpunkt klar auf Seiten des 
Planers liegen. Ein biologischer Fachbeitrag bei
spielsweise wird sich hier meist auf die Erarbeitung 
von Grundlagendaten, deren Bewertung und einfa
che Planungshinweise beschränken. Innerhalb be
tont naturschutzfachlicher Aufgaben wie Pflege- 
und Entwicklungsplänen wird dagegen die Haupt
last der Bearbeitung auch im konzeptionellen Be
reich häufig bei den Fachbearbeitem liegen.

Bedeutend für den Erfolg der gesamten Arbeits
gruppe ist die Abstimmung zwischen Biologen und 
Planer. Dem Planer fallen hier meist die ersten 
Schritte zu: Er muß klar sagen können,

wie die hauptsächlichen Fragestellungen sind, 
in welcher Form und für welche weiteren Ar
beitsschritte die Daten benötigt werden, 
welcher zeitliche und finanzielle Rahmen be
steht.

Gewässerpflegeplan

(Monitoring 
u. ä.)

Umsetzung LP 

PEPL (UVS)

Biologe

Rekultivierungspläne u. ä 
I

LBP LRP LP
Gestaltungs 

GOP pläne

_ l____ L Planer
Aufgabenschwerpunkt 

beim Biologen und 
anderen Fachbearbeitern

] L Aufgabenschwerpunkt 
beim Planer

Abbildung 1

Verschiebung des Bearbeitungsschwerpunktes zwischen Biologen und Planern bei verschiedenen Projekten.
Projekttypen, die im eigentlichen Sinne keine Planung darstellen, wurden in Klammer gesetzt.
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Der Biologe muß zunächst versuchen, im gegebe
nen Rahmen die optimale Methodik zur Bearbei
tung der gegebenen Fragestellung zu finden. Gege
benenfalls ist darauf hinzu weisen, daß innerhalb des 
vorgegebenen Rahmens die Aufgabe nicht fachlich 
korrekt zu bearbeiten ist, bzw. welche Aussage im 
gegebenen Rahmen noch erwartet werden kann.

Spätestens hier muß ein wechselseitiger Verständi
gungsprozeß einsetzen, in dem Planer und Biologe 
gemeinsam versuchen, ihre Arbeitsweise zu opti
mieren. Dies scheint gerade in der Erhebungsphase 
eines Projektes wichtig, da hier Weichen für spätere 
Bewertungs-, Analyse- und Planungsmöglichkeiten 
gestellt werden. Der Planer aber hat häufig keinen 
tieferen Einblick in die Methoden und Möglichkei
ten des Biologen; zugunsten einer problemadäqua
ten Bearbeitung des gesamten Projektes ist daher 
eine verständnisvolle Abstimmung unabdingbar.

Dies gilt auch für die folgenden Projektphasen, wo
bei sich der Biologe mit nahendem Projektende 
zunehmend - je nach Art des Projekts! - nur mehr 
als Berater einbringen wird (vgl. Abb. 2).

3 Die Quellen der Anforderungen - allgemeine 
Überlegungen

Anforderungen an Art, Umfang und Qualität vege- 
tationskundlicher und floristischer Fachbeiträge zu 
Planungen werden von verschiedenster Seite und 
auf verschiedensten Sachebenen gestellt. Zu unter
scheiden wäre dabei zwischen einer eigentlichen 
Formulierung tatsächlicher, sachbezogener Anfor
derungen zum einen und von Rahmenbedingungen 
zum anderen, die letzten Endes die Möglichkeiten 
bestimmen, die gestellten Anforderungen auch tat
sächlich umzusetzen. Die Erfüllung letzteren Tatbe
stands kann allerdings auch als Anforderung gestellt 
sein, die von vornherein direkt wirkt.
Unmittelbare Anforderungen verschiedenster Art 
an vegetationskundliche und floristische Erhebun
gen werden gestellt von 

dem Auftraggeber, 
dem Gesetzgeber, 
den begutachtenden Behörden, 

bzw. entstehen aus
der zu bearbeitenden Fragestellung,

Fachlich korrekte 
Erfassung Bestandserhebung

fachliche Grenzen 
Datenübergabe 

Dimension und 
Maßstäbe

unterstützende Angaben 
zu Fragen wie Biotop
management oder 
Artenhilfsprogramm

Bewertung^
Analyse

Ziel- und Maß- 
nahmenkonzept

Arbeits
prozeß

Abbildung 2

Relevanz für 
Fragestellung 
korrekte Erfassung

Ausrichtung an 

Ziele/Leitbild 
Darstellungsform 
Raumbezug

Auswertungsmöglichkeiten 

der Grundlagen 
Aggregationsmöglichkeiten

Verschiebung der Arbeitsanteile von Biologe und Planer während der Projektbearbeitung
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der Ausstattung des Arbeitsgebietes. 
Rahmengebende Bedingungen für die Umsetzung 
der Anforderungen sind vor allem 

Geld,
Zeit,
der Bearbeiter selbst.

Eine Rolle spielen sicher auch bereits vorhandene 
Unterlagen wie Biotopkartierung oder das Arten- 
und Biotopschutzprogramm in Bayern (ABSP), so
wie der mögliche Einsatz bestimmter Arbeitsmittel. 
Diese bestimmen aber letztendlich vor allem den zu 
treibenden Arbeitsaufwand, weniger den fachlichen 
Inhalt. Sollte ausnahmsweise allerdings einmal 
Geld keine Rolle spielen, jedoch der zwingend ein
zuhaltende Zeithorizont sehr kurz sein, könnten die
se beiden Punkte entscheidende Anforderungen 
werden.
Im folgenden werden die oben aufgelisteten ’Anfor
derungs-Quellen’ beschrieben (vgl. auch Abb. 3).

Der Auftraggeber

formuliert - wenn er über eine eigene fachliche Mei
nung verfügt - seine Ansprüche oft sehr detailliert. 
Dies ist vor allem bei Fachbehörden der Fall, die 
ihre Vorstellungen teilweise in eigenen Regelwer
ken bzw. Empfehlungen und Richtlinien niederle
gen.
Andere Auftraggeber, wie etwa Kommunen, ver
weisen häufig auf Anforderungskataloge, die Be
hörden, die die fachliche Aufsicht haben, erstellt 
haben (vgl. Tab. 1).

Nicht übersehen werden darf jedoch der Anspruch 
des kommunalen Auftraggebers, auch für Laien 
leicht verständliche Unterlagen geliefert zu bekom
men!
Daneben bestehen verschiedene Arbeitsanleitun
gen, die nicht projektspezifisch sind, auf die aber 
häufig Bezug genommen werden muß; vor allem:
• Bestimmungsschlüssel für 6dl-Flächen (nach 

Artikel 6d Bayerisches Naturschutzgesetz), 
Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (LfU) 
und Institut für Vegetationskunde und Land
schaftsökologie (IVL) - Röttenbach, 
Kartierungsanleitung Fortführung der Biotop
kartierung in Bayern (Flachland/Alpen), LfU

So bezieht sich die GEMEINSAME RICHTLINIE ZU 
LANDSCHAFTSPFLEGERISCHEN BEGLEITPLA
NUNGEN IM STRAßENBAU teilweise auf die Kar
tierungsanleitung zur Biotopkartierung.
Zu den meisten sonstigen Projekten legt der Auf
traggeber zumeist die Erfüllung behördlicher An
forderungen zugrunde.

Der Gesetzgeber
bestimmt das Leistungsbild einerseits durch Festle
gungen in Gesetzes werken, vor allem in den Natur
schutzgesetzen des Bundes und der Länder, im we
sentlichen aber auch durch die Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure (HOAI) (ab 1. Januar 
1996 gültig in der Fassung der Fünften Änderungs
verordnung). Die hier enthaltenen Leistungsbilder 
haben aber nur rahmengebenden Charakter und re
geln den grundsätzlichen Stellenwert biologischer

Abbildung 3

Bestimmung der Anforderungen an vegeta- 
tionskundlich/floristische Erhebungen im 
praktischen Planungsablauf
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Tabelle 1

Fachliche Vorgaben zu einzelnen Projektgruppen

Projekt geregelt durch

Zustandserfassung/Pflege- und 
Entwicklungsplan

Arbeitsanleitung zur Zustandserfassung der 
Naturschutzgebiete in Bayern. Überarbeitung 1994/95 
Bayerisches Landesamt für Umweltschutz

LBP zu Straßenbauvorhaben Gemeinsame Richtlinie der Obersten Baubehörde und 
des Bayerischen Ministeriums für Landesentwicklung 
und Umweltfragen

UVS zu Straßenbauvorhaben Musterkarten für UVS im Straßenbau BMV 1995

Landschaftsplanung in der 
Flurbereinigung

Handbuch zur Struktur- und Nutzungskartierung (SNK) 
Bereich Zentrale Aufgaben der Bayerischen 
Verwaltung für Ländliche Entwicklung

Kommunale Landschaftsplanung Anforderungskataloge der Oberen Naturschutz
behörden der Regierungsbezirke

Gewässerpflegeplan Merkblatt des Bayerischen Landesamtes für 
Wasserwirtschaft Nr. 5.8-4 vom 10.04.1992

Fachbeiträge. Ohne erläuternde Kommentare zur 
HO AI ist eine klare Entscheidung gerade zur erwar
teten Ausführlichkeit der Fachbeiträge häufig 
schwierig. Trotzdem sind die Leistungsbilder der 
HO AI, die die Grundlage der Honorarermittlung 
bilden, von entscheidender Bedeutung. Grundsätz
lich werden die Vorgaben einschlägiger Gesetze und 
der HO AI von entsprechenden Fachbehörden wei
ter detailliert und ausgelegt. Da sich hier aber z.T. 
erhebliche Anschauungsdifferenzen zeigen (z.B. 
bei der Frage der Aussageschärfe von Landschafts
plänen, die in verschiedenen Regierungsbezirken 
Bayerns oder gar Bundesländern sehr unterschied
lich gehandhabt wird) sollen Fachbehörden, die ja 
als mögliche Auftraggeber auch schon genannt wur
den, in ihrer Rolle als genehmigende oder begutach
tende Instanz eigens angeführt werden.

Die begutachtenden/genehmigenden Behörden

sind letztendlich häufig entscheidend für die Fixie
rung fachlicher Ansprüche an biologische Fachbei
träge. Die Fachleute zumindest der oberen und ober
sten Naturschutzbehörden sind auch Ansprechpart
ner für Detailfragen der Ausführung.
Die Vorstellungen zur Bearbeitung der einzelnen 
Projektarten variieren allerdings zwischen den ver
schiedenen Behörden jeweils einer Verwaltungs
ebene erheblich. Entscheidend sind hier vor allem 
fachliche Erfahrung und Interessenlage der Mitar
beiter der jeweiligen Behörde.

Die zu bearbeitende Fragestellung

bestimmt zunächst die Entscheidung für einen be
stimmten Projekttyp. Dazu wird es dann in der 
Regel jeweils Vorstellungen zu Mindestanforderun
gen geben (z.B. in der HO AI).
Wie bereits gezeigt, besteht dann eine Reihe von 
Richtlinien und Anleitungen. Im Bezug auf die Fra
gestellung eines konkreten Projektes werden hier

teilweise bereits hinreichend genaue Vorgaben zu 
Umfang und Art der erwarteten Erhebungen und zu 
den darauf folgenden Arbeitsschritten gemacht.
In jedem Fall sollte an dieser Stelle des Strukturie
rungsprozesses der Bearbeiter den Wünschen und 
Forderungen des Auftraggebers bzw. sonstiger mit
spracheberechtigter Parteien seine eigene fachliche 
Vorstellung entgegenhalten. Es ist dies übrigens 
häufig der Moment, an dem dem Auftraggeber ein 
Leistungsangebot unterbreitet wird, das in Verbin
dung mit einer Honorarermittlung Grundlage eines 
iterativen Detaillierungsprozesses sein kann.
Der Bearbeiter findet sich hier häufig in zwei Situa
tionen wieder:

• Er hält einen höheren Arbeitsaufwand für eine 
problemadäquate fachliche Bearbeitung nötig, 
was zumeist den Finanzrahmen sprengt.

• Er versucht, seiner Meinung nach überhöhte 
fachliche Forderungen abzuwehren. Hier gibt es 
auch eine Konstellation, in der der Bearbeiter 
durchaus den hohen fachlichen Ansprüchen fol
gen würde, aber die vorgesehene Honorierung 
in keinem Verhältnis dazu steht. Hier spielt oft 
die HO AI mit ihrer Unterscheidung in Grundlei
stungen und Besondere Leistungen eine große 
Rolle.

In jedem Fall ist es aber Aufgabe des Bearbeiters, 
meist bayemweit oder zumindest regional bezoge
ne, durchschnittliche Anforderungen an eine kon
krete Situation anzupassen.
Entscheidend ist auch, welchem Zweck eine vege- 
tationskundliche bzw. floristische Bearbeitung fol
gen soll, bzw. welche Rolle diese Daten im Ge
samtprojekt spielen:

• Handelt es sich um sektoral oder um ein inter- 
disziplinär-querschnittorientiertes Projekt? Müs
sen also Schnittstellen zu anderen Fachberei
chen eingeplant werden oder handelt es sich um
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eine vegetationskundliche/floristische Frage
stellung per se?

• Werden Vegetation und Flora um ihrer selbst 
Willen erhoben, oder dienen sie als Indikator, 
z.B. für nutzungsbezogene oder standortkundli- 
che Aussagen?
Der Arbeitsmaßstab ist im Grunde schon in der 
HO AI und den diversen Richtlinien berücksich
tigt, muß aber gegebenenfalls hier nochmals 
einbezogen werden.

Das Arbeitsgebiet
hat mit der Vielfalt und räumlichen Differenzierung 
seiner Ausstattung mit Vegetation und Flora sowie 
auch mit seiner Zugänglichkeit erheblichen Einfluß 
auf Art und Intensität der Bearbeitung. Letztendlich 
sollten das Arbeitsgebiet und die Fragestellung die 
Schlüsselposition in der Bestimmung des An
spruchs an eine vegetationskundlich/floristische 
Bearbeitung einnehmen, auch bei der Wahl des rich
tigen Arbeitsmaßstabes. Je nach Fragestellung und 
der dadurch bedingten Bedeutung einer vegetati- 
onskundlichen Bearbeitung kann es z.B. in einem 
reich ausgestatteten, kleinräumig differenzierten 
Gebiet nötig sein, entweder mit hohem Aufwand 
diese Ausstattung möglichst kongruent wiederzu
geben (z.B. Zustandserfassung) oder aber nach ei
ner adäquaten Methode der Aggregation zu suchen 
(z.B. Landschaftsplan). In einer intensiv genutzten, 
nur mehr dünn ausgestatteten Landschaft kann es 
dagegen nötig sein, in jedem Fall sehr fein zu diffe
renzieren.

4 Fachliche Anforderungen an vegetations- 
kundlich/floristische Beiträge zu kommu
nalen Landschaftsplänen

Die oben allgemein erläuterte ’Entstehung’ fachli
cher Anforderungen an vegetationskundlich/flori- 
stische Beiträge soll nun analog am Beispiel der 
kommunalen Landschaftsplanung verdeutlicht wer
den.

4.1 Anforderungen des Gesetzgebers

Das Bayerische Naturschutzgesetz legt in Art. 3 fest 
(vgl. auch BNatSchG, § 6):

(2) Die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen 
zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege werden in Land
schaftsplänen als Bestandteile der Flächennut
zungspläne dargestellt und in Grünordnungs
plänen als Bestandteile der Bebauungspläne 
festgesetzt. Landschaftsplan und Grünordnungs
pläne sind von der Gemeinde auszuarbeiten und 
aufzustellen, sobald und soweit dies aus Grün
den des Naturschutzes und der Landschaftspfle
ge erforderlich ist;...

(3) Landschafts- und Grünordnungspläne haben 
die Ziele des Naturschutzes und der Land
schaftspflege zu verwirklichen.

(4) Soweit erforderlich, sind darzustellen oder fest
zusetzen
1. der vorhandene Zustand von Natur und Land

schaft und seine Bewertung nach den Zielen 
des Naturschutzes und der Landschaftspfle
ge,

2. der angestrebte Zustand von Natur und Land
schaft und die zu seiner Erreichung erforder
lichen Maßnahmen, insbesondere
a) die allgemeinen Schutz-, Pflege- und Ent

wicklungsmaßnahmen,
b) die Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung bestimmter Flächen 
und einzelner Bestandteile der Natur im 
Sinne des III. Abschnitts,

c) die Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege 
wildwachsender Pflanzen und wildleben
der Tiere,

d) die Maßnahmen zur Erholung in der freien 
Natur im Sinne des V. Abschnitts,

e) die Maßnahmen zur Unterhaltung der Ge
wässer.

(5 ) ... Der Landschaftsplan hat die Rechtswirkung 
eines Flächennutzungsplanes;...."

Wichtig erscheint im gegebenen Zusammenhang 
vor allem, daß auf der örtlichen Ebene gearbeitet 
wird, Aussagen zu bestimmten (Einzel-)Flächen er
wartet werden sowie Maßnahmen zum Artenschutz. 
Darüber hinaus wird gesagt (5), daß der Land
schaftsplan die Rechtswirkung eines Flächennut
zungsplanes hat. Nach § 1 (2) des Baugesetzbuches 
(BauGB) wird der Flächennutzungsplan als vorbe
reitender Bauleitplan bezeichnet, der Bebauungs
plan dagegen als verbindliche Bauleitplanung.
In § 5 BauGB, Inhalte des Flächennutzungsplanes, 
wird weiter gesagt, daß der Flächennutzungsplan 
die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
aufzeigt, der Bebauungsplan dagegen (§ 4 BauGB) 
die Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft.
Die HO AI versucht mm, diese gesetzlichen Anfor
derung in ein konkretes Leistungsbild zu überset
zen. Für die Frage vegetationskundlicher/floristi- 
scher Erhebungen erscheinen vor allem folgende 
Aussagen relevant (§ 45 a(2)):

"2. Ermitteln der Planungsgrundlagen
a)(...)

Erfassen aufgrund vorhandener Unterlagen 
und örtlicher Erhebungen, insbesondere 

(...)
des Naturhaushalts 
der Flächennutzung 
(...)

’Einzeluntersuchungen natürlicher Grundla
gen ’ sind als ’Besondere Leistung ’ eingestuft.
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b) (...)
Bewerten des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungsfähigkeit des Zustands, der Fakto
ren und der Funktionen des Naturhaushaltes, 
insbesondere hinsichtlich 

der Empfindlichkeit
besonderer Flächen- und Nutzungsfunk
tionen
nachteiliger Nutzungsauswirkungen 
geplanter Eingriffe in Natur und Land
schaft

(...)

3. Vorläufige Planfassung (Vorentwurf)
(...)
a) Darlegen der Entwicklungsziele des Natur

schutzes und der Landschaftspflege, insbe
sondere in Bezug auf die Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushalts, (...) den Arten- und Bio
topschutz (...)

b) Darlegen der im einzelnen angestrebten Flä
chenfunktionen (...), insbesondere für

(...)

Flächen für landschaftspflegerische Ent
wicklungsmaßnahmen 
Vorrangflächen und -Objekte des Natur
schutzes und der Landschaftspflege, (...) 
fü r  besonders schutzwürdige Biotope 
oder Ökosysteme -(...)

d) Hinweise auf landschaftliche Folgeplanun
gen und -maßnahmen (...)."

Entsprechend der Kommentierung von DEIXLER 
(in JOCHEM 1991) erfolgt die Darstellung im 
Maßstab des Flächennutzungsplanes, also im 
Maßstab 1:5000 oder 1:10.000.
In Bayern wird der Landschaftsplan in den Flächen
nutzungsplan integriert. "Wegen der Raumbezogen- 
heit der Bauleitplanung sind die Erfordernisse und 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Land
schaftspflege allerdings nur darstellbar, soweit sie 
für bestimmte Flächen ausgewiesen werden kön
nen. Im Landschaftsplan kann daher z.B. keine Dar
stellung über die Schutzwürdigkeit bestimmter 
Tier- und Pflanzenarten, wohl aber die ihrer Lebens
räume erfolgen" (DEIXLER 1991: 479 ff). Der Na
turhaushalt ist nach DEIXLER (1. c.) als Wirkungs
gefüge der Naturfaktoren zu verstehen. Zu den Na
turfaktoren zählt u. a. die "Pflanzenwelt (potentielle 
natürliche sowie reale Vegetation)" Weiter: "zu er
heben sind insbesondere auch die Biotope nach § 
20c BNatSchG, soweit dies nicht bereits über amt
liche Biotopkartierungen geschehen ist." Zur Be
standsaufnahme wird weiterhin festgestellt:
"Der Planungserfolg hängt wesentlich von einer 
eingehenden und gezielten Bestandsaufnahme ab. 
Schon im Hinblick auf die Honorierung sollte aber 
an Arbeit alles unterbleiben, was nicht zielführend 
ist; und zielführend sind nur solche Unterlagen, die 
für die gerechte Abwägung aller öffentlichen und 
privaten Belange, insbesondere der des Naturschut
zes und der Landschaftspflege, gegeneinander und 
untereinander sowie für die Begründung der Erfor

dernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege notwendig sind" (DEIX
LER, 1. c: 485).
Weiter zu ’Besonderen Leistungen’: "Gemeint sind 
detaillierte Untersuchungen einzelner Problembe
reiche (...). Einzeluntersuchungen natürlicher Grund
lagen können z.B. für bestimmte Tier- oder Pflan
zenarten (...) erforderlich werden." Und:
"Die Auffassung, in dieser Leistungsphase sei grund
sätzlich nur auf bereits vorhandene Unterlagen und 
Erhebungen zurückzugreifen und es sei nicht Auf
gabe des Auftragnehmers, solche Daten und Unter
lagen zu beschaffen oder aufzustellen, kann nicht 
geteilt werden. Dies ergibt sich schon daraus, daß 
als Grundleistung ausdrücklich örtliche Erhebun
gen genannt werden. Es ist für den Landschaftspla
ner bedeutsam, daß die Naturschutzbehörden mit 
Biotop- und Artenkartierungen ein immer besseres 
Grundlagenmaterial zur Verfügung stellen. Diese 
Daten werden aber landesweit und damit in der 
Regel gröber erhoben, als dies für einen Land
schaftsplan notwendig ist. Zum anderen sind unter 
örtlichen Gesichtspunkten Fakten bedeutsam, die 
aus überörtlichen Gesichtspunkten vernachlässigt 
werden können. Eine landesweite Biotopkartierung 
wird daher immer für das Planungsgebiet hinsicht
lich der Flächenansprache zu verdichten sein. Nicht 
dagegen können zweifellos all die übrigen Daten 
über Artenvorkommen und dergleichen, wie sie die 
amtliche Biotopkartierung ferner erfaßt, vom Land
schaftsplaner als Grundleistung ermittelt werden. 
Sie werden in der Regel für den Landschaftsplan 
auch nicht benötigt."
Außerdem sei noch folgender Hinweis zitiert (DEIX
LER 1991:489): "Hinweise für landschaftliche Fol
geplanungen können sich auf Grünordnungspläne, 
Pflege- und Entwicklungspläne oder Einrichtungs
pläne von Naturparks beziehen."
Zusammenfassend kann aus den gesetzüchen Vor
gaben folgendes Anspruchsprofil an vegetations- 
kundlich/floristische Erhebungen im Rahmen der 
Landschaftsplanung gestellt werden:

Zu erstellen ist
eine flächendeckende Nutzungs-/Biotopkartie-
rung unter Einbeziehung vorhandener amtlicher
Biotopkartierungen,
eine Kartierung der Bestandstypen nach § 20c
BNatSchG (für Bayern zusätzlich Art. 6d Bay-
NatSchG).

Die Bearbeitung muß die örtlichen Verhältnisse 
wiedergeben können und nach Möglichkeit flächen
scharf sein. Die Erhebung muß es ermöglichen, die 
Bestände hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit, beson
derer Flächen- und Nutzungsfunktionen (vor allem 
hinsichtlich der örtlichen Konkretisierung des ABSP, 
z.B. in Form eines Verbundsystems), nachteiliger 
Nutzungsauswirkungen u.a.m. zu bewerten. Außer
dem müssen aus fachlicher Sicht Entwicklungsziel 
bzw. angestrebte Flächenfunktionen angegeben 
werden.
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Flora und Vegetation

Art der Erfassung
• Biotopkartierung M 1:5.000 - Übernahme -
• Aktualisierung der Biotopkartierung

Ergänzung der bei der Biotopkartierung erfaßten Vegetationsbestände durch nicht erfaßte oder übersehene 
Flächen (z.B. unterhalb der Erfassungsschwelle von 1000 m2 liegende Flächen, Kleinstrukturen von weniger 
als 50 m Länge, natumahe bzw. ökologisch besonders bedeutsame Wälder).

• Besonderes Augenmerk verdienen zusätzlich folgende Bestände:
Magerwiesen
Feuchtwiesen
nicht mit Gehölzen bestandene Raine und Böschungen 
Quellaustritte
natumahe Bachläufe ohne Gehölzbewuchs
Gräben
Felsbereiche
Besonders schutzwürdige Einzelbäume

• Abgrenzung der Feuchtflächen, Mager- und Trockenstandorte nach Art. 6d Abs. 1 BayNatSchG sowie der 
nach NatEG geschützten Bestände (z.B. Hecken, gebüschbewachsene Raine, Ufergehölze, Feldgehölze, 
Brachflächen, Röhrichte, Schilfbestände)

• Halbquantitative Wuchsortkartierung der landkreisbedeutsamen Pflanzenarten in drei Größenklassen im 
gesamten Gemeindegebiet. Dabei auch Untersuchung der nicht im Rahmen der Vegetationskartierung 
erfaßten Gebiete wie z.B. Ackerland, Weg- und Straßenränder, Waldränder, forstlich überprägte Waldbestän
de, Grenzbereich Intensiv- zu Extensivgrünland

• Kartierung der Acker-Grünlandverteilung
• Kartierung von Landschaftsschäden

Abbildung 4

Anforderungen an die Bestandsaufnahme im Landschaftsplan aus der Sicht einer höheren Naturschutzbehörde 
in Bayern

Nicht erwartet werden dagegen flächendeckende 
floristische Erhebungen; hierzu wird auf die amtli
che Biotopkartienmg verwiesen. Notwendige Erhe
bungen etwa zu besonders schütz würdigen Sippen 
(Rote Liste 1/2) müßten als ’Besondere Leistung’ 
deklariert werden.
Unklar erscheint die Frage, wie weit sich aus den 
Erhebungen bereits ein Maßnahmenkonzept ent
wickeln lassen muß.
Auf jeden Fall kann der Landschaftsplan nicht die 
Aussageschärfe eines Pflege- und Entwicklungs
plans, Gewässerpflegeplans oder anderer sektoraler 
Planungen erreichen, die als Folgeplanung bezeich
net werden.

4.2 Anforderungen des Auftraggebers
bzw. der begutachtenden/genehmigen- 
den Behörde

Der Auftraggeber, die Gemeinde, hat hierzu meist 
nur unklare Vorstellungen, die sich nach wie vor 
eher in Unbehagen gegenüber Begriffen wie ’Bio
top’ äußern.
Entscheidend wird also die behördliche Anforde
rung sein, die im folgenden beispielhaft an einem 
Anforderungskatalog einer bayerischen höheren 
Naturschutzbehörde dargestellt sei (vgl. Abb. 4). 
Die vorgeschlagene vegetationskundliche Vorge
hensweise entspricht weitgehend dem aus den ge

setzlichen Grundlagen abgeleiteten Anforderungs
profil, das aber genauer definiert wird. Neu kommt 
jedoch eine flächendeckende floristische Bearbei
tung hinzu, die nicht ohne weiteres aus den gesetz
lichen Grundlagen abgeleitet werden kann.
Im Gegensatz zu diesem anspruchsvollen Anforde
rungskatalog stehen Aussagen anderer Natur
schutzbehörden, der Landschaftsplan als vorberei
tende Bauleitplanung müsse keine flächenscharfen 
Aussagen machen. Deshalb wäre z.B. auch die Kar
tierung der Bestände nach Art. 6d nicht obligato
risch.
In anderen Bundesländern, so etwa Thüringen, wird 
der Landschaftsplan im Maßstab 1:10.000 erarbei
tet, was eine derartige Erfassungsgenauigkeit ohne
hin erschwert.

4.3 Ansprüche von wissenschaftlicher 
Seite

Als Beispiele für Ansprüche von Seiten der Wissen
schaft seien zwei erst jüngst erschienene Arbeiten 
genannt:

"Auswertung, Aufbereitung und planungsrele
vante Integration biologischer Daten am Bei
spiel der Landschaftsplanung", SPANG 1995, 
"Biotoptypenkartierung in der Landschaftspla
nung", KNICKREHM & ROMMEL 1995.
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10. FLÄCHEN MIT BESONDERER BEDEUTUNG FÜR LAND
SCHAFTSPFLEGE UND NATURSCHUTZ

FEUCHT- UND NASSWIESEN; HOCHSTAUDENFLUREN; RÖHRICHTE

Extensivgrünland, feuchte Ausprägung
bei Zusatzschraffur: nach Art. 6d (1) BayNatSchG geschützte Teilfläche

Extensivgrünland, wechselfeuchte Ausprägung
bei Zusatzschraffur: nach Art. 6d (1) BayNatSchG geschützte Teilfläche

Nach Artikel 6d (1) BayNatSchG geschützte Feuchtflächen:

Extensivgrünland, seggenreich, z. T. mit Übergängen zu 
Flachmooren

Extensivgrünland, seggen- und hochstaudenreich

Artenreiche Feuchtwiesen, Übergänge zu Flachmooren 
(streuwiesenartig)

Pfeifengraswiese

Abbildung 5

Ausschnitt aus der Legende zum Bestandsplan des Landschaftsplans Freyung. Die Gliederung berücksichtigt neben 
einfachen vegetationskundlichen Aspekten (z.B. dominante Arten) vor allem Nutzung und Standort. Die naturschutz
fachliche Bewertung ist nicht zwangsläufig kongruent.

Beide Arbeiten stellen eine flächendeckende Bio
toptypenkartierung in den Mittelpunkt, sind sich 
aber außerdem einig, daß zusätzliche pflanzenso
ziologische Informationen nötig sind ("Feingliede
rung der Biotope durch flächendeckende Kartierung 
der Pflanzengesellschaften, Belegaufhahmen, Pflan
zenlisten, mehrmalige Geländebegehungen"). Auf 
diese Datenbasis aufbauend werden zahlreiche na
turschutzfachliche (Seltenheit, Gefährdung, Rege
nerierbarkeit, Bestandsdynamik etc.) und indirekte 
standörtliche Auswertungen durchgeführt.

Bei SPANG (1995) wird außerdem eine Struktur
kartierung als Schnittstelle zur Fauna gefordert 
(z.B. Schätzung, Klassifizierung und Kartierung der 
Deckungsgrade von Baum-, Strauch- und Kraut
schicht).

Beide Arbeiten schlagen also Leistungsbilder vor, 
die weit über die bisher gefundenen Ansprüche 
hinausreichen.

4.4 ’Ansprüche’ des Projektgebietes

Das Projektgebiet soll auf ’örtlicher’ Betrachtungs
ebene in seinen Nutzungs- und Vegetationsverhält
nissen hinreichend differenziert dargestellt werden, 
um aus naturschutzfachlicher Sicht eine flächen

deckende Bewertung und Zielentwicklung durch
führen und Konfliktbereiche mit anderen Nutzun
gen sowie Entwicklungspotentiale aufzeigen zu 
können.
Als Beispiel sei das Gebiet der Stadt Freyung im 
östlichen Bayerischen Wald und die Bearbeitung im 
kommunalen Landschaftsplan (LANDSCHAFT + 
PLAN PASS AU, 1994) beschrieben. Das Gebiet 
liegt klimatisch, naturräumlich und bezüglich der 
Nutzungsverhältnisse in einer auffälligen Über
gangssituation, zwischen Nationalpark einerseits 
und den intensivst genutzten, donaunahen Randla
gen des Bayerischen Waldes andererseits. Daraus 
ergibt sich zwar eine traditionell große Bedeutung 
der Landwirtschaft und ein entsprechend hoher An
teil an landwirtschaftlich genutzten Flächen, ande
rerseits aber ist Ackerbau auf begünstigte Lokal
standorte beschränkt, Grünland aller Intensitätsstu
fen überwiegt.
Im Vergleich zum südlicheren Intensivbereich ist 
die Biotopausstattung sehr gut, im Vergleich zum 
nördlichen, hinteren Bayerischen Wald allerdings 
stark verinselt, teilweise vereinzelt, wenngleich das 
Typenspektrum noch weitgehend vorhanden ist.
An den tief eingeschnittenen Tälern finden sich 
ausgeprägte Standortgradienten. Auch die teilweise 
großflächigen, natumahen Wälder sind entspre-
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Landschaftsbereiche mit hohem Anteil an extensiv 
genutzten frischen bis trockenen Wiesen

hoher Artenreichtum an Pflanzen und Tieren 
hoher Vernetzungsgrad der Lebensräume 
reizvolle, abwechslungsreiche Erholungslandschaft

Landschaftsbereiche mit hohem Anteil an Feucht
standorten außerhalb der Talauen

hoher Artenreichtum an Pflanzen und Tieren 
hoher Vernetzungsgrad von Feuchtlebensräumen 
reizvolle, abwechslungsreiche Erholungslandschaft

Abbildung 6

Ausschnitt aus der Legende zum Bewertungsplan des Landschaftsplans Freyung. Wesentliche Aussagen sind 
raumbezogen, nicht flächen- oder gar punktscharf.

Tabelle 2

Beispiel einer Verweistabelle (Arbeitstabelle, Ausschnitt): Zuordnung von pflanzensoziologischen Einheiten zu 
Kartiereinheiten

K artiere in heit p flan zenso zio lo g isch e E in h e it

Intensivgrünland Arrhenateretum . m o n t, Fuchsschwanzwiesen

Intensivgrünland, artenreicher w. 0 .

Weide (Festuco Cynosuretum .)

Extensivgrünland Agrostis-Festuca-GeseW sdnaft

Extensivgrünland, feucht z.T. Übergänge zu feuchten Nardeten, intensiviert

Extensivgrünland, wechselfeucht Mosaik

Extensivgrünland, seggenreich -  Scirpetum  sylva tic i
-  Carex brizo ides-Gesellschaft

Magerrasen Polygalo-Nardetum , Nardus-G es.

Hochstauden /F ilipéndula  
/U rtica  
/trocken

-  Filipendula-Gesellschaft

-  Holco-G aleopsietum

Streuwiese z. T. Übergänge zu Caricetum  fuscae

Pfeifengrasstreuwiese Naßwiesenbrache ?

Übergangsmoor Caricetum  fuscae /C a ric ion  lasiocarpae  
Carex rostra ta-Gesellschaft

chend vielfältig gegliedert. Die nach wie vor größte 
Entwicklungsdynamik liegt im Bayerischen Wald 
sicher im Grünlandbereich (Intensivierung, Um
bruch, Aufforstung, Verbrachung) sowie den damit 
verbundenen Kleinstrukturen (Hecken, Ranken).

Die vegetationskundliche Bearbeitung wird deshalb 
sicher einen Betrachtungsschwerpunkt in den Grün
landbereich legen. Als naturschutzfachliches Be
wertungskriterium dient hier einerseits die Klassifi
zierung als ’schützwürdiges Biotop’ sowie als ’6d- 
Fläche’, beides obligate Arbeitsschritte entspre

chend dem bisher entwickelten Anforderungsprofil. 
Die Zuordnung dazu ist aber nicht unbedingt aus 
den zu verwendenden Kartiereinheiten abzuleiten, 
sondern teilweise eine Frage der individuellen Be
urteilung des Einzelfalls.

Darüber hinaus sollten Fragen zur Bedeutung der 
jeweiligen Wiesentypen für Landschaftsbild (z.B. 
Blütenreichtum), allgemeinen Artenschutz (z.B. 
Artenvielfalt), Bedeutung für den stofflichen Natur
haushalt (von der Fläche ausgehende Stoffausträge, 
mögliche Pufferfunktion u.ä.) oder auch der Ent-
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W icklungsdynam ik (z.B. Verbrachung) m öglich 
sein.
Im vorliegenden Falle wurde deshalb eine Grün
landgliederung gewählt, die die Nutzungsintensität 
in den Vordergrund stellt und strukturelle sowie 
standörtliche Daten mit berücksichtigt (vgl. Abb. 5 
und 6). Den Ansprüchen des Landschaftsplanes 
wird damit Genüge getan. Weitere vegetationskund- 
liche oder floristische Daten können über Verweis
tabellen auf die kartierten Grünlandeinheiten bezo
gen werden (vgl. Tab. 2). Damit kann zwar oft keine 
flächengenaue Zuordnung erfolgen, es könnten je
doch weitere Bewertungskriterien (z.B. Rote Liste 
Pflanzengesellschaften) eingebunden werden.
In jedem Fall muß aber die Darstellung der Vegeta- 
tions- und Nutzungsverhältnisse einfach und an
schaulich sein. Auftraggeber und Hauptadressaten 
der getroffenen Planungsaussagen sind schließlich 
in der Regel Laien, die durch komplizierte Darstel
lungen nicht abgeschreckt werden dürfen. 
Ausgeklammert wird die Erarbeitung flächendek- 
kender soziologischer Daten oder punktscharfer, 
flächendeckender floristischer Daten (vgl. Kom
mentar DEIXLER). Diese detaillierte Arbeitsweise 
ist m.E. dem Arbeitsbereich Pflege- und Entwick
lungsplanung zuzuschreiben, die als Folgeplanung 
des Landschaftsplans (z.B. im Rahmen einer Land
schaftsplanumsetzung) zu sehen ist.
Im Landschaftsplan werden dagegen häufig raum
bezogene Aussagen adäquat sein, z.B. bezüglich der 
floristischen Ausstattung eines bestimmten Teilge
biets.
Somit kann zusammenfassend das in Tabelle 3 ent
wickelte Leistungsbild dargestellt werden:

Tabelle 3

Anspruchsprofil für vegetationskundlich/floristische 
Beiträge zu Landschaftsplänen

• flächendeckende Nutzungs/Biotoptypenkar- 
tierung mit eingearbeiteten Strukturparametem

• 6d-Kartierung
• Übernahme der amtlichen Biotopkartierung; 

darin ausführliche floristische Angaben
• vegetationskundlich/floristische Charaktersie- 

rung homogener Teillandschaften
• Übernahme ASK/ABSP
• Darstellung pnV (z.B. anhand typischer Gelän

deschnitte)
• ggfs, vegetationskundliche/floristische Cha

rakterisierung der Biotoptypen (z.B. Verweis
tabelle Biotoptyp Vegetationsgesellschaften)

Die hohen, von wissenschaftlicher Seite aus formu
lierten Ansprüche sind m.E. in der Praxis kaum 
durchführbar, aber wohl auch der Planungsebene 
nicht angemessen.
Hier muß auch klar gesehen werden, daß auch sehr

detaillierte, ja punktscharfe Bestandsinformationen 
das Instrument Landschaftsplan in seiner planungs
rechtlichen Stellung nicht bewegen und somit zu 
keiner Verbesserung der Planungsergebnisse führen 
können, sofern die Erhebungen die erforderlichen 
Mindeststandards erfüllen.
Ein abschließender Vergleich wichtiger Eigenschaf
ten des Landschaftsplans, die auch die Erhebungs
methodik bestimmen, mit jener benachbarter Pla
nungssparten soll diese Überlegungen verdeutli
chen (Abb. 7).

5 Übersicht über vegetationskundliche und 
floristische Arbeitsweisen und ihre pro
jektspezifische Anwendung

In Fortführung der Gedanken zu den unterschiedli
chen Raumbezügen der einzelnen Planungsarten 
und der darauf auf bauenden Ansprüche an Datener
hebungen (Abb. 7) soll zunächst auf die wichtigsten 
Methoden eingegangen werden, die für floristische 
und vegetationskundliche, planungsbezogene Erhe
bungen zur Verfügung stehen. Eine Leitlinie dazu 
gibt z.B. die Vereinigung umweltwissenschaftlicher 
Berufsverbände Deutschlands (VUBD) (1994). An
schließend an die Methodenübersicht wird in Tabel
le 4 gezeigt, in welchen Projektarten üblicherweise 
welche Arbeitsmethoden eingesetzt werden bzw. 
eingesetzt werden könnten oder sollten. Die Ablei
tung dieser Ansprüche ergäbe sich im wesentlichen 
analog zu der am Beispiel ’ Landschaftsplan ’ ge
zeigten Vörgehensweise.

5.1 Methodenkatalog

Floristische Arbeitsweisen
• Gebietsbezogene Artenlisten

könnten entweder als Gesamtartenliste oder se
lektive Artenliste (z.B. nur Rote Liste-Arten) 
erstellt werden, gegebenenfalls jeweils mit ein
fachen Mengen- bzw. Häufigkeitsangaben als 
halbquantitative Liste. In der Regel wird die 
Methode in Verbindung mit weiteren Methoden 
benutzt (z.B. NSG-Zustandserfassungen). Als 
Grundlage relativ grober, vorbereitender natur
schutzfachlicher Aussagen oder in entsprechen
den Maßstabsbereichen (1:25.000/50.000) ist 
sie aber auch allein anzuwenden. Entscheidend 
ist häufig eine sinnvolle Gebietsabgrenzung.
Flächentypbezogene Artenlisten 
können in Verbindung mit einer Ansprache oder 
Definition etwa von Biotoptypen, Nutzungsty
pen oder Vegetationstypen erstellt werden. Da
bei ist es zunächst unerheblich, ob diese Flä
chentypen tatsächlich auch auskartiert wurden 
oder jeweils nur als solche angesprochen wer
den. Die Methode ist praktisch maßstabsunab
hängig, da die zu beschreibenden Flächentypen 
beliebig aggregiert oder differenziert werden 
können. Eine relativ zeitgünstige Methode, die
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Abbildung 7

Abgrenzung der Ansprüche des Landschaftsplans gegen benachbarte Planungsarten

gern für schlecht bezahlte Projekte (z.B. Rekul- 
tivienmgspläne) angewandt wird.

Punktkartierungen
erfassen punktgenau das Vorkommen meist ei
ner Anzahl ausgewählter Pflanzensippen. Häu
fig erfolgt die Kartierung naturschutzrelevanter 
Pflanzensippen oder bestimmter Indikatorpflan
zen. Die Kartierung kann entweder nur die Lage 
der Vorkommen erfassen oder aber auch die 
Größe der Funde. Damit wird durch Vergleich 
mit älteren Floren oder sonstigen Fundangaben 
bzw. nach Wiederholungskartierung eine Beur
teilung der zeitlichen Entwicklung bzw. Dyna
mik fundiert möglich. Maßgebliches hierzu bei 
ZAHLHEIMER (1985). Die Methode ist sinn
voll bei fein auflösenden Maßstäben (1:5.000 
und feiner) einzusetzen.

Rasterkartierungen
sind in der Regel die Methode der Wahl zur 
floristischen Erfassung größerer Gebiete. Um
fangreiche Hinweise zur Vörgehensweise finden 
sich bei BERGMEIER (1992).

Vegetationskundliche Arbeitsweisen

Methoden der Beschreibung und Inventarisierung 
vegetationskundlicher Einheiten:

Beschreibende Biotop- oder Vegetationstypisie
rungen
sind eine beschreibende, qualitative oder halb
quantitative Methode zur Erfassung von Bio

topen bzw. Pflanzenbeständen. Die Vegetations
einheiten bzw. Biotoptypen werden unter Nen
nung der charakteristischen Artenkombination, do
minanter Arten, Strukturverhältnisse wie Schich
tung oder Deckungsverhältnissen beschrieben. 
Auf diese Art können Bestände beliebiger Kom
plexität erfaßt werden; bei mosaikartigen Be
ständen bzw. Komplexen müssen außerdem z.B. 
die enthaltenen Teilbestände, deren Flächenan
teil, räumliche Muster etc. beschrieben werden.

Selektive Typisierungen
Auswahl bestimmter Flächentypen (Biotop-, 
Nutzungstypen) z.B. nach

naturschutzfachlicher Wertigkeit (z.B. 6d-l- 
Flächen)
auf bestimmte Eingriffs Wirkungen bezogene 
Empfindlichkeiten (z.B. Empfindlichkeit 
gegen Nährstoffeintrag, abgeleitet aus mitt
leren Stichstoffzahlen nach ELLENBERG)
projektspezifisch wertgebende Eigenschaf
ten wie Funktion als Lebensraum für be
stimmte Arten, Bedeutung für das Land
schaftsbild, z.B. durch Blüten- oder Struk
turreichtum usw..

Die pflanzensoziologische Methode 
erfolgt nach BRAUN-BLANQUET (1964). Ziel 
ist die Erarbeitung eines Gliederungsschemas 
der Vegetation eines bestimmten Gebietes und 
die Beschreibung der erfaßten Einheiten nach 
einer standardisierten Methode. Somit werden
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Tabelle 4

Eignung verschiedener floristischer und vegetationskundlicher Methoden für verschiedene Projektarten

'tsÄfS'Xäi’i; . r GOP LP PEPL * LBP u v s LRP
floristische Vorgehensweisen
gebietsbezogene Artenlisten / / ✓ /
flächentypbezogene Artenlisten ( / ) ✓ /
Punktkartierung / ✓ ✓ /
Rasterkartierung / V

vegetationskundliche Arbeitsweisen .

beschreibende Typisierung / ✓ / ✓ / /
selektive Typisierung / /
pflanzensoziologische Methode ✓ («0 /
sigmasoziologische Methode /
potentiell natürliche Vegetation V / V ✓ /
kombinierte Methoden / / /

:

flächige Kartierung / / / / / ✓
selektive Kartierung / /
sonstige Dauerbe

obachtung
Dauerbe
obachtung

Auswertung
Biotop
kartierung

Auswertung
Biotop
kartierung

✓  Methode sehr gut geeignet, wird standardmäßig angewendet 
/  Methode gut geeignet, fallweise Anwendung 
( / )  Methode zwar geeignet, aber seltene Anwendung
v Anwendung meist nur aufbauend auf vorhandene Datengrundlagen, aber gut geeignet

Ergebnisse aus verschiedenen Regionen unter
einander vergleichbar. Häufig ist die erarbeitete 
Vegetationsgliederung Grundlage für eine spä
tere flächendeckende Kartierung. Die Methode 
besteht im wesentlichen aus drei Arbeitsschrit
ten (z.T. nach VUBD 1994, genaue Vorgehens
weise z.B. bei DIERSCHKE 1994):

Im Gelände werden von den zu untersuchen
den Pflanzenbeständen auf Probeflächen, 
die bestimmten Kriterien genügen müssen 
(Mindestgröße, Homogenität), soziologi
sche Aufnahmen angefertigt. Hierbei wer
den alle Arten der Probefläche unter Schät
zung ihrer Artmächtigkeit entsprechend ei
ner normierten Schätzskala aufgelistet.
Die Vegetationsaufhahmen werden anschlie
ßend nach floristischer Ähnlichkeit in Form 
von Vegetationstabellen geordnet (vgL ELLEN
BERG 1956; REICHELT & WILMANNS1973; 
DIERSCHKE 1994, u.a.).
Durch Vergleich mit entsprechenden Tabel
len aus anderen Gebieten (siehe v.a. OBER
DÖRFER 1977, 1978, 1982, 1994) werden 
die gefundenen Einheiten dem pflanzenso
ziologischen System zugeordnet und können 
unter verschiedenen Aspekten (standörtliche 
Ansprüche, Naturschutzwert etc.) eingehend 
beschrieben werden. Wichtig ist, daß durch 
Bezug auf das pflanzensoziologische Sy

stem eine Vielzahl von Informationen ver
wendbar wird, die in anderen Gebieten unter 
Bezug auf die gleiche Systematik erarbeitet 
wurden.

Die sigmasoziologische Methode 
baut auf der pflanzensoziologischen Methode 
auf. Sie betrachtet aber nicht nur Pflanzengesell
schaften, vielmehr darüberhinaus die ’Verge
sellschaftung der Gesellschaften’, versucht also 
bestimmte Regelhaftigkeiten im gemeinsamen 
Auftreten von Pflanzengesellschaften zu erken
nen (siehe dazu z.B. DIERSCHKE 1994). Will 
man ein Gebiet sigmasoziologisch bearbeiten, 
müssen zunächst die Pflanzengesellschaften als 
Grundeinheiten bekannt und vertraut sein. Dann 
folgen grundsätzlich analoge Arbeitsschritte 
wie bei der pflanzensoziologischen Methode: 

Anfertigung von Geländeaufnahmen, aller
dings wird jetzt nicht das Vorkommen von 
Pflanzenarten, sondern von Pflanzengesell
schaften notiert und deren Anteil geschätzt.
Tabellenarbeit.

Die sigmasoziologische Methode ermöglicht maß
stabsgerechte Vegetationskartierungen auf mitt
leren Maßstabsebenen (z.B. 1:25 000), wobei - 
im Gegensatz zur Maßstabsanpassung durch 
einfache Vergröberung bzw. Aggregation bei 
Anwendung herkömmlicher pflanzensoziologi-
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scher Arbeitsweise - auch Feinheiten der Vege
tationsgliederung noch wiedergegeben werden 
können, bei Bedarf etwa auch Vorkommen von 
Kleinstrukturen anthropogener Prägung wie Lese
steinhaufen (vgl. z.B. KRATOCHWIL & SCHWA
BE 1993). Die Methode hat sicherlich den ver
gleichsweise höchsten fachlichen Anspruch und 
Zeitbedarf. Vor allem deshalb wohl kommt sie bis
her relativ selten zum Einsatz, obwohl ihre fachli
chen Möglichkeiten bestechend sind.

Potentiell natürliche Vegetation 
Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Me
thoden, die sich auf die aktuelle, reale Vegetati
on beziehen, ist die ’potentielle natürliche Vege
tation’ (PNV) ein gedanklicher Konstrukt, der 
nur in wenigen Landschaften noch großflächig 
verwirklicht ist (siehe dazu z.B. DIERSCHKE
1994). Gemeint ist dabei diejenige Vegetation, 
die sich nach Beenden des menschlichen Ein
flusses auf den heutigen(!) Standorten einstellen 
würde, wobei dieser Übergang schlagartig ge
dacht ist. Die PNV kann entweder über standört
liche Abhängigkeiten definiert werden oder aus 
der floristischen Zusammensetzung der aktuel
len Vegetation abgeleitet werden. Die PNV ent
spricht nicht unbedingt der ’natürlichen’ Vege
tation, wird aber trotzdem häufig als Bewer
tungsmaßstab für die Natumähe der aktuellen 
Vegetation benutzt. Mit Hilfe der PNV lassen 
sich verschiedene landschaftliche Potentiale 
hervorragend darstellen, die Kombination mit 
einer standortkundlichen Karte ist dabei meist 
unabdingbar. Durch Anwendung der sigmaso
ziologischen Methodik lassen sich auch größere 
Räume anhand der Einheiten der PNV hervorra
gend kennzeichnen (z.B. JANSSEN & SEI- 
BERT 1991).

Kombinierte Methoden
In vielen Projekten wird eine Kombination der 
beschriebenen Methoden zur Anwendung kom
men, beispielsweise werden natumähere bzw. 
extensiv genutzte Bereiche pflanzensoziolo
gisch bearbeitet, während intensiv genutzte be
schreibend typisiert werden.

Kartierung:
Ein eigener Schritt ist schließlich die Kartierung 
der mit oben aufgezählten Methoden erarbeite
ten Vegetationstypen. Im wesentlichen gibt es 
dann zwei Vorgehensweisen (VUBD 1994): 

ein Gebiet wird flächendeckend erfaßt,

ein Gebiet wird selektiv erfaßt, z.B. nur als 
schützenswert erachtete Biotope.

Selbstverständlich ist die gegebene Methodenüber
sicht keine umfassende Darstellung aller in Anwen
dung befindlicher floristischer und vegetations- 
kundlicher Methoden, doch dürften die im Pla
nungsalltag häufig angewandten Vorgehensweisen 
weitgehend erfaßt sein.

5.2 Übersicht über die projektspezifische 
Anwendung floristischer und vegeta- 
tionskundlicher Methoden

Tabelle 4 auf der gegenüberhegenden Seite zeigt die 
Eignung der verschiedenen Methoden für verschie
dene Projektarten.
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Bewertungsfragen im Arten- und Biotopschutz und 
ihre Konsequenzen für biologische Fachbeiträge zu 
Planungsvorhaben

Heinrich RECK

1 Einleitung

Biologische Fachbeiträge im Rahmen von Raum
planungen haben nicht Standorts-, Biotop- oder Ar
tenlisten zum Ziel, sondern entscheidungserhebli
che Aussagen zu verschiedenen Alternativen des 
Handelns (oder des Unterlassens). Die Erstellung 
von Wirkungsprognosen zu diesen Alternativen ist 
die zentrale Aufgabe. Jedoch nicht als Selbstzweck, 
denn für die Abwägung müssen die Handlungsalter
nativen bewertet werden. Die Prognose wird damit 
auf die Veränderungen wertgebender Merkmale 
(Eigenschaften und Objekte) verkürzt.
Dabei "... darf kein Abwägungsdefizit vorliegen, es 
ist alles in die Abwägung einzustellen, was nach 
Lage der Dinge eingestellt werden muß..., [und] 
es darf nicht zu einer Abwägungsfehleinschätzung 
kommen, d.h. was in die Abwägung eingestellt wird, 
muß so in seinem Gewicht erkannt werden, wie es 
tatsächlich gewichtig is t..." (PETERS 1994).
Die Aufgabe einer Bewertung ist also:

die wertgebenden Merkmale (z.B. Artenvor
kommen) zu identifizieren und 
zu gewichten.

Wer aber zuerst Bestandserhebungen durchführt 
und dann dazu passende Bewertungen sucht oder 
neu entwickelt, manipuliert sich selbst oder 
schlimmer - andere. Die Aussage eines Prozeßver
treters (in einem Verfahren am Verwaltungsge
richtshof Bad.-Württ.) zum Arten- und Biotop
schutz verdeutlicht dies:
"Methodische Ansätze und Bewertungskriterien 
sind vielfältig und umstritten. Es gibt deshalb 
anders als bei vielen [anderen] Fachdisziplinen im 
Umweltrecht-keine objektivierten, nachvollziehba
ren und allgemein anerkannten Bewertungsmaßstä
be. Das Gutachten kann deshalb nur so relativ 
gewertet werden, wie die Meinung des Gutachters 
innerhalb der in der Fachwelt vertretenen Meinun
gen relativ ist. Im praktischen Ergebnis bedeutet 
dies, daß das Gutachten der Entscheidung des Ge
richtes nicht zugrundegelegt werden kann".
Zwar folgte das Gericht im speziellen Fall nicht 
dieser Auffassung (die methodische Vorgehenswei
se des Gutachtens war gut nachvollziehbar, plausi
bel und entsprach dem Stand der Technik), dennoch 
wird klar, daß eine stärkere Einigung auf Bewer
tungsmaßstäbe und - noch wichtiger - auf Bewer

tungskriterien ratsam ist. Einmal, um die Bedeutung 
jeweiliger Naturschutzbelange besser nachvollzieh
bar und vergleichbar darstellen zu können, zum 
anderen, weil das Bewertungsziel und die Bewer
tungsmethodik letztendlich über die methodischen 
Standards der Grundlagenuntersuchungen entschei
den.
Der jeweils vorgesehene Bewertungsrahmen oder 
spezielle Bewertungsfragen geben die Anforderun
gen an biologische Fachbeiträge in der Land
schaftsplanung vor.
Wenn Bestandserhebungen nicht geeignet sind, den 
Bewertungsrahmen auszufüllen oder Antworten für 
entscheidungserhebliche Fragen bereitzustellen, 
sind sie als Planungsgrundlage unzureichend oder 
irrelevant, ihr Stellenwert ist gleich Null. 
Unzureichende Bewertungsrahmen und unzurei
chend ausgewählte Bewertungskriterien wiederum 
führen zu erheblichen Planungsfehlem.
Natürlich gibt es auch spezielle Fragestellungen: 
Für die Fragen, ob und in welchem Umfang sich 
Flächen für die Wiedereinbürgerung einer ausgerot
teten Art eignen, oder wie gut eine bestimmte Grün
brücke die Zerschneidungswirkung einer Straße für 
eine bestimmte Art mindert, können keine generell 
gültigen Untersuchungsvorschriften bereitgestellt 
werden, die unabhängig von lokalen Rahmenbedin
gungen sind. Aber derartigen Fragen gehen allge
meine Bewertungen bzw. eine Zieldefinition vor
aus; nämlich die wertende Entscheidung, ob bzw. 
welche Populationen innerhalb eines Raumes erhal
ten werden sollen.
Und im Falle der Grünbrücke ist zu bewerten, ob 
der damit verbundene erhebliche finanzielle Auf
wand angemessen (verhältnismäßig) ist. Die SCHWEI
ZERISCHE GESELLSCHAFT FÜR WILDTIERBIO
LOGIE (SGW) verbindet Prioritäten für den Bau von 
Grünbrücken mit einer Bewertung: Priorität haben 
"Gebiete von überregionaler Bedeutung für Wild
tiere und regional bedeutende Verbindungskorrido
re und Fern Wechsel" (SGW 1995).
Allerdings sind von der SGW keine Kriterien zur 
Bewertung genannt (wie erkennt man regionale Be
deutung?). Nach den unter Punkt 5.2 vorgeschlage
nen Kriterien kann auch bei Beeinträchtigungen 
regional bedeutsamer Artenvorkommen - je nach 
Rahmenbedingungen - der Bau einer Grünbrücke 
eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme
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sein (und teilweise kann die Funktion einer Grün
brücke für Tiere mit Wegeüberführungen gekoppelt 
werden).
Unter dem Stichwort Bewertung werden sehr ver
schiedene Sachverhalte verstanden; sechs Beispiele 
aus der Literatur zeigt folgende Aufzählung:

1. Der Wert oder die Wichtigkeit eines Bestandes,
2. die Entwicklungschancen eines Bestandes (im 

Hinblick auf ein definiertes Umweltqualitäts
ziel),

3. der Grad einer (potentiellen) Beeinträchtigung 
(eines Schutzobjektes oder eines Entwicklungs
potentials),

4. der Grad der Kompensation von Eingriffen 
durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen,

5. die Zuordnung von Arten zu einem Anspruchs
typ (z.B. zu ’Arten nasser Standorte’, ’Arten 
frischer Standorte’, ’Arten, die nur geringe Prä
ferenzen im Hinblick auf die Feuchtigkeit des 
Standorts haben’ etc.),

6. die Ähnlichkeit von Zönosen.

Die Beispiele (5) und (6) sind keine Bewertungen. 
Es sind Beschreibungen von Objekteigenschaften. 
Aber weil eine entsprechende Zuordnung über 
Schwellenwerte, Klassenbildung oder Entschei
dungsmatrizen normativen Charakter haben kann, 
oder weil es Einschätzungen sind, ist die Versu
chung groß, den Vorgang als Bewertung zu bezeich
nen. So wie in (schlechten) Planungen die Versu
chung groß ist, das Wort Bewertung zum Verdecken 
von Wissenslücken zu benutzen, und zu oft noch 
gerade dann von einer Bewertung der Risiken ge
sprochen wird, wenn keine fundierte Wirkungsana
lyse vorhanden ist.
Sehr oft werden Wertprognosen vorgeschlagen und 
durchgeführt (KARL 1994), anstelle von Wir
kungsprognosen für wertgebende Eigenschaften. 
Dabei wird die Abarbeitung der wichtigsten Aufga
be der Bewertung unterlassen: die Identifikation der 
wertgebenden Merkmale. Und als Folge resultieren 
z.B. im Rahmen der Eingriffsregelung uniforme 
Kompensationsmaßnahmen anstelle von funktiona
lem Ausgleich, oft genug sogar Beeinträchtigungen 
wichtiger, aber nicht erkannter Schutzgüter durch 
Ausgleichsmaßnahmen, wie z.B. das Ausbaggem 
von Tümpeln (und deren dichte Abpflanzung mit 
Gehölzen) in Kleinseggenrieden.
Die Beispiele (2) bis (4) sind einer Bewertung direkt 
zugänglich. Ein entwicklungsfähiger Bestand ist für 
den Artenschutz wichtiger (mehr "wert") als ein 
beeinträchtigter Bestand ohne Zukunftschancen. 
Aber es sind lokal extrem vielfältige, einzigartige 
und oft veränderbare Rahmenbedingungen sowie 
die jeweilige Genese, von der die Entwicklungsfä
higkeit bzw. Wiederherstellbarkeit eines Ökosy
stems abhängt, die diese Art der Bewertung beein
flussen. Damit entzieht sich das Entwicklungspo
tential aufgrund der Abhängigkeit von zahlreichen 
Variablen und der Abhängigkeit von lokal verschie
denen Leitbildern (verschiedener Maßstäbe) bzw.

Fragen (nach welchem Entwicklungspotential?) ei
ner festen Skalierung innerhalb eines überregional 
gültigen Bewertungsrahmens. Die Zönosen großer, 
unzerschnittener Flächen haben zwar generell ein 
höheres Entwicklungspotential, aber die Flächen
größe ist nur eine unter vielen sich gegenseitig 
kompensierenden Eigenschaften, die das Entwick
lungspotential beeinflussen. Beim derzeitigen 
Stand des Wissens, das die Wechselbeziehungen 
von Standortsvielfalt, Flächengröße, Grenzlinien 
und der räumlich-zeitlichen Dimension von Sukzes
sionsprozessen nicht ausreichend im Hinblick auf 
das Entwicklungspotential interpretieren läßt (vgl. 
HENLE & KAULE 1991), verbleibt nur Beispiel 
(1) - die Bestandsbewertung - für die überregional 
generalisierbare Diskussion von Bewertungsrah
men.
Auch die wertbestimmenden Eigenschaften eines 
Bestandes sind abhängig von den Rahmenbedin
gungen wie Flächengröße, Biotoptyp, Höhenlage, 
Großlandschaft etc., aber die Beziehungen zwi
schen den Eigenschaften und Rahmenbedingungen 
sind näherungsweise bekannt (Arten-Areal-Bezie
hungen, regionalisierte, Standorts- und biotopspezi
fische Erwartungswerte) und damit generalisierbar 
oder je nach vorgegebenen Bezugseinheiten ein
schätzbar.
Eine Bestandsbewertung hat immer subjektive Ele
mente, resultiert also aus Meinungen von Einzelper
sonen oder gesellschaftlichen Gruppen. Gerade des
halb muß die wissenschaftliche Analyse von Objek
ten für wertbezogene Zwecke vor der Untersuchung 
die jeweiligen Wertelemente benennen. Die unter 
Punkt 5 vorgeschlagene Konvention enthält aus
schließlich Bewertungselemente, die am Natur
schutzgesetz orientiert, also überindividuell sind, 
und ordnet diesen prüfbare Kriterien zu. Die Werte 
müssen jeweils verbal (gutachtlich) hergeleitet wer
den, und sie werden nicht miteinander verrechnet.

2 Die Bewertung von Flächen und die Ermitt
lung geeigneter Bewertungsmerkmale

Um die Bewertung von Flächen für Belange des 
Artenschutzes zu diskutieren, sollte man sich an der 
eigentlichen Bedeutung des Wortes Bewertung ori
entieren.
Ein Wert ist "die Bedeutung, die einer Sache zu
kommt, die (an einem bestimmten Maßstab) gemes
sene Wichtigkeit" (MÜLLER 1985).
Man könnte versucht sein, Arten zu bewerten und 
die Frage zu stellen: Ist die Blaumeise (als Art) 
wertvoller als der Schwarzstorch? Naturwissen
schaftlich ist diese Frage unzulässig, ethisch zumin
dest fragwürdig und für die praktische Anwendung 
unnötig.
Aber Arten sind verschieden stark gefährdet, und sie 
haben verschiedene Schutzbedürftigkeiten und 
Schutzprioritäten in verschiedenen geographischen 
Regionen (und in verschiedenen Zeiträumen).
Für die Planung interessiert häufig die Bedeutung 
von Flächen (als neutrale geographische Definition
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eines Lebens- oder Funktionsrawnes von Arten 
oder Zönosen sowie als Applikationseinheit raum
relevanter Planungen) für den Artenschutz. Also die 
Frage: Welche Fläche ist wie wichtig (geeignet) für 
die Erhaltung der biologischen Vielfalt eines Be
zugsraumes und wie wichtig für die Erfüllung der 
Schutzziele nach dem Naturschutzgesetz. Deshalb 
wird in diesem Aufsatz besonders die Bewertung 
von Flächen behandelt. In umfassenderer Weise 
diskutiert z.B. ERZ (1994) das Thema Bewertung. 
Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) unter
scheidet verschiedene Schutzgüter. Arten und Le
bensräume sind nur eines von mehreren und rele
vant:

als eigenständiges Schutzgut (§ 1 Abs. 1 Pkt 3 
BNatSchG),
als Teil des Naturhaushaltes und als Indikatoren 
seiner Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 1 Pkt 1 
BNatSchG) (sowohl in ihrer natürlichen, als 
auch in ihrer historisch gewachsenen Artenviel
falt, § 2 Abs. 1 Pkt 10 BNatSchG), 
als Teil der nutzbaren Naturgüter (§ 1 Abs. 1 Pkt 
2 BNatSchG),
als Bestandteil der Vielfalt, Eigenart und Schön
heit von Natur und Landschaft (§ 1 Abs. 1 Pkt 4 
BNatSchG).

Der spezielle Schutz bestimmter "Biotope" - § 20c 
- ist Teil des Fünften Abschnittes des BNatSchG 
zum "Schutz und der Pflege wildlebender Tier- und 
Pflanzenarten", also nicht Selbstzweck.
Anders als in vielen Fachdiskussionen, in denen 
’Biotope’ als primäre Bewertungseinheiten behan
delt werden, werden vom Gesetzgeber Mittel und 
Zweck wohl unterschieden.
Von SCHAEFER & TISCHLER (1983) wird ein 
’Biotop’ als ein gegenüber seiner Umgebung ab- 
grenzbarer Lebensraum einer Lebensgemeinschaft 
definiert; als Lebensraum einer (in der allgemeinen 
Definition) Gemeinschaft von zufällig oder zielstre
big zusammen in einem ’Biotop’ vorkommenden 
und dort überlebensfähigen Arten. Beispielsweise 
hat eine Wolfspopulation deshalb strenggenommen 
keinen ’Biotop’ (aber sehr wohl einen Lebens
raum). Ein Laubfrosch kann nur in verschiedenen 
’Biotopen’ überleben. Ein großer Teil der Tier- und 
Pflanzenarten leben speziell in Grenzbereichen von 
’Biotopen’ und viele in - oft nur kurzfristig an einer 
bestimmten Lokalität befindlichen - Entwicklungs
stadien von Biotopen. Nur wenige Arten leben im 
Kembereich eines Biotops und gleichzeitig nur in 
einem Biotoptyp.
Die einzigen objektivier baren Meßeinheiten bzw. 
direkten Bewertungskriterien für den Arten- und 
Biotopschutz sind deshalb Artenvorkommen und die 
(Lebensraum-)Ansprüche gewollter oder vorhan
dener Arten.
Der SACHVERSTÄNDIGENRAT FÜR UMWELT
FRAGEN (SRU) schlägt für die Umweltbeobach
tung die Ermittlung geeigneter ’zielorientierter In
dikatorarten’ vor (SRU 1994). Erst über allfällige 
Korrelationen mit strukturellen und standörtlichen

Merkmalen z.B. von Lebensräumen lassen sich für 
bestimmte Fragestellungen auch indirekte Beurtei
lungskriterien ableiten. Zum Teil wurden diese ge
setzgeberisch definiert (z.B. § 20c BNatSchG), z.T. 
als Prioritätenliste für den Biotopschutz formuliert 
(z.B. RECK & KAULE 1993, Kap. 10.2).
Es gibt aber zahlreiche Bewertungsvorschläge, die 
nicht Artenvorkommen oder die Ansprüche von 
(Ziel-)Arten als maßgebliches Bewertungskriteri
um zugrundelegen.
Beispielhaft ist in Abbildung 1 die ’Bewertung’ 
eines Gebietes nach zwei Verfahren, die mit unter
schiedlichen Kriterien und entsprechend unter
schiedlichen Bewertungsrahmen Vorgehen, darge
stellt. Die in der Abbildung dargestellten Unter
schiede sind keine Ausnahme, sondern der Regel
fall (vgl. Beitrag RECKEN in diesem Band).
Als Ergebnis des Fallbeispiels ist deutlich erkenn
bar:
1. daß abhängig von den ausgewählten Wertkrite

rien und Bewertungsrahmen sehr unterschiedli
che Bewertungen für Flächeneinheiten resultie
ren, und

2. daß aus formaler Biotopbewertung heraus we
sentliche Belange des Artenschutzes übersehen 
werden (daß sich dagegen Schutzprioritäten für 
in Bezug auf den Artenschutz nachrangige Flä
chen abzeichnen, liegt einerseits daran, daß in 
der VwV ’84 weitere wichtige Funktionen der 
Elemente wie z.B. ihre Bedeutung für das Land
schaftsbild berücksichtigt sind, andererseits 
aber auch an unpassenden Bewertungskriteri
en).

Eine gründliche Prüfung und Diskussion der in 
einer Planung zugrundegelegten Bewertungskrite
rien (also der kartierten Bestandsparameter) ist 
immer notwendig.
Stark abstrahierte Bewertungsparameter (z.B. Bio
topkartierungen) können nur im Verbund mit Arten
erhebungen oder für sehr wenige, begrenzte Frage
stellungen empfohlen werden. Hierbei ist dann 
nachvollziehbar zu begründen, warum im Einzelfall 
auf Arterhebungen verzichtet werden konnte. 
Formale Schutzzuweisungen (Schutzgebiete, be
sonders geschützte Biotope) können nie als alleini
ges Bewertungskriterium herangezogen werden, 
außerdem lassen sie keine Einordung innerhalb ei
ner Bewertungsskala zu.
Bei Schutzgebieten (NSG, ND, LSG ...) entspre
chen die Flächengrenzen mit Schutzstatus nur selten 
den ’ökologischen’ Grenzen. Die ’besonders ge
schützten Biotope’ enthalten sowohl Flächen mit 
verarmten Artenbeständen, als auch bundesweit be
deutsame Flächen. Sie umfassen also extrem unter
schiedliche Wertigkeiten; trotzdem sind viele hoch
wertige Flächen nicht enthalten. Deshalb ist die 
bloße Darstellung von geschützten Biotopen für den 
Vergleich von Planungsvarianten völlig ungeeignet, 
bei Eingriffsplanungen für die Abschätzung des 
Bedarfes z.B. von Kompensationsmaßnahmen un
zureichend und zur Abwägung bei möglichen Ziel-
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konflikten unbrauchbar: In der naturräumlichen 
Haupteinheit "Heckengäu" (Bad.-Württ.) ist falsch 
verstandener Biotopschutz (Heckenschutz i.S. dicht
wüchsiger Gehölzzeilen) und die Konzentration auf 
unzureichend ausgewählte Wertmerkmale von Hek- 
ken ein wesentlicher Gefährdungsfaktor für den 
bundesweit stark gefährdeten und dort vom Aus
sterben bedrohten Segelfalter. Im Beispiel des Keu
perweinberges (Abb. 1) erfordert die Erhaltung der 
wertgebenden, weinbergstypischen Arten andere 
Maßnahmen als die formale Erhaltung der ge
schützten Biotope.
Aber auch Arten und die Ansprüche ihrer Popula
tionen als grundlegende Bewertungseinheiten sind 
nicht unumstritten. Der Begriff Art ist wie der 
Begriff Biotop - ein Konzept (wenn auch viel klarer 
definierbar und für längere Zeiträume gültig), und 
auch hier kann die unzureichende Auswahl der Un
tersuchungsobjekte (Artengruppen) das Ergebnis 
extrem beeinflussen. Die alleinige Betrachtung des 
Segelfalters im Heckengäu würde genauso wie die 
Entwicklung des vermeintlichen ’Hecken-Ideal- 
typs’ zu Fehlem führen. Deswegen ist die Erfüllung 
bereits formulierter Standards zur Auswahl der In
dikatoren (vgl. RIECKEN 1992; FINCKet al. 1992; 
PLACHTER 1989; RECK 1992) und die sorgfälti
ge Auswahl von Zielarten unabdingbar; aber nie, 
ohne zu prüfen, welche Änderungen oder Ergänzun
gen ein spezieller Planfall (oder neue Erkenntnisse) 
erfordern.
Bei der Betrachtung der aktuellen Diskussion zur 
Naturschutzplanung entsteht der Eindruck, als stün
de die in diesem Aufsatz vorgenommene Benen
nung von Arten als grundlegende Bewertungsein
heit gegen den Zeitgeist: "Hierzu wird vorgeschla
gen, Aspekte des Artenschutzes einer nachhaltigen 
Entwicklung von Standorten eher nachzuordnen..." 
ist eines der Argumente (vgl. z.B. ROWECK 1995). 
Vor dem Hintergrund der Anlage von Folienteichen 
auf Binnendünen, der Vogelzucht in Nistkästen oder 
auch einer gärtnerisch-statischen Unterordnung 
einzelner Biotope an die Ansprüche einer einzigen 
Art ist diese Aussage sehr wichtig. Sie ist weiterhin 
vor dem Hintergrund von unvereinbaren Nutzungs
und Pflegeempfehlungen, mit der eine Fläche von 
verschiedenen Artengruppen-Spezialisten leider 
nur zu gern überfrachtet wird, nur allzu verständ
lich.
Die "nachhaltige Entwicklung von Standorten" oder 
der "Schutz von Ressourcen" ist aber nicht Alterna
tive, sondern Bedingung. Sie setzt Entscheidungen 
voraus: für welche Arten oder für welche zeitlichen 
Artenreihen bzw. für welche Nutzungen sollen 
Standorte entwickelt werden? Sollen bestimmte 
Standorte einer Auenfläche als Lebensraum z.B. zur 
Rettung der gefährdeten Libellenart Sympetrum fla- 
veolum in dynamischen Flachgewässem (und wei
teren bedrohten Auearten) und gleichzeitig als Re
tentionsflächen entwickelt werden oder als Flächen 
für die nachhaltige Maisproduktion?
Es muß geklärt werden, welche potentiellen Ziele 
und welcher Erhalt von Schutzgütem miteinander

vereinbar sind, was prioritär ist und welche Kom
promisse möglich sind?
In die Abwägung eingestellt werden müssen alle, 
auch konträre Maßnahmen erfordernde Schutzgü
ter, ihre Bedeutung im Hinblick auf die Ziele des 
Naturschutzgesetztes muß erkannt werden, - dann 
erst sind Entscheidungen möglich.
Zielkonflikte können nicht dadurch gelöst werden, 
daß das eigentliche Schutzziel (bestimmte Arten 
oder Artengemeinschaften oder bestimmte Nutzun
gen etc.) durch das Maßnahmenziel (Standortent
wicklung) ersetzt wird.
Bei artorientiert entwickelten und dann im Ergebnis 
unvereinbaren Nutzungs- bzw. Pflegevorschlägen 
für ein Gebiet handelt es sich oft um Scheinkonflik
te, bei denen statt einer dynamischen Erhaltung von 
Populationen im Raum eine statische Erhaltung bei 
jeweils maximaler Individuenzahl geplant wird. Bei 
nicht lösbaren Zielkonflikten ist meist die verfügba
re (beplanbare) Fläche zu klein. Der Flächenbedarf 
ist dann aber nur über Ansprüche von Arten über
haupt erkennbar, und es gilt, Alternativen zu ent
wickeln, oder Entscheidungen nach jeweiligen 
Schutzprioritäten zu fällen. Weil der Artenbestand 
von den spezifischen Ausprägungen des Land
schaftsgefüges und -haushaltes und der jeweiligen 
Landschaftsgeschichte abhängt, sind individuelle 
Lösungen notwendig uniforme Landschaftsent
wicklung wird verhindert, solange Maßnahmen sich 
am realen Artenbestand orientieren.
Die Vielfalt von Arten und die Vielfalt ihrer Ansprü
che überfordem leicht einen einzelnen Bearbeiter. 
Um mit dieser Vielfalt offensiv planerisch umgehen 
zu können, bietet sich die planungs- und ortsspezi
fische Ermittlung von Zielarten vor dem Hinter
grund der überregionalen Schutzprioritäten an (vgl. 
RECK et al. 1994).
Aber ist die (vermeintlich) unübersichtliche Viel
zahl alleiniger Grund für die Versuche, die biologi
sche Vielfalt anstatt über Arten und ’Biotope’ über 
Pauschal-Empfehlungen zur Standortsentwicklung 
bzw. zur Erhaltung abiotischer Ressourcen zu be
rücksichtigen?
Ein wichtiger und richtiger Lernprozeß leistet dem 
ebenfalls Vorschub (Abb. 2), weil er zu wenig re
flektiert wird: Nachdem ab der Jahrhundertwende 
außer direkt verfolgten Arten immer mehr auch 
wohlgeschätzte und selbst gehegte Arten erloschen 
sind, hat man nur langsam gelernt, daß Artenschutz 
nur möglich ist durch den Schutz ihrer Lebensräu
me. Trotzdem stellt das BNatSchG auch heute noch 
bei zu vielen Arten den individuellen Schutz in den 
Vordergrund.
Erst seit kurzer Zeit begreift man zudem, daß viele 
Arten nur in dynamischer Weiterentwicklung oder 
in immer wieder gestörten Biotopen überleben kön
nen (REMMERT 1991; GERKEN & MAYER 1996). 
Das Problem ist, daß der aus diesen wichtigen Er- 
kenntnisssen abgeleitete ’Biotopschutz’ und der 
’Prozeßschutz’ sich verselbständigen. Wenn man 
Arten nicht beachtet, ist Biotopschutz sehr viel ein
facher. Ein Schutzgebiet ist schneller ausgewiesen
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links: Bewertung über Biotope

I  ‘wertvollste’ Flächen: 
a  zusammengefaßt wurden hier

• Stufe I (‘hoher Gesamtwert’) nach der 
dreistufigen ökologischen Bewertung von 
Landschaftselementen in der 
Flurbereinigung (VwV 1984) sowie 
pauschal

• Biotope, die § 24a des NatSchG Bad.- 
Wiirtt. entsprechen (zum Zeitpunkt der 
Bewertung lag die Kartieranleitung der 
LfU Bad.-Württ. noch nicht vor) und

• ausgewiesene Naturdenkmale

□ ‘wertvolle’ Flächen:
• Stufe II ( ‘durchschnittlicher Gesamtwert’ 

nach VwV 1984)

rechts: Bewertung über reale Artvorkommen

71 ‘wertvollste’ Flächen:
I  zusammengefaßt wurden hier Flächen mit

• ‘überregionaler und landesweiter’ 
Bedeutung für den Arten- und 
Biotopschutz sowie Flächen mit ‘regionaler 
Bedeutung’

• entsprechend den Kriterien bei KAULE 
(1986) und Reck (1990); wertgebend 
waren Artenvorkommen aus den Gruppen: 
Gefäßpflanzen, Wildbienen, Laufkäfer, 
Kriechtiere und Vögel

Flächen mit lokaler Bedeutung (noch 
durchschnittliche biotop- und landschafts
typische Artenvielfalt); hier waren außer den
o.g. Gruppen auch Artenvorkommen von 
Heuschrecken und Schnecken wertgebend; 
für Tagfalter war das Gesamtgebiet verarmt

Abbildung 1

Vergleich der Ergebnisse von Flächenbewertungen auf Basis unterschiedlicher Bewertungskriterien am Beispiel 
eines Keuperweinberges bei Heilbronn (Baden-Württemberg), Zustand 1991

als seine Tier- oder Pflanzenarten zu erhalten sind. 
Die Zunahme der Fläche staatlich geförderten ex
tensiven Grünlandes läßt sich leichter als Erfolg 
bilanzieren, als die konträre Entwicklung der (dort

lebenden) Wiesenarten, und eine Hecke ist schneller 
gepflanzt, als sich die anspruchsvollen Arten von 
nutzungsbegleitenden Strukturen ansiedeln (z.B. 
FÜLLER 1992).

41



Beim Prozeßschutz ist es dasselbe. Solange man 
Arten nicht betrachtet, ist jede Sukzession erfolg
reich. Vergessen wird, daß Prozeßschutz für Popu
lationen der meisten schutzbedürftigen Arten erst 
bei sehr großen, zusammenhängenden eigendyna
mischen Flächen funktioniert. Und vielfach auch 
erst dann, wenn wieder natürliche Störungsimpulse 
durch Großsäuger, Insektenkalamitäten und Kata
strophen wie Feuer und Überflutung kulturelle Ein
flüsse ablösen. Auch für die Abgrenzung von Pro
zeßschutzflächen ist eine Zieldiskussion erforder
lich: soll die Uferdynamik wieder ausreichend Le
bensraum für Uferkäfer oder für Populationen von 
Watvögeln und Seeschwalben bereitstellen?
Der Erfolg von Maßnahmen kann nur über die tat
sächlich geförderten Arten bewertet werden, so wie 
die Begründung des Flächenbedarfes nur über ent
sprechende Zielarten hergeleitet werden kann.

3 Bewertungsmethoden

Bewertungsmethoden können in zwei Hauptgrup
pen untergliedert werden:
1. in rechnerische Modelle (vgl. z.B. SCHERNER

1995)
2. in pragmatische Verfahren, die verbale Begrün

dungen und Konventionen, also gutachterliche 
Einstufungen nachvollziehbar skalieren (z.B. 
KAULE 1986, Kap. 6; PLACHTER 1989).

Die rechnerische Vorgehensweise scheitert zu
nächst daran, daß es bisher keine kardinalen Bewer
tungsskalen und auch keine Intervallskalen gibt. 
Daher ist Rechnen mathematisch unzulässig und 
führt grundsätzlich zu falschen Ergebnissen (logi
sche Transformationen sind in keinem der hier kri
tisierten rechnerischen Modelle enthalten). 
Problematisch sind rechnerische Modelle auch, 
weil es beim Arten- und Biotopschutz keine gerich
teten, widerspruchsfreien (von örtlichen Rahmen
bedingungen oder Maßstäben unabhängigen) ein
deutigen Zielgrößen gibt. "Je mehr Arten umso 
besser" wäre eine gerichtete Zielgröße; sie ist aber 
immer dann falsch, wenn nicht die gesamte Erde 
betrachtet wird. Ein Bruchwaldstandort wird nicht 
wertvoller für den Artenschutz, wenn durch eine 
Bauschuttdeponie mehr Arten hinzukommen, als 
erlöschen. Die immer noch praktizierte Umsetzung 
von Ergebnissen der SHANNON-Formel für die 
Bewertung von Gebieten ist deshalb durch ihre 
Hauptkomponente ’ArtenzahT unzulässig. Durch 
die Werterhöhung bei einer Gleichverteilung der 
Individuenzahl verschiedener Arten als weitere 
Komponente würden zudem widernatürliche Zu
stände höher bewertet, denn zwischenartliche 
Gleichverteilung gibt es nicht.
Andere Rechenmodelle bewerten indirekt über 
Merkmale des Lebensraumes, z.B. Lebensraum
größe oder Lebensraum-Verbund, gerichtet positiv 
("je größer - je besser"). Auch diese Grundannahme 
ist unzulässig: sowohl aus populationsökologischen 
Gründen (Konzept der Stabilität von Metapopula

tionen, z.B. Konzept der Stamm-, Neben- und La
tenzhabitate; siehe STERNBERG 1995; Anforde
rungen von Biotopkomplex-Bewohnem), als auch 
aus landschaftsökologischen Gründen (natürlicher
weise kleine Fläche von azonalen Standorten). Es 
gibt weder einen Idealbiotop, noch eine Idealland
schaft als Maßstab. Im Gegenteil: Landschaften sol
len sich weiterentwickeln.
Komplexe Bewertungssysteme wie die Nutzwert
analyse abstrahieren zu sehr: "Die Nutzwertanalyse 
der 2. Generation folgt einem anderen Ablaufplan. 
Zunächst werden die Zielerträge auf allen Kriterien 
und für jede Alternative gemessen und diese dann 
umgeformt in Zielerfüllungsgrade auf Ordinalni
veau, wobei die Ordinalskala nicht soviel Stufen 
hat, wie Alternativen vorhanden sind, sondern für  
jedes Kriterium die Vielzahl der Stufen über eine 
eigene Wertregel zu wenigen Klassen komprimiert 
wird. Dann werden solche Kriterien, die in Bezug 
auf ein bestimmtes Teilziel in inhaltlichen Wertbe
ziehungen zueinander stehen (s.o.), zu einem Teilin
dikator aggregiert und die Wertzahlen so transfor
miert, daß die Skala jedes Teilindikators nun so 
viele Stufen hat, wie jedes Kriterium zuvor Klassen 
der Zielerfüllung besaß. Zu erwähnen wäre noch, 
daß die einzelnen Kriterien innerhalb eines solchen 
Kriterienbündels vor der Aggregierung ordinal ge
wichtet werden können. - In ähnlicher Weise lassen 
sich wieder einzelne inhaltlich zusammengehörige 
Teilindikatoren aggregieren. Letztlich gibt es immer 
so viele Aggregationsebenen, wie zuvor Zielebenen 
differenziert wurden. Auf der obersten Aggregations
ebene erhält man schließlich für jede Alternative eine 
Wertziffer au f einer wenigstufigen Ordinalskala 
(Rangskala), so daß als Gesamtergebnis eine Grup
pierung aller Alternativen in (wenigen) Gesamtnut
zenklassen vorliegt." (ADAM et al. 1986).

Ob von einem solchen Verfahren genügend Argu
mentationskraft ausgeht, wird bezweifelt. Die Ge
wichtungsmöglichkeiten verführen zur Manipulati
on, und die Vorteile der Nutzwertanalyse,

daß "sie den Entscheidungsträger zwingt, seine 
Werte und Ziele klar zu definieren, 
daß komplexe Entscheidungssituationen in über
schaubare Teilbereiche zerlegt werden, 
daß die Entscheidungsfindung transparent wird, 
daß im Kreis der Betroffenen Wertabweichun
gen relativ genau lokalisiert werden können" 
(ADAM et al. 1986)

werden aufgehoben durch die imüberschaubare Dis
kussion, die entsteht, wenn unterschiedliche Postu- 
late zu Gewichtungen in ihrer Auswirkung auf das 
Gesamtergebnis gegeneinander verglichen werden 
müssen.

Wie sehr derart komplexe Bewertungsverfahren in 
der Praxis dazu führen, daß große Defizite in der 
zugrundeliegenden Abbildung der bewerteten Um
welt verschleiert werden, kann hier nicht abge
schätzt werden. Im Hinblick auf die Nutzwertana
lyse formuliert KOCH (1990): "Allgemein kann
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aber festgehalten werden, daß die verwendeten Da- 
tengrundlagen selten detailliert sind und hinter den 
Bewertungsansätzen zurückstehen"
In der praktischen Anwendung müssen Bewertun
gen zunächst also nach den zugrundeliegenden In
formationen beurteilt werden. Sind die relevanten 
Umweltmerkmale erkannt worden, wurden die rele
vanten Prüfhypothesen zu potentiell entscheidungs
erheblichen Auswirkungen aufgestellt?

Es ist plausibler und nachvollziehbarer, eine Ent
scheidung darüber zu fallen, ob durch eine Grün- 
landextensivierung wieder Braunkehlchen, Moor
bläuling und Sumpfschrecke angesiedelt werden 
sollen, als darüber, ob der Biotopwert sich um 260 
Punkte erhöhen soll.

4 Empfehlungen

In verschiedenen Praxistests zur Bewertung von 
Eingriffsplanungen ließen sich Bewertungsverfah
ren, die auf rechnerischen Verknüpfungen aufbauen 
oder eindimensional hierarchisch waren, ad absur
dum führen (SCHERNER 1995; RECK & KAULE 
1993). Dagegen hat sich das Prinzip des Bewer
tungsvorschlages von KAULE (1986, vgl. Tab. 1) 
in der Adaption über genauere Anforderungen an 
Merkmale zum Artenbestand (vgl. Pkt. 5) bewährt.

D.h. die Zuordnung von Bestandsmerkmalen zu 
Wertstufen in Fachbeiträgen für einzelne Arten
gruppen führte bei gleicher Datengrundlage nicht zu 
abweichenden Einstufungen durch verschiedene 
Bearbeiter (Ausnahme: Abweichungen um 1 Stufe 
i.d.R. bei Grenzfällen, siehe auch den Beitrag von 
G. HERMANN in diesem Band). Die Kartiersi
cherheit der entscheidenden wertgebenden Merk
male wie z.B. Vorkommen gefährdeter oder seltener 
Arten birgt größere Fehlermöglichkeiten im Hin

blick auf die spätere Bewertung als Fehlinterpreta
tionen des Bewertungsrahmens.
Der Rahmen von KAULE (1986) muß dennoch 
weiter spezifiziert werden (genauere Zuordnungs
vorschriften, klare Kriterien für die Bewertung von 
Artenvorkommen), um eine größere Sicherheit zu 
erreichen und die für Bewertungen notwendigen 
Merkmale genauer zu beschreiben. Für die Anwen
dung des Rahmens für die Flächenbeurteilung über 
Tiervorkommen wurde 1990 ein erster Vorschlag 
publiziert (RECK 1990). Derzeit formulieren bun
desweit verschiedene Experten (offene Arbeitskrei
se unter der Organisation der VEREINIGUNG UM
WELTWISSENSCHAFTLICHER BERUFSVER
BÄNDE DEUTSCHLANDS - VUBD) klar nach
vollziehbare Kriterien für verschiedene Artengrup
pen, die 1997 vorliegen sollen.
Bewertungsverfahren beruhen auf Erfahrung, Er
fahrungsaustausch und Konsensbildung darüber, 
wie ’Gruppenwerte’ (z.B. akzeptierte, in Gesetze 
übernommene Normen) in nachvollziehbare Ver
fahren übertragen werden können, und welche Ei
genschaften eines Bestandes für die Bewertung er
mittelt bzw. abgebildet werden müssen. Die laufen
de Auseinandersetzung mit Bewertung und Zielfin
dung ist erforderlich, um nachvollziehbare Bewer
tungsrahmen zu entwickeln und deren Eichung lau
fend zu verbessern. In Bezug auf die Gesamtskalie
rung wird in der VUBD eine gegenüber der 9stufi- 
gen Skala von KAULE geringfügig erweiterte Dif
ferenzierung diskutiert.
In den o.g. Praxistests erschienen den Probanden 
zumeist die Differenzierungsmöglichkeiten in den 
höchsten Stufen der Skala zu gering: Unterschiede 
einerseits zwischen Flächen mit wenigen vom Aus
sterben bedrohten Arten, bei insgesamt zahlreichen 
Vorkommen gefährdeter Arten, und andererseits 
Flächen mit vielen vom Aussterben bedrohten Ar-

Prozeßschutz

heute

Biotopschutz

(Rote-Liste-)Artenschutz

1940

(Zugriffs-)Artenschutz

1900

Heimatschutz

Welche Prozesse, für welche Arten 
(unter den Bedingungen der Indu
strielandschaft möglich)?

Welche Biotope, wieviele, wie groß, 
dürfen sie sich weiterentwickeln?
Für welche Arten sollen sie Lebens
raum sein?

Flächen mit deren Vorkommen?

Beute von Jägern und Sammlern?

Besondere Naturschönheiten und 
Flächen mit Vorkommen besonderer 
Arten?

Abbildung 2
Schwerpunkte der Zielvorstellungen des 
Naturschutzes in den zurückliegenden 2 
Jahrhunderten

Fragen zur Operationalisierung
Zielvorstellungen des Naturschutzes 
nach Fischer (1992)
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ten waren nicht mehr in der Skala darstellbar. Des
halb wurde von einzelnen Probanden eine nach 
oben offene Skala gewünscht. Für die Planungsre
levanz der Bewertung würde dadurch aber nichts 
verändert: bei der Eingriffsplanung würden ledig
lich Artengemeinschaften, die nicht mehr nachhal
tig beeinträchtigt werden dürfen, solchen gegen
übergestellt, die noch weniger (als nicht!) beein
trächtigt werden dürfen; klare Entscheidungsstruk
turen würden aufgeweicht. Ist im extremen Ausnah
mefall ein Eingriff in derartige Lebensräume unver
meidbar, entscheiden nicht geringfügig unter
schiedliche Werturteile über verschiedene mögliche 
Varianten, sondern die Ansprüche der empfindlich
sten wertgebenden Populationen von Arten. Pri
märdaten sind im Zweifelsfall wichtiger als abstra
hierende Interpretationen wie zB. Bewertungsstu
fen.
In den weitaus meisten Planungsvorhaben ermög
licht die Zuordnung von Wertstufen durch i.d.R. 
deutliche Unterschiede klare Entscheidungsvorga
ben. Eine Aussage wie z.B.: "3 km Trassenlänge in 
einer Fläche der Wertstufe ’6’ entspräche dem Kon
flikt der durch 1 km in Flächen der Wertstufe ’7’ 
hervorgerufen würde" oder ähnliche Verknüpfun
gen sind aber nicht zulässig. Auch hier sind Primär
daten zur Prognose von Wirkungen bzw. zum Erfolg 
von Kompensationsmaßnahmen entscheidender. 
Damit werden auch Berechnungen des Ersatzflä
chenbedarfes, wie sie durch Multiplikation von ak
tuellen Flächenwerten, prognostizierten Flächen
werten und Flächengrößen entwickelt wurden (z.B. 
FROELICH & SPORBECK 1988, zit. in KLEIN
SCHMIDT 1993) in Frage gestellt.
Exemplarisch soll hier der Entwurf zur Weiterent
wicklung des allgemeinen Bewertungsrahmens für 
Flächen über Tiervorkommen vorgestellt werden.

5 Hinweise und Orientierungswerte zur Bewer
tung von Flächen für die Belange des Arten
schutzes aufgrund der Vorkommen von Tier
arten auf Basis des Bewertungsvorschlages 
für Deutschland von KAULE (1986)

5.1 Wichtige Rahmenbedingungen

5.1.1 Anwendung

Die Bewertung von Flächen für die Belange des 
Arten- und Biotopschutzes dient nur dazu, die je
weilige Bedeutung für eine notwendig werdende 
Abwägung in entscheidungsrelevanter Form aufzu
bereiten.
Projektfolgen, also die Konsequenzen von geplan
ten Maßnahmen oder Unterlassungen, sollen im
mer als Wirkungsprognose (im Hinblick auf wertge
bende Merkmale) und nicht als Wertprognose auf
gezeigt werden. Die Vorkommen von Tierarten oder 
die Größe ihrer Populationen sind wertgebende 
Merkmale unter anderen. Sie können jedoch nicht

durch andere ersetzt und i.d.R auch nicht durch 
andere Merkmale oder Indikatoren angezeigt wer
den.
Allgemeine Bewertungsrahmen können nicht für 
jede Einzelfallanwendung passend wie ein Schlüs
sel für’s Schloß formuliert werden. Sie sollen aber 
dazu führen, daß bei gleichem Sachverhalt der 
Großteil der Anwender zu gleichen Einstufungen 
und alle Anwender zu sehr ähnlichen Einstufungen 
gelangen, so daß eine vergleichbare Aussagesicher
heit möglichst vieler Anwendungen gewährleistet ist. 
Aus der Synthese von Bewertung und der Prognose 
zur Änderung wertgebender Merkmale können 
dann in weiteren Schritten z.B. die Erheblichkeit 
von Eingriffen, die Skalierung der Schwere von 
Konflikten sowie ein Bedarf für Maßnahmen - nicht 
aber diese selbst - mit einfachen Zuordnungs-Ma
trizen abgeleitet werden (z.B. RECK & KAULE 
1993, Tab. 12-1, 12-2).

5.1.2 Rote Listen

Der Grad der Gefährdung von Arten ist für den 
Bezugsraum der jeweiügen Roten Listen ein we
sentliches Kriterium zur Beurteilung, welche Be
deutung eine bestimmte Fläche für die Erhaltung 
der Artenvielfalt und spezieller Arten hat. Unter den 
Bewertungskriterien wird sehr oft auf Einstufungen 
in überregionalen Roten Listen verwiesen. Mit Aus
nahme der Bewertungsstufe ’9’ (gesamtstaatliche 
bis internationale Bedeutung) beziehen sich die hier 
unter Punkt 5.2 angegebenen Gefährdungsgrade bis 
zur ’Wertstufe 8 ’, wenn nicht anders angegeben, auf 
die Roten Listen des jeweiügen Bundeslandes.
Bei ’Wertstufe 9’ sollte die Einstufung der Gefähr
dung im betreffenden Bundesland dann berücksich
tigt werden, wenn die bundesweite Einstufung mehr 
als eine Stufe abweicht (dann muß gutachtlich be
gründet werden, welcher Einstufung man folgt). Bei 
der Beurteilung von Flächen im Grenzbereich zwei
er Bundesländer bzw. in sehr kleinen Bundeslän
dern bis ca. 10.000 qkm sollte bei der Abstimmung 
der Roten Listen der jeweils aneinandergrenzenden 
Bundesländer genauso verfahren werden.
Ist eine Art in einer übernationalen "Roten Liste" 
mit einem mehr als eine Stufe höheren Gefähr
dungsgrad als im jeweils betroffenen Bundesland 
genannt, muß ebenfalls begründet werden, ob und 
warum man entweder der nationalen oder der inter
nationalen Einstufung folgt.
Der Gutachter sollte auch kritisch prüfen, ob (in 
Ausnahmefällen) nach neueren Erkenntnissen Ab
weichungen von der Einstufung in zitierfähigen Ro
ten Listen erforderlich sind. Er müßte diese Abwei
chungen nachvollziehbar darstellen, begründen und 
seiner Bewertung zugrundelegen.
Die Nennung von Arten in der FFH-Richtlinie der 
Europäischen Gemeinschaften ist noch sehr hetero
gen, so daß deren Nennung in Anhang II oder IV 
alleine kein ausreichendes Bewertungskriterium 
darstellen kann.
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Tabelle 1

Bewertungsstufen für eine flächendeckende Bewertung für Belange des Artenschutzes (Übersicht), aus KAULE 
1986/1991

Bewertung Kriterien und Beispiel

9 Gebiete mit internationaler oder gesamtstaatlicher Bedeutung (NSG oder NP). Seltene und
repräsentative natürliche und extensiv genutzte Ökosysteme. In der Regel alte und/oder oligotrophe 
Ökosysteme mit Spitzenarten der Roten Liste, geringe Störung, soweit vom Typ möglich große 
Flächen.
Wälder, Moore, Seen, Auen, Felsfluren, alpine Ökosysteme, Küstenökosysteme, Heiden,
Magerrasen, Streuwiesen; Acker, Stadtbiotope mit hervorragender Artenausstattung.

8 Gebiete mit besonderer Bedeutung auf Landes- und Regionalebene (NSG/ND). Wie 9, jedoch
weniger gut ausgebildet, vorrangig auch zurückgehende Waldökosysteme und 
Waldnutzungsformen, extensive Kulturökosysteme und Brachen, Komplexe mit bedrohten Arten, 
die einen größeren Aktionsraum benötigen.

7 Gebiete mit örtlicher und regionaler Bedeutung, LSG oder geschützter Landschaftsbestandteil als
Schutzstatus anstreben.
Nicht oder extensiv genutzte Flächen mit Rote-Liste-Arten zwischen Wirtschaftsflächen, regional 
zurückgehende Arten, oligotraphente Arten, Restflächen der Typen von 8 und 9, Kulturflächen, in 
denen regional zurückgehende Arten noch zahlreich Vorkommen.
Altholzbestände, Plenterwälder, spezielle Schlagfluren, Hecken, Bachsäume, Dämme etc., 
Sukzessionsflächen mit Magerkeitszeigem, regionaltypische Arten; Wiesen und Äcker mit stark 
zurückgehenden Arten, Industriebrache, Böschungen, Parks, Villengärten mit alten Baumbeständen.

6 Kleinere Ausgleichsflächen zwischen Nutzökosystemen (Kleinstrukturen) nur in
Landschaftskomplexen LSG, in der Regel kein spezieller Vorschlag zur Unterschutzstellung, ggf. 
geschützter Landschaftsbestandteil. Unterscheidet sich von 7 durch Fehlen oder Seltenheit von 
oligotraphenten Arten und Rote-Liste-Arten. Bedeutend für Arten, die in den eigentlichen 
Kulturflächen nicht mehr Vorkommen.
Artenarme Wälder, Mischwälder mit hohem Fichtenanteil, Hecken, Feldgehölze mit wenig 
regionaltypischen Arten; Äcker und Wiesen, in denen noch standortspezifische Arten Vorkommen; 
kleinere Sukzessionsflächen in Städten, alte Gärten und Kleingartenanlagen.

5 Nutzflächen, in denen nur noch wenig standortspezifische Arten Vorkommen. Die
Bewirtschaftungsintensität überlagert die natürlichen Standorteigenschaften. Grenze der 
"ordnungsgemäßen" Land- und Forstwirtschaft; Äcker und Wiesen ohne spezifische Flora und 
Fauna, stark belastete Abstandsflächen, Fichtenforste, Siedlungsgebiete mit intensiv gepflegten 
Anlagen.

4 Nutzflächen, in denen nur noch Arten eutropher Einheitsstandorte Vorkommen bzw. die Ubiquisten
der Siedlungen oder die widerstandsfähigsten Ackerunkräuter.
Randliche Flächen wenig beeinträchtigt.
Äcker und Intensivwiesen, Aufforstungen in schutzwürdigen Bereichen, Fichtenforste auf 
ungeeigneten Standorten (entsprechend sehr artenarm), dicht bebaute Siedlungsgebiete mit wenigen 
extensiv genutzten Restflächen.

3 Nur für sehr wenige Ubiquisten nutzbare Flächen, starke Trennwirkung, sehr deutlich
Nachbargebiete beeinträchtigend.
Intensiväcker mit enger Fruchtfolge, stark verarmtes Grünland, 4 - 8  höhere Pflanzenarten/100 m2, 
Wohngebiete mit "Einheitsgrün", Zwergkoniferen, Rasen, wenige Zierpflanzen, Forstplantagen in 
Auen und in anderen schutzwürdigen Lebensräumen.

2 Fast vegetationsffeie Flächen.
Durch Emissionen starke Belastungen für andere Ökosysteme von hier ausgehend. Gülle- 
Entsorgungsgebiete in der Landwirtschaft, extrem enge Fruchtfolgen und höchster Chemieeinsatz, 
intensive Weinbau- und Obstanlagen, Aufforstungen in hochwertigen Lebensräumen, Intensiv- 
Forstplantagen.

1 Vegetationsffeie Flächen. Durch Emissionen sehr starke Belastungen für andere Ökosysteme von
hier ausgehend.
Innenstädte, Industriegebiete fast ohne Restflächen, Hauptverkehrsstraßen.

Zahlreiche weitere Kriterienkataloge bei Kaule (1986/1991)
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5.1.3 Manipulierte Artenvorkommen

In direkter Weise stark manipulierte Artenvorkom
men können bei einer Bewertung von Flächen nicht 
berücksichtigt werden, bzw. ihre Einstufung in Ro
ten Listen darf nicht als maßgebliches Kriterium zur 
Flächenbewertung dienen. Beispiele hierfür sind:
• Artenvorkommen, die ausschließlich aufgrund 

regelmäßig durchgeführter Aussetzungs- oder 
Besatzmaßnahmen bestehen, z.B. bestimmte 
Fischarten.
Arten, deren Vorkommen hauptsächlich auf
grund einer übermäßigen direkten Nachstellung 
gefährdet sind, ehemals z.B. Dachs während des 
Zeitraumes der übermäßigen ’Fuchsbau’-Bega
sungen.

Auch wenn mit solchen Arten eine Flächenbewer
tung problematisch ist, können sie eine sehr hohe 
Schutzpriorität haben.

5.1.4 Bewertungseinheiten

Die Abgrenzung der Bewertungseinheiten (Flä
chen) ist immer eine starke Abstraktion realer räum
licher Funktionsbeziehungen. Die Abstraktion ist 
notwendig und gerechtfertigt, um Informationen 
komprimiert für flächenwirksame Entscheidungen 
aufzubereiten, außerdem können Wertkriterien wie 
die Artenvielfalt nicht unabhängig von Flächenein
heiten beurteilt werden.
Wichtige Faktoren für die Flächenabgrenzung sind:

die Fragestellung (einer Planung),
Nutzungs-, Biotop- oder Standortsgrenzen, 
die Aktionsräume der notwendigerweise zu be
trachtenden Arten bzw. Populationen.

Welcher Detaillierungsgrad notwendig ist, hängt 
v.a. von der Fragestellung ab. Dabei können folgen
de Probleme entstehen:
• Die Bezugsfläche ist zu klein, als daß die Bedeu

tung einer Fläche für wertgebende Arten mit 
großem Flächenanspruch oder für Biotopkom
plexbewohner zu beurteilen wäre. In diesem Fall 
muß die Bewertungsgrenze an der nächst größe
ren Landschaftseinheit oder an der betroffenen 
Population ausgerichtet werden.
Die Bezugsfläche ist wesentlich größer als die 
Kemlebensräume wertgebender Arten. Dann 
kann die Bewertung auf die Gesamteinheit über
tragen werden, wenn wesentliche Teile der Flä
che von diesen Arten besiedelt werden, ohne daß 
klare Grenzen ersichtlich sind bzw. wenn Nut
zungsgrenzen oder Biotoptypen nicht zur Diffe
renzierung herangezogen werden können. Die 
Bewertung soll auch dann auf die Gesamteinheit 
übertragen werden, wenn enthaltene Biotope 
bzw. Habitate unmittelbar zusammengehörig 
sind, wie z.B. die Zonation von Uferbiotopen, 
die verschiedenen Lebensräume einer Heide 
oder eines Magerrasens (in dem neben kurzrasi
gen Flächen Felsaufschlüsse, Säume und Wald
mantelbereiche Vorkommen), etc. Treffen diese

Kriterien nicht zu, so ist eine weitere Untertei
lung erforderlich.

Im Zweifel richtet sich die Abgrenzung nach dem 
angenommenen bzw. potentiell geeignetsten Habi
tat der für die jeweils höchste Wertstufe ausschlag
gebenden Art(en) mit den höchsten Flächenansprü
chen. Unter bestimmten Umständen sind Darstel
lungen für zwei räumliche Ebenen (’Biotopkom
plex-Bewohner’ und ’Monotopbewohner’) sinn
voll. Bewertungen, die mit der Vielfalt von be
stimmten Arten begründet sind, verlangen, daß sich 
deren Aktionsräume deutlich überschneiden, oder 
daß sie innerhalb desselben Lebensraumes bzw. 
voneinander stark abhängiger Funktionsräume Vor
kommen. Letztlich ist die Dichte von Mangelhabi
taten oder die Anzahl und Populationsgröße von 
besonders schutzbedürftigen Arten innerhalb der 
abgegrenzten und abgrenzbarer Flächen entschei
dend.
Bei Vorkommen besonders schutzbedürftiger Ar
ten, die bestimmte Flächen nicht als Lebensraum 
(bzw. Teillebensraum oder Rastplatz) nutzen, aber 
für die diese Flächen z.B. auf essentiellen Ausbrei
tungswegen liegen, ist eine gesonderte Darstellung 
der diesbezüglichen Bedeutung erforderlich. Ge
schützt werden müssen dann nicht die Habitate auf 
diesen Flächen, sondern die Durchlässigkeit der 
Landschaft: Für Flächen zwischen Teillebensräu
men sowie für Flächen, die zwischen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit essentiell voneinander abhängi
gen Teilpopulationen oder Lebensgemeinschaften 
liegen, richtet sich die Bewertung dieser (separat 
darzustellenden!) Raumfunktion nach der höher
wertigen Fläche.
Im Grenzbereich zwischen verschiedenen Bewer
tungseinheiten ist die Bewertung oft unscharf. Dies 
begründet u.a., daß Prognosen nicht als Wertprog
nosen für Flächeneinheiten, sondern als Prognose 
der Veränderung wertgebender Merkmale (z.B. der 
empfindlichsten bzw. reaktionsschnellsten Art) 
durchgeführt werden müssen.

5.1.5 Abhängigkeit der Bewertung vom 
Untersuchungsaufwand

Es wird davon ausgegangen, daß für die Bewertung 
verschiedene, ökologisch-faunistisch gut unter
suchte, jeweils für die Fragestellung und den betrof
fenen Biotoptyp geeignete (u.a. die potentiell ’wert
vollsten’) Artengruppen genauer untersucht wer
den, i.d.R. aber nicht mehr als 4 - 8 taxonomisch- 
methodische Einheiten je Biofoptyp. Die bearbeite
ten Artengruppen sollen insgesamt sowohl großräu
mig über die Landschaft integrieren, als auch klein
flächige Lebensräume repräsentieren. Sehr kleinflä
chige Differenzierungen sollten, wenn nötig, über 
die Vegetation abgeleitet werden. Eine vegetations- 
typologische Kartierung und Stratifizierung des Ge
samtraumes ist in der Regel Voraussetzung auch der 
tierökologischen Analyse.
Bei höherem Untersuchungsaufwand, d.h. der Un
tersuchung weiterer Artengruppen, werden i.d.R.

46



auch höhere Gesamtzahlen gefährdeter Arten ermit
telt. Daher darf die Gesamtzahl gefährdeter Arten 
nur in Bezug zu den untersuchten Gruppen interpre
tiert werden. Ebenso zu berücksichtigen ist der Wis
sensstand zu Seltenheit und/oder Gefährdung (z.B. 
müssen bei sehr artenreichen und vergleichsweise 
wenig untersuchten Gruppen wie den Kleinschmet
terlingen bisher selten gefundene Arten oft anders 
bewertet werden, als selten gefundene Arten von 
Gruppen, zu denen häufig und im ganzen Bezugs
raum Bestandsaufnahmen durchgeführt werden und 
zu deren historischer Verbreitung gute Kenntnisse 
vorhanden sind).
Bewertungsvoraussetzung nach dieser Skala ist ein 
hoher Erfassungsgrad (je nach Gruppe) der wertge
benden Arten jeweiliger taxonomisch-methodi- 
scher Einheiten bzw. ein Vorgehen nach vorhande
nen (fragestellungsspezifischen) Methoden-Stan- 
dards durch einen ausreichend qualifizierten Bear
beiter.

5.1.6 Die Zusammenfassung der Flächenbe
wertung nach verschiedenen Arten
gruppen

Ein Teich kann für den Amphibienschutz von lan
desweiter Bedeutung sein, für den Schutz von 
Fischarten dagegen irrelevant. Zum Teil schließen 
sich Artenvorkommen auch gegenseitig aus, die 
’Fischfreiheit’ des Teiches ist (indirekt) möglicher
weise ein wichtiges Wertkriterium.
Die Gesamtbewertung muß sich also nach dem je
weils höchsten Schutzgut bzw. der damit ’weitge
henden’ Artengruppe richten. Insgesamt aber be
deutet diese Vörgehensweise, daß auch bei hoher 
Bewertung umfangreiche Defizite vorhanden sein 
können. Der Naturschutz hat aber außer der Bewah
rung der hochwertigen Schutzgüter auch die Behe
bung dieser Defizite zur Aufgabe. Bei Eingriffspla
nungen zeigen Defizite Möglichkeiten für Kompen
sationsmaßnahmen auf.

5.1.7 Zwischenstufen

Zwischenstufen in der Skalierung sollen nur dann 
vergeben werden, wenn damit kurzfristig zu erwar
tende Entwicklungen oder bestimmte Beeinträchti
gungen dargestellt werden können:

• z.B. ’8 - 7’: Eine Fläche, die Kriterien der Stufe 
8 erfüllt, in der aber aktuell noch vorhandene 
wertgebende Arten deutlich erkennbar beein
trächtigt werden, oder in der Entwicklungen in 
Gang gesetzt sind, die kurzfristig mit sehr großer 
Wahrscheinlichkeit zum Verlust der wertgeben
den Eigenschaften führen werden. 
z.B. ’6 - 7 ’: Eine beeinträchtigte Fläche, die sich 
in absehbarer Zeit erholen wird, d.h. in der Pro
zesse begonnen haben oder Planungen vorhan
den sind, die kurzfristig mit großer Wahrschein
lichkeit zur Regeneration der wertgebenden 
Merkmale für die ’Stufe 7’ führen werden.

Außerdem können Zwischenstufen in der Synthese 
verschiedener Einzelbewertungen (für die unter
suchten Artengruppen) auch dann vergeben wer
den, wenn nur eine Artengruppe (die nur einen 
Anspruchstyp oder ein Stratum repräsentiert) hoch 
bewertet werden kann und für mehrere andere dem
gegenüber eine deutliche Verarmung gegeben ist.

5.2 Die Kriterien

Die nachfolgend genannten Kriterien stellen Wei
terentwicklungen der von RECK (1990) formulier
ten Kriterien dar. U.a. ist die Schutzverantwortung 
für Arten mit zentraleuropäisch-endemischer Ver
breitung bzw. Schwerpunktvorkommen in Deutsch
land besonders berücksichtigt. Auf dieses Wertkri
terium gehen z.B. SCHNITTLER et al. (1994) aus
führlicher ein; es wurde auch zur Bewertung im 
Rahmen von Naturschutzplanungen bereits ange
wandt (z.B. BREUNIG & TRAUTNER 1995). Ar
tengruppenspezifische Bewertungsrahmen (Kriteri- 
enkataloge) verschiedener Experten sind in Vorbe
reitung.

5.2.1 Gesamtstaatlich bedeutsame Flächen, 
Wertstufe 9

Altemativ-Kriterien:

• Individuenreiches oder regelmäßiges bzw. lange 
tradiertes Vorkommen einer bundesweit vom 
Aussterben bedrohten Art (bei Arten mit sehr 
großen Aktionsräumen/Streifgebieten: die Vor
kommen zur Fortpflanzungszeit und die Fort
pflanzungslebensräume sowie essentielle Nah
rungsgebiete);
Vorkommen zahlreicher stark gefährdeter Ar
ten, z.T. in überdurchschnittlicher Individuen
dichte mit artenreicher Begleitfauna aus weite
ren gefährdeten Arten;

• Überwinterungs- oder Rastbiotope für vom 
Aussterben bedrohte oder stark gefährdete Ar
ten, in denen diese in überdurchschnittlichen 
Individuenzahlen auftreten oder Kriterien nach 
der RAMSAR-Konvention erfüllt sind (siehe 
auch HARENGERD & KÖLSCH 1990; GRIM- 
MET & JONES 1989, zit. in HÖLZINGER & 
MAHLER 1994);
Vorkommen einer bundesweit extrem seltenen 
Art (vgl. Tab. 2), die historisch weit zurückrei
chend dauerhafte Vorkommen in Deutschland 
hat(te) (ausgenommen: zwar regelmäßige, aber 
zugleich räumlich stark variierende Brutgäste); 
Vorkommen zahlreicher Arten, die in Deutsch
land sehr selten sind;

• Vorkommen von Arten oder Unterarten, für die 
Deutschland eine besondere Schutzverantwor
tung hat (z.B. zentraleuropäisch endemische Ar
ten oder Arten, die ein europäisches Schwer
punktvorkommen in Deutschland haben) und 
die stark gefährdet oder sehr selten sind;

• Erfüllung des höchst mögüchen Erwartungs
wertes (nahezu vollständiges mögliches Arten
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inventar/einzigartig gut ausgeprägte Biozönose) 
für standortheimische Arten natumaher Biotop
typen (orientiert am Naturraum HI. Ordnung) 
aus mehreren charakteristischen, eher artenrei
chen taxonomischen Gruppen;

• Überdurchschnittlich große Vorkommen von 
Arten des Anhang II der FFH-Richtlinie oder 
des Anhanges I der EG-Vogelschutzrichtlinie, 
die in Deutschland und im betreffenden Bundes
land als gefährdet eingestuft sind, oder die in 
Deutschland selten sind.

Bei allen der angegebenen Altemativ-Kriterien gilt:
Der überwiegende Anteil biotoptypischer Zönosen
der untersuchten (und potentiell auch von weiteren)
verschiedenen Anspruchstypen bzw. taxonomi
schen Gruppen darf nicht verarmt sein.

5.2.2 Überregional bis landesweit bedeutsa
me Flächen, Wertstufe 8

Vorkommen einer landesweit vom Aussterben 
bedrohten Art;
Individuenreiches oder regelmäßiges bzw. lange 
tradiertes Vorkommen (bei Arten mit sehr gros
sen Aktionsräumen/Streifgebieten: die Vorkom
men zur Fortpflanzungszeit und die Fortpflan
zungslebensräume sowie essentielle Nahrungs
gebiete) mindestens zwei stark gefährdeter Ar
ten, bei Amphibien auch Großpopulationen ge
fährdeter Arten;
Vorkommen mehrerer stark gefährdeter oder 
zahlreicher gefährdeter Arten (z.T. in über
durchschnittlicher Individuendichte mit arten
reicher, biotoptypischer Begleitfauna);

• Wichtige Überwinterungs- oder Rastbiotope 
von vom Aussterben bedrohten oder stark ge
fährdeten Arten oder von gefährdeten Arten, 
wenn diese in überdurchschnittlichen Individu
enzahlen auftreten;
Vorkommen einer bundesweit sehr seltenen 
oder landesweit extrem seltenen Art, die histo
risch weit zurückreichend dauerhafte Vorkom
men (in Deutschland bzw. dem Bundesland) 
hatte (vgl. Tab. 2);
Vorkommen zahlreicher Arten, die in Deutsch
land selten oder im Bundesland sehr selten sind; 
Vorkommen von Arten oder Unterarten, für die 
Bund oder Land besondere Schutzverantwor
tung haben (Bsp. siehe 5.2.1) und die gefährdet 
oder selten sind, bzw. stark überdurchschnittlich 
individuenreiche Vorkommen (Schwerpunkt
vorkommen) solcher Arten, unabhängig vom 
Gefährdungsgrad;
Erfüllung des Erwartungswertes (nahezu voll
ständiges mögliches Arteninventar/einzigartig 
ausgeprägte Biozönose) für standortheimische 
Arten natumaher Biotoptypen [orientiert an 
großen Naturräumen IV. Ordnung aus mehreren 
charakteristischen taxonomischen Gruppen 
oder bei nur einer (dann artenreichen) taxonomi
schen Gruppe, orientiert am Naturraum HI. Ord
nung];

Vorkommen von Arten des Anhanges II der 
FFH-Richtlinie bzw. der EG-Vogelschutzricht
linie Anhang I, die landesweit rückläufig oder 
selten sind, sowie des Anhanges IV der FFH- 
Richtlinie, die gefährdet sind.

Bei allen der angegebenen Altemativ-Kriterien gilt: 
Der überwiegende Anteil biotoptypischer Zönosen 
der untersuchten (und ’potentiell’ von weiteren) 
taxonomischen Gmppen bzw. Anspruchstypen darf 
nicht stark verarmt sein.

5.2.3 Regional bedeutsame Flächen, Wert
stufe 7

• Vorkommen einer stark gefährdeten Art;
• Individuenreiches oder regelmäßiges bzw. lange 

tradiertes Vorkommen (bei Arten mit sehr gros
sen Aktionsräumen/Streifgebieten: die Vorkom
men zur Fortpflanzungszeit und die Fortpflan
zungslebensräume sowie essentielle Nahrungs
gebiete) einer gefährdeten Art, bei Amphibien 
auch Großpopulationen rückläufiger Arten;

• Vorkommen zahlreicher rückläufiger Arten, z.T. 
in überdurchschnittlicher Individuendichte mit 
artenreicher Begleitfauna;
Vorkommen einer bundesweit seltenen oder lan
desweit sehr seltenen bzw. regional extrem sel
tenen Art (vgl. Tab. 2);

• Vorkommen zahlreicher landesweit seltener Ar
ten;

• Individuenreiche Vorkommen von rückläufigen 
Arten, für die ein Bundesland besondere Schutz
verantwortung hat;
Überdurchschnittlich individuenreiche Vör- 
kom-men von im Bundesland ungefährdeten 
und häufigen Arten des Anhanges II und IV der 
FFH-Richtlinie;
Hohe Zahl regional rückläufiger oder regional 
sehr seltener Arten bzw. Vorkommen von Arten 
mit sehr hohem Biotopbindungsgrad und regio
nal sehr wenigen Lebensräumen;

• Überdurchschnittlich hohe, biotoptypische Ar
tenvielfalt.

5.2.4 Lokal bedeutsame, artenschutzrele
vante Flächen, Wertstufe 6

• Nur einzelne landesweit seltene oder gefährdete 
Arten, gefährdete Arten in sehr geringer Indivi
duendichte oder erkennbar instabil;

• Vorkommen regional sehr seltener oder lokal 
extrem seltener Arten;
Regional durchschnittliche, biotoptypische Ar
tenvielfalt wertbestimmender Taxozönosen;

• Biotoptypische, im Bundesland noch weit ver
breitete Arten mit lokal sehr wenig Ausweichle
bensräumen;

• Hohe allgemeine Artenvielfalt (lokaler Bezugs
raum).
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5.2.5 Verarmte, noch artenschutzrelevante 
Flächen, Wertstufe 5

Gefährdete Arten nur randlich einstrahlend, 
euryöke, eurytope und ubiquitäre Arten über
wiegen deutlich, unterdurchschnittliche Arten
zahlen (verglichen mit lokalen Durchschnitts
werten der biotoptypischen Zönosen), geringe 
Individuendichte bzw. Fundhäufigkeit charakte
ristischer Arten. Zumeist intensiv genutzte Le
bensräume.

5.2.6 Stark verarmte Flächen, Wertstufe 4

Stark unterdurchschnittliche Artenzahlen, nahe
zu ausschließlich Vorkommen euryöker, euryto- 
per bzw. ubiquitärer Arten.

5.2.7 Belastende oder extrem verarmte Flä
chen, Wertstufe 3

• Tiervorkommen benachbarter Flächen durch 
Störung oder Emissionen belastend oder deutli
che Trennwirkung oder extreme Artenverar
mung.

5.2.8 Stark belastende Flächen, Wertstufe 2

• Für höhere Tierarten kaum mehr besiedelbare 
Flächen, Nachbarflächen stark beeinträchtigend 
oder hohe Trennwirkung.

5.2.9 Sehr stark belastende Flächen, Wert
stufe 1

• Für höhere Tierarten nicht besiedelbare Flächen, 
Nachbarflächen sehr stark beeinträchtigend, ex
trem hohe Trennwirkung.

5.3 Die Wertkriterien

Wesentüche Kennzeichen des Bewertungsvorschla
ges sind nicht verrechenbare Alternativkriterien. 
Für den Eigenwert von Flächen sind dies:

die Vollständigkeit von Lebensgemeinschaften 
bzw. die Vielfalt standortheimischer Arten, 
die Gefährdung von Arten, 
die Seltenheit von Arten und 
arealgeographische Aspekte (besondere Schutz
verantwortung).

Nach diesen Kriterien können z.B. Lebensräume 
von grundsätzlich hoher Bedeutung benannt wer
den, wie Moore oder Altholzbestände mit langzei
tiger lokaler Biotoptradition, aber auch abgeleitete 
Werte für physische Umweltfaktoren und Standorte 
(z.B. besondere Bedeutung oligotropher Standorte). 
Unabhängig davon gibt es Kriterien, die sich für 
andere Schutzgüter interpretieren lassen, z.B. die 
Bedeutung von Säumen als Lebensräume für Nütz
linge in Ackerbaulandschaften oder von Naßwiesen 
als Retentionsflächen in Auen.
Erst im Hinblick auf Veränderungen werden weitere 
Merkmale, wie z.B. die Ersetzbarkeit oder die Emp-

Tabelle 2

Vorschlag zur ‘Seltenheit* und daraus folgende Bedeutung einzelner Vorkommen (Voraussetzung: historisch 
dauerhafte Besiedlung des jeweiligen Bezugsraumes, keine räumlich stark vagabundierenden Brutgäste)

Maximale Anzal 
BRD

il von Vorkommei 
Bundesland

i in verschiedenen 
Region

Bezugsräumen1)
Gemeinde

9 gesamtstaatlich 
bedeutsam

< 10 (-20)

8 landesweit bedeutsam < 50 (-60) <5 (-10) 
(kleine

Bundesländer <
3)

7 regional bedeutsam < 200 (-300) <15 (-20) 
(kleine

Bundesländer <
9)

<3

6 lokal bedeutsam < 500 (-600) <30 <6 <2

 ̂nicht anwendbar bei jeweils ausschließlichen Grenzvorkommen

! bei faunistisch noch unbefriedigend bearbeiteten Gruppen, bei denen erst einzelne Vorkommen 
nachgewiesen sind, muß begründet werden, daß mit sehr großer Wahrscheinlichkeit bei genauerer 
Nachsuche das Limit jeweiliger Einstufung nicht überschritten wird. Zu beachten ist insbesondere 
auch die Arbeit von SCHNITTLER et al. (1994).
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findlichkeit gegenüber Lärm, Schadstoffen etc., re
levant.
Die unter Punkt 5.2 genannten Kriterien bedingen 
die Intensität der Bestandsaufnahme. Wenn ’Selten
heit’ oder ’Gefährdung’ von Arten ein Kriterium ist, 
müssen Vorkommen solcher Arten ermittelt wer
den. Wenn ’Vollständigkeit’ ein Kriterium ist, benö
tigt man Bestandsaufnahmen auf Artniveau, mit 
denen man Vollständigkeit beurteilen kann. Aber - 
um es gleich einzuschränken - man muß nicht jede 
vorkommende Art jeder taxonomischen Gruppe 
kartieren; es genügt stellvertretend die Untersu
chung verschiedener Artengruppen und/oder ökolo
gischer Gilden, die verschiedene Anspruchstypen 
und Schutzbelange repräsentieren.
Bewertet man Flächen nach diesen Gruppen, so 
stellt man fest, daß sich Bewertungen nach Pflanzen 
einerseits und nach Tieren andererseits oft nicht ent
sprechen (vgl. SCHLUMPRECHT & VÖLKL 1992), 
daß gröbste Planungsfehler entstünden, wenn je
weils nur eine Gruppe betrachtet würde. Insbeson
dere die Belange von Flächen für den überlebens
wichtigen Individuenaustausch zwischen Teilbio
topen oder Teilpopulationen können nur über mobi
le - darauf angewiesene Tierarten - beurteilt werden. 
So wie zwischen Pflanzen und Tieren gibt es aber 
auch bei der Betrachtung unterschiedlicher Tier
gruppen erhebliche Unterschiede in der Bedeutung, 
die Flächen für diese Tiergruppen haben. Jedoch ist 
bei gezielter Auswahl (vgl. z.B. RECK 1992) der 
Informationszuwachs bei mehr als 4 untersuchten, 
jeweils lebensraumspezifisch ausgewählten Tierar
tengruppen nur noch sehr selten planungsrelevant. 
Das bedeutet, daß mit angemessenem Untersu
chungsaufwand sorgfältige Planungen durchführ
bar sind, die dazu führen, Belange des Arten- und 
Biotopschutzes fachlich hinreichend und den ge
setzlichen Erfordernissen genügend zu berücksich
tigen.

6 Schlußfolgerungen

Zusammenfassend gelten die nachfolgend formu
lierten Grundsätze für die Bewertung von Flächen 
für die Belange des Arten- und Biotopschutzes 
(Kurzfassung des 1. Entwurfes für die VUBD).

Anzuwenden sind folgende Bewertungskriterien:

a) Zur Beurteilung der realen Bedeutung (aktuel
ler Bestand):

Vorkommen und Häufigkeit besonders schutz- 
bedürftiger Arten

gefährdete Arten (nach Status) 
seltene Arten (nach Status) ’
Arten mit geographischer Restriktion 
(besondere Schutzverantwortung) 

Vollständigkeit bzw. Repräsentativität stand
ortheimischer Artengemeinschaften  ̂
(Artenfehlbeträge)
Vielfalt landschaftstypischer Artengemein
schaften

*) Ermittelt aus einer Auswahl von Artengrup
pen, deren Arten wesentliche Ansprüche der 
Zönosen repräsentieren. Wie der Begriff ’Eigen
art’ der Naturschutzgesetzgebung für Artenvor
kommen prüfbar definiert werden kann, befin
det sich noch in der Diskussion.

b) Zur Beurteilung der potentiellen Bedeutung (im 
Hinblick auf die Weiterentwicklung oder für 
kleinmaßstäbliche Planungen! 1:50.000):

Zahl, Größe, räumliche Konfiguration von 
Standorten und Biotopen 
Alter von Standorten und/oder Biotopen 
(Natumähe von Standorten und ggf. Bio
topen)
Besiedelungspotential durch Arten der Um
gebung

c) Zur Beurteilung von Eingriffen:
Reaktionen (von Populationen) wertgeben- 
der/gewollter Arten
Reaktionen von Standorten potentieller Be
deutung
Veränderung von Standorts- und Lebens
raumangebot

d) Zur Beurteilung von Vermeidbarkeit/Minder- 
barkeit/Kompensation:

Wiederherstellbarkeit von Lebensräumen/ 
Besiedelbarkeit
Ansprüche betroffener oder gewollter (Po
pulationen von) Arten 
Möglichkeiten (Rahmenbedingungen) der 
Realisierung

e) Zur Beurteilung der Erfüllung von Naturschutz
zielen:

Erfüllungsgrad definierter Umweltqualitäts
ziele und -Standards 
Artenfehlbeträge

Die Werte-Zuordnung ist immer nur ein Schritt in 
der Planung. Nachdem über die Bewertung die 
wertgebenden Objekte und Eigenschaften ermittelt 
sind und ihre Bedeutung skaliert ist, können Pla
nungsfolgen nicht über Wertprognosen, sondern nur 
entsprechend den Ansprüchen und der Betroffen
heit der wertgebenden Populationen abgeleitet wer
den.
Planungsziele sind also die wertgebenden vorhan
denen oder gewollten Artenvorkommen; Maßnah
menziele sind Standorte, Biotope und Nutzungen.
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bergs (BVDL) e.V. und der Vereinigung Umwelt- 
wissenschaftlicher Berufsverbände Deutschlands 
(VUBD), die hier nicht im einzelnen genannt wer
den können. Die Kurzfassung der Bewertungskrite
rien in Kapitel 6 entspricht dem aktuellen Diskussi
onsstand in diesem Arbeitskreis.
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Einbindung und Umsetzung biologischer Fachbeiträge 
in der landschaftspflegerischen Begleitplanung 
am Beispiel des Straßenbaus
Gedanken zur Entwicklung eines Leitfadens zur Erarbeitung biologischer 
Fachbeiträge

Burkhard ROTT & Klaus DEMUTH

1 Einführung

Biologische Fachbeiträge werden in den letzten Jah
ren immer häufiger im Rahmen planerischer Fach
gutachten erstellt. Sie sind nicht nur im Straßenbau 
unverzichtbarer Bestandteil der landschaftspflege
rischen Begleitplanung. Aus der Literatur (vgl. u.a. 
PAURITSCH et al. 1985; RECK 1990; RIECKEN 
1990) und aus der beruflichen Praxis ist aber be
kannt, daß tier- und pflanzenökologische Fachbei
träge immer noch zu wenig in konkrete Maßnahmen 
umgesetzt werden. Das legt die Vermutung nahe, 
daß viele dieser Fachbeiträge nicht die notwendige 
Entscheidungsrelevanz bzw. praktikable Handlungs- 
anweisungen/-optionen aufweisen. Gründe hierfür 
sind nicht zuletzt in der formal und inhaltlich sehr 
unterschiedlichen Ausgestaltung zu suchen. Hinzu 
kommt, daß vielen Bearbeitern biologischer Fach
beiträge die Inhalte und Ziele des landschaftspfle
gerischen Begleitplanes nicht oder nur ungenügend 
bekannt sind1.

Nachfolgend soll es weniger um prinzipielle Anfor
derungen an die Auswahlkriterien von Bioindikato- 
ren/-deskriptoren, die methodischen Standards zur 
Erfassung oder die Bewertungskriterien innerhalb 
biologischer Fachbeiträge gehen. Vielmehr soll

in einem ersten Schritt nach Schnittstellen und 
Hilfsmitteln gesucht werden, die die effektive, 
problemorientierte Einbindung biologischer Fach
beiträge in den landschaftspflegerischen Be
gleitplan im Straßenbau ermöglichen.
In diesem Zusammenhang werden aktuelle De
fizite biologischer Fachbeiträge aus Sicht der 
landschaftspflegerischen Begleitplanung kurz 
aufgezeigt und formale und inhaltliche Anforde
rungen an den biologischen Fachbeitrag formu
liert.

• Im zweiten Schritt interessiert die Frage nach 
der Umsetzung von Ergebnissen und Aussagen 
biologischer Fachbeiträge im Rahmen gesetzli
cher Anforderungen an die landschaftspflegeri
sche Begleitplanung.
Hier wird anhand eines Beispiels (ROTT et al. 
1995) gezeigt, wie umsetzungsorientierte Aus
sagen zu konkreten Maßnahmen führen können,

die ohne die Ergebnisse der biologischen Fach
beiträge nicht hätten formuliert und begründet 
werden können.

Im Rahmen der engen Zusammenarbeit zwischen 
Biologen und Landschaftsplanem in unserem Pla
nungsbüro haben sich zwei Arbeitsinstrumente ent
wickelt, die Mustergliederung und die Checkliste. 
Diese bieten einen brauchbaren Orientierungsrah
men für die Erarbeitung eines umsetzungsorientier
ten, planungsrelevanten biologischen Fachbeitrags, 
der frühzeitig in den landschaftspflegerischen Be
gleitplan eingebunden werden kann. Der Orientie
rungsrahmen kann die Basis für die Entwicklung 
eines Leitfadens zur Erarbeitung biologischer Fach
beiträge in der landschaftspflegerischen Begleitpla
nung sein.

2 Das Begriffsfeld

2.1 Der landschaftspflegerischer Begleit- 
plan/Gesetzliche Grundlagen

Für Natur und Landschaft haben geplante Straßen
baumaßnahmen zum Teil erhebliche und nachhalti
ge Auswirkungen. Flächenverluste betreffen wert
volle Biotopstrukturen, landschaftsbildprägende Ele
mente sowie bisher unverbaute Bodenflächen.
In Art. 6 des Bayerischen Naturschutzgesetzes 
(BayNatSchG) werden Eingriffe in Natur und Land
schaft definiert als "Veränderungen der Gestalt oder 
Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähig
keit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild 
erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können" 
Nach Art. 6a Abs. 1 BayNatSchG ist der Verursa
cher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Be
einträchtigungen zu unterlassen sowie unvermeid
bare Beeinträchtigungen dergestalt auszugleichen, 
daß keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchti
gung des Naturhaushalts zurückbleibt und das 
Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederherge
stellt oder neu gestaltet ist.
Art. 6b Abs. 4 BayNatSchG besagt, daß bei einem 
Eingriff in Natur und Landschaft der Planungsträger 
die zum Ausgleich dieses Eingriffs erforderlichen
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Maßnahmen des Naturschutzes und der Land
schaftspflege im einzelnen im Fachplan in Text und 
Karte darzustellen hat.
Zur Berücksichtigung der Belange von Natur und 
Landschaft ist deshalb ein landschaftspflegerischer 
Begleitplan als Bestandteil der straßenbaulichen 
Fachplanung erforderlich. Entsprechend der "Hin
weise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege beim Bundesfemstraßenbau 
(HNL-StB 87)" und der "Grundsätze für die Ermitt
lung von Ausgleich und Ersatz nach Art. 6 und 6a 
BayNatSchG bei staatlichen Straßenbauvorhaben 
der bayerischen Staatsministerien des Innern und 
für Landesentwicklung und Umweltfragen (Be
kanntmachung vom 21.6.1993)" werden im land
schaftspflegerischen Begleitplan insbesondere die 
Maßnahmen zur Eingriffsminimierung sowie die 
zur Kompensation des Eingriffs erforderlichen 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Land
schaftspflege dargestellt.
Dies geschieht in der Regel in einem kooperativen 
Arbeits- und Planungsprozess zwischen dem tech
nischen Planer und dem Landschaftsplaner. Zuneh
mend werden auch Bearbeiter biologischer Fach
beiträge (zumeist Biologen) in diesen Arbeitspro
zess einbezogen.

2.2 Der biologische Fachbeitrag

2.2.1 Aufgaben des biologischen Fachbei
trags im Rahmen der landschafts
pflegerischen Begleitplanung

Der Neubau bzw. Ausbau von Straßen hat jeweils 
ganz individuelle Reaktionen der betroffenen Pflan
zen- und Tierlebensgemeinschaften zur Folge. Die 
Reaktionen sind abhängig von örtlichen Gegeben
heiten, wie z.B.

der Art, Zahl, Größe und Kombination der vor
handenen Lebensräume im Untersuchungs
raum,
den einzelnen Arten und Artengruppen, 
den vorkommenden Lebensgemeinschaften, 
der konkreten baulichen Ausführung der Straße 
sowie vom Verkehrsaufkommen.

Der landschaftspflegerische Begleitplan kann diese 
Reaktionen der Pflanzen- und Tierlebensgemein
schaften im Rahmen der Grundleistungen (HOAI
1996) nur sehr allgemein berücksichtigen.
Eine detaillierte Wirkungsprognose der geplanten 
Straßenbaumaßnahme auf Pflanzen, Tiere und de
ren Lebensräume (Null-Fall-Prognose, Eingriffsde
finition, Beschreibung vorhandener Konflikte, Aus- 
gleichbarkeit der Eingriffe) kann im landschafts
pflegerischen Begleitplan nur bei genauer Kenntnis 
der örtlichen Gegebenheiten vorgenommen werden 
(RECK & KAULE 1993).
Hierzu soll der biologische Fachbeitrag die gezielte 
Bestandsaufnahme und die Analyse der Vorkom
men ausgewählter Tier- und/oder Pflanzengruppen

(Indikatorartengruppen) und ihrer Lebensräume lie
fern. Daran anschließend soll er eine detaillierte 
Wirkungsprognose und -bewertung erarbeiten, um 
im nächsten Schritt notwendige Vermeidungs-, Ver
minderungsmaßnahmen abzuleiten und planerisch 
umzusetzen.

2.2.2 Schwerpunkte biologischer Fachbei
träge

Allgemeine Grundlagen

Die vegetationskundliche Erfassung der Biotop- 
und Nutzungstypen ist im Rahmen der Grundlei
stungen (HOAI 1996, § 49) fester Bestandteil des 
landschaftspflegerischen Begleitplanes. Im Rah
men der Erfassung der Planungsgrundlagen (siehe 
Punkt 3.2, Arbeitsschritt 2) werden Biotop- und 
Nutzungstypen im Untersuchungsgebiet flächen
deckend kartiert und bewertet. Als vorhandene 
Grundlagendaten liegen in Bayern im Regelfall 
weiterhin die amtliche Biotopkartierung und die 
Artenschutzkartierung (ASK) vor. Das Arten- und 
Biotopschutzprogramm (ABSP) Bayerns gibt i.d.R. 
gute Hinweise auf naturschutzfachliche Besonder
heiten des Untersuchungsraumes und ist zudem 
Hilfsmittel für die Kriterienaufstellung sowie Grund
lage für die Begründung evtl, notwendiger, zusätz
licher Untersuchungen.

Der vegetationskundliche Fachbeitrag

Über die allgemeinen Grundlagen hinausgehende 
botanische Aussagen werden in vegetationskundli- 
chen und floristischen Fachgutachten im Rahmen 
besonderer Leistungen erarbeitet, bewertet und dar
aus planungsrelevante Aussagen abgeleitet, so z.B. 
die flächenscharfe Kartierung von Flächen nach 
Art. 6dl BayNatSchG, die Kartierung von Pflan
zenarten der Roten Liste Bayerns oder die Kartie
rung einzelner Pflanzenartengruppen.

Der tierökologische Fachbeitrag

Die Erarbeitung des tierökologischen Fachbeitrags 
als besondere Leistung zum landschaftspflegeri
schen Begleitplan etabliert sich zunehmend in der 
Praxis, da er wesentliche Basis für bestimmte durch 
die Naturschutzgesetzgebung geforderte Aussagen 
ist. So lassen sich beispielsweise konkrete Aussa
gen zu Lebensraumzusammenhängen und räum
lich-ökologischen Wechselwirkungen nur durch 
mobile Tierartengruppen wie z.B. Vögel, Fleder
mäuse, Amphibien, Tagfalter und Libellen treffen.

Immer wieder wird versucht, den zoologischen 
Aspekt über eine Strukturkartierung, eine rein bota
nische oder vegetationskundliche Erhebung als "mit
berücksichtigt" zu erklären. Dies führt aber in vielen 
Fällen zu falschen Beurteilungen und fehlerhaften 
Planungen wie SCHLUMPRECHT & VÖLKL 
(1992) eindrucksvoll zeigten: In der Mehrzahl der 
Fälle stimmten die botanische und die zoologische 
Bedeutung eines Lebensraumes nicht überein.
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3.1 Der "wissenschaftliche" biologische 
Fachbeitrag

Bei der Durchsicht früherer, in unserem Büro er
stellter biologischer Fachbeiträge fällt zuallererst 
die strenge wissenschaftliche Ausrichtung auf. Im 
Vordergrund stand vielfach die einwandfreie und 
unangreifbare Bestandsaufnahme mit anschließen
der Bestandsbeschreibung und -beWertung. Eine 
klare und umfassende Beschreibung und Bewer
tung der Wirkungen der geplanten Baumaßnahme 
(hier Straßenbau) und der notwendigen Vermei- 
dungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaß
nahmen fand meist nur sehr kurz und pauschal statt.
Abbildung 1 zeigt die Bausteine des wissenschaft
lichen biologischen Fachbeitrages in einem Arbeits
ablaufdiagramm. Auffällig ist der lineare Arbeits
ablauf mit einer einzigen Verzweigung zu Beginn 
der Arbeiten. Das läßt ahnen, daß kaum Rückkopp
lungen im Arbeitsprozess stattfinden. Rückkopp
lungen sind aber notwendig, um Aufgabenstellung 
und Ziele der Untersuchung zu hinterfragen und bei 
Veränderung der Planungsvoraussetzungen ggf. un
tersuchte Bioindikatoren und ausgewählte Probe
flächen zu korrigieren.
Die erhobenen Daten dienen fast ausschließlich der 
Abgrenzung schützenswerter Bereiche (sogenannte 
"Biotope" und "Ökoflächen") und dies oft auch nur 
innerhalb der abgegrenzten Probeflächen. Darüber

3 Die Einbindung biologischer Fachbeiträge hinausgehende Zusammenhänge (wie z.B. Wech
selbeziehungen zwischen den Probeflächen oder zu 
Teillebensräumen bei bestimmten Tierarten) wer
den oft wenig berücksichtigt. Die Bewertung der 
Probeflächen wird meist nur durch die Parameter 
"Gefährdung" und "Seltenheit" und den Vergleich 
von Artenzahlen vorgenommen. Es fehlen bewer
tende Aussagen zur Vollständigkeit der biotoptypi
schen Biozönose und zur Biotopbindung. Auch findet 
selten eine Auswertung ökologischer Anspruchs
profile der ermittelten Arten statt. Dementspre
chend fehlen ein einheitlicher synökologisch funk
tionaler Bewertungsansatz und daraus abgeleitete 
Planungsvorgaben.

3.2 Das Anforderungsprofil

Aus den Defiziten des "wissenschaftlichen" biolo
gischen Fachbeitrags lassen sich folgende allgemei
ne Anforderungen an einen verbesserten biologi
schen Fachbeitrag ableiten:
Der Fachbeitrag muß problem- und zielorientiert 
sein. Er muß umsetzungsorientiert angelegt sein 
und planungsrelevante Aussagen liefern. Er muß 
konkrete Aussagen zu Artenschutzbelangen enthal
ten. Er soll Entscheidungsrelevanz und praktikable 
Handlungsanweisungen/-Optionen auf weisen.
Damit diese Anforderungen mit konkreten Inhalten 
gefüllt werden können, ist es notwendig, die prakti
schen Schnittstellen zwischen diesem umsetzungs
orientierten, planungsrelevanten biologischen Fach-

Abbildung 1

Arbeitsablaufdiagramm "BiologischerFach
beitrag - wissenschaftlich"
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Biologischer Fachbeitrag Landschaftspflegerischer Begleitplan

Abbildung 2

Einbindung und Umsetzung des biologischen Fachbeitrags in den landschaftspflegerischen Begleitplan

56



beitrag und dem landschaftspflegerischen Begleit
plan zu definieren.

Diese Schnittstellen ergeben sich direkt aus der Be
trachtung der notwendigen Arbeitsschritte des land
schaftspflegerischen Begleitplanes. Dabei ist zu 
analysieren, welche fachlichen Inhalte der biologi
sche Fachbeitrag als notwendige Ergänzungen zu 
den einzelnen Arbeitsschritten beisteuern kann. Ab
bildung 2 stellt in schematischer Form den biologi
schen Fachbeitrag dem landschaftspflegerischen 
Begleitplan gegenüber und markiert die wichtigen 
Schnittstellen (visualisiert durch fettgedruckte Pfei
le) von Einbindung und Umsetzung an.

Abbildung 3 zeigt die Bausteine des umsetzungs
orientierten, planungsrelevanten biologischen Fach
beitrages in einem Flußdiagramm:

Deutlich sichtbar ist der Schwerpunkt auf Wir
kungsprognose und Leitbildentwicklung. Die paral
lele Bearbeitung von Null-Fall-Prognose, Beschrei
bung der Konflikte und Ausgleichbarkeit der Ein
griffe ermöglicht ein gegenseitiges Abwägen und 
Rückkoppeln der im Einzelfall zu erwartenden Wir
kungen. So kann ein optimiertes Ergebnis bezüglich 
Vermeidung, Minimierung und Kompensation der 
Eingriffe erreicht werden.

Arbeitsschritt 1:
Festlegen der Inhalte des biologischen Fachbei
trags

In Arbeitsschritt l(vgl. Abb. 2) ist im Rahmen eines 
Scoping-ähnlichen Termines abzuklären, welche 
Artengruppen unter welchen Fragestellungen unter
sucht werden sollen und wie die inhaltliche Aufar
beitung der Ergebnisse zu erfolgen hat. Hier werden 
u.a. das Untersuchungsgebiet, die Probeflächen und 
die Untersuchungsmethode festgelegt.

Es hat sich als sinnvoll herausgestellt, schon zu 
diesem Zeitpunkt eine Mustergliederung für den 
biologischen Fachbeitrag festzulegen.

Arbeitsschritt 2:
Bestandsbeschreibung und Bewertung

Erfassen der Artengruppen: Die ausgewählten Pro
beflächen müssen für den gesamten Untersuchungs
raum repräsentativ sein, um abgeleitete - und als 
solche eindeutig gekennzeichnete - Aussagen auch 
für andere Bereiche des Untersuchungsgebietes zu
zulassen. Falls sich Änderungen in der Linienfüh
rung ergeben, die von erheblicher Relevanz für die 
untersuchte Artengruppe sind, ist im Verlauf der 
Untersuchungen zu klären, ob die Auswahl und 
Lage der Probeflächen überdacht und verändert 
werden muß. Änderungen des Bearbeitungsauf-

____ £Z
Beschreibung der 

Zielsetzung

Klären der 
Aufgabenstellung

I
_____t_____

Beschreibung des 
Untersuchungsgebietes

Beschreibung der 
Erfassungsmethode

Bestandsbeschreibung

____*____
Bestandsbewertung

-► i Wirkungsprognose

Abbildung 3

Arbeitsablaufdiagramm "BiologischerFach
beitrag - umsetzungsorientiert, planungsrele
vant"
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wandes müssen dann honorarmäßig berücksichtigt 
werden.
Bewerten der Artengruppen mit ihren Lebensräu
men: In der Literatur werden verschiedene geeigne
te Kriteriensysteme für die Bewertung von Arten
gruppen mit ihren Lebensräumen beschrieben (vgl.
u. a. MURL 1986; PLACHTER & FOECKLER 
1991; KAULE 1991), die sich auch im Rahmen von 
Eingriffsgutachten für Großprojekte (vgl. ROTT et
al. 1993) bewährt haben. Wichtig ist eine ab
schließende, zusammenfassende Bewertung, die 
auch Laien verständlich ist und in den landschafts
pflegerischen Begleitplan übernommen werden kann.
Die Absprache und Festlegung eines Bewertungs
schlüssels ermöglicht die direkte Übernahme und 
damit Einbindung der Bewertungsergebnisse des 
biologischen Fachbeitrages in die Bewertung des 
Eingriffs und die Konfliktanalyse des landschafts
pflegerischen Begleitplanes.

Arbeitsschritt 3:
Wirkungsprognose

Die Wirkung der geplanten Baumaßnahme hängt 
vom funktionalen Wert (Empfindlichkeit) der be
troffenen Lebensräume sowie von Art und Intensität 
des Eingriffs ab. Die Wirkungsprognose verknüpft 
diese beiden Parameter über eine Wirkungsmatrix, 
um erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen 
(aber auch Entlastungen bei Reduzierung vorhande
ner Beeinträchtigungen) der Lebensräume Voraus
sagen zu können. Zur Wirkungsprognose gehört 
auch die Null-Fall-Prognose, die die voraussichtli
che Entwicklung der Habitat- und Biotopstrukturen 
ohne die geplante Straßenbaumaßnahme beschreibt 
und Aussagen zum Entwicklungspotential des Un
tersuchungsraumes zuläßt.
Aus der verbalen Beschreibung der zu erwartenden 
Konflikte im biologischen Fachbeitrag wird Art und 
Schwere der Beeinträchtigung der Lebensräume er
sichtlich. Dargestellt wird in den einzelnen Kon
fliktbereichen die qualitative Beschreibung und Be
wertung der Eingriffsfolgen2) Im Rahmen der Be
wertung der Eingriffsfolgen muß auch die Aus- 
gleichbarkeit des Eingriffs geprüft werden. Ist diese 
nicht gegeben, so muß auf die Notwendigkeit von 
Ersatzmaßnahmen hingewiesen werden.
Die Wirkungsprognose ist der zentrale Abschnitt 
des biologischen Fachbeitrags, der die Synthese aus 
Empfindlichkeit der vorhandenen Lebensräume 
und Intensität der zu erwartenden Beeinträchtigun
gen vollzieht, um im nächsten Schritt Leitbilder und 
konkrete Kompensationsmaßnahmen für die unter
suchte Artengruppe zu entwickeln.

Arbeitsschritt 4:
Leitbildentwicklung und Maßnahmen

Der Begriff des Leitbildes als Zielkonzeptbeschrei
bung gewinnt im Naturschutz eine immer größere 
Bedeutung und ist aus der praktischen Landschafts
planung nicht mehr wegzudenken (vgl. ANL 1994).

Die Formulierung und räumliche Festlegung von 
Leitbildern haben sich in der Praxis des landschafts
pflegerischen Begleitplanes als wirksames Instru
mentarium erwiesen, um übergeordnete Zusam
menhänge und komplexe landschaftsökologische 
Gefüge in der Planung berücksichtigen zu können. 
Auch der biologische Fachbeitrag kommt ohne die 
Beschreibung von Entwicklungszielen im Untersu
chungsraum nicht aus. Das biologische Leitbild 
muß Zielvorstellungen in Form eines "Idealkonzep
tes" (ohne Bezug zum geplanten Eingriff) für den 
Schutz der untersuchten Artengruppe entwickeln. 
Aus diesem Konzept wird in einem zweiten Schritt 
das planerische Leitbild abgeleitet, das konkreten 
Bezug zu den erwarteten Eingriffen der geplanten 
Maßnahme hat. Das planerische Leitbild zeichnet 
sich durch praktische Umsetzbarkeit aus und stellt 
ein allgemeines Maßnahmenkonzept dar, in das die 
konkreten, flächenscharf abgegrenzten und inhalt
lich definierten Kompensationsmaßnahmen für die 
untersuchte Artengruppe eingebettet werden kön
nen. Zudem ermöglicht das planerische Leitbild im 
biologischen Fachbeitrag dem Bearbeiter des land
schaftspflegerischen Begleitplanes zu prüfen, ob es 
zu Kollisionen mit Kompensationsmaßnahmen für 
andere beeinträchtigte Naturpotentiale kommen 
kann. Gegebenenfalls sind so Rücksprachen und 
Abstimmungen zur Erreichung eines optimierten 
Maßnahmenkonzeptes möglich.

3.3 Die Operationalisierung der Anforde
rungen an den umsetzungsorientier
ten, planungsrelevanten biologischen 
Fachbeitrag

Durch die Operationalisierung der Anforderungen 
wird die Sicherung einer gleichmäßigen Qualität 
der biologischen Fachbeiträge sowohl auf der for
malen, als auch auf der inhaltlichen Ebene erreicht. 
Dies ist umso wichtiger, je größer die Zahl und der 
Umfang der einzuarbeitenden biologischen Fach
beiträge ist und je unterschiedlicher die Erfahrun
gen der Bearbeiter sind.
Wie ist die Operationalisierung und damit die for
male und inhaltliche Qualitätsicherung in der Pla
nungspraxis zu erreichen ?
Die Operationalisierung der Anforderungen wird in 
unserem Planungsbüro durch zwei Arbeitsinstru
mente erreicht, die die unterschiedliche Denkweise 
und Sprache zweier ökologischer Arbeitsdiszipli
nen, des Artenschutzes und der Landschaftspla
nung, verständlich machen. So kommt es zu einer 
Standardisierung der Qualitätsanforderungen (vgl. 
Tab. 1). Diese Standardisierung führt zu

optimierter Aussagequalität,
Vergleichbarkeit der Inhalte der Bewertungen 
und der Wirkungsprognose,
Sicherung der Umsetzbarkeit der Maßnahmen, 
und damit zur formalen und inhaltlichen Prüf
barkeit der Qualität des biologischen Fachbei
trages.
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Tabelle 1

Arbeitsinstrumente

Arbeitsinstrument Ziel

Mustergliederung Formale Standardisierung durch Anpassung der Gliederung des BFB an die 
Gliederung des LBP

Checkliste Inhaltliche Standardisierung durch die Checklistentechnik

Tabelle 2

Mustergliederung "Biologischer Fachbeitrag"

1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes 
(Abgrenzung/Struktur)

2 Beschreibung der Zielsetzung des biologischen Fachbeitrags

3 Beschreibung der Erfassungsmethode

4 Bestandsbeschreibung 
Untersuchungsflächen (Ausstattung, Struktur)
Population (Artenzahl; Zusammensetzung/Anspruchstyp; Wertgebende Arten/Leitarten/Zielarten; Habitat
ansprüche)

5 Bewertung/Zustandsbeurteilung

6 Wirkungsprognose (eingriffsspezifisch, möglichst konkret)
6.2 Eingriffsdefinition, Beschreibung der Konflikte
6.3 Ausgleichbarkeit der Eingriffe bezogen auf die Tiergruppe

7 Landschaftspflegerische Maßnahmen
7.1 Entwicklungsziele, biologisches/tierökologisches Leitbild 

Ziel- und Wertesystem für die betroffene Region
7.2 Planerisches Leitbild
7.3 Konkrete Maßnahmen (Eingriffsvermeidung, Eingriffsminimierung, Ausgleich/Ersatz)
7.4 Schutzmaßnahmen, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Erfolgskontrolle

8 Zusammenfassung

9 Kosten

10 Literaturverzeichnis

11 Anhang (Pläne, Artenlisten, etc.)

3.3.1 Die Mustergliederung

Die Mustergliederung (vgl. Tab. 2) lehnt sich eng an 
die Gliederung für landschaftspflegerische Begleit
pläne an. So wird sichergestellt, daß die Einbindung 
der Ergebnisse des biologischen Fachbeitrags schon 
auf der formalen Ebene vorgenommen werden 
kann.

3.3.2 Die Checkliste

Die Checkliste ist ein methodisches Hilfsmittel zum 
Auffinden und Vermeiden von Schwachstellen 
(STEINBUCH 1990) im biologischen Fachbeitrag. 
Sie ist die Zusammenstellung von logisch abgeleite
ten und aus der Erfahrung gewonnenen Fragen, die

in ihrer Gesamtheit sicherstellen sollen, daß alle 
Schwachstellen erkannt und behoben werden, um 
zu planungsrelevanten, zielorientierten Aussagen 
zu kommen. Weniger erfahrenen Bearbeitern kann 
sie als Hilfsmittel dienen, erfahrenen Bearbeitern 
hilft sie, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren 
und damit wirtschaftlicher die angestrebte Qualität 
zu erreichen.

Die Checkliste ermöglicht dem Bearbeiter,

sich in einem Orientierungsrahmen zu bewegen, 
keine wichtigen Inhalte zu vergessen und damit 
eine wiederkehrende einheitliche Qualität auf 
hohem Standard zu erreichen, und 
Anregungen für bisher Nichtbedachtes zu be
kommen.
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Tabelle 3

Checkliste für die Erarbeitung eines planungsrelevanten, umsetzungsorientierten biologischen Fachbeitrages

Hinweise zum Gebrauch der Checkliste:
• Die Checkliste ist eine lose Fragen- und Hinweissammlung, die durch den praktischen Gebrauch 

immer wieder modifiziert wird.
• Als Arbeitswerkzeug ermöglicht sie, wesentliche, zur Problemlösung erforderliche Inhalte zu 

berücksichtigen.
• Sie regt zu neuen Fragen an und ist damit Grundlage weiterführender Diskussionen und konzeptio

neller Überlegungen.

A. Beschreibung des Untersuchungsgebietes (Abgrenzung/Struktur)
EU Wie ist das Untersuchungsgebiet (UG) in einen größeren, überregionalen Zusammenhang eingebun

den?
EU Warum wurde die vorliegende Abgrenzung des Untersuchungsgebietes für die tierökologische/ 

vegetationskundliche Untersuchung gewählt?
EU Welches sind charakteristische Merkmale des Untersuchungsgebietes bzgl. der untersuchten Tier-/Pflan- 

zengruppe?

B. Beschreibung der Zielsetzung des biologischen Fachbeitrags
EU Welche Konfliktbereiche zeichnen sich im Vorfeld ab?
EU Welche Auswirkungen sind durch die geplante Straßenbaumaßnahme zu erwarten?
EU Welche Zielsetzung soll mit der Untersuchung der ausgewähleten Tier-/Pflanzenartengruppe er

reicht werden?
EU Muß der biologische Fachbeitrag Fragen beantworten, die über sogenannte Grundanforderungen 

hinausgehen? Welches sind gegebenenfalls diese besonderen Fragen?
EU Sind wichtige Punkte vergessen worden? Sind alle Beteiligten ausreichend informiert? Können die 

nächsten Schritte und Arbeiten begonnen werden?

C. Beschreibung der Erfassungsmethode
EU Welches sind die Ziele der anstehenden Arbeiten?
EU Welches bewertungsrelevante Tier-/Pflanzengruppen- und Tier-/Pflanzenartenpotential weist das 

UG auf (Artenschutzkartierung ASK, Biotopkartierung, ABSP, Gebietskenner,...)?
EU Auf welche vorhandenen Daten und Gebietskenner kann bei Tier-/Pflanzengruppenauswahl und 

Festlegung der Probeflächen zurückgegriffen werden?
EU Reichen die vorhandenen Daten aus, um die Untersuchungsmethode festzulegen?
EU Sollen repräsentative Probeflächen mit ihren Wechselwirkungen untersucht werden, und/oder sind 

in bestimmten Bereichen flächendeckende Untersuchungen notwendig. Wenn ja, warum?
EU Welche repräsentativen Flächen müssen ausgewählt werden, um die Ziele des biologischen Fachbei

trags zu erreichen?
EU In welchem Rahmen sind Übersichtsbegehungen notwendig, welchen Zweck sollen diese erfüllen 

(im Rahmen der Grundleistungen, im Rahmen von Besonderen Leistungen)?
EU Ist die gewählte methodische Vörgehensweise ausreichend begründet?
EU Sind wichtige Punkte vergessen worden? Sind alle Beteiligten ausreichend informiert? Können die 

nächsten Schritte und Arbeiten begonnen werden?

D. Bestandsbeschreibung: Untersuchungsflächen (Ausstattung, Struktur);
Population (Artenzahl; Zusammensetzung/An-spruchstyp; Wertgebende Arten/Leitarten/Zielarten; 
Habitatansprüche)

EU Welches sind die Ziele der anstehenden Arbeiten?
EU Welche Zustands-/Eigenschaftsmerkmale (Leistungs-, Vorbelastungs-, Empfindlichkeitsmerkmale) 

kennzeichnen die möglicherweise von dem Straßenbauprojekt betroffenen Tier-/Pflanzenpopulatio- 
nen?

EU Welche räumlich-funktionalen Zusammenhänge sind betroffen? Wo sind Wechselwirkungen vor
handen? Welche Raumbeziehungen bestehen innerhalb des UG und zu den außerhalb liegenden 
Habitaten?
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Tabelle 3 (Fortsetzung)

zu D. Bestandsbeschreibung (Fortsetzung):
EU Lassen sich Aussagen zu Entstehungsgeschichte und Status quo der betroffenen Lebensräume 

machen?
EU Lassen sich künftige Nutzungstrends (Intensivierung oder Auflassung von Nutzflächen) und daraus 

resultierende Sukzessionen in Tier-/Pflanzenlebensräumen (Magerrasen, Feuchtgebiete u.a.) be
schreiben?

EU Sind wichtige Punkte vergessen worden? Sind alle Beteiligten ausreichend informiert? Können die 
nächsten Schritte und Arbeiten begonnen werden?

E. Bewertung/Zustandsbeurteilung
EU Welches sind die Ziele der anstehenden Arbeiten?
EU Welche Bewertungsmethode wird angewendet, mit welchen Bewertungsstufen?
EU Ist die graphische Darstellung der Bewertungsergebnisse allgemein verständlich (auch für Bürger, 

Laien)?
EU Ist die verbale Bewertung der Gegebenheiten allgemeinverständlich?
ED Wie sind bestehende Raumbeziehungen innerhalb des UG und zu den umgebenden Habitaten zu 

bewerten? Welche Bedeutung haben sie für vorhandene Populationen?
EU Welche Flächen besitzen (besondere) Habitatfunktion? Wie ist diese zu bewerten?
ö  Sind folgende Bewertungskriterien ausreichend berücksichtigt worden:

Gefährdung der einzelnen Arten nach Rote Liste, BArtSchV, Artikel 6dl BayNatSchG, Selten
heit in der Region (Seltenheitswert der Arten, der Populationen, der Habitate),
Vielfalt (Vielfalt unterschiedlicher Biotoptypen eines Naturraumes in ihrer räumlichen Zuord
nung, Vielfalt der Schichtenstruktur, Artenvielfalt),
Vollständigkeit der biotoptypischen Biozönose, Natumähe, charakteristische Ausstattung, 
Gefährdungstendenz des Biotoptyps bzw. einzelner Arten,
Biotopbindung und Indikatoraussagen, 
synökologische Bedeutung, Habitatansprüche,
Ersetzbarkeit.

EU Welche Vorbelastungen auf die untersuchte Tier-/Pflanzengruppe sind vorhanden? Können diese 
evtl, im Rahmen des Maßnahmenkonzeptes reduziert werden?

EU Sind wichtige Punkte vergessen worden? Sind alle Beteiligten ausreichend informiert? Können die 
nächsten Schritte und Arbeiten begonnen werden?
Stichworte/Hinweise:
Bewertung der Untersuchungsflächen
Bewertung der Arten, Populationen und Habitate
Bewertung des Landschaftspotentials (Entwicklungspotentials)
Bewertung von Lebensraumzusammenhängen
Frage nach Unterschreitung bzw. Erhaltung von Minimalarealen
Frage nach bestehenden Biotopverbundsystemen
Frage nach wertvollen zu sichernden Biotopen und Biotopsystemen
Frage nach dem Problem der Isolation
Frage nach Verkleinerung von Populationen: Metapopulationen, Genfluß zwischen Populationen

F. Wirkungsprognose (eingriffsspezifisch, möglichst konkret)
Allgemeine Überlegungen:

EU Welches sind die Ziele der anstehenden Arbeiten?
EU Wie könnte eine Eingriffsdefinition für die geplante Straßenbaumaßnahme lauten?
EU Welche erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen der Tier-/Pflanzenartengruppe und ihrer 

Habitate entstehen?
EU Welche Auswirkungen sind in welcher Intensität, Zeit und Entfernung auf die untersuchte Tier-/ 

Pflanzengruppe infolge des Straßenbauprojektes zu erwarten?
EU Wie müssen die Auswirkungen bewertet werden (Intensität des Eingriffs)?
EU Welche Sekundäreffekte, d.h. indirekten Auswirkungen sind zu erwarten?

61



Checkliste für die Erarbeitung eines planungsrelevanten, umsetzungsorientierten biologischen Fachbeitrages

Tabelle 3 (Fortsetzung)

zu F. Wirkungsprognose (Fortsetzung):
d l  Worin bestehen die Auswirkungen des geplanten Straßenbauprojektes bezüglich Baubetrieb, Bau

werk und Betrieb (auf Arten und Habitate)?
O  Kommt es durch die geplante Straßenbaumaßnahme evtl, zu positiven Auswirkungen z.B. durch 

Straßenbegleitflächen als Ausbreitungslinien? In welchen Zeiträumen?
Zu berücksichtigen: Verkehrsaufkommen, Pflegemaßnahmen, Entwicklungsdynamik

O  Welche Auswirkungen haben Baustelleneinrichtungsflächen (Zufahrten, Baustraßen, Lagerflächen, 
Erdbewegungen, etc.) auf die Population?

F.l Null-Fall-Prognose
O  Wie ist die Entwicklung des Untersuchungsraumes ohne das geplante Straßenbauprojekt einzuschät

zen, d.h. auch, wie entwickelt sich die Population ohne die Straße?

F.2 Eingriffsdefinition, Beschreibung der Konflikte
Direkte Beeinträchtigungen:

O  Welche direkten Beeinträchtigungen von Tier-/Pflanzenarten und Lebensräumen entstehen im Zuge 
der Baumaßnahme, durch das Bauwerk selbst und durch den zukünftigen Betrieb?

O  Wo gehen welche Habitate/Teilhabitate durch Flächenversiegelung und Flächenumwandlung für die 
untersuchte Tier-/Pflanzengruppe verloren (Tier-/Pflanzenverluste, Lebensraumüberbauung, Teille
bensraumverlust)?

ED Welche Flächen sind betroffen, und wie sind sie einzustufen?
EU Sind Restflächen ausreichend groß, um eigenständige Populationen der wertbestimmenden Arten 

zu erhalten?
EU Sind unersetzliche Teilbiotope/Habitatbausteine von wertbestimmenden Lebensräumen oder Flä

chen mit besonderer Funktion für das Umfeld betroffen?
EU Handelt es sich bei diesen Flächen um Teillebensräume, die in untrennbarer Wechselwirkung zu 

anderen essentiellen Lebensräumen stehen? Bedeutet der Verlust dieses Habitats ein Aussterben der 
Tier-/Pflanzenart in anderen Bereichen (Stichwort "Ökologische Zelle", "Metapopulation")?
Indirekte Beeinträchtigungen:

EU Welche indirekten Beeinträchtigungen wichtiger Tier-/Pflanzenlebensraumfunktionen entstehen 
durch Veränderung der abiotischen Grundlagen (Kleinklima, Wasserhaushalt, Nährstoffe, Schad
stoffe etc.) sowie durch Lebensraumdurchschneidungen/Beeinträchtigungen vorhandener Wechsel
beziehungen?

EU Sind im Bereich flächiger Klimaänderungen wertgebende, empfindliche Arten vorhanden?
EU Barriereeffekte/Flächenzerschneidungen

Welche Populationen werden voneinander getrennt?
Welche Wanderwege existieren?
Wie ist die räumliche Beziehung essentieller Teillebensräume?
Welche Dynamik hat das Mosaik der Lebensräume der betroffenen Landschaft für die untersuch
ten Tier-/Pflanzenarten?
Kann es zur existentiellen Gefährdung der Populationen kommen?

EU Welche "harten" Daten zur Beeinträchtigung einzelner Arten gibt es (Durchlaßlänge, Wirkungsent- 
femungen von Lärm/Immissionen/Emissionen, minimale Brückenweite/-höhe etc.)?

□  Erschließung und weitere Folgewirkungen auf untergeordnetes Straßennetz, städtbauliche Entwick
lungen (Gewerbegebiete, Bauleitplanung), Veränderung der Naherholungsgewohnheiten der Bevöl
kerung?
Konfliktbereiche:

EU Welche (Haupt-)Konfliktbereiche lassen sich abgrenzen? Wie müssen sie eingestuft und bewertet 
werden?

EU Welche Konfliktsituationen für die untersuchte Tier-/Pflanzengruppe können in Zusammenhang mit 
anderen Nutzungen im Raum entstehen?
Abschließende Überlegungen:

EU Sind wichtige Punkte vergessen worden? Sind alle Beteiligten ausreichend informiert? Können die 
nächsten Schritte und Arbeiten begonnen werden?
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Tabelle 3 (Fortsetzung)

F. 3 Ausgleichbarkeit der Eingriffe bezogen auf die Tier-/Pflanzengruppe

EU Wann ist ein Eingriff in den Lebensraum der untersuchten Tier-/Pflanzengruppe ausgleichbar/aus- 
geglichen? Wann ist er ersetzbar/ersetzt? Wann wiederherstellbar/wiederhergestellt?

EU Welche Kriterien müssen bei der Frage nach der Ausgleichbarkeit/Ersetzbarkeit/Wiederherstell- 
barkeit definiert werden?

EU Können die in Anspruch genommenen Flächen mit ihren Standortbedingungen wiederhergestellt 
werden? Innerhalb welchen Zeitraums?

EU ist eine Wiederbesiedelung aus der Umgebung möglich? Innerhalb welcher Zeiträume? Oder 
entsteht ein neuer lokal bedeutsamer Lebensraum?

EU Welche Maßnahmen wären denkbar, um den Erfolg einer Wiederbesiedlung zu erhöhen und die 
Zeitspanne zu verringern?

EU Gibt es Ausbreitungszentren, von denen aus mögliche Ausgleichs- und Ersatzhabitate besiedelt 
werden können? Wenn nicht, ist der Eingriff ausgleichbar bzw. ersetzbar?

EU Muß wegen mangelnder Ausgleich- bzw. Ersetzbarkeit von der geplanten Straßenbaumaßnahme 
abgesehen werden?

G. Landschaftspflegerische Maßnahmen

G.l Entwicklungsziele/Biologisches Leitbild, Ziel- und Wertesystem für die betroffene Region

EU Auf welche vorhandenen Datengrundlagen kann bzgl. der Aufstellung der Entwicklungsziele/des 
biologischen Leitbildes zurückgegriffen werden (ABSP, amtliche Biotopkartierung, ASK, 6dl-Kartie
rung, Literatur, Gebietskenner,...)?

EU Welche Institutionen, Behörden, Gebietskenner etc. müssen bei der biologischen Leitbildentwick
lung einbezogen werden?

EU Wie kann das biologische Leitbild für die untersuchte Tier-/Pflanzenartengruppe aussehen?
EU Welche Defizite bestehen im Naturraum für die Population?
EU Wie könnte der Naturraum "idealerweise" für die Tier-/Pflanzengruppe aussehen unter Berücksich

tigung bestehender Konkurrenznutzungen?
EU Welche Maßnahmen werden von den örtlichen Naturschutzbehörden im Untersuchungsraum ange

dacht?
EU Wo sind Nutzungskonflikte mit bestehenden Nutzungen vorhanden?
EU Welche Habitatausstattung muß in welcher Verteilung im Landschaftsraum für die Tier-/Pflanzen- 

gruppe vorhanden sein?
EU Welche Raumbezüge müssen "idealerweise" im Landschaftsraum für die Tier-/Pflanzengruppe 

bestehen?
EU Können Zielarten bzw. Zielartensysteme zur Operationalisierung des biologischen Leitbildes für die 

Tier-/Pflanzengruppe aufgestellt werden?
Welche Unsicherheiten sind gegebenenfalls vorhanden, z.B. aufgrund ungenügender Kenntnis 

autöko-
logischer Grundlagen für einzelne Arten?
Welche Kriterien für die Zielartenauswahl innerhalb der untersuchten Tier-/Pflanzengruppe müssen 
berücksichtigt werden?

G.2 Planerisches Leitbild

G.3 Konkrete Maßnahmen (Eingriffsvermeidung, Eingriffsminimierung, Ausgleich/Ersatz)
Allgemeine Überlegungen:

EU Welche Sicherungs-, Entwicklungs- und Neuschaffungsmöglichkeiten für Lebensräume gibt es im UG, 
die realistisch verwirklicht werden können?

EU Wie können die entstehenden Beeinträchtigungen vermieden, vermindert und ausgeglichen werden? 
EU Welche eingriffsvermeidenden bzw. -mindernden Maßnahmen sind möglich?
EU Wo kann ein Habitatverbund bzw. Biotopverbund linienhaft als Korridor geschaffen werden?
EU Wo müssen punktuell liegende "Biotopbausteine" als Trittsteine ausreichen?
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Checkliste für die Erarbeitung eines planungsrelevanten, umsetzungsorientierten biologischen Fachbeitrages

Tabelle 3 (Fortsetzung)

zu G.3 Konkrete Maßnahmen (Fortsetzung):
EU Welche Zielarten können genannt werden, um die Flächensicherung bzw. Flächenneuschaffung 

(Minimalareal hier definiert als die mindestens notwendige Fläche, die geschützt werden muß) 
möglichst eindeutig quantitativ begründen zu können?

EU Können ausreichend große Ausgleichsflächen, die langfristig stabile Populationen beherbergen, 
geschaffen werden? Oder muß von sogenannten Metapopulationen ausgegangen werden, die zur 
Stabilität der Populationen einen ständigen genetischen Austausch benötigen?

EU Können Änderungen baulich-technischer Art zu einer Minderung der Beeinträchtigungen auf die 
untersuchte Tier-/Pflanzengruppe führen? Wie müssen diese Änderungen aussehen?

EU Welche Resteingriffe bzw. -beeinträchtigungen verbleiben?
EU Welche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind für welche Eingriffe und Beeinträchtigungen nötig? 
EU Welches sind die Grenzen der Machbarkeit der Maßnahmen?
ED Welche Möglichkeiten gibt es, ein Biotopverbundsystem(-vemetzungssystem) zu entwickeln?
EU Handelt es sich um einen Verbund gleichartiger Biotope oder um eine Biotopvemetzung?
EU Werden Lebensraumkorridore und/oder Bewegungskorridore geschaffen?
EU Welchen Arten soll die vorgeschlagene Biotopvemetzung dienen? Welchen wird sie nicht dienen? 
D  Welche alternativen Verbundsysteme sind denkbar? Welche Vor- und Nachteile haben sie? Welche 

Prioritäten? Begründung?
Biotopverbund durch Korridore: 

ö  Wo muß der Korridor geplant werden?
EU Wie muß der Korridor ausgestaltet sein?
EU Welchen Mindestanforderungen muß der Korridor bzgl. Lage, Größe und Ausstattung genügen?

Biotopverbund über Trittsteine: 
ö  Wo müssen die Trittsteine liegen?
EU Wie müssen die Trittsteine ausgestaltet sein?
EU Welchen Mindestanforderungen müssen die Trittsteine bzgl. Lage, Größe und Ausstattung genügen? 

Frage nach Aufhebung bestehender Barrieren:
EU Wo können Barrieren zwischen Lebensräumen in ihrer Isolationswirkung verringert werden?

Neuzuschajfende Habitattypen bzw. Biotope:
EU Welche Ziele soll das neuzuschaffende Habitat/Biotop erfüllen?
EU Wie muß das neue Habitat beschaffen sein, um als Kompensationsfläche angenommen zu werden?

Welche Habitatelemente müssen vorhanden sein?
EU Sind die Standortbedingungen der ausgewählten Fläche für die vorgesehenen Ziele geeignet?
EU Ist der Bestand der ausgewählten Flächen bekannt? Oder können Konflikte mit vorhandenen, im 

Sinne des Naturschutzes und der Landschaftspflege schutzwürdigen Habitaten und Nutzungen 
auftreten?

EU Ist die Flächengröße ausreichend, um eine stabile, überlebensfähige Population zu beherbergen?
EU Sind Pufferzonen nötig und möglich?
EU Ist der angedachte Standort durch Randeinflüsse gefährdet (Schadstoffe, optisch, akustisch)?
EU Sind in der Nähe geeignete Ausbreitungszentren entsprechender Arten vorhanden; wie ist die 

Durchdringbarkeit der Zwischenräume zu beurteilen?
EU Welche konkurrierenden Nutzungen können den Erfolg ggf. beeinträchtigen?
EU Welche Zielarten können herangezogen werden, um die Maßnahme zu begründen?

Zu verbessernde Habitate/Biotope im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen:
EU Wo sind erhaltenswerte Habitate/Biotope vorbelastet und gefährdet (nicht durch das geplante 

Projekt), und wie könnten sie verbessert, erweitert, entwickelt, vernetzt und gepuffert werden?
EU Welche Zielarten können herangezogen werden, um die Maßnahme zu begründen?

Vorgezogene Kompensationsmaßnahmen:
EU Müssen Lebensräume vor der Durchführung der geplanten Baumaßnahme vorübergehend optimiert 

oder neu angelegt werden, damit sie von den betroffenen Zielarten (wertgebende Arten) vorab (bis 
die Kompensationsmaßnahmen greifen) besiedelt werden können (Stichwort: Rückzugsbiotope)?
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Tabelle 3 (Fortsetzung)

G.4 Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Erfolgskontrolle

Schutzmaßnahmen:
EU Wo ist die Ausweisung und Abgrenzung (Bauzaun?) von Tabu-Flächen (empfindliche Bio- 

tope/Habitate mit schätzenswerten Populationen) notwendig, die von jeglichem Baustellenbetrieb 
freizuhalten sind?

□  Welche weiteren Schutzmaßnahmen sind evtl, notwendig?
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen:

EU Wie muß die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege aussehen und wann und wie lange muß sie 
durchgeführt werden?

EU Ist ein eigener Pflege- und Entwicklungsplan notwendig?
EU Welche Kosten fallen an?
EU Ist die Stabilisierung bestimmter Sukzessionsstadien notwendig, um Pionierarten einen Lebensraum 

zu geben?
EU Ist eine zeitliche Staffelung der Pflegemaßnahmen im Biotop/Habitat notwendig?
EU Ist eine mosaikartige Verteilung der Pflegemaßnahmen im Biotop/Habitat notwendig? 

Erfolgskontrolle:
EU Wie kann eine sinnvolle Erfolgskontrolle bzw. Maßnahmenüberprüfung aussehen?
EU Welches sind dazu geeignete Leit- bzw. Zielarten oder -gruppen?

Die auf den vorangehenden Seiten abgebildete, in 
unserem Büro verwendetete Checkliste zur inhaltli
chen Standardisierung biologischer Fachbeiträge ist 
eine Fragen- und Hinweissammlung, die durch den 
praktischen Gebrauch immer wieder modifiziert wird. 
Sie kann nicht vollständig und muß flexibel sein, um 
differente Aufgabenstellungen adäquat bearbeiten zu 
können. Sie ist ein praktikables Arbeitsinstrument, das 
es ermöglicht, wesentliche, zur Problemlösung erfor
derliche Inhalte zu berücksichtigen. Sie regt zu neuen 
Fragen an und ist damit Grundlage weiterführender 
Diskussionen und konzeptioneller Überlegungen.

Im Gegensatz zur Mustergliederung für biologische 
Fachbeiträge, die einen einheitlichen formalen Stan
dard definiert, sichert die Checkliste den inhaltli
chen Qualitätsstandard. Dazu orientiert sich die 
Checkliste eng an der oben vorgestellten Muster
gliederung für biologische Fachbeiträge und ge
währleistet so die einheitliche Einbindung der ein
zelnen Kapitel in den landschaftspflegerischen Be
gleitplan. Den Wortlaut der Checkliste gibt Tabelle 
3 wieder.

4 Die Umsetzung biologischer Fachbeiträge

Nachdem gezeigt worden ist, wie mit Hilfe der Ar
beitsinstrumente "Mustergliederung" und "Checkli
ste" eine optimierte Einbindung der Ergebnisse in 
den landschaftspflegerischen Begleitplan erreicht 
werden soll, wird im folgenden anhand eines aktu
ellen Beispiels aus der Praxis veranschaulicht, wel
che Ergebnisse in der Umsetzung mit Hilfe eines 
planungsrelevanten, umsetzungsorientierten tier
ökologischen Fachbeitrags erzielt werden können.

Praxisbeispiel:

Bundesautobahn A71 Erfurt-Schweinfurt, Abschnitt 
Pfersdorf-Münnerstadt:
Überleitung von Trockenstrukturen durch Überfüh
rung eines Wirtschaftsweges mit integrierter Grün
brücke am südexponierten Lauertalhang bei Mün- 
nerstadt

Die Ausgangssituation
Östlich von Münnerstadt (Regierungsbezirk Unter- 
franken) erstreckt sich entlang des südexponierten 
Lauertalhanges ein überregional bedeutsamer Trok- 
kenbiotopkomplex (ABSP 1993) mit vielfältigen, 
wertvollen Lebensraumfunktionen für stenöke, 
thermophile Pflanzen- und Tierarten. Wertbestim
mende Strukturmerkmale dieses Biotopkomplexes 
sind ausgedehnte Magerrasenbereiche unterschied
licher Größe in verschiedenen Sukzessionsstadien, 
Heckenstrukturen, Trockengebüsche und ein aufge- 
lassener Kalksteinbruch (vgl. Abb. 4).
Im Rahmen der Erarbeitung des tierökologischen 
Fachbeitrags wurde eine genaue Bestandserfässung 
und -bewertung dieser Lebensräume mit den vor
handenen räumlichen Wechselwirkungen vorge
nommen. Im Rahmen der durchgeführten Wir
kungsprognose wurden Entwicklungsziele in Form 
eines tierökologischen Leitbildes aufgestellt. Im 
daraus abgeleiteten planerischen Leitbild wurde die 
Forderung nach Minderung des Eingriffs durch den 
Bau einer Grünbrücke aufgestellt.
Tabelle 4 listet die im Rahmen der Untersuchung der 
Vögel, Reptilien, Tagfalter, Zikaden und Heuschre- 
ken nachgewiesenen hochspezialisierten, stark ge
fährdeten bzw. vom Aussterben bedrohter Arten 
(STMLU 1993) auf.
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Tabelle 4

Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Arten der Roten Liste Bayern

Vom Aussterben bedroht; 
Gefahrdungsgrad 1 
(Vorkommen von überregionaler bis 
landesweiter Bedeutung)

Streifen-Bläuling

Stark gefährdet;
Gefahrdungsgrad 2 
(Vorkommen von überregionaler bis 
landesweiter Bedeutung)

Schlingnatter, Roter Scheckenfalter, Akazien-Zipfelfalter, Brauner Eichenbusch-Zipfel
falter, Himmelblauer Bläuling, Zahnflügel-Bläuling, Violetter Kronwickenbläuling, 
Bergzikade

Gefährdet; 
Gefährdungsgrad 3

Domgrasmücke, Neuntöter, Artengruppe Östlicher/Nickerls Scheckenfalter, Pflaumen- 
Zipfelfalter, Roter Würfelfalter, Idas-Bläuling, Quendel-Ameisenbläuling, Westliche 
Beißschrecke, Rotleibiger Grashüpfer, Verkannter Grashüpfer

Potentiell gefährdet; 
Gefährdungsgrad 4R

Grünspecht, Kleinspecht, Zauneidechse, Goldene Acht, Großer Perlmuttfalter, Kleiner 
Magerrasen-Perlmuttfalter, Zwergbläuling, Argus-Bläuling, Gemeine Sichelschrecke, 
Zweifarbige Beißschrecke, Gefleckte Keulenschrecke, Heidegrashüpfer, Wiesengras
hüpfer

LEGENDE Sonstige Sciiutzflächen

Landschaftspflegerischer Bestands- und Konfliktplan M 1:5.000

Grenze des Untersuchungsgebietes

geplante Trassenführung

Hauptkonfliktbereich
(s. Plantext/Erläuterungsbericht zum LBP)

Untergeordneter Konfliktabschnitt 
(s. Erläuterungsbericht zum LBP)

Landschaftsökologisch bedeutsame 
Vegetationsbestände

Bauliche Nutzung

Siedlungsflächen

Flächen für den Verkehr

Grundwasserschutzgebiet Zone l l l/ l l l  B

Überschwemmungsgebiet

Vegetationsstruktur

Nadelwald

Kiefernwald auf Magerstandorten 

Mischwald

Wertvolle Waldmäntel mit Laubholz 

Laubwald, Laubwald thermophil

Will

T7--- V

Verkehrsflächen, übergeordnetes Wegenetz 

Bahnanlagen

Flächen und Objekte für Freizeit und Erholung

★ Aussichtspunkt

Wander- bzw. Radweg

Allgemeine Grünfläche 
(Sp = Sportplatz, Ze =■ Zeltplatz)

Schutzgebiete und Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts

Schutzgebiete
(N = Naturschutzgebiet. NO = Naturdenkmal 
KD - Kulturdenkmal)

I B lOzj

< Ê >

Biotop mit Nummer der amtlichen Biotopkartierung 

Ökofläche

Geschützte Fläche nach Artikel 6d1 BayNatSchG 

Flächen mit besonderer faunistischer Bedeutung

W ichtige faunlstische Lebensraumbezüge

9 9 9
9 9 «

Auwald, Feuchtwald

Einzelbäume, Baumreihen

Feldgehölze

Hecken, Gebüschflächen

Obstwiesen
(ex = extensive Nutzung)

Stillgewässer
(ex = extensive Teiche)

Fließgewässer

Feuchtgebietsflächen (Feucht- und Naßbrachen,
Feucht- und NaBwiesen, leuchte Hochstaudenflurenm, Groß- und Kleinröhrichte.

Sukzession, Brache (Altgrasduren, nitrophlle Hochstaudenbestände 
Ruderalvegetation)

Trockenstandorte, Magerrasen

Grünland

Acker

Sonstige Flächen
(Ag = Abgrabung, Abbau: La = Lagerplatz 
Da  a npnnn io AirfcHifittnnn- fto — fiärton)

Legende zu Abbildung 4
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Abbildung 4

Landschaftspflegerischer Bestandsplan M 1:5.000: Trockenbiotopkomplex des M ünnerstädter Wellenkalkge
biets entlang des südexponierten Lauertalhangs
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Die Wirkungsprognose
Der Neubau der geplanten Bundesautobahn A 71 im 
Bereich des südexponierten Lauertalhanges führt 
zur Zerschneidung des Trockenbiotopkomplexes 
mit der Folge der räumlichen und funktionalen Ver- 
inselung eines Teilflächenkomplexes.
Folgende wesentliche Kemaussagen der Wirkungs
prognose lassen sich zusammenfassen:

Abtrennung und Verinselung von Teilflächen 
des faunistisch überregional wertvollen Trok- 
kenkomplexes; erhebliche und nachhaltige Be
einträchtigung der Lebensraumfunktion durch 
Lebensraumverlust, Lebensraumverkleinerung 
und schädliche Randeinwirkungen, 
Unterbindung des Individuen- und Genaustau
sches besonders gefährdeter Arten.

Für eine Vielzahl der stenotopen, gefährdeten Tier
arten stellt die geplante Baumaßnahme eine unüber
windliche Barriere dar. Mit erheblichen und nach
haltigen Beeinträchtigungen von isolierten Teilpo
pulationen stark gefährdeter bzw. vom Aussterben 
bedrohter Arten ist daher zu rechnen.

Die rechtlichen Vorgaben
Nach § 8 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) und Art. 6a Abs. 1 BayNatSchG ist ein 
Eingriff ausgeglichen, wenn nach seiner Beendi
gung keine erheblichen oder nachhaltigen Beein
trächtigungen des Naturhaushaltes und des Land
schaftsbildes Zurückbleiben.
Beeinträchtigungen von tierökologischen Lebens
räumen sind danach ausgeglichen, wenn der Bio
topverbund in seiner Vollständigkeit nicht herabge
setzt oder seine Teile beeinträchtigt worden sind. 
Jeder Eingriff, der Kemgebiete, Saumzonen, Klein
strukturen oder Vemetzungselemente schädigt oder 
voneinander trennt, kann nur dann als ausgeglichen 
gelten, wenn er im Rahmen des gleichen Land
schaftsraumes den jeweils betroffenen Teil des Bio
topverbundes mit gleicher Wirkung wiederherstellt. 
Dies ist nur dann gegeben, wenn eine vergleichbare 
oder besser geeignete, neue Struktur mit gleicher 
Verknüpfung geschaffen wird oder nach dem Ein
griff der alte Verbund wieder besteht (BERG
STEDT 1992).

Das Zielartenkonzept
KRATOCHWIL (1989) definiert Zielarten bzw. 
Zielarten-Gruppen als "Arten oder Artengruppen, 
deren Erhaltung im Schutzziel verankert ist. Erst 
wenn man sich über diese Zielarten einig ist, können 
Fragen nach der Schutzfähigkeit, zum Beispiel Kri
terien für die Festlegung des Flächenanspruchs ei
ner Tierpopulation, populationsgenetische Gesichts
punkte, diskutiert werden."
Zielarten sind aufgrund spezieller Eigenschaften für 
die Wirkungprognose und die Leitbildentwicklung 
im biologischen Fachbeitrag besonders geeignet 
(vgl. MÜHLENBERG 1989), da sie stellvertretend 
für andere Arten mit gleichen oder ähnlichen öko
logischen Ansprüchen an ihren Lebensraum ausge

wählt werden. Zudem kann mit Zielarten ein Soll-Zu
stand (vgl. PIRKL & RIEDEL 1991) beschrieben wer
den, der sich nach Realisierung von Minderungs
und Kompensationsmaßnahmen mit Hilfe von Effi
zienzkontrollen (Biomonitoring) überprüfen läßt. 
Geeignete Arten bzw. deren ökologische Habitatan
sprüche sollten nach PIRKL & RIEDEL (1991)

einen möglichst hohen Erklärungsgehalt besit
zen,
repräsentativ für möglichst viele weitere Arten 
sein,
als Charakterarten eine möglichst enge Habitat
bindung an regionale Gegebenheiten aufweisen, 
mit vertretbarem Aufwand bestimmbar und er
faßbar sein,
hinsichtlich ihrer Habitatansprüche und ihrer 
Raum-dynamischen Prozesse gut erforscht sein, 
mehrere Biotoptypen als Teillebensräume benö
tigen.

Die Auswahl der planungsrelevanten Zielarten
Nach Auswertung der Untersuchungsergebnisse 
wurden die maßgeblichen Zielarten unter folgenden 
Gesichtspunkten festgelegt:

Vorkommen beidseitig der geplanten Baumaß
nahme bzw. direkt im Trassenkorridor, 
sehr enge Biotop- bzw. Standortbindung, 
landkreisbedeutsames Vorkommen, 
geringes Ausbreitungsvermögen über die Le
bensraumgrenzen hinaus (Ausnahme Neuntöter).

In Tabelle 5 werden die für den Trockenbiotopkom
plex maßgeblichen Zielarten mit Angaben zur Ge
fährdung, zum gesetzlichen Schutz und ihren Habi
tatansprüchen bzw. -bindungen beschrieben. Als 
Minimumareal ist die Größe des Raumes, den eine 
Population zum langfristigen Überleben braucht, 
definiert.

Diskussion der Eingriffsauswirkungen auf die 
Zielarten
Über Zielarten läßt sich (unter Vorgabe minimaler 
überlebensfähiger Populationen) der notwendige 
Flächenbedarf (gekoppelt mit der Lebensraumqua
lität) festlegen (RECK et al. 1991).
Der durch die Neutrassierung vom Kemlebensraum 
abgeschnittene östliche Teilbereich des Trocken
biotopkomplexes weist eine Größe von ca. 15 ha 
auf. Die notwendigen Minimumareale für den lang
fristigen Erhalt überlebensfähiger Populationen der 
wertgebenden Zielarten werden deutlich unter
schritten. Zudem verhindert die Isolierung der 
Teilfläche für die meisten Zielarten einen Individu
enaustausch mit Populationen der westlich gelege
nen Kemlebensräume. Zur Sicherung der isolierten 
Populationen ist die Neuschaffung trockener, mage
rer Vemetzungsstrukturen (durch eine Grünbrücke) 
zu den Kemlebensräumen dringend erforderlich.

Das landschaftliche Leitbild
Als landschaftliches Leitbild wird der Erhalt sowie 
die Sicherung und Optimierung des Muschelkalk-
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Tabelle 5

Ausgewählte Zielarten im betrachteten Trockenbiotopkomplex

Zielart Gefährdung Schutz Habitatansprüche/Habitatbindung Minimumareal

Neuntöter gefährdet §§ Enge Bindung an Habitatkomplexe aus 
Hecken (Bruthabitat), Extensivwiesen und 
Magerrasen etc. (als Nahrungshabitat). 
Charakterart für die landschaftsökologi
sche Raumeinheit Heckenlandschaft im 
Verbund mit extensiv genutzten Säumen 
und Magerrasen

> 3 0  ha
(HEYNE 1979)

Schlingnatter* stark gefährdet §§ Enge Bindung an Habitatkomplexe aus 
mehreren Zwergstrauchheiden und ande
ren trockenwarmen Biotopen (Felsen, 
Halbtrockenrasen, Waldsäumen, Hecken), 
die durch Lineare Strukturelemente (Weg
ränder, Bahndämme) miteinander verbun
den werden

170-340 ha
(ZIMMERMANN
1988)

Streifen-Bläuling vom Aussterben 
bedroht

§ Ausschließlich auf offenen Kalkmagerra
sen mit größeren Beständen von Esparset
te (Raupenfutterpflanze) sowie auf Wa
cholderheiden vorkommend

50-100 ha
(HEYDEMANN
1981)

Himmelblauer Bläuling stark gefährdet § Enge Bindung an lückige Kalkmagerrasen 
und derenVersaumungsstadien

Zahnflügel-Bläuling stark gefährdet § Ausschließlich auf warmen Magerstand
orten vorkommend (z.B. Kalkmagerrasen 
mit vegetationsfreien Stellen (Kalkschot
ter); Saumgesellschaften am Rande von 
Gebüschen und lichten Eichen- und Kie
fernwäldern an trockenen, warmen Hän
gen

Roter Scheckenfalter stark gefährdet § Mager- und Halbtrockenrasen an kalkrei
chen Standorten, häufig von Schlehen 
durchsetzt. Auch auf Mager- und Trocken
rasen an Böschungen und in Steinbrüchen 
vorkommend

Heidegrashüpfer potentiell
gefährdet

Bevorzugt Halbtrocken- und Trockenra
sen (Charakterart)

10-20 ha
(HEYDEMANN
1981)

Fettdruck: Arten von überregionaler bis landesweiter Bedeutung (ABSP 1993)
§: besonders geschützte Art nach der Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV i. d. Neufassung v.

18.9.1989
§§: vom Aussterben bedrohte Art nach der Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV i. d. Neufassung v.

18.9.1989
Streng zu schützende Tierart von gemeinschaftlichem Interesse (AMTSBLATT DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT Nr. L 206/38 Anhang IV)

biotopkomplexes und der bestehenden Biotopver
bundsituation entlang der südexponierten Lauertal
hänge formuliert. Zudem soll ein sekundäres Bio
topverbundsystem entwickelt werden, das durch 
Biotopneuschaffungsmaßnahmen und Einbezie
hung vorhandener Restbiotopflächen vorhandene 
ökologische Raumwiderstände verringert bzw. auf
hebt.

Das planerische Leitbild

Das planerische Leitbild (allgemeines Maßnahmen
konzept mit Bezug zum geplanten Eingriff) verfolgt 
im beschriebenen Konfliktbereich zwei Zielrichtun
gen. Zum einen soll der Eingriff durch die Errich
tung einer Grünbrücke so weit wie möglich mini
miert werden (Minimierungsgebot). Zum anderen 
sollen verbleibende Eingriffe durch die Anlage von

Biotopverbundflächen entlang des Muschelkalk
hanges kompensiert werden (vgl. Abb. 5).

Die Eingriffsminderung

Nach neuesten Untersuchungen an bestehenden 
Grünbrücken konnte die Wirksamkeit dieser Über
leitungen für Tiergruppen wie Säugetiere, Vögel, 
Schmetterlinge, Heuschrecken und Laufkäfer ein
drucksvoll nachgewiesen werden (RECK 1995 
mündlich3)). Diese Korridore stellen nicht nur für 
flugunfähige Arten die einzige Möglichkeit einer 
Überquerung dar. Sie besitzen darüber hinaus auch 
eine ausgeprägte Leitfunktion für Vögel und Tag
falter. Durch die Überleitung von Habitatstrukturen 
können folgende Eingriffsminderungen erreicht wer
den:
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Sicherung der Minimumarealflächen der Popu
lationen stark gefährdeter bzw. vom Aussterben 
bedrohter Tierarten (wirksame Minderung der 
Lebensraumdurchschneidung; Erhalt der Ver
netzung der Kembiotope; Verringerung der Iso
lationswirkung und damit Gewährleistung des 
für Teilpopulationen überlebenswichtigen Gen- 
bzw. Individuenaustausches).

• Verminderung der direkten Individuenverluste 
durch den Autobahnverkehr.

Die landschaftspflegerischen Ausführungsmerk
male der Grünbrücke

Die landschaftspflegerische Ausführung orientiert 
sich an den durch die Baumaßnahme überbauten 
Biotopstrukturen, den angrenzenden Habitattypen 
sowie den Lebensraumansprüchen der gefährdeten, 
wertbestimmenden Zielarten. Nach Auswertung der 
Untersuchungsergebnisse und Literaturdaten sind 
die nachfolgenden Ausführungsmerkmale notwen
dig:

Legende zu Abbildung 5:

Landschaftspflegerischer Massnahmenplan M1:1.000

Grunderwerbsgrenze

Nadelwald 

Laubwald 

Mischwald 

Acker 

Grünland

Magere, trockene Vegetationsbeslände
[Magerrasen. Säume, Ackerraine, Altgras)

Biotopflächen der amtlichen Biotopkartierung 
Bayern

Ökoflächen

A A

-O -O

v\-o

MB 102 :

Ausgestaltung der Überleitung - entsprechend 
der angrenzenden Biotoptypen - als Kalkmager
rasen mit Hecke und breitem Saum:

Offener Kalkmagerrasen (Mindestbreite ca.
6-8 m),

Saumstrukturen (Gras-/Kraut-Flur; Mindest
breite ca. 2-3 m),

wärmeliebende Hecke (Breite ca. 4-5 m). 
Funktionale Anbindung an angrenzende Bio
topstrukturen. Auf den angrenzenden Flächen 
werden im Rahmen von Kompensationsmaß
nahmen Biotopstrukturen (Hecken, Magenasenhän
ge) geschaffen, die zur Grünbrücke hinleiten4̂ . 
Überschüttetes Bauwerk mit Muschelkalkaufla
ge, nur im Bereich der Heckenpflanzung wird 
ein höherer Mutterbodenanteil eingebracht.

Ausgleichs' und Ersatzmaßnahmen
(A/E 1 - A /E  9)

Schutz- und sonstige landschaftspflegerische Maßnahmen
(Maßnahmen gemäß Erläuterungsbericht Kap. 3.2)

Tabuflächen (während des Baubetriebs zu schützende, 
wertvolle Flächen bzw. zu erhaltende Gehölzbestände)

Rückbau von Straßen und Wirtschaftswegen 

Bauzaun

Maßnahmen zur Gestaltung des Straßenraumes
(Maßnahmen gemäß Erläuterungsbericht Kap. 3.3)

Anlage von Waldmänteln und Waldunterpflanzung

» I

Gehölzpflanzungen

Pflanzung von Einzelbäumen, Baumgruppen und Baumreihen 

Pflanzung von Obstbaumreihen 

Pflanzung von Kopfweiden

Bepflanzung des Mittelstreifens 

Pflanzung von Feuchtstauden

Einsaat von mageren Extensivrasen 

Ansaat von blütenreichen Säumen

Ansaat von Intensivrasen

Grenze der A/E-FIächen

Neugründung standortgerechter Mischwaldbestände

Anpflanzung von Hecken und Feldgehölzen

Pflanzung von Einzelbäumen und Baumgruppen

Pflanzung von Obstbäumen bzw. Anlage eines 
extensiven Streuobstbestandes

Entwicklung von extensivem Grünland

Entwicklung von Magerrasen

'93737

Entwicklung blütenreicher, wärmeliebender Säume mit z.T 
flächiger Ausbildung

Anlage offener Pionierflur durch Aufbringen 
von Muschelkalkgrus

Auflichtung von Gehölzbeständen
zur Freistellung vorhandener Magerrasenreste

Anlage von Kleinstrukturen (z.B Lesesteinhaufen) 
als zoologisches Kleinlebensraum

Schaffung von Böschungskanten mit Sukzessions
entwicklung

Schaffung offener Böschungskanlen mit Anschüttung 
von Muschelkalkgrus

Auslichtung einer vorhandenen Hecke

ausgegrenzte Biotopflächen
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Abbildung 5

Landschaftspflegerischer M aßnahmenplan M 1:1.000. Funktionale Anbindung der geplanten Grünbrücke an 
die angrenzenden Trockenlebensräume
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Ansicht von Norden -

Abbildung 6

Ansichten der geplanten Grünbrücke

• Durchgehende Gehölzstrukturen mit direktem 
Kontakt zu entsprechenden Biotopstrukturen 
beidseitig der Überleitung.

• Fahrbahndecke des mitüberführten Fahrwegs in 
Schotterbauweise (ungebunden).

Im Hinblick auf eine funktionale Dimensionierung 
der einzelnen Strukturelemente ergibt sich eine 
Mindestbrückenbreite von ca. 20 m inklusive des zu 
überführenden Fahrweges. Die Absicherung des 
Bauwerkes zur Autobahn wird durch Zäune er
reicht. Die Gehölzpflanzungen dienen zudem als 
Blendschutz. Abbildung 6 zeigt Ansichten der ge
planten Grünbrücke. 5

5 Ausblick

Im Rahmen der Eingriffsplanungen und -gutachten 
(Umweltverträglichkeitsstudie, landschaftspflege
rischer Begleitplan, landschaftspflegerischer Aus
führungplan, biologischer Fachbeitrag, Effizienz
kontrolle etc.) stehen mittlerweile eine ganze Reihe 
ausgereifter Methoden und effizienter Arbeitsin
strumente zur Verfügung. Mit den beiden hier vor
gestellten Arbeitsinstrumenten (M u s te r g l ie d e r u n g , 
C h e c k l is te ) kommen zwei wichtige, praktikable 
Hilfsmittel hinzu, um Schnittstellen und Anforde
rungen zwischen dem biologischen Fachbeitrag und 
dem landschaftspflegerischen Begleitplan zu defi
nieren und zu operationalisieren.
Erfahrungen in der Praxis zeigen, daß zur weiteren 
Effektivierung von Minimierungs- und Kompensa

tionsmaßnahmen für den Arten- und Biotopschutz 
im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleit
planung wenigstens vier Aufgabenbereiche benannt 
werden müssen, für die ein akuter Handlungs- und 
Forschungsbedarf besteht.

5.1 Entwicklung eines Leitfadens zur 
Qualitätssicherung

Immer noch hängt die Qualität biologischer Fach
beiträge, aber auch die landschaftspflegerischer Be
gleitpläne stark von den Bearbeitern und den unter
schiedlichen Anforderungen der Genehmigungs
behörden ab. Dies hat deutliche Auswirkungen auf 
die Einbindungs- und Umsetzungspraxis im land
schaftspflegerischen Begleitplan. Es ist daher drin
gend notwendig, einen Leitfaden zu entwickeln, 
einerseits für die Erstellung, Einbindung und Um
setzung biologischer Beiträge, andererseits für die 
Standardisierung der inhaltlichen Qualität land
schaftspflegerischer Begleitpläne, um einen ein
heitlichen Standard zu erreichen.

5.2 Vertiefung der aut- und synökologi- 
schen Kenntnisse wertgebender Ziel
arten

Die Arbeit mit wertgebenden Zielarten stellt einen 
praktikablen Ansatz dar, um Maßnahmen für den 
Arten- und Biotopschutz zu begründen und zu pla
nen sowie anschließend die Effizienz (Zielerrei-
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chung) zu prüfen. Zudem lassen sich mögliche Aus
wirkungen auf Arten und Artengruppen besser ab
schätzen und bewerten. Leider ist aber immer noch 
zu wenig über Anspruch und Reaktion dieser Arten 
bekannt, bzw. liegen die notwendigen Daten weit 
verstreut in Literatur und bei Fachleuten vor. Es 
besteht ein dringender Bedarf, diese sogenannten 
"harten" Daten zusammenzustellen bzw. zu erarbei
ten und zu sammeln.

5.3 Vertiefung der Kenntnisse zur Sukzes- 
sions- und Entwicklungsdynamik von 
Biotopen und Lebensräumen

Biotope und die sie besiedelnden Populationen sind 
permanent natürlichen und anthropogenen Verän
derungen unterworfen, über deren Dynamik noch 
wenig bekannt ist. So ist es oft schwierig, die örtli
che Entwicklung geplanter Maßnahmen richtig zu 
beurteilen. Die Sukzessionsforschung muß ver
stärkt hier notwendige Informationen erarbeiten 
und praxisnah aufbereitet darstellen.

5.4 Durchführung von Effizienzkontrol
len für geplante und/oder umgesetzte 
Maßnahmen im Bereich der Eingriffs
planung

Jeder Betrieb und jede Institution ist auf ein effek
tives Controlling seiner bzw. ihrer Investitionen an
gewiesen, um das Erreichen der gesetzten Ziele 
prüfen zu können. Auch der Arten- und Biotop
schutz benötigt ein solches "Controlling"5̂  um den 
Erfolg seiner Maßnahmen messen zu können. So
lange keine positiven Erfahrungen mit der Wirk
samkeit durchgeführter Minimierungs- und Kom
pensationsmaßnahmen methodisch gesichert nach
gewiesen werden, kann Sinn und Zweck von Natur
schutzplanungen immer wieder in Frage gestellt 
werden. 6

6 Zusammenfassung

Die Schnittstellen zwischen biologischem Fachbei
trag und landschaftspflegerischem Begleitplan er
geben sich aus der Betrachtung der notwendigen 
Arbeitsschritte zur Erstellung der beiden Fachbei
träge. Aus diesen Schnittstellen werden Anforde
rungen an einen umsetzungsorientierten, planungs
relevanten biologischen Fachbeitrag abgeleitet. Zur 
Operationalisierung dieser Anforderungen werden 
zwei Arbeitsinstrumente (Mustergliederung, Check
liste) vorgestellt, mit deren Hilfe die enge Einbin
dung in den landschaftspflegerischen Begleitplan 
erreicht wird. Ein Beispiel aus der aktuellen Pla
nungspraxis zeigt, wie diese problemorientierte 
Einbindung naturschutzfachlicher Ergebnisse und 
Anforderungen zu effektiven Maßnahmen (Errich
tung einer Grünbrücke zur Eingriffsminimierung) 
führen kann.

7 Danksagung

Für die freundliche Unterstützung und intensive 
Diskussion bei der Erstellung des Manuskripts 
möchten wir uns bei allen Bürokolleginnen und 
-kollegen, insbesondere bei Peter Bank und Man
fred Kraus, bedanken. Elga Schuster danken wir für 
die abschließende kritische und sehr hilfreiche 
Durchsicht des Manuskripts. Besonderer Dank geht 
auch an Herrn Walde mit seinem Team bei der 
Autobahndirektion Nordbayem für sein erfolgrei
ches Bemühen um fachliche Auseinandersetzung 
und Vermittlung sowie die Freigabe von Ergebnis
sen und Plänen aus dem landschaftspflegerischen 
Begleitplan BAB A71 Erfurt-Schweinfurt.

Anmerkungen:

1) Weitere Gründe liegen nach eigenen Erfahrungen auch 
in der fehlenden oder zu sporadischen Einbindung des 
biologischen Fachgutachters in den Planungsprozess 
(z.B. Teilnahme an Scoping-Verfahren), an den oft 
geringen finanziellen Mitteln, aber auch an der stark 
auf Grundlagenforschung ausgerichteten universitär
wissenschaftlichen Ausbildung.

2) u.a. Versiegelung von Lebensräumen, Zerschneidung 
von Biotopen, Verlust der Natumähe, Rückgang ein
zelner Tier- und Pflanzenarten, Reduktion von Pflan
zenformationen, Verringerung der Strukturvielfalt, 
Minderung der Biotopvielfalt

3) Telefonat am 18.7.1994 (K. Demuth)

4) Beispielsweise erreichen Heuschrecken und Laufkäfer 
die Grünbrücke ungerichtet und zufällig. Hier erhö
hen entsprechende Leitlinien in angrenzenden Bio
topstrukturen die Wahrscheinlichkeit des Überwech- 
selns.

5) Unter Controlling ist nicht alleine Kontrolle im her
kömmlichen Sinne zu verstehen, vielmehr geht es hier 
um das instrumentalisierte Erreichen eines Ziels mit 
Hilfe der drei Komponenten "Planen", "Prüfen" und 
"Steuern"
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Möglichkeiten der Umsetzung des bayerischen Arten- 
und Biotopschutzprogrammes (ABSP) für die Planung

Jens SACHTELEBEN und Christine SIMLACHER

1 Das ABSP: Fachprogramm des Natur
schutzes

Seit 1984 wird unter Federführung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Landesentwicklung und 
Umweltfragen das Arten- und Biotopschutzpro
gramm (ABSP) als nicht rechtsverbindliches Fach
programm des Naturschutzes erstellt. Als solches 
formuliert es quasi die "Wunschvorstellungen" des 
Naturschutzes und soll nicht nur den Naturschutz
behörden, sondern auch Behörden, Verbänden und 
Planem als Handlungsrichtschnur im Arten- und 
Biotopschutz dienen (Details in RIESS 1988,1992).

Vom ABSP existieren vier verschiedene Bände:

• Der Grundband, der als Vorläufer des eigentli
chen ABSP zu jedem Landkreis die zum Zeit
punkt der Banderstellung verfügbare Informati
on zusammenfaßt und von daher nur einen gro
ben Überblick bieten kann;
der allgemeine Band I, der die Information aus 
bayemweiter Sicht zusammenstellt;
Band II (der sog. "Vollband"), der die Informa
tion auf Landkreis- bzw. Stadtgebietsebene auf
bereitet (derzeit sind 63 Landkreisbände und ein 
Stadt-ABSP fertiggestellt) und sich in einen 
Text- und einen Kartenteil gliedert;
Band III (= "Materialienband"), der Kopien der 
wichtigsten landkreisspezifischen Literatur und 
andere Materialien enthält.

Wesentliche Merkmale des ABSP sind:

• Die naturschutzrelevante Information wird auf 
drei Ebenen vermittelt: Kapitel 2 behandelt 
Pflanzen- und Tierarten, Kapitel 3 Lebensräume 
und Kapitel 4 naturräümliche (Unter-)Einhei- 
ten. Durch Querbezüge zwischen den Kapiteln 
ist auch eine schnelle und gezielte Suche nach 
bestimmten Themen möglich. Das Stadt-ABSP 
hat einen erweiterten Ansatz, indem es z.B. auch 
auf Ressourcen- und Erholungsbereiche ein
geht.
Der Kartenteil liegt für die Landkreise im Maß
stab 1:100.000 vor. Damit sind flächenscharfe 
Aussagen nur sehr eingeschränkt möglich, was 
angesichts der Funktion des ABSP als fachli
ches Rahmenprogramm auch nicht unbedingt 
notwendig ist.
Die Erarbeitung des ABSP vollzieht sich in drei 
Schritten: Darstellung des Bestandes, Bewer

tung und Formulierung von Zielen und Maßnah
men. Grundlage für die Bestandskarten ist eine 
umfangreiche Datenrecherche, wobei die Bio
topkartierung (EDER 1992) und die Arten
schutzkartierung (PLACHTER 1986; VOITH 
1992) die wesentlichsten, auch allgemein ver
fügbaren Datenquellen darstellen. Da die Daten
erfassung auch die Abfrage örtlichen Experten
wissens und die Auswertung von "Graulitera
tur" wie Diplomarbeiten und unveröffentlichen 
Gutachten umfaßt, ist die Datengrundlage in den 
meisten Fällen sehr gut (vgl. MEYR & WEISER 
1992; GROSSMANN 1992).

• Die Bewertung ist vierstufig (von lokal bis lan
desweit bedeutsam) und ermöglicht einen bay- 
emweiten Vergleich der Lebensräume.

• Ziele und Maßnahmen werden grundsätzlich für 
die gesamte Landkreisfläche dargestellt. Das 
Kapitel "Vordringliche Maßnahmen" formuliert 
schließlich präzise die notwendigen Schwer
punkte der Naturschutzarbeit eines Landkreises.

2 Das ABSP als Grundinformation zur Erar
beitung von biologischen Fachbeiträgen in 
der Planung

Das ABSP - insbesondere der Band II der jeweiligen
Landkreise ("Landkreisband") samt der zugehöri
gen Karten bietet eine Fülle von für biologische
Fachbeiträge relevanten Informationen (vgl. Tab. 1):
• In Kapitel 1 werden die grundlegenden Informa

tionen eines Landkreises aufgearbeitet (z.B. zu 
Geologie, Böden, Bestand an Schutzgebieten 
etc.). Für biologische Fachbeiträge können die 
Aussagen zur potentiell natürlichen Vegetation - 
zum Beispiel als Vergleich des Ist-Zustandes mit 
einem hypothetischen Soll-Zustand und vor 
allem das "landschaftliche Leitbild" (Kap. 1.5) 
von Bedeutung sein, welches die planerische 
Zielvorstellung für den Landkreis beschreibt 
und für den Arten- und Biotopschutz vergleichs
weise konkrete Rahmenvorgaben gibt (vgl. 
GRÜNWALD 1992). Bedeutsam ist zudem die 
Einteilung in naturräumliche Untereinheiten, 
die die von MEYNEN & SCHMITHÜSEN 
(1953-1962) definierten Haupteineinheiten wei
ter unterteilt und eine "feinere" Beurteilung des 
lokalen Naturpotentials ermöglicht.
Kapitel 2 liefert die wichtigsten Informationen 
zu den Tier- und Pflanzengruppen, über die ein
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ausreichender Datenbestand vorhanden ist (vgl. 
Tab. 2). Dazu gehört jeweils eine Liste soge
nannter "landkreisbedeutsamer" Arten, die ne
ben Rote-Liste-Arten weitere für die Natur
schutzpraxis relevante Arten beinhaltet (z.B. 
Arten, die im Landkreis am Rande ihres Areals 
leben und Arten, die regional bzw. naturräum
lich selten sind (vgl. STURM 1992). Außerdem 
werden wichtige - in der Regel landkreisspezifi

sche Informationen über die Habitat- und Raum 
ansprüche einzelner besonders bedeutsamer Ar
ten formuliert, die die Aussagen im Land
schaftspflegekonzept und im Band I des ABSP 
(BAYSTMLU 1994, vgl. Tab. 3) ergänzen. 
Schließlich werden überregional bedeutsame 
Arten definiert - in der Regel mindestens stark 
gefährdete Arten oder gefährdete Arten, die im 
betreffenden Landkreis einen Verbreitungs-

Tabelle 1

Teile des Landkreisbandes des ABSP mit wichtigem, für biologische Fachbeiträge relevantem Inhalt

Kapitel für b io lo g isch e  Fachbeiträge relevanter Inhalt

1.5 Landschaftliches Leitbild Rahmenziele auch für Biotope und Arten

2. Pflanzen- und Tierarten Überregional und landkreisbedeutsame Arten 
Angaben zu Habitat- und Raumansprüchen

3. Lebensräume Landkreisspezifische Informationen 
Flächenansprüche
Darstellung von Raumbezügen in den Karten

4. Naturräumliche Einheiten Konkreter Ortsbezug

5. Kurz- und mittelfristig erfor
derliche Maßnahmen

Prioritätensetzung

Tabelle 2

Verwendung verschiedener Artengruppen im Rahmen des Arten- und Biotopschutzprogrammes (nach REICH 
& WEID 1992 verändert)

Artengruppe Berücksichtigung  
im Text

Berücksichtigung  
in den Karten

durchschnittlicher
Datenbestand

Gefäßpflanzen regelmäßig regelmäßig sehr gut

Flechten, Moose unregelmäßig vereinzelt schlecht

Pilze vereinzelt vereinzelt schlecht

Säugetiere regelmäßig vereinzelt Fledermäuse gut, sonst mittel

Vögel regelmäßig regelmäßig sehr gut - gut

Reptilien regelmäßig unregelmäßig mittel

Amphibien regelmäßig regelmäßig sehr gut

Fische regelmäßig regelmäßig mittel

Eintagsfliegen unregelmäßig vereinzelt schlecht - mittel

Libellen regelmäßig regelmäßig gut

Steinfliegen unregelmäßig vereinzelt schlecht

Heuschrecken regelmäßig regelmäßig gut

Wanzen, Zikaden vereinzelt vereinzelt schlecht

Hautflügler regelmäßig unregelmäßig mittel - schlecht

Käfer regelmäßig unregelmäßig schlecht - mittel

Netzflügler unregelmäßig unregelmäßig schlecht - mittel

Köcherfliegen unregelmäßig vereinzelt schlecht - mittel

Schmetterlinge regelmäßig regelmäßig Tagfalter gut, sonst mittel

Weichtiere regelmäßig unregelmäßig Großmuscheln gut, sonst 
mittel - schlecht

Krebse regelmäßig unregelmäßig mittel

Spinnen unregelmäßig unregelmäßig schlecht - mittel
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Tabelle 3

Auszug aus Tab. 80 des Band I  des Arten- und Biotopschutzprogrammes (BAYSTMLU 1994)

Art bzw. 
Artengruppe

Aktionsraum Dichte Minimaiareal/
Population

BW Literatur

Hamster 750 -1.000 m2 
max. 1.000 m2

NIETHAMMER & KRAPP 
1978a

Haselmaus ca. 2.000 m2 0,12-3,5 I/ ha 2 - 58 km2 (G) NIETHAMMER & KRAPP 
1978a

Iltis 5,2-312 ha; 
3 km/Tag

36 - 2.200 km2 G WEBER 1989; 
BRZEZINSKI et al. 1992

Kleinsäuger allg. 10-20 ha E HEYDEMANN 1981

Luchs 50-150 km2 FESTETICS 1980

Mausohr 0,18-3,54 1/ 
km2

200 - 3.900 km2 G RUDOLPH &LIEGL 1990

Murmeltier 1 -3 ha/ Fami
liengruppe

5 - 8 1/ ha 90-140 ha (G) ZELENKA 1965

Schneemaus 161/0,2 ha 9 ha (G) LE LOUARN & JANEAU 
1975

Siebenschläfer 1-301/ ha 23 - 700 ha G NIETHAMMER & KRAPP 
1978a

Wasserfledermaus 3,8 - 5,3 km2/ 
Kolonie

52 - 79 1/ km2 9-13,5  km2 G GEIGER 1992

Wasserspitzmaus 20 - 24 m Ufer, 
6 0 -210 m2

2-271 / ha 25 - 350 ha G NIETHAMMER & KRAPP 
1978b

Zwergspitzmaus 170- 1.860 m2 0 ,2 -101 /ha 70 ha - 35 km2 G NIETHAMMER & KRAPP 
1978b

Vögel

Auerhuhn 50-100 km2 E RIESS 1986

Baumfalke 10-20  km2 max. 0,5 - 9 
B p /100 km2

WÜST 1981; BRÜLL 1980

Bekassine 1,5 - 2,5 ha 0,15-4,3 Bp/ 
10 ha

10 ha -115 km2 (E)
G

RIESS 1986
GLUTZVON BLOTZHEIM 
et al. 1977; WÜST 1981

Birkhuhn 18-25  km2 E RIESS 1986;
MARCSTRÖM et al. 1988

Blaukehlchen 2 B p /10 ha 850 ha (G) SCHLEMMER 1982 zit. in 
WÜST 1986

Braunkehlchen 1,5 ha 0,05 - 4 Bp/ 
ha

40 ha - 3.400 
km2

G FEULNER 1990; RANFTL 
1989; WÜST 1986; MURP 
1991

Erläuterungen zur Tabelle:

Aktionsraum, wenn nicht anders angegeben, in Flächengröße (ha, m2, km2) pro Brutpaar (Vögel) bzw.
Individuum (sonstige) oder als Radius (m)

Dichte:
I = Individuum
Bp = Brutpaar

Bewertung = BW:
E = Erfahrungswert
G = aus Dichteangaben und zur Inzuchtvermeidung nötigen Mindestpopulationsgrößen 

berechneter Wert.
( )  = Mindestflächengröße ist aus verschiedenen Gründen (z.B. Daten aus Untersuchungen

außerhalb Bayerns, methodische Mängel in der Datenerhebung, geringes Datenmate
rial etc.) nur unter großen Vorbehalten anwendbar.
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Schwerpunkt oder Arealvorposten haben für die 
der Landkreis eine besondere Verantwortung trägt. 
Im dritten Kapitel wird die verfügbare Informa
tion bezogen auf einzelne Lebensraumtypen 
aufgearbeitet. Im Gegensatz zum Landschafts
pflegekonzept, welches sehr detailliert auf die 
Verhältnisse in ganz Bayern eingeht, stehen im 
ABSP die Landkreisspezifika im Vordergrund. 
Ein wichtiges Unterkapitel ist beispielsweise 
der Teil "Bestand im Landkreis". Zentraler Bau
stein des ABSP sind außerdem die zugehörigen 
thematischen Karten, die neben der - in erster 
Linie auf Artendaten basierenden - Bewertung 
(REICH & WEID 1992) u.a. auch den Raumbe
zug visualisieren (z.B. durch die Darstellung 
von Aktionsradien der Weißstorch-Brutpaare 
und Mausohr-Kolonien, Vorkommen von Wie
senbrütergebieten, etc., vgl. Abb. 1). Letztend
lich basieren die meisten der in den Karten for
mulierten Ziele und Maßnahmen auf Artinfor
mationen.
Im Kapitel 4 (Naturräumliche Untereinheiten) 
sind spezifische biologische Fachaussagen nur 
in einem relativ geringen Umfang enthalten. Der 
starke Ortsbezug bietet aber eine gute Möglich
keit für einen ersten Einstieg, der durch die 
Kapitel 2 und 3 weiter vertieft werden kann. 
Das letzte Kapitel (Kap. 5) schließlich formu
liert kurz- und mittelfristig erforderliche Maß
nahmen, ermöglicht also eine Prioritätensetzung 
und zeigt im Abschnitt "Notwendige Kartierun
gen" das Informationsdefizit in einem Landkreis 
auf.

Zusammenfassend können folgende Punkte als 
ABSP-Charakteristika hervorgehoben werden:

der Raumbezug (inclusive der Formulierung 
von Flächenansprüchen etc.), 
eine bayemweite vergleichbare Bewertung, 
die Festlegung von räumlichen sowie arten- und 
lebensraumbezogenen Prioritäten.

3 Beispiele aus der Planungspraxis

Eine Grundlage bei allen landschaftsplanerischen 
Projektbearbeitungen ist die Auswertung vorhande
ner Planungen. Das Bayerische Arten- und Biotop
schutzprogramm (ABSP) als biologischer Fachbei
trag gehört wie auch z.B. das Landesentwicklungs
programm, der Regionalplan, der Waldfunktions
plan und der Agrarleitplan zu den übergeordneten 
Fachplanungen und ist in den verschiedenen Pla
nungsprozessen zu berücksichtigen bzw. verbind
lich zu machen.
Dieser Beitrag zeigt aus Sicht des Planers Anwen
dungsmöglichkeiten auf, wie das ABSP in weiter
führenden und detaillierteren Planungen umgesetzt 
werden kann. Unter Umsetzung ist dabei nicht nur 
die Umwandlung von Zielaussagen des ABSP in 
konkrete Maßnahmen bei Planungen, sondern auch 
die Datenver- bzw. -anwendbarkeit des ABSP für 
Planungen zu verstehen. Zu berücksichtigen ist, daß

die Übernahme naturschutzfachlicher Ziele und Maß
nahmen und somit auch die Übernahme von Ziel
aussagen des ABSP in verbindliche bzw. umzuset
zende Planungen neben fachlichen Entscheidungen 
letztendlich auch vom Abwägungsprozeß in einem 
Planungsablauf abhängig ist. Gerade bei diesem 
Abwägungsprozeß kann das ABSP zur Unterstrei
chung der fachlichen Argumente sehr hilfreich sein.

Anhand von verschiedenen Planungen sowie (Fall-) 
Beispielen werden die jeweiligen Möglichkeiten, 
das ABSP zu konkretisieren, dargestellt.

3.1 Bauleitplanung

Aufgabe der Bauleitplanung nach dem Bayerischen 
Naturschutzgesetz (BayNatSchG 1995) sind neben 
der Regelung einer geordneten städtebaulichen Ent
wicklung die Sicherung einer menschenwürdigen 
Umwelt und der Schutz der natürlichen Lebens
grundlagen auf Gemeinde- und Stadtebene. Die ört
lichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirk
lichung der Ziele des Naturschutzes und der Land
schaftspflege sollen dazu gesondert in Landschafts- 
bzw. Grünordnungsplänen behandelt werden.

Im Landschaftsplan, als Bestandteil des Flächen
nutzungsplanes, besteht damit die Möglichkeit, 
fachliche Vorgaben aus dem ABSP für alle zukünf
tigen Entwicklungen zu detaillieren und für die 
politischen Entscheidungsträger aufzubereiten. 
Nachfolgend einige Beispiele, wie Aussagen aus 
den Landkreis- und Stadt-ABSP-Bänden in Land
schaftsplänen weiterentwickelt werden können (vgl. 
auch Tab. 4):

• Im Landkreis-ABSP sind an einem See Brutvor
kommen der sehr störanfälligen Zwergrohrdom
mel dargestellt; eine Nutzung als Badegewässer 
oder die bloße Anwesenheit mehrerer Spazier
gänger führt zu einem hohen Konflikt zwischen 
Arten- und Biotopschutz und der Erholungsnut
zung.

Im Landschaftsplan können daraus Maßnah
men zur Erholungslenkung wie z.B. Ände
rung der Wegeführung oder Betretungsbe
schränkungen entwickelt werden.

• Im Stadt-ABSP sind Flächen mit hohem Grund
wasserkontaminationsrisiko mit den betreffen
den ökologisch unverträglichen Nutzungen dar
gestellt.

Der Landschaftsplan enthält dazu detailliert 
flächenbezogene Maßnahmenvorschläge 
zur Verringerung der Grundwasserbelastung 
wie extensive Grünlandnutzung oder keine 
Bau- bzw. Gewerbeflächenausweisungen.

In den Karten des Landkreis-Bandes sind Flä
chen mit Wiesenbrütervorkommen gekenn
zeichnet und als überregional bedeutsam bewer
tet worden.

Im Landschaftsplan werden flurstücksscharf 
Nicht-Aufforstungsgewanne dargestellt.
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Tabelle 4

Verwendungsmöglichkeiten des ABSP im Landschaftsplan

V e rw e n d u n g s m ö g lic h k e it 
im  L an d s ch a ftsp la n

G ru n d la g e  A B S P

Betreffender GHederungspunkt im Landschaftsplan Beschreibung im Textband Kapitel Nr. Karten*
darstel-
iung

A LLG E M E IN E R  TEIL 

Übergeordnete Fachplanungen: Naturräum liehe Einheiten: 4 Lkrs-ABSP X
Darstellung der die Gemeinde oder das Stadtgebiet betref- Ziele und Maßnahmen
fenden Ziele und Maßnahmen des ABSP Ö kolog ische Raumeinheiten:

Ziele und Maßnahmen
6  Stadt-ABSP X

B E S T A N D S A N A L Y S E

Natürliche Grundlagen:
Überblick (Landkreisbezug) zu den natürlichen Grundlagen

Allgem eine Angaben zum Land
kreis/ zur Stadt 
Naturräum liche Einheiten:

1 Lkrs-ABSP 

1 Stadt-ABSP

Detaillierte Aussagen zu Grundwasser, Böden und Allgemeine Beschreibung 4 Lkrs-ABSP

Stadtklima im Stadt-ABSP Beitrag zum  Ressourcenschutz 2 Stadt-ABSP X

Pflanzen- und Tierwelt
Aussagen zum Bestand ausgewählter Pflanzen- und Pflanzen und Tierarten: 2 Lkrs.-ABSP

Tierarten sowie aller Lebensräume Bestandssituation im Landkreis
Verbreitung (Häufigkeit, Arealgrenze, Entwicklungs- Arten und Lebensräume 3 Stadt-ABSP X
tendenzen) Ausgewählte Lebensraumtypen: 3 Lkrs.-ABSP X
Leitarten und deren Habitatansprüche Bestand

Landschaftsbild:
Beschreibung des Landschaftsbildes

Beitrag zur Erholungsplanung 4 Stadt-ABSP X

LA N D SCH AFTSBEW ER TU N G  UND KO N FLIKTAN ALYSE

Landschaftsökologische Raumeinheiten/ Bewertung: Ausgewählte Lebensraumtypen: 3 Lkrs-ABSP X
Bewertung von Pflanzen- und Tierarten sowie von Le- Naturschutzfachliche Bedeutung
bensräumen unter großräumigem Bezug und Bewertung im Landkreis 

Pflanzen- und Tierarten: 2 Lkrs-ABSP

Bestandssituation 
Arten und Lebensräum e
Bestandssituation und Bedeutung

3 Stadt-ABSP X

Konflikte:
Spezialwissen kann Konflikte aufzeigen (z.B. aufgrund von Ausgewählte Lebensraumtypen 3 Lkrs-ABSP
Habitatansprüchen durch die Erholungsnutzung betroffener Pflanzen- und Tierarten 2 Lkrs-ABSP -

Pflanzen- und Tierarten); Berücksichtigung nutzungs
bedingter Konflikte im Stadt-ABSP

Ausgew ählte Konflikte 5 Stadt-ABSP X

ZIELE UND M A SS N A H M EN  

Entw icklungsziele und Maßnahmen:

Landschaftliches Leitbild: Orientierung am landkreis- Landschaftliches Leitbild 1.5 Lkrs-ABSP
bzw. naturraumbezogenen Leitbild 

Entw icklungsziele und Maßnahm en zur Sicherung Beitrag zum  abiotischen Res- 2 Stadt-ABSP X
und Verbesserung des Naturhaushalts soureenschutz  

Ö kologische Raumeinheiten 6  Stadt-ABSP X

Entw icklungsziele und Maßnahm en zu Biotop- Pflanzen- und Tierarten 2 Lkrs-ABSP -

schütz und Biotopentwicklung: Detaillierung von Ausgewählte Lebensraumtypen 3 Lkrs-ABSP X
Entwicklungszielen des ABSP Naturräum liche Einheiten 4 Lkrs-ABSP -

Ausweisung von Schutzgebieten 5.2 Lkrs-ABSP X
Ö kolog ische Raumeinheiten 6  Stadt-ABSP X

Entwicklungsziele und Maßnahmen zu Erhalt und Ausgewählte Lebensraumtypen 3 Lkrs.-ABSP X
Verbesserung des Landschafts- und Ortsbildes Naturräumliche Einheiten: 4 Lkrs.-ABSP
und des Angebotes zur Erholung: Ziele und Maßnahmen
In Sonderfällen können Aussagen des Lkrs-ABSP be- Ö kolog ische Raumeinheiten: 6  Stadt-ABSP X
rücksichtigt werden; z.B. wenn eine Erholungslenkung Ziele und Maßnahmen
aufgrund besonderer Artvorkommen notwendig ist. 
Berücksichtigung von Ziele und Maßnahmen zu den 
Erholungsbereichen Wohnumfeld, Spiel- und Sport
flächen, Naherholung, Landschaftsbild/ Erholungs
eignung

Beitrag zu r Erholungsplanung 4 Stadt-ABSP X
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Abbildung 1 und 2 zeigen das Gebiet der Gemeinde 
Erharting im Landkreis Mühldorf a. Inn. Die mei
sten Flächen der Gemeinde werden intensiv land
wirtschaftlich genutzt. Weitflächige Bereiche, na
hezu die Hälfte des Gemeindegebietes, stellen sich 
uns als eine monotone Agrarlandschaft dar. Zu den 
bedeutendsten Lebensräumen im Gemeindegebiet 
gehören Auwaldreste an der Isen und mesophile 
Laubwälder an der steilen Talraumkante des Isen- 
tales.

Im ABSP für den Landkreis Mühldorf sind in der 
Karte "Wälder - Ziele und Maßnahmen" (Abb. 1) 
folgende das Gemeindegebiet betreffenden natur
schutzfachlichen Ziele und Maßnahmen formuliert:
• Verknüpfen zersplitterter Auwaldbestände an 

der Isen östlich der Straße Mühldorf - Neumarkt 
St. Veit.
Schaffung etwa 20 50 m breiter Ufersäume
entlang der Isen zwischen Heldenstein und der 
Straße Mühldorf Neumarkt St. Veit (...), in 
denen sich standortheimische Gehölze, Röhricht 
und Hochstaudenfluren ansiedeln können, wo
bei Teilbereiche zur Förderung der natürlichen 
Fließgewässerdynamik gehölzfrei gehalten wer
den können.

• Erhalt und Ausdehnung natumaher Hangwälder 
(v.a. Buchen- und Schluchtwälder) entlang der 
Isentalleite; wichtige Bestände für den Boden
schutz.

Weitere Ziele und Maßnahmen aus anderen Karten 
und dem Textband sind z.B.:
• Optimierung der südexponierten Isentalleite als 

Lebensraum für Arten- bzw. Artengemeinschaf
ten von Hecken, Feldgehölzen sowie Trocken- 
und Magerstandorten durch den Aufbau eines 
durchgängigen Biotopnetzes, bestehend aus die
sen Lebensraumtypen unter Einbindung der vor
handenen Restbestände.

• Verbesserung der Lebensraum- und Vemet- 
zungsfunktion des Inns, der Isen und der Rott als 
zentrale Fließgewässer im Landkreis.

Im Landschaftsplan (HUPRICH 1994) wurden die
se Zielaussagen folgendermaßen detailliert und 
flurstücksbezogen festgesetzt (vgl. Abb. 2):
• Entsprechend der ABSP-Ziele werden Flächen 

abgegrenzt, auf denen vorrangig die Schaffung 
von Au- und Feuchtwaldflächen zur Sicherung 
und Vernetzung der vorhandenen Auwaldreste 
stattfinden soll.

• Die Wiederherstellung einer intakten Aue an der 
Isen wird beispielsweise durch folgende Maß
nahmen konkretisiert:

Sicherung der ökologisch wichtigen und 
landschaftsprägenden Talräume durch Frei
halten von Bebauung und Zerschneidung (...), 
Erhalt und extensive Pflege von flußbeglei
tender Ufervegetation, einem Mosaik aus 
Hochstauden, Röhricht und Ruderalfluren, 
Anlage von Gewässerschutzstreifen (...), 
Extensive Grünlandnutzung in den Talräumen,

Umbau von Fichtenbeständen in Talräumen 
in standortheimischen Feuchtwald.

Zur Sicherung und Optimierung der Isentalleite 
als Gehölz- und Trockenlebensraum werden fol
gende Maßnahmen vorgeschlagen:

Erhalt der landschaftsprägenden Hangkante 
(...) und Umbau in standortgemäßen Laub
wald (...),
Anlage von extensiv genutzten Säumen an 
Waldrändern.

Der Grünordnungsplan als Teil eines Bebauungs
planes enthält neben Aussagen zur städtebaulichen 
Entwicklung und zum technischen Umweltschutz 
Festsetzungen zu Naturschutz und Landschaftspflege. 
In der Praxis hegt der Schwerpunkt der Grünord
nungsplanung bei Maßnahmen zur Eingliederung in 
das Landschafts- und Ortsbild, der Auseinanderset
zung mit gestalterischen Problemen und technisch
ökologischen Lösungen für Baugebiete. Hier bestehen 
seltener Umsetzungsmöglichkeiten für Zielaussagen 
des Landkreis-ABSP, es sei denn, es handelt sich 
beispielsweise um die Ausweisung von Bauflächen 
auf oder in Benachbarung besonders wertvoller oder 
empfindlicher Bereiche. Das Stadt-ABSP, das sich 
auch mit der Bauflächenknappheit, Ressourcen- und 
Erholungsproblematik auseinandersetzt und ausführ
liche Maßnahmenvorschläge für das gesamte Stadtge
biet erarbeitet, bietet dagegen mehr Möglichkeiten, 
Inhalte und Maßnahmenvorschläge in Grünordnungs
plänen festzusetzen und damit verbindlich zu machen. 
Einige (Fall-)Beispiele für Übertragungsmöglichkei
ten des ABSP in Grünordnungspläne:
• Im Bereich des geplanten Baugebietes liegen 

Biotopflächen, die im ABSP als regional be
deutsam bewertet wurden und zu erhalten sind.

Im Grünordnungsplan werden die Biotope 
dementsprechend als Freiflächen mit dem 
Ziel "Erhalt, Sicherung und Entwicklung" 
dargestellt.

• Im Zuge einer Baugebietsausweisung von Flä
chen, die bis zum Talraum eines Baches reichen, 
sollen auch Grün- und Freiflächen angelegt wer
den; im ABSP werden für die naturräumliche 
Untereinheit der Erhalt und die Wiederherstel
lung der Lebensraum- und Vemetzungsqualität 
der Bachtäler gefordert.

Dementsprechend werden im Grünordnungs
plan die direkt an den Bach grenzenden Flä
chen von Bebauung freigehalten und als 
Flächen zur Entwicklung von Feuchtbio
topen festgesetzt.

• Im Stadt-ABSP wird die ökologische Aufwer
tung von Freiflächen, v.a. im Geschoßwoh
nungsbau und in Gewerbegebieten gefordert.

Für die geplanten Bauflächen werden im 
Grünordnungsplan entsprechende Pflanz
bindungen für standortheimische Gehölze 
und Begrünungsmaßnahmen ohne Oberbo
denauftrag zur Entwicklung nährstoffarmer 
Trittsteine und als ökologische Entwicklungs
flächen festgesetzt.
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3.2 Eingriffsplanungen

• Nach dem UVP-Gesetz (BUNDESGESETZBLATT 
1990) erfordern besonders umweltrelevante Pla
nungsvorhaben eine Prüfung der Zulässigkeit (§ 
3 UVPG). Teil dieser Prüfung ist die U m w e lt

v e r t r ä g l ic h k e i t s s tu d ie  (UVS), in der die Auswir
kungen eines Vorhabens gemäß UVPG § 2 auf

- Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, 
Luft, Klima und Landschaft einschließlich der 
jeweiligen Wechselwirkungen,

- Kultur- und sonstige Sachgüter 
ermittelt, beschrieben und bewertet werden.
Das ABSP kann durch seine großräumige Darstel
lung von Lebensraumbeziehungen und artspezi-

Verknüpfen zersplitterter Auwaldbestände an der Isen östlich der Straße Mühldorf - 
Neumarkt St. Veit (vgl. Abschn. 4.7)

Schaffung etwa 20 - 50 m breiter Ufersäume entlang der Isen ... , in denen sich 
standortheimische Gehölze (ggf. Initialpflanzung), Röhricht und Hochstaudenfluren 
ansiedeln können, wobei Teilbereiche zur Förderung der natürlichen Fließgewäs
serdynamik offen (gehölzfrei) gehalten werden können (vgl. Abschn. 3.2.1)

Erhalt und Ausfdehnung naturnaher Hangwälder (v.a. Buchenwald- und Schlucht
waldgesellschaften) entlang der Isentalleite (Schwerpunktbereich Zangberg bis östl. 
Landkreisgrenze, vgl. Abschn. 4.7); wichtige Bestände für den Bodenschutz (vgl. 
WFP 1988)

Erhalt der Wald-Feld-Vertejlung im Tertiären Hügelland mit hoher Waldrand-Länge; 
Aufbau strukturreicher Waldränder mit krautigem Saum (Förderung der Mager- und 
Trockenstandorte); Förderung lichtbedürftiger Baumarten auf kiesig/sandigen Son
derstandorten; Erhöhung des Waldanteiles in erster Linie durch Neuschaffung ge
wässerbegleitender Gehölzbestände (in Bachschlingen ggf. auch flächig), Feldge
hölze und Heckenzeilen

Grenze des Gemeindegebietes

ABSP Landkreis Mühldorf: Ausschnitt aus der K arte "W älder - Ziele und M aßnahmen" (BAYSTMLU 1994)

►►►

I I

x  —

M 1: 100 000

Abbildung 1
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fischen Bestandsaussagen und Entwicklungszielen 
wichtige Beiträge für die UVS liefern (vgl. Tab. 5).

Beispiele für die Verwendung des ABSP bei der 
UVS sind:

• Im ABSP sind landesweit bedeutsame Bio
topflächen in Angrenzung an den Untersu
chungsraum dargestellt.

Bestehen im Raum großräumige Wander- 
und Vemetzungsbeziehungen, ist der Unter
suchungsraum der UVS entsprechend anzu
passen.

Zum Schutzgut Pflanzen und Tiere kann das 
ABSP neben der Bewertung großräumiger Be
züge und der Darstellung von Vorkommen cha
rakteristischer Arten (evtl. Leitarten) entschei
dende planungsbezogene Informationen liefern. 
Beispielsweise wird im Band Neustadt/Bad 
Windsheim (BAYSTMLU 1992) der Stop von 
weiteren Straßenbauvorhaben zum Schutz der 
dort vorkommenden Schleiereulen (v.a. der Jung
tiere) gefordert.

Die Empfindlichkeit des Raumes bezgl. des 
Schutzgutes Pflanzen und Tiere ist in der 
UVS entsprechend hoch zu bewerten.

Rechtliche Grundlage der Eingriffsplanung ist Art. 
6 des Bayerischen Naturschutzgesetzes. Demnach 
ist ein Verursacher eines Eingriffs (z.B. Straßenbau, 
Abbauvorhaben, Deponie) verpflichtet, vermeidba
re Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu 
unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigun
gen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege auszugleichen. Planerisches In
strumentarium dazu ist der Landschaftspflegerische 
Begleitplan. In diesem sind der Eingriff in Natur 
und Landschaft und der erforderliche Ausgleich für

die Maßnahme zu ermitteln und darzustellen. 
Inhalte des ABSP können zur Beschreibung der 
Bestandssituation, zur Ermittlung des Eingriffs und 
Ausgleichsbedarfs sowie zur Ermittlung der Maß
nahmen einfließen. Tabelle 6 zeigt Verwendungs
möglichkeiten des ABSP am Beispiel der Eingriffs
maßnahme Straßenbau.

(Fall-)Beispiele zur Verwendung des ABSP beim 
Landschaftspflegerischen Begleitplan sind:

• Im ABSP werden Aussagen zu Vorkommen 
landkreisbedeutsamer Tierarten im Naturraum 
getroffen.

Damit ist nicht auszuschließen, daß durch 
die geplante Maßnahme wertvolle faunisti- 
sche Lebensräume zerstört oder beeinträch
tigt werden. Ein faunistisches Sondergutach
ten kann gefordert werden.

• Im ABSP sind Ziele zur Wiederherstellung einer 
standortgemäßen Nutzung dargestellt, wie z.B. 
Extensivienmg von landwirtschaftlich genutz
ten Flächen im Auebereich oder auf Moorböden, 
Optimierung aktueller oder potentieller Wiesen
brütergebiete.

Entsprechend den "Gemeinsamen Grundsät
zen" von BAYSTMI und BAYSTMLU 
(1993) bei Straßenbauvorhaben kann gemäß 
Grundsatz 3.3 auf diesen ökologisch wert
vollen Standorten ein erhöhter Ausgleichs
bedarf für landwirtschaftlich intensiv ge
nutzte Flächen geltend gemacht werden.

Im ABSP sind Waldflächen (Laub-, Misch- und 
Nadelbestände) an einem See als Teil eines lan
desweit bedeutsamen Lebensraumkomplexes 
bewertet, der u.a. wertvoller Lebensraum des

Vorrangig Schaffung von Au- und Feuchtwafdflächen zur Sicherung und Vernetzung der vorhan
denen Auwaldreste

Sicherung der ökologisch wichtigen und landschaftsprägenden Talräume durch Freihalten von Be
bauung und Zerschneidung; extensive Grünlandnutzung anstreben; Anlage von Pufferstreifen (s. 
u ); Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Erhalt und extensive Pflege von flußbegleitender Ufervegetation, einem Mosaik aus Hochstauden, 
Röhricht und Ruderalfluren

Pufferung von Nährstoffeinträgen durch Anlage von mindestens 10 m breiten Gewässerschutz
streifen mit extensiver Nutzung entlang der Isen

Intensiv genutztes Grünland im Talraum; kein Umbruch zu Ackerland; extensive Nutzung anstreben

Umwandlung von Ackerflächen in standortgerechtes Grünland im Überschwemmungsbereich der 
Isen und in den Talräumen der Bäche; extensive Nutzung anstreben

Umbau von Fichtenbeständen in Talräumen in standortheimischen Feuchtwald

Erhalt der landschaftsprägenden Hangkante; Freihalten von Bebauung; Erhalt bzw. Umbau in 
standortgemäßen Laubwald zur Sicherung naturschutzfachlich wertvoller Waldflächen und des 
Landschaftsbildes sowie zum Schutz vor Bodenerosion

Erhalt und Pflege magerer Säume; Anlage von extensiv genutzten 3 - 5 m breiten Säumen an W e
gen, Straßen, Böschungen, Ranken und Waldrändern

Legende zu Abbildung 2

8 2



Abbildung 2

Ausschnitt aus dem Landschaftsplan der Gemeinde Erharting (HUPRICH 1994)
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Tabelle 5

Verwendungsmöglichkeiten des ABSP bei der Umweltverträglichkeitsstudie (TJVS)

V e rw e n d u n g s m ö g lic h k e it
b e i d e r U m w e ltv e rträ g lic h k e its s tu d ie

G ru n d la g e  A B S P

Betreffender Gliederungspunkt in der ü  VS Beschreibung im Textband Kapitel N r Karten-
darstel- : 
lung j

KURZE CHARAKTEFBSERUNG VON NATUR LfrD LANDSCHAFT:
Überblick bzw. Übernahme landkreisbezogener Informa
tionen zu folgenden natürlichen Grundlagen:

Allgemeine Angaben zum Naturraum 
Landschaftliche Gliederung
Landschaftsbewertung unter Bezug zum Referenzraum

Allgem eine Angaben zum  
Landkreis/ zur Stadt 
Ö kolog ische Raumeinheiten 
Naturräum liche Einheiten:
Allgemeine Charakterisierung

1 Lkre-ABSP 

1 Stadt-ABSP 

6  Stadt-ABSP 
4 Lkre-ABSP

X

A usw eisungen nach Fachplänen:
Berücksichtigung von Schutzgebietsvorschlägen des 
ABSP

Schutzgebietsvorschläge 5.2 Lkre-ABSP X

INHALTLICHE UND RÄ U M LIC H E A B G R E N Z U N G  D ER  
U N T E R S U C H U N G
Berücksichtigung großräumig dargestellter Vemetzungsbe- 
ziehungen bei der Festlegung des Untersuchungsraumes

X
Karten 

Ziele und

R A U M A N A LY S E
Schutzzielbezogene Raumbewertung:

* Schutzgut Mensch/ Erholung
Lage, Beschreibung und Bewertung von Spiel- und Sport
flächen, Kleingärten sowie des Wohnumfeldes; Beschrei
bung und Bewertung von Naherholungsbereichen, Frei
raumverbindungen und der natürlichen Erholungseignung 
der Gesamtlandschaft

Beitrag zur Erholungsplanung 4 Stadt-ABSP X

* Schutzgut Pflanzen und Tiere
Übernahme der verschiedenen Bewertungsstufen von 
Lebensräumen (lokal,regional, überregional und lan
desweit bedeutsam)

Bewertungskriterium bedeutsame Artvorkommen: Liste 
kann durch landkreisbedeutsame Pflanzen- und Tierar
ten erweitert werden

Übertragung großräumiger Vemetzungsbeziehungen 
einzelner Arten und Lebensräume, begründbar durch 
die Lebensansprüche (Minimumareal, Populations
dichte, Störempfindlichkeit) von charakteristischen Ar
ten.

Pflanzen und Tiere:
Listen der landkreisbedeutsamen 
Pflanzen- und Tierarten 
Lebensraum ansprüche  
Naturräumliche Einheiten:
Ziele und Maßnahmen 
Ausgewählte Lebensraumtypen: 
Naturschutzfachliche Bewertung 
und Bedeutung im Landkreis 
Ziele und Maßnahmen 
Arten und Lebensräum e: 
Bedeutung

2 Lkre-ABSP

2 Lkre-ABSP

Bd I Lkre-ABSP 

4 Lkre-ABSP

3 Lkre-ABSP 

6  Stadt-ABSP

X

X

X

* Schutzgut Boden
Beschreibung und Bewertung von Teilen des Bodenpo
tentials —>• Ökologische Bodenfunktionen

Boden 2.2 Stadt-ABSP X

* Schutzgut W asser
Beschreibung und Bewertung von Teilen des Wasserpo
tentials -> Kontaminationsrisiko des Grundwassers

Grundw asser 2.3 Stadt-ABSP X

* Schutzgut Luft, Klima
Beschreibung und Übernahme von Daten zum Klimapo
tential -» Kaltluftproduktion, Kalt- und Frischluftzufuhr, 
Lufthygiene

Stadtklima 2.4 Stadt-ABSP X

* Schutzgut Landschaft
Beschreibung und Bewertung des Landschaftsbildes, bzw. 
von Teillandschaften

Landschaftliches Leitbild  
Beitrag zur Erholungsplanung

1.5 Lkre-ABSP 

4 Stadt-ABSP X

R ISIK O A N A LY SE  
Möglichkeiten der Kom pensation
Berücksichtigung von Zielaussagen des ABSP bei Vor
schlägen für Kompensationsmaßnahmen

Naturräum liche Einheiten:
Ziele und Maßnahmen

Ö kolog ische Raumeinheiten:
Ziele und Maßnahmen

4 Lkre-ABSP 

6  Stadt-ABSP

X

X
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Tabelle 6

Verwendungsmöglichkeiten des ABSP für den Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) am Beispiel Straßenbau

V e rw e n d u n g s m ö g lic h k e it b e t d e r  
L an d s c h a fts p fle g e ris c h e n  B eg te itp tan u n g

G ru n d la g e  A B S P

Betreffender Gliederungspunkt Im LB P B eschre ibung  im  Textband :: Kapitel Nr. Karten- i
darstel-
iung

K U R Z E  C H A R A K TER ISIER U N G  VO N  N A TU R  UND 
LA N D S C H A F T :
Landkreisweiter Überblick zu natürlichen Grundlagen s. 
UVS

s. UVS s. UVS s. UVS

B ESTA N D SSITU A TIO N  IM P LA N G E B IE T

Pflanzen und Tiere und deren Lebensräum e: Pflanzen- und Tierarten: 2 Lkrs-ABSP

Übernahme der verschiedenen Bewertungsstufen von Listen der landkreisbedeutsamen
Lebensräumen (lokal,regional, überregional und lan- Pflanzen- und Tierarten
desweit bedeutsam; Möglichkeit einer Bewertung der Ausgew ählte 3 Lkrs-ABSP X
Lebensräume mit großräumlichem Bezug) Lebensraum typen:

Bewertungskriterium bedeutsame Artvorkommen: Liste 
kann durch landkreisbedeutsame Pflanzen- und Tier-

Naturschutzfachliche Bewertung 
und Bedeutung im Landkreis,

arten erweitert werden Ziele und Maßnahmen 
Arten und Lebensräum e: 3 Stadt-ABSP X

Begründung für die Forderung eines faunistischen 
Sondergutachtens

Bedeutsame Artvorkommen

Landschaftsbild  und Erholung/ Naturgenuß Naturräum liehe Einheiten 4 Lkrs-ABSP

Beschreibung und Bewertung des Landschaftsbildes Allgemeine Charakterisierung 
Landschaftliches Leitbild 1.5 Lkrs-ABSP

Beschreibung und Bewertung von Erholungsflächen s. 
UVS

Beitrag zur Erholungsplanung 4 Stadt-ABSP X

Naturgüter Boden, W asser, Luft und Klim a Beitrag zum  abiotischen Res- 2 Stadt-ABSP X
Beschreibung und Bewertung von Teilbereichen der Natur
güter s. UVS

sourcenschutz:

Ausw eisungen nach Fachplänen:
Berücksichtigung von Schutzvorschlägen des ABSP

Schutzgebietsausw eisungen 5.2 Lkrs-ABSP X

B ER Ü C K SIC H TIG TE  U M W E LT A S P E K T E  BEI D ER Pflanzen und Tierarten: 2 Lkrs-ABSP

P LA N U N G Schutz- und Fördermaßnahmen
Minimierungsmaßnahmen: z.B. Amphibiendurchlässe Ausgewählte Lebensraumtypen: 3 Lkrs-ABSP X
bei entsprechenden Artnachweisen Ziele und Maßnahmen
Schutzmaßnahmen: z.B. Amphibienleiteinrichtungen Lebensraum ansprüche Bd I Lkrs-ABSP

bei entsprechenden Vorkommen oder Durchführung Arten und Lebensräum e 3 Stadt-ABSP

der Baumaßnahmen außerhalb von Brutzeiten bei 
Wiesenbrütervorkommen

Schutz- und Fördermaßnahmen

Gestaltungsmaßnahmen: Orientierung am landschaftli- Landschaftliches Leitbild 1.5 Lkrs-ABSP
chen Leitbild

EINGRIFF IN N A TU R  UND LA N D S C H A F T  UND  
ERM ITTLUN G  D E S  A U S G L E IC H S F L Ä C H E N B E D A R F S

Erm ittlung d es  Eingriffs
z.B. bei Straßenbauvorhaben nach den gemeinsamen 
Grundsätzen von StMl und STMLU:

GS 2: Verlust des Biotopwertes infolge Verkleinerung Pflanzen und Tierarten: 2 Lkrs-ABSP

-» Minimumareale Schutz- und Fördermaßnahmen

GS 3.3: Intensiv genutzte Flächen mit Biotopentwick- Lebensraum ansprüche Bd I Lkrs-ABSP -

lungspotential (Zielaussagen ABSP) Naturräum liche Einheiten: 4 Lkrs-ABSP X

höherer Ausgleichsfaktor möglich 

GS 7: Möglichkeit von weitergehenden Ersatz- und

Ziele und Maßnahmen 
Ö kologische Raumeinheiten:
Ziele und Maßnahmen

6  Stadt-ABSP X

Ausgleichsflächen bei Tierarten mit größeren Arealan
sprüchen und seltenen Biotopkomplexen

Planerisches Leitbild und Maßnahmenkonzept: Landschaftliches Leitbild 1.5 Lkrs-ABSP .

Berücksichtigung von landschaftlichem Leitbild und Ziel- Naturräum liche Einheiten: 4 Lkrs-ABSP X
aussagen für die Entwicklung des Maßnahmenkonzeptes Ziele und Maßnahmen 

Ö kologische Raumeinheiten:
Ziele und Maßnahmen

6  Stadt-ABSP X
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Tabelle 7

Verwendungsmöglichkeiten des ABSP in der Dorfentwicklungsplanung

V e rw e n d u n g s m ö g lic h k e it ln  d e r  
P lan u n g  G rü n o rd n u n g / D o rfö k o lo g ie

G ru n d la g e  A B S P

Betreffender G liederungspunkt Dorfem euerung Beschreibung im  Textband Kapitel Nr. Karten
darstel
lung

Z U S A M M E N S T E LLU N G  Ü B E R G E O R D N E T E R  F A C H 
P LA N U N G EN

Darstellung der Ziele und Maßnahmen des ABSP sowie 
Berücksichtigung der Schutzgebietsvorschläge

Naturräumliche Einheiten: 
Ziele und Maßnahmen 
Schutzgebietsvorschläge

4 Lkrs-ABSP 

5.2 Lkrs-ABSP

X

X

Form ulierung von Leitbildern
Orientierung am landschaftlichen Leitbild für den Bereich 
Arten- und Biotopschutz sowie für den Bereich Landschafts
und Ortsbild

Landschaftliches Leitbild 1.5 Lkrs-ABSP

PR O B LEM O R IEN TIER TE  B E S T A N D S E R F A S S U N G :

Arten- und Biotopschutz/ Dorfökologie
Berücksichtigung von bedeutenden Artvorkommen und 
Lebensräumen; Entwicklung von Leitarten; Darstellung von 
Landschafts-/Dorfräumen

Pflanzen und Tierarten 
Bestandssituation 
Ausgew ählte Lebens raumtypen
Bestand
Naturräumliche Einheiten:
Allgemeine Charakterisierung

2 Lkrs-ABSP

3 Lkrs-ABSP

4 Lkrs-ABSP

X

A N A L Y S E  UND B EW E R T U N G :

Arten- und Biotopschutz/ Dorfökologie
Analyse und Bewertung von bedeutenden Artvorkommen 
und Lebensräumen unter großräumigem Bezug; Berück
sichtigung bei der Bewertung verschiedener Landschafts- 
/Dorfräume

Ausgew ählte Lebensraum typen:
Naturschutzfachliche Bedeutung 
und Bewertung

3 Lkrs-ABSP X

EN TW ICKLU N G  D E S  G R Ü N O R D N ER ISC H EN  K O N 
Z E P T E S :
Einbeziehung der Zielaussagen des ABSP bei folgenden 
Maßnahmen;

Sicherung und Weiterentwicklung von Arten und Le
bensräumen

Maßnahmen zur Dorfökologie 

Landschaftliche Einbindung

Pflanzen und Tierarten:
Schutz- und Fördermaßnahmen 
Ausgew ählte Lebensraum typen: 
Ziele und Maßnahmen 
Naturräumliche Einheiten:
Ziele und Maßnahmen 
Landschaftliches Leitbild  
Lebensraum ansprüche

2 Lkrs-ABSP

3 Lkrs-ABSP

4 Lkrs-ABSP

1.5 Lkrs-ABSP
Bd. I Lkrs-ABSP

X

X

Großen Mausohrs ist. Der Erhalt der Leitenwäl
der wird gefordert.

Für einen Eingriff in diese Waldflächen kann 
aufgrund ihrer hohen ökologischen Bedeu
tung ein erhöhter Ausgleichsbedarf im LBP 
gefordert werden.

3.4 Ländliche Entwicklung

Planungen zur Entwicklung des ländlichen Raumes 
setzen sich in einzelnen Fachplänen mit allen die 
Dorfgemeinschaft betreffenden Bereichen ausein
ander. Dabei werden Probleme mit geplanten Vor
haben erörtert und Zielaussagen für die weitere 
Entwicklung der Dorfbereiche formuliert. Die Zu
sammenfassung der einzelnen Fachplanungen wird 
abschließend im Dorfemeuerungsplan dargestellt. 
Der Fachplan Grünordnung/Dorfökologie ist ein 
Teil dieser Entwicklungsplanung. Aussagen des 
ABSP können zum einen die notwendigen natur
schutzfachlichen Ziele eines Dorfbereiches unter 
einem großräumigeren Blickwinkel aufzeigen, zum 
anderen fachliche Grundlage zur Entwicklung von

Maßnahmen im Bereich Arten- und Biotopschutz/ 
Dorfökologie sein.
(Fall-)Beispiele der Umsetzung des ABSP im Fach
plan Grünordnung/Dorfökologie sind (vgl. auch 
Tab. 7):

Im ABSP wird für bestimmte Bereiche des 
Landkreises der Erhalt bzw. die Wiederbegrün
dung der typischen Hecken- und Rankenland
schaft gefordert.

Einer Gemeinde, die in diesem Bereich liegt, 
werden dementsprechend im Fachplan Grün
ordnung/Dorfökologie vorrangig Maßnah
men, wie Neupflanzung bzw. Sukzession 
von Hecken, Erhalt von Ranken und Böschun
gen oder Anlage von mageren Säumen vor
geschlagen.

• Im ABSP ist als Ziel für das Schwerpunktgebiet 
"Donauaue" die Einrichtung einer landkreis- 
übergreifenden wissenschaftlichen Station zur 
Dauerbeobachtung und Betreuung von Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen (Donauausbau) 
formuliert.
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Tabelle 8

Verwendungsmöglichkeiten des ABSP bei Pflege- und Entwicklungsplänen

V e rw e n d u n g s m ö g lic h k e it b e i 
P fle g e - u n d  E n tw ic k lu n g s p lä n e n

G ru n d la g e  A B S P

Betreffende Gliederungspunkte B eschreibung im Textband Kapitel Nr Karten-
im  P flege' und Entwicklungsplan darstel-

hm g

B E S C H R E IB U N G  D E S  P LA N U N G S G E B IE T E S :
Landkreisbezogener Überblick bzw. flächenscharfe 
Erfassung in Stadtgebieten zu folgenden Punkten: 

Naturräum liche G liederung Naturräum liche Einheiten: 4 Lkrs-ABSP
Geologie/ G eom orpologie Allgemeine Charakterisierung 1 Stadt-ABSP

Böden Beitrag zum  abiotischen 2 Stadt-ABSP X
Klim a
G rundw aseer

R essourcenschutz

Vorgaben für den Planungsbereich Naturräum liche Einheiten: 4 Lkrs-ABSP X
Darstellung der betreffenden Ziele und Maßnahmen des Ziele und Maßnahmen
ABSP Ö kolog ische Raumeinheiten:

Ziele und Maßnahmen
6 Stadt-ABSP X

B E S T A N D S E R F A S S U N G Pflanzen und Tierarten, 2 Lkrs-ABSP .
Flora und Fauna Arten und Lebensräum e: 3 Stadt-ABSP X
Übernahme von Artvorkommen und Lebensräumen im Pia- Bestandssituation
nungsbereich sowie dessen Umfeld Ausgew ählte Lebensraum typen

Bestand
3 Lkrs-ABSP X

B E S T A N D S B E W E R T U N G  UND K O N FLIKTE  
Bewertung Ausgew ählte 3 Lkrs-ABSP X
Bewertung von bedeutenden Artvorkommen und Lebens- Lebensraum typen:
räumen unter großräumigem Bezug; Berücksichtigung von Naturschutzfachliche Bedeutung
dargestellten Vemetzungsbeziehungen und Bewertung

Arten und Lebensräum e:
Bedeutung

3 Stadt-ABSP X

Konflikte
Berücksichtigung von Konfliktbereichen Ausgewähtte Konflikte 5 Stadt-ABSP X

EN TW IC KLU N G SZIELE  UND M A SS N A H M EN : 
Planerisches Leitbild
Orientierung am naturraumbezogenen Leitbild

Landschaftliches Leitbild 1.5 Lkrs-ABSP

Maßnahm enkonzept
Einbeziehen von Entwicklungs- und Vernetzungsmaß- Naturräum liche Einheiten: 4 Lkrs-ABSP X
nahmen Ziele und Maßnahmen
Einarbeitung von Informationen bzgl. der Habitatan- Pflanzen und Tierarten: 2 Lkrs-ABSP
sprüche spezieller Arten, z.B. Berücksichtigung von Schutz- und Fördermaßnahmen
Flächengrößen bei Neuschaffungsmaßnahmen Ausgew ählte 3 Lkrs-ABSP X
Übernahme spezieller Schutz- und Fördermaßnahmen Lebensraum typen:
Übernahme von Bereichen mit vorrangiger Funktion für Ziele und Maßnahmen
den Arten- und Biotopschutz Beitrag zum  abiotischen  

R essourcenschutz
Ökologische Bodenfunktionen

2 Stadt-ABSP X

Grundwasserkontaminationsrisiko 6 Stadt-ABSP X
Ö kolog ische Raumeinheiten:
Ziele und Maßnahmen

Im Dorfemeuenmgsverfahren der Gemein
de Aholfing (ARBEITSKREIS ZUR DORF 
ERNEUERUNG OBER- UND NIEDER- 
MOTZING, GEMEINDE AHOLFING, DLE 
1995) wird dementsprechend ein "Natur- 
schutzinformationszentrum" im ehemaligen 
Maurerwirtshaus geplant. Diese Planung ist 
eine zentrale Maßnahme dieser Dorfemeue- 
rungsplanung, bei der verschiedene Nutzungen 
(z.B. ökologische Station für Forschungs

zwecke, Ausstellungsraum, Veranstaltungen 
mit Schwerpunkt Naturschutz) berücksich
tigt wurden.

3.5 Pflege- und Entwicklungsplanung

In Pflege- und Entwicklungsplänen werden neben 
der Bestandserfassung die Maßnahmen zur Pflege 
und Weiterentwicklung von Schutzgebieten oder 
schützenswerten Landschaftsbereichen ausgearbei-
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tet. Ein Pflege- und Entwicklungsplan kann damit 
bereits die Konkretisierung von Zielaussagen des 
ABSP darstellen, in dem detaillierte art- und lebens
raumbezogene Maßnahmen entsprechend den Ziel
aussagen des ABSP festgelegt werden. Ein Beispiel 
dafür ist der Gewässerpflegeplan.
(Fall-)Beispiele der Umsetzung von Zielen des ABSP 
in Pflege- und Entwicklungsplänen (vgl. auch Tab. 8):
• Im ABSP ist das Vorkommen des Eisvogels an 

einem Fließgewässer dargestellt. Als Schutz- 
und Fördermaßnahmen für diese Art werden 
beispielsweise 5 km lange, ununterbrochene, 
natumahe Fließgewässerstrecken angegeben.

Im Maßnahmenkonzept eines Gewässer
pflegeplans werden gezielt und ortsbezogen 
entsprechende Maßnahmen, wie Rückbau 
von Verrohrungen und technischen Uferver
bauungen, die Pflanzung von Gewässerbe
gleitgehölzen etc., dargestellt.

• Laut ABSP zählen Bäche mit Vorkommen der 
stark bedrohten Flußperlmuschel zu den äußerst 
wertvollen Lebensräumen. Als Schutz- und För
dermaßnahme für die Muschel ist die Verbesse
rung der Wasserqualität vorrangig.

Im Gewässerpflegeplan werden für einen 
Bach mit Flußperlmuschelvorkommen ge
zielt Maßnahmen, wie der Bau effektiver 
Kläranlagen, Bepflanzung von Uferstreifen 
zur Minderung der Erosion, extensive Grün
landnutzung im Einzugsbereich von Perlmu
schelbeständen, formuliert.
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Umsetzung biologischer Beiträge an der Schnittstelle 
zwischen Grünplanung und Stadtplanung - 
Das Grünleitkonzept Waldkraiburg

Eberhard von ANGERER, Antje JANSEN & Ursula HOCHREIN

1 Was ist ein " Grünleitplan " ?

Der Grünleitplan Waldkraiburg stellt ein Rahmen- 
konzept für die Entwicklung sämtlicher Grünflä
chen in der Stadt dar, das ökologische, städtebauli
che und grünordnerische Aspekte gleichrangig be
rücksichtigt.

2 Anlaß und Ziel der Planung aus grün
planerischer Sicht

Anlaß für diese Planung ist die Tatsache, daß die 
Stadt Waldkraiburg sehr stark von dem sie umge
benden Wald und ihrem innerstädtischen Grün ge
prägt wird.
Die Stadt entstand nach dem zweiten Weltkrieg aus 
den Trümmern einer Munitionsfabrik mit dazuge
hörigen Barackenlagern. Sie war aus Tarnungsgrün
den mitten in den Wald hineingebaut worden.
Noch immer ist Waldkraiburg beinahe vollständig 
von Nadelforst umschlossen und ohne Blickverbin
dungen zur umgebenden Landschaft. Das sehr 
schnelle Wachstum, vor allem in den 50er Jahren, 
hat den Wald immer weiter zurückgedrängt, so daß 
viele der derzeit vorhandenen Grünflächen Rest
waldflächen sind und die Bebauung häufig sehr 
schroff an ungestufte Forstränder anschließt.
Die Gestaltung der städtischen Grünanlagen erfolg
te größtenteils sehr stark nach gärtnerischen Ge
sichtspunkten. Sie sind ökologisch verarmt und 
städtebaulich gesehen nicht ausreichend signifi
kant.
Die Orientierbarkeit innerhalb der Stadt ist derzeit 
sehr schwierig, da das Straßennetz auf alten Bun
kerstraßen gegründet wurde. Die Innenstadt befin
det sich zwar bereits im Wandel, ist aber noch nicht 
ausreichend dominant als Zentrum erkennbar; viele 
Gebäude, die zur Orientierung beitragen könnten, 
verstecken sich hinter kleinen Waldresten.
Der Grünleitplan wird also grünordnerische, städte
bauliche und ökologische Mißstände darstellen, 
diese bewerten und gemeinsame Ziele formulieren. 
Das heißt, es findet im Rahmen der Erarbeitung 
dieses Rahmenkonzepts für die Grünflächen der 
Stadt eine Abwägung aller drei Fachsparten statt. 
So kann der Grünleitplan, unter Einbeziehung son
stiger Fachgutachten wie z.B. Stadtbiotopkartie
rung, Verkehrsgutachten und Forstgutachten, klar 
definierte Vorgaben für Grünordnungspläne, Ein

zelbauvorhaben und die Weiterentwicklung der 
städtischen Grünflächen machen.
Als gestalterische Leitlinie ist er im Bereich der 
Grünordnung den Vorbereitenden Untersuchungen 
gemäß Baugesetzbuch im Rahmen der städtebauli
chen Sanierung gleichzusetzen.

3 Ökologische Grundlagen und Ziele des 
Grünleitplanes

In den Gemeinde- und Stadtverwaltungen sind ge
nerell kaum Kenntnisse zum Artenbestand sowie 
zur ökologischer Wertigkeit und Funktionsfähigkeit 
des grünen Systems einer Stadt vorhanden. Gele
gentlich sind private, mehr oder weniger zuverlässi
ge Kenntnisse über einzelne Artvorkommen vorhan
den, denen jedoch neben ihrer unterschiedlichen 
fachlichen Qualität die Bewertungen und Planungs
bezüge fehlen.
Grünflächen werden i.d.R. als untergeordnetes Pla
nungselement eingestuft, sie werden zu "Lücken
büßern" zwischen der Bebauung. Innerstädtische 
Grünflächen sind oft nur dort noch ökologisch funk
tionsfähig, wo sie übersehen oder für gestalterisch 
wertlos gehalten wurden.

Stadtökologische Ziele

Entscheidend für die Aufnahme ökologischer Ziel
setzungen in den Grünleitplan ist die Erkenntnis, 
daß Wohnqualität bezüglich Schadstoffilterung, 
Luftbefeuchtung, Luftaustausch, Erlebnisqualität 
und damit Erholungswert ganz wesentlich mit stadt
ökologischen Werten verknüpft ist. Nicht nur sozial 
schwächere Gruppen wie nicht mobilisierte, ältere 
Menschen oder Mütter mit Kindern erleben Natur 
im direkten Wohnumfeld und erkennen diese Qua
litäten. Auch die "Wochenend-Stadtflucht" der mo
bilen Bürger in entfernte Erholungslandschaften 
wird abgebaut, denn sie genießen die neu entstan
denen, alltäglich funktionsfähigen Erholungsräume 
in ihrer Stadt.
Die Stadt Waldkraiburg hat sich zum Ziel gesetzt, 
ökologische Belange als Instrument der Qualitätssi
cherung in ihre Planungen einzubeziehen. Die in 
vielen Gemeinden zum Schaden ihrer Bewohner 
noch vorhandene Unterbewertung ökologischer 
Anforderungen wird hier durch Abstimmung der
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Foto 1: Im Luftbild wird die stadtumfassende 
Vemetzungsfunktion des Grünen Ringes deut
lich. Bei entsprechend natumaher Ausbildung 
kann er neben der Radwegverbindung auch 
wesentliche biologische Verbindungsfunktionen 
übernehmen.

Foto 2: Umgestaltung des Kirchenvorplatzes: 
es entstand ein signifikanter Zugangsbereich 
zur Fußgängerzone.

Foto 3: Mit Laubgehölzen dominierte Waldrän
der mit Saum- und Mantelbeständen sind auch 
bei den innerstädtischen Waldrestbeständen 
das Entwicklungsziel.

Foto 4: Strukturreicher Hausgarten mit Lebens- 
raumfimktion und gestalterisch gelungener 
Einbindung.

Foto 5: Fassadenbegrünung erhöht im stark 
versiegelten Bereich die biologisch aktive 
Oberfläche und ist von gestalterischem Wert.
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Foto 6: Spielplatz von geringer Attraktivität im 
finsteren, monostrukturierten Nadelforst.

Foto 7: Neuer Spielplatz vor der natumahen 
Baumhecke, die in die Spielabläufe integriert 
wird.

Foto 8: Beispiel einer noch jungen Allee, die 
zur Orientierung in der Stadt beiträgt.

Foto 9: Typischer Rand eines Restwaldstückes in der Stadt. Saum und 
Mantelgesellschaften fehlen, der Fichtenbestand ist von relativ geringem 
ökologischen Wert und verdunkelt die meist direkt angrenzenden Wohn- 
bereiche.
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drei an der Stadtentwicklung beteiligten Fachberei
che abgebaut.

Ökologische Grundlagen
Durch die Stadtgründung auf Bunkerresten im Fich
tenforst entstanden teilweise ruderale Freiflächen 
mit Pioniergehölzen, die letztlich zu Keimzellen der 
ökologischen Entwicklung Waldkraiburgs wurden. 
So haben Rohböden, Pioniergebüsche und mderale 
Freiflächen erhebliche Bedeutung in Waldkraiburg. 
Aufgrund ihrer geographischen Lage auf der Schot
terterrasse des Inn kann die Stadt das vorhandene 
Artenpotential mit Sekundärbiotopen, die den Roh
bodenflächen flußbegleitender Schotter ähnlich 
sind, am besten nutzen.
Manche, insbesondere ältere oder planerisch ver
gessene Stadtstrukturen haben mittlerweile als In
seln in einer intensiv genutzten Landschaft einen 
hohen Biotopwert. Mauerritzengesellschaften, Fle
dermausquartiere, wärmebegünstigte Standorte, 
vielfältige Vogelvorkommen und vieles andere mehr 
lassen einzelne Stadtbereiche ökologisch wertvoller 
als das intensiv genutzte landwirtschaftliche Um
land erscheinen.
Dieser Biotopwert innerhalb städtischer Freiflächen 
wird vom Bürger als Erlebniswert der Stadt emp
funden.

Um diese Qualitäten zu erhalten, ist es erforderlich, 
den ökologischen Bestand

1. zu erkennen:
• Sind bedeutende Arten vorhanden?
• Sind Biotopflächen vorhanden?

2. in seiner Funktion zu bewerten:
• Ist der Artenbestand überlebensfähig (mini

male Bestandsgrößen und -qualitäten)?
Sind die Biotopflächen ökologisch funkti
onsfähig?
Bestehen Vernetzungen?

3. zu optimieren:
• Lebensraumansprüche charakteristischer Ar

ten führen zu Leitbildern.
Ökologisches System als wichtige Planungs
grundlage der Stadtentwicklung.
Leitbilder entwickeln und mit der Grundli
nie "Grünleitplan" alle Einzelmaßnahmen 
am Leitbild orientieren.

Umsetzung ökologischer Ziele
Die Umsetzung stadtökologischer Ziele stellt hohe 
Anforderungen an die Grünplanung. Sie beinhaltet 
die Funktion von Grünanlagen für das physische 
und psychische Wohlbefinden des Menschen, wie 
sie mit einer rein künstlich-gestaltenden Grünflä
chenplanung nicht erreicht werden kann.
Früher wurden in der Stadtentwicklung ökologische 
Ziele ohne größere Folgen vernachlässigt, denn das 
Stadtumland war vielfältig und teilweise extensiv 
bewirtschaftet. Doch das Stadtumfeld hat sich mit 
der Existenzkrise der "bäuerlichen" Landwirtschaft 
gewandelt, und viele Funktionen der freien Land

schaft werden durch die intensiv genutzten land- 
und forstwirtschaftlichen Flächen kaum mehr er
füllt. Zugleich sind im Stadtbereich Möglichkeiten 
zur Übernahme ökologischer Funktionen entstan
den.

Voraussetzung für die Erstellung eines ökolo
gisch abgestimmten Grünleitplanes
Ökologische Voraussetzung für einen Grünleitplan 
ist die Erfassung von Kleinstrukturen, Biotopflä
chen und Artvorkommen sowie die Bewertung ihrer 
Funktionsfähigkeit. Dabei soll die Datenerhebung 
in Methodik und Umfang mit der Zielsetzung "Stadt
entwicklungsplanung" erfolgen, um eine gezielte 
Übernahme und Verwertung der Ergebnisse zu er
möglichen.
Für die Bewertung und Umsetzung sind Ökologen 
mit einem breiten Spektrum fachlicher Kenntnis 
und Erfahrung in der Umsetzung fachlicher Planun
gen erforderlich, denn es müssen Arten wie auch 
Ökosystemfunktionen bis hin zu Bodenausbildun
gen bewertet und entwickelt werden.
Nur derartige stadtökologische Erhebungen können 
in einem realisierbaren, funktionsfähigen Freiflä
chensystem umgesetzt werden, das für den Bürger 
wichtigere Funktionen erfüllt als rein gestalterische 
Nutzbarkeit. Doch auch die ästhetischen Anforde
rungen an Stadtgrün werden durch natumahe, blü- 
ten- und erlebnisreiche Parks erholungswirksamer 
umgesetzt als durch verkünstelte und tote Anlagen.

4 Inhalte des Grünleitplans

Im ersten Teil des Grünleitplans werden wesentli
che Einzelstrukturen des Stadtgrüns erfaßt und be
wertet, im Anschluß daran Ziele und zu ergreifende 
Maßnahmen formuliert. Abbildung 1 zeigt eine 
Übersicht der wesentlichen Maßnahmen.
Erst mit der Verknüpfung der Maßnahmen zu den 
vielfältigen Einzelstrukturen entsteht jedoch eine 
sinnvolle Vernetzung des Waldkraiburger Grüns. 
Mit der Beschreibung der wesentlichen Ziele und 
Maßnahmen zu den im folgenden aufgeführten Ein
zelthemen möchten wir einen Überblick über die 
gemeinsamen Ergebnisse geben:

Ortsränder (Abb. 2 und 3)
• Ziel ist eine räumliche und funktionelle Vernet

zung mit der umgebenden Landschaft.
• Blickverbindungen zwischen umgebender Kul

turlandschaft und Stadtrand sollen möglich sein.
• Der Erlebnis- und Erholungswert soll, gerade 

auch in diesen Stadtrandzonen, erhöht werden.
• Weiche Übergänge, zum Beispiel in Form von 

Streuobstwiesen werden geschaffen.
• Der Austausch von Tier- und Pflanzenbeständen 

zwischen Stadt und Umland soll gefördert wer
den.

• Bereits vorhandene Elemente, die typisch für 
Ortsrandlagen sind, wie Holzlager, Schuppen, 
Komposthaufen, freiwachsende Hecken, Lese
steinhaufen, Trockenmauem, Baumgruppen
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Abbildung 1

Stadt Waldkraiburg, Grünleitplan: Maßnahmenübersicht
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Stadt W aldkraiburg, G rünleitplan: Innerstädtischer Straßenraum  - B estand und Bewertung

96



Abbildung 5

Stadt Waldkraiburg, Grünleitplan: Innerstädtischer Straßenraum - Maßnahmen
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Abbildung 8

Stadt Waldkraiburg, Grünleitplan: Siedlungsflächen - Bestand und Bewertung
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Abbildung 9

Stadt Waldkraiburg, Grünleitplan: Siedlungsflächen - Maßnahmen

101



Abbildung 10
Stadt Waldkraiburg, Grünleitplan: Waldumbau - Zeitliche Umsetzung

102



CO
co

u i Z > 2 a  Ui UJ Ui

s p So; «3z0
i 2 *i Od - j
<50Nro 7

(L -J C i:  
Ui <  UJ Ui <0 *- * co T O£S$°a: =5 2 cd
UJ Ui ±  CD

I

SSfi 
S SSE
IU ( £ 1 - ^

X  S l * “
0  ^  h  ^
□  U Z W1 55oz
5  _ i u- x  u i

2 i l lB
u i u i * z a

§£*§3
<  < 0  D  Z

t co ui ir
i ° s 3 ia |S io  
S |^ £ o
£  h  Q ^  Q
_} u i Z D Z

w t l

D<Züng
gsi
y“ zSäguwrootttzi
U J<  >U) flQh5 a:c 3  fr.u < £a 

*  z s

3 0  
»- z  
z  z>
ui co 
u. CO
o£

Z
CD LU

cd
z> X
CO <

z
S CO
01

Q  
— 1

Z

3
0 .

CO
<

< \- Q
LU z

Q

__1
Z

LU
N
H

3

UJ

£
o
Cd 3 CD

<
CO CD Ol _1

Abbildung 11 ____________________________________________

Stadt Waldkraiburg, Grünleitplan: Stadtplätze - Lage und Maßnahmen

103



und ältere Einzelbäume, Kopfweiden, Ruderal- 
fluren u.ä., sollen erhalten und ihre Neuentste
hung gefördert werden.

• Die großflächig vorkommenden Fichten- und 
Kiefemforste sollen zu standortgerechtem Laub
mischwald umgebaut werden (vgl. Abb. 10).

Straßenraum (Abb. 4 und 5)

• Die Untersuchung des Straßenraums hat im we
sentlichen die Verbesserung der Orientierbarkeit 
zum Ziel.

• Mit der teilweisen Umgestaltung der Zufahrts
kreuzungen sollen markante Stadteingänge ent
stehen.

• Durch eine einheitliche Alleebepflanzung wer
den die aus allen vier Himmelsrichtungen auf 
das Zentrum zuführenden Hauptstraßen hervor
gehoben. Die gärtnerisch intensive Gestaltung 
des Verkehrsgrüns soll von der Innenstadt nach 
außen zum Ortsrand hin deutlich abnehmen, 
zugunsten einer ökologisch wertvolleren und 
extensiver zu pflegenden Krautflur im Unter
wuchs.
Der Innere Ring wird durch regelmäßige Über
gänge mit Baumtoren betont. Die Grünflächen 
an seiner Außenseite werden als lichte Haine mit 
kraut- und staudenreichem Unterwuchs gestal
tet, während im Inneren des Ringes städtisch 
geprägte Plätze entstehen.

Öffentliche Grünflächen und innerstädtisches
Grün (Abb. 6 und 7)
• Die einzelnen Waldkraiburger Parks sollen mit 

einer jeweils individuellen, hochwertigen Ge
staltung für die Einwohner Attraktionen und 
hohe Aufenthaltsqualität bieten.
Eine Vernetzung, sowohl für Fußgänger und 
Radfahrer als auch in ökologischer Hinsicht, 
wird über die Einbeziehung von offen gestalte
tem Siedlungsgrün möglich.

• Eine Erhöhung der biologisch aktiven Oberflä
che in Vegetation und Boden wird angestrebt. 
Anstelle der eintönigen und immissionsgeschä
digten Restforstbestände sollen gestalterisch und 
ökologisch wertvolle Freiflächen das Stadtbild 
prägen. Ziel sind Laubmischwälder mit gut ge
stuften Waldsäumen.

• Gehölzränder werden durch extensive Pflege zu 
staudenreichen Säumen.

• Große Anteile der Vielschnitt-Rasen werden in 
extensiver zu pflegende, blütenreiche Wiesen 
umgewandelt, wo ihre Nutzung es erlaubt.

Siedlungsflächen (Abb. 8 und 9)
• Durch intensive Information sollen auch Privat

leute dazu angeregt werden, ihre Gärten ökolo
gisch und gestalterisch vielseitig anzulegen oder 
weiterzuentwickeln. Lebensraumverbesserung

für heimische Tier- und Pflanzenarten kann mit 
gestalterischen Aspekten in Einklang gebracht 
werden.
Die Grünflächen offener Zeilenbebauungen 
werden stellenweise zur Überbrückung von 
Lücken im öffentlichen Grün genutzt. Dazu 
werden hier auch natumähere Bereiche ausge
bildet, die dem Biotopverbund dienen können.

• Dicht bebaute Quartiere können durch Fassa
den- und Dachbegrünung aufgewertet werden.

Städtische Freiräume und Plätze (Abb. 11)
• Der Wiedererkennungs wert der einzelnen Plätze 

und damit die Orientierbarkeit innerhalb der 
Stadt wird durch eine markante und individuelle 
Gestaltung erhöht.

• Die Individualität einzelner Stadtviertel wird 
verstärkt und die Aufenthaltsqualität verbessert.

• Ziel ist auch die Schaffung neuer Quartiersplät
ze in künftigen Baugebieten.

• Eine Erhöhung der biologisch aktiven Oberflä
che in Vegetation und Boden wird angestrebt. 
Hierzu können Fassaden- und Dachbegrünung 
beitragen.

• Die kleineren, in den Außenbereichen der Stadt 
liegenden Quartiersplätze werden mehr nach 
ökologischen Gesichtspunkten, die zentralen 
Plätze mehr nach künstlerischen, bzw. ihrer in
tensiven Nutzung entsprechenden Gesichts
punkten gestaltet.

Mit der schrittweisen Umsetzung dieser Maßnah
men sollen eine sinnvolle Vernetzung der Grünflä
chen Waldkraiburgs entstehen, die ökologische 
Wertigkeit erhöht und die Orientierung und gestal
terische Qualität der Stadt verbessert weden.
Durch die Beteiligung der drei Fachsparten werden 
verstärkt Bürgerinteressen wirkungsvoll berück
sichtigt und die Identifikation der Bürger mit ihrer 
Stadt gefördert. Der möglichst enge Kontakt zwi
schen den beteiligten Fachvertretem ist erforder
lich, um die qualifizierte Abstimmung der verschie
denen Anforderungen zu ermöglichen.

Anschrift der Verfasser:

Eberhard von Angerer
Dipl. Ing. Architekt, Regierungsbaumeister
Lohensteinstraße 22
D - 81241 München

Dr. Antje Jansen
Institut für angewandte Ökologie
Braunauer Straße 2
D - 84478 Waldkraiburg

Dipl. Ing. Ursula Hochrein 
Landschaftsarchitekten Lohrer + Hochrein 
Braunauer Straße 2 
D - 84478 Waldkraiburg
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Anforderungen an biologische Fachbeiträge zu 
Eingriffsplanungen aus der Sicht einer 
Naturschutzbehörde

Ulrich LAEPPLE

1 Funktion der Naturschutzbehörde bei 
Eingriffen

Die höhere und die unteren Naturschutzbehörden 
sind nach § 8 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
bzw. Art.6,6a Bayerisches Naturschutzgesetz (Bay- 
NatSchG) als Fachbehörden bei Eingriffen einge
schaltet, bei denen meistens eine andere Stelle den 
Bescheid nach Bau-, Wasser- oder Straßenrecht er
läßt. Hier gibt es Benehmensregelungen, sehr selten 
wird das Einvernehmen gefordert, z.B. bei Eingrif
fen in Naturschutzgebiete. Die Naturschutz-behör- 
den sind einerseits Fachbehörden, andererseits aber 
auch als Sachgebiet des Landratsamts oder der Re
gierung Teil einer Planfeststellungsbehörde. Die 
Planfeststellung beinhaltet die Ausgleichs- und Er
satzmaßnahmen ebenso wie naturschutzrechtliche 
Befreiungen.
Diese Aufgaben, an Beeinträchtigungen der Natur 
mitzuwirken, sind für Biologen und Landespfleger 
längst nicht so erstrebenswert, wie die Entwicklung 
und Durchführung von Artenschutzmaßnahmen; 
außerdem greifen hier zahlreiche Regelungen zur 
Verfahrensbeschleunigung ein, die andere Tätigkei
ten in den Hintergrund drängen.

Das Naturschutzgesetz fordert 
die Minimierung der Eingriffe, 
den Ausgleich des unvermeidbaren Eingriffs - 
dann wäre fast alles möglich -, und 
den Ersatz, wenn bei öffentlichem Interesse an 
der Eingriffsmaßnahme ein Ausgleich nicht 
möglich ist.

Nachdem staatliche Planungen immer im öffentli
chen Interesse sind oder bei Privatinvestitionen Ar
beitsplätze angekündigt werden, brauchen wir, Sie 
und ich, uns um die echte Ausgleichbarkeit rechtüch 
weniger Gedanken machen. Aus diesem Formalis
mus heraus wird der Ausgleich, der fachlich eigent
lich immer den wichtigeren Aspekt darstellt, oft 
vernachlässigt.
Neben der rechtlichen Mitverantwortung der Natur
schutzbehörde gibt es auch eine finanzielle. Bei 
Eingriffsvorhaben sind die naturschutzfachlichen 
Aufwendungen Nebenkosten und relativ variabel. 
Sie sind zu begründen. Unnötige Planungs- und 
Maßnahmekosten zu fordern, ist nicht unser Anhe
gen.

In diesem Zusammenhang ist es interessant, die 
Verteilung der Mittel zu betrachten, die von ver
schiedenen Seiten für Landschaftsplanung und -pfle
ge im weiten Sinne ausgegeben werden (Bayern, 
gerundet, pro Jahr):

Maßnahmen der Naturschutzbehörden bzw. Förde
rungen:
Planung (Landschaftsplanung, Pflege
pläne)
Erschwemisausgleich, Vertragsnatur
schutz
Pflegemaßnahmen
Planungen der Straßenbauämter 
(UVS, LBP)
Ersatzmaßnahmen incl. Grunderwerb

3 Mio DM

30 Mio DM 
10 Mio DM

8 Mio DM 
40 Mio DM

Großprojekte wie Main-Donau-Wasserstraße oder 
ICE-Trassen sind zusätzlich zu betrachten; hier ist 
übrigens auch das Landesamt für Umweltschutz 
(LfU) beteiligt, das fachliche Anforderungen an die 
Begleitpläne stellt.
Hinzu kommen Untersuchungen und Ersatzmaß
nahmen für kommunale Straßen, Deponiestandorte, 
Golfplätze, Steinbrüche, Leitungen usw.. Die Ein
zelbaugenehmigungen und Bauleitplanungen wer
den fast ausschließlich bei den unteren Naturschutz
behörden behandelt, derzeit wegen des Art. 6f Bay- 
NatSchG ohne nähere ökologische Untersuchun
gen. Bei den unteren Behörden machen sie über die 
Hälfte des ArbeitsVolumens aus. Die Gunst des Art. 
6f BayNatSchG nutzend wird derzeit Bauland mög
lichst für 20 Jahre ausgewiesen. Das Thema "Bio
logische Fachbeiträge für die ßauleitplanung" sollte 
die Akademie für Naturschutz und Landschaftspfle
ge sich für spätere Jahre vormerken.
Einen Sonderfall stellt die Regionalplanung dar. 
Hier werden Vörrangflächen für die Gewinnung von 
Bodenschätzen ohne Umweltverträglichkeitsunter
suchung bzw. -prüfung (UVP) vorgeschlagen, z.T. 
ohne nachvollziehbare Begründung. Wenn den von 
der Naturschutzbehörde vorgebrachten Bedenken 
nicht gefolgt wird oder durch die begrenzte Zeit 
Lücken bleiben (10 000 ha in einem Vierteljahr 
nebenher zu begutachten, beinhaltet Risiken), dann 
wird unter Berufung auf den Regionalplan ohne 
UVP oder landschaftspflegerischen Begleitplan 
(LBP) abgebaut, und die Baugenehmigung enthält 
lediglich die Auflage einer nachzureichenden Re
kultivierungsplanung.
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2 Funktion der Gutachter- und Planungsbüros

Es wird hier nicht zwischen Planem und Biologen 
unterschieden, da deren Leistungsabgrenzung ge
geneinander zu vielfältig ist.
Die vorgenannte Auflistung und Kostenanmerkung 
zeigt, daß landschaftsplanerische und biologisch
ökologische Leistungen zum allergrößten Teil von 
den Nutzem und Verbrauchern von Natur und Land
schaft geordert werden. Selbstverständlich ge
schieht dies nicht aus Liebe zu den Biologen oder 
zur Unterstützung notleidender Gartengestalter, wie 
gelegentlich polemisiert wird, sondern auf der 
Grundlage der vorgenannten gesetzlichen Regelun
gen. Dabei haben § 8 BNatSchG und Art 6 ff Bay- 
NatSchG ihre Wirkung erst nach zahlreichen Pro
zessen von Grundstückseigentümern, denen nicht 
unbedingt die Roten Listen Sorgen bereiteten, ent
faltet. Die grundgesetzliche Eigentumsgarantie, die 
dem Naturschutz mitunter Probleme bereitet, hat 
zur Verwirklichung des Naturschutzrechts wesent
lich beigetragen. Gutachter und Planungsbüros ha
ben Eingriffe vor diesem Hintergrund ’gerichtsfest’ 
zu machen.
Was sind Eingriffe? Die Definition der nachhaltigen 
Beeinträchtigung ist klar. Aber wenn wir unsere 
Rollen und Vörgehensweisen bei Eingriffen z.B. 
durch den Verkehrswegebau betrachten wollen, 
dann kann es sein, daß sich eine gewisse Begriffs
verwirrung einstellt. Es gibt nämlich zwei grundle
gend verschiedene Maßnahmengruppen: Im politi
schen Rahmen verfolgte Großprojekte und fach- 
lich/wirtschaftlich begründete "Normalprojekte"

3 Großprojekte

Zu den politischen zählen in erster Linie die Projek
te "Deutsche Einheit" und die Ziele im Bundesfem- 
straßenausbauplan. Auf die Bedeutung und gericht
liche Unüberprüfbarkeit der ersteren hat das Bun
desverwaltungsgericht im Urteil vom 8.7.1995 hin
gewiesen. Die Baubehörden haben danach den 
landespolitisch nochmals gewichteten - Auftrag,

eine UVS in Auftrag zu geben,
eine Planunterlage zu erstellen einschließlich
LBP,
den Plan auszulegen, Betroffene anzuhören, An
regungen abzuwägen 
und, wenn das Geld da ist, zu bauen.

Naturschutzfachlich geht es oft nur noch um Detail
verbesserungen an der Trasse und, weil ein Aus
gleich rechtlich nicht erforderlich ist, um die Größe 
der Ersatzmaßnahmen. Hierbei sind die Grundsätze 
für die Ermittlung von Ausgleich und Ersatz nach 
Art. 6 und 6a BayNatSchG bei staatlichen Straßen
bauvorhaben vom Juni 1993 in Bayern anzuwen
den. Deren Inhalt wird hier als bekannt vorausge
setzt.
Es bleiben in solchen Fällen die Fragen an den 
Biologen:
• Grundsatz 1: Werden durch die Beeinträchti

gung eine wiederherstellbare Lebensgemein

schaft (die einfache Ersatzfläche) oder ein nicht- 
wiederherstellbares Biotop (1-3 fache Ersatzflä
che) betroffen?
Grundsatz 2: Verliert eine Restfläche ihren Bio
topwert weitgehend?
Grundsatz 3: Hat eine landwirtschaftlich inten
siv genutzte Fläche ein durch den Eingriff ge
mindertes Entwicklungspotential, so daß sich 
das Kompensationserfordemis vom Faktor 0,3 
auf bis zu 1,0 der versiegelten Fläche erhöht? 
(Die Naturschutzbehörde muß allerdings darle
gen, daß das Entwicklungspotential auch ge
nutzt werden sollte, z.B. nach den Darstellungen 
des Landschaftsplans.)

• Frage in den Grundsätzen 5.2 und 6.1: Liegen 
innerhalb der verkehrsmengenabhängigen Be
einträchtigungszone Lebensgemeinschaften oder 
Artvorkommen, die gestört werden, oder kann 
die Beeinträchtigungszone wirksam durch tech
nische Maßnahmen verkleinert werden.

In Grundsatz 7 wird abweichend von den Zahlen
spielen festgehalten, daß für bedrohte Tierarten und 
Biotopkomplexe mit besonderen Arealansprüchen 
weitergehende Ausgleichs- und Ersatzflächen be
reitgestellt werden sollen, die nach Art, Lage und 
Größe die speziellen Lebensraumansprüche zu er
füllen haben. Diese möglicherweise recht teuren 
Kompensationsmaßnahmen bedürfen einer fundier
ten biologischen Begründung.

Spezielle Anforderungen an die UVS bzw. UVP für 
politisch festgelegte Maßnahmen stellt die Natur
schutzbehörde nur in besonderen Fällen. Hier gibt 
es im Grundsatz genügend Richtlinien und Verein
barungen z.B. zwischen Umweltministerium und 
Straßenbauverwaltung oder der Deutschen Bundes
bahn wie natürlich auch bei der Flurbereinigung.

Daneben entwickeln der Träger des Vorhabens und 
der Planer interessante neue Fragestellungen, um 
die erforderlichen Abwägungsspielräume zu erhal
ten. Gefragt ist hier offensichtlich das flexible Groß
büro, weniger ein Typ wie Alwin Seifert.

Bei diesen Studien ergibt sich für den amtlichen 
Naturschutz u.a. die Aufgabe, Fehlgewichtungen 
aufzuzeigen. Es geht z.B. nicht an, 99 ha Beein
trächtigung als ’gering’, 105 ha als ’mittel’ und 106 
ha als ’hoch’ einzustufen, die erste Variante zu 
wählen und dann ’hurra, geringe Beeinträchtigung! ’ 
zu rufen. Wir sind auch nicht bereit, Altemativ- 
trassen zu Gunsten von Baugebietsausweisungen 
durch naturschutzfachliche Scheingründe zu vertei
digen.

Der Satz eines Büroleiters:"Was die UVP ergibt, ist 
egal, Hauptsache wir bekommen den LBP" zeigt, 
daß die vom Vorhabensträger bezahlte UVS/UVP 
allgemein als eine Art Ablaß gesehen wird.

Diese bescheidene Einschätzung der Möglichkeiten 
und auch der Verantwortung des Naturschutzes gilt 
weniger in den neuen Bundesländern, wo keine 
detaillierten Uralt-Planungen existieren und Alter
nativen daher eher möglich sind.
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4 Normalprojekte

Kooperativer innerhalb der öffentlichen Verwaltung 
können die nicht primär politisch begründeten Vor
haben behandelt werden. Dies gilt in aller Regel 
auch für andere Eingriffe wie Bodenabbau, Frei
zeitanlagen, Deponieplanungen. Die Zahl der Maß
nahmen und der Aufträge an Landschaftsplaner und 
Biologen ist groß, die Auftragssumme der hier ver
gebenen Aufträge reicht aber bei weitem nicht an 
die der vorgenannten Großprojekte heran.
Dabei ist es möglich, nach der ersten Prüfung des 
technisch Machbaren einen Untersuchungsrahmen 
abzustecken, der in einer UVS/UVP oder ggf. einem 
LBP zu bearbeiten ist. Hierher gehört dann die 
Beteiligung der Öffentlichkeit und ggf. auch das 
behördliche Eingeständnis, die umweltrelevanten 
Auswirkungen doch nicht genau zu erkennen, auf 
Untersuchungen verzichten zu können oder sie er
weitern zu müssen.
Erst in einem zweiten Schritt, in dem dann eine 
optimierte Trasse, ein genauerer Standort oder Golf
spielbahnen vorgeschlagen werden, braucht, sofern 
eine Realisierung überhaupt in Frage kommt, der 
volle Umfang eines guten LBP in Auftrag gegeben 
zu werden. Wenn bei der Voruntersuchung im pas
senden Zeitraum keine Wiesenbrüter oder Fleder
mäuse gesehen und gehört wurden, brauchen keine 
Brutplätze gesucht werden, oder wenn sich dort 
zeigte, daß die Qualität der Biotopkartierung nicht 
den Anforderungen entspricht (die Kartierer fanden 
z.B. immer nur gemähte Wiesen, oder die Darstel
lung ist mangels Anhaltspunkten vage), muß der 
Bestand sehr genau nachgetragen werden.
Es ist sicherlich fachlich korrekt, bestimmte Unter
suchungen zu fordern, wenn aber Ausgleichsmög
lichkeiten nicht bestehen (wie z.B. bei einer Acker
versiegelung) und das Ergebnis maximal zu erwar
tender Ersatzmaßnahmen billiger ist als die förm
lich gebotene Untersuchung, muß ich die sparsame 
Verwendung von Haushaltsmitteln in Frage stellen. 
Für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild ist 
der Erfolg von naturraumgemäßen Kompensations
maßnahmen relevanter.
Es wird den Naturschutzbehörden verschiedentlich 
unterstellt, mit den Anforderungen an die zahlrei
chen zu untersuchenden Artengruppen nur die eige
nen Datenbestände aufpolieren zu wollen. Sicher 
wissen wir in vielen Fällen wenig und waren in der 
Vergangenheit gelegentlich sehr vorsichtig, aber die 
Erkenntnisse aus vorsorglichen Erhebungen führten 
bei uns auch zu dem Wissen, worauf wir im jewei
ligen Lebens- und Naturraum wohl verzichten kön
nen oder mangels Konsequenz verzichten sollen. 
Die bislang ungeklärte Übernahme der erhobenen 
Daten ins Artenschutzkataster (ASK) ist übrigens 
ein Hinweis, daß die Unterstellung der Sammelwut 
ungerechtfertigt ist. Es muß vielmehr noch überlegt 
werden, wie das beim Staat - nicht einer Behörde - 
liegende Urheber-und Nutzungsrecht praktiziert 
werden kann; auch auf das Informationsrecht der 
Bürger nach Abschluß der Verwaltungsverfahren 
muß geachtet werden.

5 Anforderungen an die Fachbeiträge

Aus dem Vorgesagten ergeben sich einige Anforde
rungen.

1. Forderung: Sind Sie ehrlich!
Niemand kann alles wissen; z.B. wo Bestandsauf
nahmen Lücken haben, die z.T. erst nach der Brut
oder Vegetationsperiode auffallen. Interpolieren Sie 
nicht! Bei jeder Planung werden irgendwo Alterna
tiven gesucht, z.B. für den Massenüberschuß: eine 
als Fettwiese kartierte Naß wiese wird erworben, 
und dann sagt die böse Naturschutzbehörde nein.... 
Der unvermeidliche Informationsknick zwischen 
Biologen, Landschaftsplanem und Maßnahmeträ
ger wird hier kritisch belastet.

2. Forderung: Texte müssen lesbar bleiben!
Ein Großteil aller Erhebungen, Studien und Begleit
pläne ist so umfangreich, daß die Lesbarkeit und 
damit das Beteiligungsrecht Betroffener leidet. Mit 
Beschleunigungsgesetzen sollen Infrastrukturmaß
nahmen rascher durchgezogen werden, aber allein 
das Lesen einer UVS incl. Kartenvergleich dauert 
mitunter eine Woche. Hier ist ein Darstellungssy
stem erforderlich mit Primärzielen, wie Erhalt des 
Lebensraums für hochgefährdete oder naturraum
bedeutsame Arten oder Biotoptypen, z.B. Weiß
storch, Wiesenbrüter, Hoch- und Übergangsmoore. 
Die Altnachweise und flächigen Kartierungen sind 
dann das Fleisch auf den Rippen. Primärziele kön
nen sich aber auch aus der Großflächigkeit und 
Ungestörtheit natumaher Lebensräume ergeben. 
Wir brauchen weniger die Klimadaten einer 20 km 
entfernten Station und mehr die der Fragestellung 
vor Ort angemessene Typisierung von Sonnhang 
und Schatthang. Eine geologische Beschreibung ist 
oft ohne Zielbedeutung, aber Singularitäten wie 
Vulkanschlote, Serpentin- oder Gipshügel müssen 
genannt werden. Diese können Schwerpunkte der 
ganzen Bewertung bilden. Eine alte Post- oder Rö
merstraße kann als Zeugnis der Geschichte eine 
größere Bedeutung haben als wegen einiger Allee
bäume.

3. Forderung: Karten müssen verständlich sein! 
Mitunter liegt es an der schlechten Qualität der 
amtlichen Kartenwerke, häufig aber am schlechten 
handwerklichen Umgang mit Grundkarten, daß die 
Lageinformationen kaum lesbar sind. Der Aus
gleich dieser Schwächen durch großartige, kräftige 
Farbgebung mag Gemeinderäte auf Rathaussaal- 
entfemung ansprechen; die echte Information aber 
leidet oft eher unter der Überdeckung. Vielleicht 
braucht man verschiedene Darstellungen, wenn der 
Maßnahmenträger unterschiedliche Kreise anspre
chen will!

4. Forderung: Die Verwendung der EDV darf man 
nicht spüren!
Bei der Anwendung der EDV außerhalb der Text
verarbeitung treten erhebliche Probleme auf:
• In der öffentlichen Verwaltung, bei Steuerbera

tern und bei größeren Betrieben ist es selbstver-
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ständlich, daß geprüfte Programme verwendet 
werden, die bei gleichen Eingabedaten auch 
gleiche Ergebnisse bringen. Daran mangelt es 
im Bereich der Biologie und Ökologie.
Die Eingabedaten sind zumeist nicht einheitlich 
und mitunter nicht nachvollziehbar und, weil ein 
EDV-Programm immer bestimmte Parameter 
braucht, die z.T. nicht verfügbar sind, werden sie 
fiktiv angenommen (es möge einer erst das Ge
genteil beweisen!). Wenn z.B. im ländlichen 
Raum die erfaßte Rasenfläche ein Mehrfaches 
des Intensivgrünlandes beträgt, dann stimmt 
doch etwas nicht. Andererseits ist die Unter
scheidung von Rübenacker und Mais keine 
langfristige und signifikante Angelegenheit, 
auch wenn das Programm verschiedene Codes 
dafür hat.

Wenn der Ersatzflächenbedarf aufgrund des Einsat
zes von EDV auf Quadratzentimeter genau angege
ben wird, zeigt dies, daß der Bearbeiter entweder 
vom Programm erschlagen wurde (oder solches mit 
dem Leser vorhat).

5. Forderung: Vorrang des Ausgleichs 
Wenn die Eingriffsbehörden immer von "ihren Aus
gleichsflächen" sprechen, so ist dies Wunschden
ken; es sind überwiegend errechnete Ersatzflächen, 
wo die o.g. "Grundsätze" Verwendung gefunden 
haben sollten. Für den Naturhaushalt wichtiger sind 
in aller Regel echte Ausgleichsflächen bzw. -maß- 
nahmen zur richtigen Zeit:

• Wird ein Feuchtbiotop mit Bekassinenbrutplatz 
vernichtet, so ist die Beseitigung einer Auffül
lung und Wiederherstellung einer nahegelege
nen Naßwiese ein geeigneter Ausgleich. Kann 
man dann noch nachweisen, daß eine gleich
wirksame Maßnahme sonst nicht oder auf ähn
lichen Flächen erheblich teurer wäre oder inner
halb von Beeinträchtigungszonen hegen würde, 
so besteht die Aussicht, diese Maßnahme not
falls auch vor Gericht erfolgreich begründen zu 
können. Ein (Sofort) Vollzug muß noch vor der 
Zerstörung der Ausgangssituation möglich sein. 
Eine mittelgroße Talaue als Nahrungsbereich 
für den Weißstorch wird derzeit durch einen 
Fichtenriegel geteilt. Durch einen Straßenbau 
erfolgt eine weitere Trennung, welche durch 
Beseitigung der Fichten so ausgleichbar ist, daß 
wieder ein größerer unzerschnittener Nahrungs
biotop entsteht. Diese Maßnahme (Rodung) 
muß zumindest für eine Art begründet sein und 
kann dann in die Konzentrationswirkung des 
Planfeststellungsbeschlusses eingebunden wer
den

• Für einen anderen Storchenhorst hat ein Amphi
bientümpel Bedeutung als Nahrungsbiotop 
evtl, ersetzbar (?) -; jedoch wird dieses Laichge
wässer durch eine Trasse von seinem Sommer- 
Lebensraum abgeschnitten. Üblicherweise er
folgt die Anlage eines Ersatz-Laichgewässers 
als Ausgleichsmaßnahme.

Aber: Ist 1. die Besonnung wirklich ausrei
chend? und: 2. welche Auswirkung hat die dar
über hegende Stromleitung auf den Storch? 
Ziel muß daher der funktionsfähige Erhalt des 
Wanderwegs zum alten Tümpel sein, was gewis
se Änderungen der Brückenausbildung erfor
dert, aber keine flächige Kompensation.

Neben jeder Bestandsaufnahme müssen die Bestim
mung der Beeinträchtigung oder Gefährdung und 
die Definition eines Ersatz-Areals stehen. In sol
chen Fähen obliegt es dem Biologen, das funktio
nale Ausgleichserfordemis, nicht nur irgendwelche 
ha-Zahlen, zu formulieren und nach möglichen Flä
chen oder Maßnahmen Ausschau zu halten. Land
schaftsplaner und Behörde müssen dann die plane
rischen und rechthchen Formulierungen erarbeiten, 
damit nicht nur der Eingriff sondern auch der Aus
gleich bzw. Ersatz realisierbar wird. In diesem Zu
sammenhang der Hinweis: Rodungen oder Auffor
stungen, Vernässungen oder Amphibientümpel be
dürfen einer öffentlich-rechtlichen Genehmigung, 
die in der Planfeststellung einer Straße oder eines 
Gewässers mit enthalten ist (Konzentrationswir
kung). Mit einem Beschluß, daß noch soundsoviel 
Hektar zu gestalten sind, ist noch keine Rodungser
laubnis o.ä. verbunden, d.h. ein neues Verfahren 
wird erforderlich, und dazu hat der Maßnahmenträ
ger, wenn sein primäres Bauziel errreicht ist, weder 
Lust noch Leute.
Soweit wir derzeit in der Oberpfalz Rückmeldungen 
haben, sind ca. 10 % derinRaumordnungsverfahren 
oder Planfeststellungen der Regierung gemachten 
Kompensationsauflagen erfüllt.

6 Zusammenfassung

Der Träger eines Vorhabens vergibt die ihm notwen
dig erscheinenden Aufträge. Die zuständige Natur
schutzbehörde prüft die vorgelegten Unterlagen und 
erklärt sie für ausreichend, stimmig und die Maß
nahmen für realisierbar oder nicht. Eine Abfolge 
von Vorplanung und Detailplanung ist sinnvoll, 
aber nicht immer möglich. Der Ausgleich von Be
einträchtigungen muß Priorität haben. Erst danach 
sind für die nicht ausgeglichenen Beeinträchtigun
gen die angesprochenen "Grundsätze... bei Straßen
bauvorhaben" sinngemäß anzuwenden.
Die Behandlung dieses Themas "aus der Sicht einer 
Naturschutzbehörde" bedeutet, daß bei anderen 
Stellen wie dem LfU oder in anderen Regierungs
bezirken durchaus abweichende Auffassungen mög
lich sind, denn die Probleme sind räumlich und von 
Jahr zu Jahr andere.

Anschrift des Verfassers:

Oberregienmgsrat Ulrich Laepple
Regierung der Oberpfalz
Sachgebiet 830 - Höhere Naturschutzbehörde
Emmeramplatz 8
D - 93407 Regensburg
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Einbindung und Umsetzung biologischer Beiträge im 
Rahmen von Rekultivierungsplänen für Steinbrüche

Franz MODER

Die Einbindung und Umsetzung biologischer Bei
träge im Rahmen von Rekultivierungsplänen für 
Steinbrüche findet häufig nicht im gewünschten 
Umfang statt. In vielen Fällen ist eine Diskrepanz 
zwischen relativ umfangreichen Datenerhebungen 
auf der einen Seite und eher standardisierten Maß
nahmen auf der anderen Seite festzustellen. Seitens 
der Planer wird häufig Kritik geäußert, biologische 
Daten seien nicht planungsrelevant aufbereitet, 
ohne allerdings genauer darauf einzugehen, wie die 
planungsrelevante Aufbereitung solcher Informa
tionen aussehen müßte. Die folgenden Ausführun
gen gehen davon aus, daß nur Biologen und Planer 
gemeinsam eine Planung erstellen können, in der 
biologische Beiträge Wirkung zeigen, indem sie zu 
umsetzungsfähigen Maßnahmen führen. Dabei gilt 
die Aufforderung an die Biologen/Ökologen, sich 
auch verstärkt mit den Rahmenbedingungen für Pla
nungen auseinanderzusetzen, um eine zielgerichtete 
Erfassung und Aufbereitung biologisch-ökologischer 
Daten zu betreiben.

1 Aufgaben und Inhalte eines Rekultivie
rungsplanes mit Schwerpunkt Folgenut
zung Naturschutz

Gesetzliche Grundlage für die Erstellung von Re
kultivierungsplänen ist der Artikel 6 des Bayeri
schen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG). Es ist 
unbestritten, daß die Erweiterung oder Neuanlage 
eines Steinbruchs einen gestattungs- oder anzeige
pflichtigen Eingriff im Sinne des o.g. Artikels dar
stellt. Demzufolge ist es Aufgabe eines Antragstel
lers, die Auswirkungen eines Eingriffes zu beschrei
ben, zu bewerten und Vorschläge zu Vermeidung, 
Verminderung, Ausgleich und Ersatz zu erarbeiten. 
Dabei ist die Frage zu beantworten, inwieweit er
hebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen von 
Naturhaushalt und Landschaftsbild auftreten.
Art. 6b, Abs. 4 u. 5 BayNatSchG nennt auch das 
geeignete Instrumentarium zur Formulierung der 
nötigen Kompensationsmaßnahmen eines Eingrif
fes. Er führt aus, daß der Landschaftspflegerische 
Begleitplan, der im vorliegenden Fall mit dem Be
griff Rekultivierungsplan gleichzusetzen ist, die 
zum Ausgleich oder Ersatz eines Eingriffes erfor
derlichen Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege in Text und Karte darstellt. Der 
landschaftspflegerische Begleitplan, der entweder 
ein eigenständiges Werk sein kann oder Teil eines

Fachplanes, ist Gegenstand des Gestattungsverfah
rens und ist entsprechend dessen Ergebnis zum In
halt des behördlichen Bescheides zu machen. 
Neben der Erfüllung der gesetzlichen Anforderun
gen hat der Rekultivierungsplan weitere Funktio
nen, derer man sich bei dessen Erstellung zumindest 
bewußt sein sollte. So dient die auf der Basis der 
Maßnahmenplanung erarbeitete Kostenschätzung 
den Behörden als Grundlage für die Festsetzung von 
Sicherheitsleistungen, die der Antragsteller vor Be
ginn der Maßnahme hinterlegen muß. In der Praxis 
bedeutet dies, daß Maßnahmen um so schwieriger 
in einer Planung durchzusetzen sind, je teurer sie 
sind. Der Rekultivierungsplan kann außerdem eine 
wichtige Entscheidungsgrundlage für die vom Ab
bau betroffene Gemeinde darstellen (z.B. bei bau
rechtlichen Genehmigungen im Rahmen des Ab
baus). So kann es Vorkommen, daß die Fachinhalte 
des Planes nicht nur mit den Naturschutzbehörden 
abgestimmt werden müssen, sondern auch vor dem 
Gemeinderat "verteidigt" werden müssen.
Die wichtigsten Inhalte eines Rekultivierungspla
nes sind:
• Analyse und Bewertung des aktuellen Zustan

des von Natur und Landschaft (Status quo ante) 
auf dem geplanten Steinbruchgelände sowie 
dessen Umfeld.

• Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens 
auf Natur und Landschaft sowie insbesondere 
die Hervorhebung der auftretenden Konflikte.

• Darstellung von Maßnahmen zu Vermeidung 
bzw. Minimierung der Beeinträchtigungen so
wie der Maßnahmen zu Ausgleich und Ersatz 
der nicht vermeidbaren Auswirkungen.

• Konzeption und Darstellung der Renaturie- 
rungsplanung im Steinbruch und im nahen Um
feld mit Maßnahmen zu Gestaltung, Pflege und 
Entwicklung.

2 Problem- bzw. bedarfsorientierte Daten
erhebung

Die Festlegung des Untersuchungsrahmens wird in 
einem Abstimmungsprozeß zwischen Planer und 
Gutachter, Fachbehörde und Auftraggeber festge
legt. Das Untersuchungsspektrum soll eine ausrei
chend genaue Grundlage für die Rekultivierungs
planung liefern. In der Praxis reicht das Spektrum 
von der Auswertung vorhandener Unterlagen sowie 
einer Biotoptypenkartierung bis hin zu einem vor
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Tabelle 1

Struktureinheiten im Steinbruch Guttenberg, Lkr. Kulmbach (BÜRO FÜR ÖKOLOGISCHE STUDIEN 1993)

Sym bol S tru k tn re m h e it v o rk o m m en d e  V egeta tionse iiih  e iten

W G S te ilw an d  g eg lied er t: s trukturreich  m it Felssim sen, 
k leinen  S chuttkegeln , Ü berhängen , R itzen  und  Spalten

vegetationslos; m it k rau tiger V egeta tion  un d  G ebüschen ; 
vo n  G ehölzen  dom iniert 
(siehe V egetationseinheit N r. 3)

W U G S te ilw and  u n g e g lie d e r t: re lativ  g latte  Steilw ände, am  
F uß  d e r W and  jed o c h  m eist k leine Schuttkegel

vegetationslos

W S S te ilw an d  m it  h o h e m  S c h u ttan te il: S teilw and m it 
b re iten  F elsschu ttbändem  oder h ohem  A nteil an 
B lockschutthalden

vegetationslos; vorw iegend k rautige V egetation; m it k rau tiger 
V egetation  und  G ebüschen
(siehe V egetationseinheit N r. 3 sow ie G esellschaft des 
Schm alblättrigen H ohlzahns, e inzelne Salw eidenbüsche, 
Salw eidenvorw ald a u f  Felsschutt)

SB S ohle  b e fa h re n : verd ich te te  und  noch befahrene  Be
re iche  d e r S te inbruchsohle, vo n  P lateaus, B ennen  
un d  T errassen

vegetationslos

SUB Sohle  u n b e fa h re n : verd ich te te , w enig  befahrene  bzw . 
unbefah rene  B ereiche  d e r Steinbruchsohle, der 
P lateaus, T erassen  und  B ennen

vorw iegend k rautige V egetation; m it k rau tiger V egeta tion  u nd  
G ebüschen
(halb trockenrasenartige S te influren , z .T .  le ich t vertauscht)

G E G e w ä sse r  e p h em er: g roße  P fützen , bei T rockenheit 
austrocknende T üm pel, m eist m it schlufSg-tonigen 
A blagerungen

vegetationslos; m it k rau tiger V egeta tion  un d  G ebüschen 
(U fervegetation  m it B reitblättrigem  R ohrko lben , W eiden
gebüsche, Schlickflächen)

G A W a s s e ra u s tr i t te  a n  F e lsen vegetationslos

G P G e w ä sse r  p e re n n ie re n d : dauernd w asserführende 
S tillgew ässer (Seen, Teiche) un terschiedlicher T iefe

vegetationslos; allenfalls rundlich m it W eidengebüsch

G F G e w ä sse r f ließend : k leine G erinne, Bäche m it krau tiger V egetation  und  G ebüschen 
(w ie G E , v .a . W eidengebüsch)

H H a ld e n  u n d  H ä n g e  untersch ied licher Exposition , N ei
gung  un d  K örnung , h ierzu  w urden  nicht nu r die aufge
schütteten  H alden  im  E ingangsbereich  gezäh lt sondern 
auch H angru tsche  un d  k leinere Schutthaufen, -halden 
an  den  S teilw änden sow ie d ie  B öschungen an  d e r A uf- 
fahrtsstraße

vegetationslos; vorw iegend krau tige  V egetation; 
m it krau tiger V egetation  un d  G ebüschen; 
vo n  G ehölzen  dom iniert
(G es. des Schm alblättrigen H ohlzahns, S alw eidenbüsche und  -  
vorw ald  a u f  fe ingrusig-stein igem  S ubstrat; o ffene H uflattich- 
G es. m it L andreitgras o d e r L andre itg rasfilz  a u f  
schluffig-tonigem  S ubstrat; B estände des W anzensam ens 
und  ju n g e  H uflattichfluren  sow ie versch iedene P flanzungen  a u f  
Sand; N r. 4  a u f  Schotterhalden ;südexpon ierter S te in rasen  und  
nordexpon ierter, vo n  k rautigen  A rten  dom in ierter Bestand 
sowie Salw eidenvorw ald a u f  B lockschutt)

P P la te a u lag e n  a u f  H alden  Qm Steinbruch G uttenberg nur 
be i den  Sandhalden)

vegetationslos, vorw iegend krau tige  V egeta tion  
(halb trockenrasenartige Sandflur)

die Planung geschalteten botanisch-zoologischen 
Gutachten. Die Festlegung des Untersuchungsum
fanges ist vor allem vor dem Spannungsfeld "öffent
licher Druck" und möglichen gerichtlichen Ausein
andersetzungen auf der einen Seite sowie der Ko
stenfrage für die nötigen Untersuchungen bzw. die 
Planung auf der anderen Seite zu sehen. Bei der 
Festlegung des Untersuchungsraumes sollte unbe
dingt darauf geachtet werden, daß das Umfeld des 
künftigen Steinbruchs als mögüche Besiedlungs
quelle für Pflanzen- und Tierarten mit berücksich
tigt wird.

2.1 Auswertung vorhandener Unterlagen

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP)

Das bayerische ABSP eignet sich als Grundlage für 
planerische Zielaussagen wie die Definition des 
Leitbildes oder auch die Festlegung von Leitarten, 
da dort über die Aussagen der Biotopkartierung

hinaus z.B. Angaben zu Vemetzungsachsen und zur 
Repräsentanz von Arten und Lebensräumen auf Na
turraumebene aufgezeigt werden. Flächenbezogene 
Aussagen zu den von der Planung betroffenen Flä
chen sind in der Regel nicht zu erwarten, da die 
Datendichte im ABSP hierzu häufig zu gering ist.

Biotopkartierung
Aus botanischer Sicht liefert die Biotopkartierung 
für eine Reihe wertvoller Biotoptypen wichtige 
Grundlageninformationen. Da sie jedoch die be
kannten Erfassungslücken im Grünland, in den 
Wäldern und auf Brachflächen aufweist, ist sie un
bedingt durch flächendeckende Erhebungen zu er
gänzen.

Sonstige Unterlagen
Die Möglichkeit, vorhandene Veröffentlichungen, 
Diplomarbeiten oder ähnliche Arbeiten als Daten
grundlage für die Rekultivierungsplanung zu ver
wenden, bietet sich in Einzelfällen an, ergibt sich
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Tabelle 2

Erfassungsgrad zoologisch wertvoller Lebensräume bei vegetationskundlichen Kartierungen (Quelle: modifiziert 
nach SCHLUMPRECHT & VÖLKL 1992)

Schutzwürdige Schlangenvorkommen

Art Anzahl Vorkommen nicht erfaßt in %

Ringelnatter 11 27,3

Schlingnatter 9 22,2

Kreuzotter 21 81,0

Vorkommen von gefährdeten Heuschreckenarten

Art Anzahl Vorkommen nicht erfaßt in %

Isophya kraussi 2 100

Mecosthethus grossus 11 64,6

Decticus verrucivorus 8 50,0

Chortippus apricarius 9 44,4

allerdings insgesamt sehr selten. Nur wenn in der
artigen Arbeiten exakte Flächenzuweisungen mög
lich sind, die das Planungsgebiet betreffen, können 
die Daten verwendet werden.

2.2 Zusätzliche Erhebungen im Gelände

Die Auswertung der vorhandenen Unterlagen zeigt 
die Wissenslücken auf, die durch eigene Untersu
chungen zu schließen sind. Sollen die im Gelände 
erhobenen Daten auch als ökologische Beweissi
cherung dienen, müssen Mindeststandards einge
halten werden (VUBD 1994).

Botanik
Es sind vor allem eine flächendeckende Biotopty
penkartierung durchzuführen und für die natur
schutzfachlich wertvollen Biotoptypen möglichst 
vollständige Artenlisten zu erstellen. Die detaillier
ten Anforderungen an die Untersuchungsgenauig
keit werden mit den Fachbehörden abgeklärt. Für 
die Maßnahmenplanung ergibt sich ein großes 
Problem daraus, daß in der Regel die durch den 
Steinbruch bzw. die Rekultivierung neu geschaffe
nen Standorte nicht mehr vergleichbar sind mit den 
ursprünglichen Standorten, deren Bestände genauer 
untersucht wurden. Wichtig für die fachlich fundier
te Formulierung von Rekultivierungsmaßnahmen 
ist botanisches Grundlagenwissen über die Sukzes
sionsvorgänge auf den Standorten im Steinbruch. 
Bei Steinbrucherweiterungen ist deshalb eine Erfas
sung der vorhandenen Strukturtypen im bestehen
den Steinbruch sehr hilfreich (siehe Tabelle 1). 
Wichtige Zusatzinformationen liefern außerdem 
Angaben über die Sukzessionsdauer auf einzelnen 
Flächen (z.B. durch Befragung der Steinbruchbe
treiber). Bei neuen Steinbrüchen wären Vergleiche

mit benachbarten Abbaustellen gleicher Geologie 
wünschenswert. Derartige Untersuchungen sind je
doch in der Regel aus finanziellen Gründen nicht 
durchsetzbar.

Standortbezogene Informationen 
Neben der Erfassung von Arten und Biotoptypen 
sind gerade für die Formulierung von Maßnahmen 
standortbezogene Informationen von großer Bedeu
tung. Da im Rahmen der Rekultivierungsplanung 
Standorte neu geschaffen werden, sollte man sich an 
bereits bestehenden vergleichbaren Sekundärstand
orten orientieren. Wichtige zu erfassende Parameter 
sind:

Substrat/Boden,
Wasserversorgung,
Exposition,
Entstehung des Standortes,
Alter von Sukzessionsstadien,
Nähe zu Besiedlungsquellen.

Zoologie
Über die Zoologie eines von der Planung betroffe
nen Gebietes liegen häufig keinerlei Informationen 
vor. Hinzu kommt, daß zoologisch wertvolle Struk
turen bzw. Lebensräume (oder auch Teillebensräu
me) über botanische Erhebungen wie die Biotopkar
tierung zum Teil nur unzulänglich erfaßt werden. In 
diesem Zusammenhang sei auf die Veröffentlichung 
"Der Erfassungsgrad zoologisch wertvoller Lebens
räume bei vegetationskundlichen Kartierungen" 
(SCHLUMPRECHT & VÖLKL 1992) verwiesen. 
Hier wurden z.B. Schlangen- und Heuschrecken
vorkommen im Fichtelgebirge hinsichtlich des Er
fassungsgrades ihrer Lebensräume (Biotope) im 
Rahmen der Biotopkartierung ausgewertet. Dabei 
ergab sich das in Tabelle 2 dargestellte Bild.
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Tabelle 3

Vorkommen gefährdeter Tierarten im Planungsraum (Auszug aus Renaturienmgsplan Guttenberg, OPUS 1994). 
RLBY = Rote Liste Bayern.

Artengruppe Gefährdungsgrad und Arten Biotoptyp/Fundort

Landschnecken RLBY 4S: Aegopinella minor SW-exponierter Laubwaldsaum auf
(Gastropoda) der Guttenberger Seite oberhalb des 

Steinbruchs;
RLBY 4R: Arion rufus feuchte Abflußrinne im Osten 

(Erweiterungsgebiet); Laubwaldsaum 
auf der Guttenberger Seite oberhalb 
des Steinbruchs;

RLBY 4R: Carychium minimum feuchte Abflußrinne im Osten 
(Erweiterungsgebiet), Fichtenforst;

RLBY 4R: Columella edentula feuchte Abflußrinne im Osten 
(Erweiterungsgebiet);

RLBY 4R: Helicigona lapicida Laubwaldbereiche an Spitzberg und 
Pressecklein;

RLBY 3: Succinella oblonga feuchte Abflußrinne im Osten 
(Erweiterungsgebiet), Feldgehölz 
im Umfeld;

RLBY 4R: Vertigo pygmaea extensiv genutztes Grünland im Osten

Tagfalter RLBY 4: Colias hyale magere Säume, blütenreiche Wiesen, 
artenreiche Ackerbrache im Osten 
(auch auf den Erweiterungsflächen);

RLBY 2: Heodes alciphron magere Säume, blütenreiche Wiesen 
im Osten, S-SO-exponierter Block
schutthang am Spitzberg;

RLBY 3: Heodes tityrus Wiesen, magere Säume, artenreiche 
Ackerbrache im Osten (auch auf den 
Erweiterungsflächen);

RLBY 3: Heodes virgaureae artenreiche Ackerbrache, magere 
Säume im Osten;

RLBY 3: Mellicta aurelia magere Säume, blütenreiche Wiesen, 
artenreiche Ackerbrache im Osten, 
Huflattichflur auf der Staubhalde im 
Steinbruch;

RLBY 4: Mesoacidalia aglaja nur im Steinbruch: S-SO-exponierter 
Blockschutthang am Spitzberg, 
schattiger Waldrand und Schlagflur 
im Nordeck des Steinbruchs;

RLBY 4: Papilio machaon magere Säume und blütenreiche 
Wiesen sowie im Eschenwald im 
Osten (auch auf der Erweiterungs
fläche);

RLBY 3: Fixenia pruni magere Säume im Osten, Huflattich
flur auf der Staubhalde im Stein
bruch.

Bei der Auswahl der zu kartierenden Tiergruppen 
sollten folgende Punkte beachtet werden:

Die Ergebnisse müssen Aussagen liefern über
• zusammengehörende Biotopkomplexe, bzw. 

Strukturtypen
—*■ geeignete Tiergruppen: Vögel, Amphibien, 

Tagfalter
• kleinräumige, artenschutzfachlich relevante 

Strukturen
-*■ geeignete Tiergruppen: Wildbienen, Tot- 

holz-bewohnende Käfer, Mollusken, Heu
schrecken

• frühere Zustände von Biotopen
geeignete Tiergmppe: Schnecken(gehäuse)

• vegetationskundlich schwer typisierbare Flä
chen bzw. Flächen von geringer vegetations- 
kundlicher Bedeutung
-*■ geeignete Tiergruppen: Spinnen, Tagfalter, 

Mollusken, Laufkäfer 
Fließgewässer

geeignete Tiergruppen: Fische, Makrozoo- 
benthos, Mollusken.

Neben den Artengruppen müssen auch zoologisch 
relevante Strukturen erfaßt werden, da gerade der-
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Abbildung 1

Teilausschnitt der südexponierten Blockhalde unterhalb des Spitzbergs

Abbildung 2

Gesamteindruck des Blockschutthanges unterhalb des Spitzbergs

artige Strukturen wichtige Informationen für Rekul
tivierungsmaßnahmen liefern. Folgende Informa
tionen sind von besonderer Bedeutung:
- Bäume mit abgestorbenen Partien,
- liegendes Totholz,
- Spechthöhlen,
- Steinhaufen; Mauerreste; Felsspalten,
- Reisighaufen,
- offene Sandstellen,
- kleine Tümpel,
- Quellaustritte, Hangvemässungen,

- aufrechtstehende Pfosten, Stangen.

3 Aufbereitung der biologisch-ökologischen 
Information

Bei der planungsorientierten Aufbereitung der bio
logisch-ökologischen Informationen sollte unbe
dingt mit unterschiedlichen Medien gearbeitet wer
den. Ziel ist eine möglichst anschauliche Darstel
lung von Lebensräumen, bzw. von Biotopen und 
Biotopkomplexen.
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Text:
Folgende Inhalte sollten im Text erläutert werden:

Erläuterung der Biotoptypen bzw. Pflanzenge
sellschaften,
Erläuterung der Lebensraumansprüche wichti
ger Arten,
Beschreibung der nötigen Strukturen für be
stimmte Tierarten,
Aussagen zu deren regionalen Vorkommen bzw. 
zur Seltenheit,
Herausarbeiten planerischer Leitarten bzw. Ziel- 
Vegetationstypen,
Angaben zu Besiedlungsmöglichkeiten, 
Angaben zu Vemetzungsmöglichkeiten sowie 
Angaben zu vermeidbaren Beeinträchtigungen.

Tabellen:
Beschreibt man in der oben genannten Form viele 
Arten, bzw. wurden viele Tiergruppen untersucht, 
stellt sich häufig das Problem, daß die Texte sehr 
lang werden. Deshalb sollten die wichtigsten Infor
mationen in tabellarischen Übersichten dargestellt 
werden (Beispiel: siehe Tabelle 3).

Photos:
Photos können bestimmte Lebensräume besser ver
anschaulichen als jegliche textliche Beschreibung 
(vgl. Abb. 1 und 2).

Skizzen:
In Skizzen können - zusätzlich zu Photos - vor allem 
wichtige Details von Lebensräumen klarer heraus
gearbeitet werden (vgl. Abb. 3 und 4).

4 Planerisches Leitbild

4.1 Allgemeine Anmerkungen zur Abbau
planung und der Berücksichtigung 
naturschutzfachlicher Belange

1. Bei der Formulierung von Zielvorgaben für 
Maßnahmen sollte man sich, so gut es geht, an 
Beispielen aus der Umgebung, bzw. falls diese nicht 
vorhanden sind, an Beispielen aus der Fachliteratur 
orientieren (Umfassende Arbeiten diesbezüglich: 
LANDES ANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BA
DEN-WÜRTTEMBERG 1992; GILCHER 1995: 
LANDSCHAFTSPFLEGEKONZEPT BAYERN 
(LPK), Band 11.17 Steinbrüche)

2. Angestrebt werden soll eine Abbauplanung, im 
Rahmen derer bestimmte Teilflächen des Stein
bruchs möglichst frühzeitig vollständig ausgebeutet 
und somit aus der weiteren Nutzung des Betriebes 
genommen werden können, damit dort möglichst 
schnell eine ungestörte Sukzession beginnen kann. 
Allerdings ist eine solche Vorgehensweise aus 
Gründen des Betriebsablaufes selten möglich.

3. Es sollte ein möglichst geringer Oberflächenver
brauch pro Jahr angestrebt werden. Dies kann am

ehesten mit einer durchgängigen Abbaufront (je 
nach Steinbruch-Gesamthöhe auf verschiedenen 
Ebenen gleichzeitig) bis hin zur Tiefsohle erreicht 
werden. Dies bedeutet wiederum, daß sehr schnell 
in die Tiefe auf verschiedenen Niveaus gleichzeitig 
abgebaut werden muß.

4. Der Flächenverbrauch für Abraumhalden und 
Oberbodenmieten ist bei der Gesamtplanung zu be
rücksichtigen.

5. Der Erhalt von Besiedlungsquellen für Arten im 
Umfeld des Steinbruchs muß bedacht werden.

6. Es ist frühzeitig zu klären, ob evtl. Teilverfüllun
gen mit autochthonem Abraummaterial oder mit 
Fremdmaterial (z.B. inerter Bodenaushub) durchge
führt werden müssen.

7. Es ist frühzeitig zu klären, ob der Steinbruch 
Grundwasser anschneidet und sich im Verlauf des 
Abbaus eine Wasserfläche ausbildet, die bei der 
Rekultivierungsplanung zu berücksichtigen ist.

8. Ein wichtiges naturschutzfachliches Ziel ist ein 
möglichst großflächiges Gewährenlassen von Suk
zession und dadurch ein relativ geringer Pflegeauf
wand.

4.2 Beispiel für eine Leitbildformulierung

Das Beispiel für die Leitbildformulierung ist dem 
Renaturierungsplan für die Erweiterung des Stein
bruchs Guttenberg im Landkreis Kulmbach ent
nommen (OPUS 1994). Die Leitbilder orientieren 
sich sehr stark an vorhandenen positiven Entwick
lungsansätzen im bestehenden Steinbruch:

Südexponierte und möglichst reich strukturierte 
Steilwände und Schutthalden-.
Neuschaffung von besiedelbaren Standorten für 
trockenheits- und wärmeliebende Tier- und 
Pflanzenarten sowie Optimierung der Bruthabi
tate von Felsenbrütem, insbesondere Uhu (Leit
art).

Nord- und nordwestexponierte Steilwände mit 
einem Wechsel von bermenreichen Abschnitten 
und größeren Schutthalden am Fuß der Steil
wände:
Entwicklung von Pionierwaldstadien mit einem 
großen Anteil an Salweiden. Zielarten sind 
Schmetterlingsarten wie der Trauermantel und 
der Große Schillerfalter sowie unter den Pflan
zen Hieracium piloselloides und Galeopsis an- 
gustifolia.

Sohlenbereich:
Entwicklung von Feuchtpioniervegetation und 
Feuchtwaldbereichen im Wechsel mit Feucht
grünland sowie schütteren, trockenen, wenig be
wachsenen Flächen. Zu den Zielarten gehören 
insbesondere der Flußregenpfeifer sowie Libellen- 
und Amphibienarten.
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Abbildung 3_________________________________________________________________

Beispielhafter Querschnitt für eine Rekultivierungsplanung; Zeichnung: K. HACKER
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Abbildung 4

Detailgestaltung für den Steinbruchbereich; Zeichnung: K. HACKER

5 Planung von Maßnahmenbereichen

5.1 Methodische Vorgehensweise bei der 
Erstellung der Maßnahmenplanung

Wie bereits erläutert, orientieren sich die vorge
schlagenen Maßnahmen an den Lebensrauman
sprüchen der ausgewählten Leitarten. Planungsziel 
ist die Herstellung bzw. Entwicklung der Lebens
räume dieser Leitarten, die wiederum stellvertre
tend für alle anderen Charakterarten dieser Lebens
räume stehen.

Somit dient die Beschreibung der Lebensrauman
sprüche der Leitarten (im Kapitel Bestandsbeschrei
bung) als Grundlage für die Formulierung der 
Maßnahmen. Bei Rekultivierungsplänen für Stein
brüche ist als Besonderheit zu berücksichtigen, daß 
die Endform im Innenbereich eines Steinbruchs 
nicht bis ins letzte Detail planbar ist. Bei Abbau
zeiträumen von 30 Jahren und mehr ist es unreali
stisch, vorherzusagen bzw. Pläne anzufertigen, in 
denen z.B. exakt festgelegt ist, welche Berme am 
Schluß weggesprengt wird und wo genau ein flacher 
Tümpel angelegt werden soll.
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Dementsprechend sollte man anstreben, Maßnah- 
menbereiche festzulegen, innerhalb derer dann be
stimmte Maßnahmentypen (Einzelmaßnahmen) 
formuliert werden. Die exakte Lage der einzelnen 
Maßnahmen wird dann erst im Rahmen der Umset
zung der Rekultivierung vor Ort bei einer Begehung 
bzw. im Rahmen einer Bauaufsicht festgelegt.

Bei der Beschreibung der Maßnahmen ist es wich
tig, möglichst anschauliche Vorgaben zu liefern. 
Das beginnt beim Maßnahmenplan, der nicht zu 
technokratisch aufbereitet sein sollte. Durch graphi
sche Darstellungen und evtl, durch Detailskizzen 
sollten die einzelnen Maßnahmen veranschaulicht 
werden. Auch die optische Zuordnung von Leitar
ten zu den passenden Maßnahmenbereichen kann 
das Vorstellungsvermögen verbessern. Im Textteil 
sollte ebenfalls mit Graphiken oder auch mit Photos 
gearbeitet werden.

5.2 Beispiel aus dem Rekultivierungsplan 
für den Steinbruch Guttenberg im 
Landkreis Kulmbach (OPUS 1994)

Maßnahmenbereich Südwest- bis südostexponierte 
Steilwände und Bermen, Halden und Hänge.

Vorgeschlagene Maßnahmen:

• Erhalt bereits bestehender wertvoller Block
schutt- und Felsbereiche als Besiedlungsquellen 
für Trocken-Pionierstandorte.

• Erhalt trocken-magerer Standorte im Steinbruch- 
umfeld als Besiedlungsquelle für Trocken-Pio- 
nierarten.
Schaffung reichstrukturierter Felswandberei
che, bestehend aus einem Mosaik glatter Fels
wände, Bermen, Schuttkegel mit unterschiedli
cher Körnigkeit; dort wo dies abbaubedingt ent
steht, sind keine Extra-Maßnahmen nötig; dort 
wo großflächig glatte Felswände bzw. eine sehr 
gleichmäßige Abfolge von Bermen und Steil
wandbereichen vorhanden ist, sind nach Abbau
ende einzelne Bermen zu sprengen bzw. über die 
Bruch wand fächerförmig Abraum und Sieb
schutt abzukippen. Im Verlauf der Erosionspro
zesse stellen sich natürliche Böschungswinkel 
zwischen 1 : 0,75 und 1 1,2 ein.

Gestaltung des Hangfußes; der Übergang von 
den Steilwänden zur Sohle ist mit grobkörnigem 
und nährstoffarmem Abraummaterial in unter
schiedlicher Mächtigkeit mehr oder weniger 
flach abzuböschen. Keine Verwendung von 
nährstoffreichem Substrat.

Literatur

BÜRO FÜR ÖKOLOGISCHE STUDIEN (1993): 
Fachgutachten Naturschutz zur geplanten Erweiterung 
des Steinbruchs Guttenberg, Lkr. Kulmbach. - Bayreuth.

GILCHER, S. (1995):
Lebensraum Steinbrüche. Landschaftspflegekonzept 
Bayern (LPK), Band II. 17 (Alpeninstitut GmbH Bremen; 
Projektleiter A. Ringler); Hrsg.: Bayerisches Staatsmini
sterium für Landesentwicklung und Umweltfragen 
(StMLU) und Bayerische Akademie für Naturschutz und 
Landschaftspflege (ANL), München.

LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN
WÜRTTEMBERG (1992):
Steinbrüche und Naturschutz. Literaturstudie. - Aus: Ver
öffentlichungen Projekt "Angewandte Ökologie"; Band 4.

OPUS (1994):
Renaturienmgsplan zur geplanten Erweiterung des Stein
bruchs Guttenberg, Lkr. Kulmbach. - Bayreuth.

SCHLUMPRECHT, H. & VÖLKL, W. (1992):
Der Erfassungsgrad zoologisch wertvoller Lebensräume 
bei vegetationskundlichen Kartierungen Natur und 
Landschaft, Heft 1: 3-7.

VUBD (VEREINIGUNG UMWELTWISSENSCHAFT
LICHER BERUFSVERBÄNDE DEUTSCHLANDS) 
(Hrsg.) (1994):
Handbuch der Landschaftsökologischen Leistungen. 
Erlangen.

Anschrift des Verfassers:

Dipl. Geoökologe Franz Moder
Bund der Ökologen Bayerns (BÖB) / Büro OPUS
Alexanderstr. 5
D - 95444 Bayreuth

117





Laufener Seminarbeitr. 3/96, S. 119-142 • Akad.Natursch.Landschaftspfl. (ANL) - Laufen/Salzach 1996

Anforderungen an die Aufbereitung biologischer Daten 
für die Planung

Ulrich RIEDL

1 Vorbemerkungen

Das Thema impliziert eine besondere Schwierigkeit 
des Planungsalltags: Auf der einen Seite werden 
plausible fachwissenschaftliche Anforderungen der 
Biologen an die Umweltplanungsbeiträge formu
liert (vgl. z.B. GERKEN et al. 1990; ZUCCHI1990; 
FINCK et al. 1992), auf der anderen Seite unterlau
fen viel zu oft die (finanziellen und terminlichen) 
Zwänge des "Planungsmarktes" diese auch von 
Landschaftsplanem unterstützten fachlichen Anfor
derungen.

Die bekannten Defizite in der Berücksichtigung 
faunistisch-tierökologischer Daten in der Umwelt
planung (vgl. RIECKEN 1990 und 1992) beruhen 
neben solchen äußeren "Marktzwängen" aber auch 
darauf, daß bestimmte, theoretisch als zutreffend 
und notwendig erkannte Erfordernisse planungs
praktisch nicht oder zumindest noch nicht anwen
dungsreif sind. So ist z.B. der Ansatz, über pla
nungsbezogene Bioindikation fundierte Bestands
bewertungen, Ziel- und Maßnahmenbegründungen 
zu ermöglichen, auch aus planungspragmatischen 
Gründen erwünscht und zu begrüßen; die Überle
gungen dazu sind aber erst im Stadium des Diskus
sionsvorschlages und lediglich punktuell in Praxis
tests angewendet (vgl. RIECKEN 1992). Ein ande
res Beispiel ist die Einbeziehung von kritischen 
Populationsgrößen zur Prognose der Aussterbe
wahrscheinlichkeit. So wünschenswert eine ent
sprechende praktikable Methode insbesondere für 
Eingriffsbeurteilungen von Planungsseite ist, dürfte 
sie noch lange auf sich warten lassen, da die akade
mische Naturschutzforschung hierzu erst in den An
fängen steckt (vgl. HENLE et al. 1995).

Dies alles ist hingegen kein Dispens für eine unzu
reichende planerische Argumentation mit biologi
schen Grundlagendaten. Vielmehr besteht die be
sondere Verantwortung, aus der i.d.R. unzureichen
den Datenbasis fachlich und planerisch haltbare 
Analogieschlüsse zu ziehen und plausible, nach
vollziehbare Annahmen oder Prognosen zu treffen.

Das vorgegebene Thema kann hier nur auf folgende 
Aspekte eingeschränkt behandelt werden:

• Nicht betrachtet werden Auswahlkriterien der 
zu untersuchenden Arten(gmppen) oder Erfas- 
sungs- und Bewertungsmethoden, sondern le
diglich Fragen zur Datenaufbereitung, wenn
gleich diese von jenen wesentlich abhängt.

Die Ausführungen sollen sich auf faunistisch- 
tierökologische Fragestellungen konzentrieren, 
da in der problemorientierten Aufbereitung die
ser biologischen Daten die größten Schwierig
keiten bestehen. Es werden also nicht alle pla
nungsrelevanten biologischen Daten hier be
trachtet.
Außerdem repräsentieren die im folgenden her
angezogenen Planfälle nur einen Ausschnitt 
landschaftsplanerisch relevanter Planungstypen 
und decken somit nicht alle Fälle von Umwelt
planung ab.

2 Planungs-/entscheidungsrelevante biologische 
Daten

Biologische Grundlagendaten sind bzw. werden pla- 
nungs- bzw. entscheidungsrelevant, indem sie so 
erhoben, aufbereitet und in raumbezogene Aussa
gen transformiert werden, daß sie dem jeweiligen 
Planungszweck bzw. Untersuchungsziel dienlich 
und für das Treffen von planerischen bzw. politisch
administrativen Entscheidungen von ausschlagge
bendem Belang sind. D .h, nur solche biologische 
Daten werden benötigt, die für sich oder in Flächen
aussagen transformiert im jeweiligen Planungs
maßstab verwert- bzw. darstellbar sind und das Pla
nungsergebnis mitbestimmen. Hierzu drei Verdeut
lichungen:

Im Falle der Landschaftsplanung müssen die 
Daten Kriterien oder Argumente liefern z.B. für 
die Abgrenzung von Schutzgebieten oder für die 
Formulierung von Naturschutzanforderungen 
an die Flächennutzungen.
Im Falle von Umweltverträglichkeitsstudien 
müssen sie u.a. die Beurteilung des Zustandes, 
der Vorbelastungen und Empfindlichkeiten der 
Schutzgüter, sowie Prognosen über die Umwelt
auswirkungen vorhabensbedingter Eingriffe er
möglichen.
Im Falle von Arten- und Biotopschutzplanungen 
bzw. Naturschutzkonzeptionen müssen sie ins
besondere die Wertigkeitsunterschiede von Bio
topausprägungen begründen können.

Die Datenaufbereitung, die hier näher betrachtet 
werden soll, ist also primär abhängig vom jeweili
gen Auswertungs- bzw. Planungsziel. Aus der Viel
zahl möglicher Fragestellungen können hier nur

(Fortsetzung S. 128)
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Legende zu Abbildung 1
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Abbildung 1

Ausschnitt der "Zielkarte: Arten- und Biotopschutz" aus dem Entwurf zum Landschaftsprogramm Brandenburg
(PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT 1995a)
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Legende zu Abbildung 2
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Abbildung 2

Ausschnitt aus der Erläuterungskarte I "Vorrang- und Vorsorgegebiete N atur und Landschaft", Landschaftspro- 
gramm Brandenburg (MINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND RAUMORDNUNG DES LANDES 
BRANDENBURG 1995)
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Tabelle 1

Integration der Zielkategorien des Landschaftsprogrammes Brandenburg in den LEPII

Kategorien 4 es  
Lanäesenfwiddttagg» 
platt« II

Kategorien de« Land* 
sdtaflsprogratmtt«

m  den Kategorien de« 
L and^aflspi^gransR s/Zä^seiziingen

Vorranggebiete Natur 
und Landschaft - nach
richtliche Übernahme

Naturschutzgebiete
(Bestand)

Großtrappenschon
gebiete

Beschlüsse der ehemaligen Räte der 
Bezirke/Kreise
Kemgebiete des Großtrappenschutzes

Fischotterschongebiete Beschlüsse der ehemaligen Räte der 
Bezirke/Kreise

Vorranggebiete Natur 
und Landschaft

Nationalpark (im Ge
setzgebungsverfahren)

Nationalpark (im Aufbau) Untere Oder

N aturschutzgebiete 
(Einstweilige Siche- 
rung/im Verfahren)

Feuchtgebiete inter
nationaler Bedeutung

Schutz von Feuchtgebieten als 
Lebensraum für Wasser- und Watvögel 
gemäß RAMSAR-Konvention

Feuchtgebiete 
nationaler Bedeutung

Schutz von Feuchtgebieten als Lebensraum 
für Wasser- und Watvögel gemäß AG 
"Ökologie der Wasservögel" der DDR

Haupt-und ausge
wählte Nebengewässer 
des brandenburgischen 
Fließgewässerschutz
systems

Schutz und Entwicklung von Fließge- 
wässem und fließgewässerbegleitenden 
Biotopkomplexen als Bestandteil des 
Feuchtbiotopverbundes

Landesweit wertvolle 
Bereiche - Niedermoor 
und Feuchtgrünland

Schutz- und Entwicklungsschwerpunkt
gebiete zur Förderung von Wiesenbriiter- 
populationen/feuchter, extensiv genutzter 
Niederungsgebiete aus landesweiter Sicht

Landesweit wertvolle 
Bereiche - Natumahe 
Wälder > 100 ha

Schutz natumaher Laub- und Mischwald - 
komplexe einschließlich ausgedehnter 
Moor- und Bruch waidkomplexe; 
Sicherung störungsarmer Räume als 
Lebensräume bedrohter Großvogelarten 
(Seeadler, Schreiadler, Schwarzstorch, 
Fischadler)
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Tabelle 1 - Fortsetzung

Kategorien des 
Landesentwiclchmgs« 
pians II

Kategorien des Land* 
schaftsprogramtns

M äntertingen m  den Kategorien des 
Land^aftsprogranm ^Ziätem nrigen

Landesweit wertvolle 
Bereiche -
Sukzessionsflächen auf 
T ruppenübungsplätzen

vorrangig für den Naturschutz zu sichernde 
(ehemalige) Truppenübungsplätze bzw. 
Teilflächen davon; Sicherung von 
Trockenrasen, Heiden, gehölzarmen Dünen 
und Sukzessionsflächen einschl. 
bewaldeter Pufferzonen zur Erhaltung 
ungestörter Rückzugsgebiete

Landesweit wertvolle 
Bereiche
- Standgewässer mit 

hohem Biotopwert
- spezieller Artenschutz

Schutz von Lebensräumen akut bedrohter 
Vogelarten der Röhrichte und Flußauen 
(Rohrdommel, Zwergrohrdommel, Trauer
seeschwalbe, Flußseeschwalbe);Sicherung 
von Zugvogelrast- und -Sammelplätzen 
(Schlafjplätze Gänse, Rast- und 
Sammelplätze Kranich)

Vorsorgegebiete Natur 
und Landschaft - nach
richtliche Übernahme

Landschaftsschutz
gebiete (Bestand)

Großschutzgebiete 
(Biotopsphärenreservat, 
Naturpark, 
jew. Bestand)

Sicherung großräumiger, störungsarmer, 
hochwertiger und charakteristischer 
Landschaften Brandenburgs

Vorsorgegebiete Natur 
und Landschaft

Landschaftsschutzge
biete (im Verfahren/ 
Einstweilige Sicherung)

Großschutzgebiete/ 
Naturparke im Aufbau

Sicherung großräumiger, störungsarmer, 
hochwertiger und charakteristischer 
Landschaften Brandenburgs

Europäische 
Vogelschutzgebiete/ 
Important Bird Areas

Vom MUNR zur Unterschutzstellung nach 
der EG-Vogelschutzrichtlinie 
(79/09/EWG) an das BMU gemeldete 
Gebiete zur Erhaltung der wildlebenden 
europäischen Vogelarten (Teile der Gebiete 
unter Vorrang)

Landesweiter Biotop
verbund /Bodenschutz 
(Niedermoore, grund- 
wassemahe Standorte, 
Seen(-ketten); 
Verbindungsgewässer 
des brandenburgischen 
Fließgewässersystems

Schutz und Entwicklung eines großräu
migen (Feucht-) Biotopverbundes durch 
eine der besonderen standörtlichen Situa
tion angepaßte Art und Intensität der 
Landnutzung;
Sicherung von Mindestqualitäten hinsicht
lich der Wasserqualität u. Biotopstrukturen 
für sich ausbreitende Tier- u. Pflanzenarten
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Tabelle 2

Generalisierte Kennzeichnung des regionaltypischen Arteninventars ausgewählter Biotoptypen (aus: PLA
NUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT 1994)

Beispiel: K alk tro ck en h a n g w a ld

Kurzcharakteristik: Wald trockenwarmer Kalkhänge und -kuppen mit meist artenreicher Krautschicht

Kennzeichnende Baumarten: Buche (Fagus sylvatica), Hainbuche (Caipinus betulus), Elsbeere (Sorbus 
torminalis), Stieleiche (Quercus robur)

Kennzeichnende Pflanzenarten der Krautschicht: Blauroter Steinsame (Lithospermum purpurocaeruleum), 
Pfirsichblättrige Glockenblume (Campanula persicifolia), Schwalbenwurz (Vincetoxicum hirundinaria), Weißes 
Waldvögelein (Cephalanthera damasionum), Braunrote Sumpfwurz (Epipactis atrorubens) u. a.

Kennzeichnende Pflanzengesellschaften: Seggen-Buchenwald (Carici-Fagetum sylvaticae), trockener 
Eichen-Hainbuchenwald (Querco-Carpinetum primuletosum), Eichen-Elsbeerenwald (Lithospermo-Quercetum 
petraeae)

Bedeutung für Tierarten (Auswahl):

Schnecken: Macrogastra lineolata, Macrogastra plicatula, Helicodonta obvoluta, Helicigona lapicida, Laciniaria 
plicata, Cochlodina laminata, Perforatella incarnata. Discus rotundatus, Clausilia parvula u. a.

Schmetterlinge: Roter Würfelfalter (Pyrgus sertorius), Schlehenzipfelfalter (Strymonida spini), Schwalben
wurzeule (Abrostola asclepiadis), Feldahom-Blütenspanner (Eupethecia inturbata), Ahom-Ringelspanner (Cy- 
clophora annulata), Haarschuppenspinner (Ptüophora plumigera), Arten sind überwiegend an warme Saum- und 
Mantelbereiche des Waldes gebunden

Bedeutung für den Schutz von Arten und Lebensgemeinschaften: sehr hoch oder hoch, je nach Ausprägung

B eisp iel: S ü ß w a sser-S u m pf/N iederm oor

Kurzcharakteristik: Bestände von Röhrichtpflanzen und/oder hochwüchsigen Sauergräsern auf nassen 
Standorten sowie Hochstaudenfluren feuchter/nasser Standorte

Kennzeichnende Pflanzenarten: Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea), Breitblättriger Rohrkolben (Typha 
latifolia), Gemeine Teichsimse (Schoenoplectus lacustris), Schilf (Phragmites communis), Schlanksegge (Carex 
gracilis), Zweizeilensegge (Carex disticha), Blasensegge (Carex vesicaria), Rispensegge (Carex paniculata), 
Grausegge (Carex canescens), Mädesüß (Filipéndula ulmaria), Rauhhaariges Weidenröschen (Epilobium hirsu- 
tum), Gelbe Schwertlilie (Iris pseudacorus) u. a.

Kennzeichnende Pflanzengesellschaften: Rohrglanzgras-Röhricht (Phalaridetum arundinacea), Röhricht des 
Ästigen Igelkolbens (Sparganietum ramosi), Wasserschwaden-Röhricht (Glycerietum maximae), Teich-Röhricht 
(Scirpo-Phragmitetum), Teichsimsen-Röhricht (Scirpetum lacustris), Sumpfseggen-Ried (Caricetum acutifor- 
mis), Schlankseggen-Ried (Caricetum gracilis), Zweizeilenseggen-Ried (Caricetum distichae), Blasenseggen- 
Ried (Caricetum vesicariae), Rispenseggen-Ried (Caricetum paniculatae), Grauseggen-Sumpf (Carex canescen- 
tis-Agrostietum caninae), Sumpfstorchschnabel-Mädesüß-Flur (Geranio palustris-Filipenduletum ulmariae), 
Gesellschaft des Rauhaarigen Weidenröschens (Epilobio hirsuti-Convolvuletum)

Bedeutung für Tierarten (Auswahl):

Vögel: Feldschwirl, Sumpfrohrsänger, Rohrammer, Bekassine 

Amphibien: Teillebensraum zahlreicher Arten 

Reptilien: Teillebensraum der Ringelnatter (Natrix natrix)

Schmetterlinge: Braunfleck-Perlmutterfalter (Clossina selene), Feuchtwiesen-Perlmutterfalter (Argynis ino), 
zahlreiche hygrophile Nachtfalterarten mit Bindung an die o. g. Pflanzenarten als Raupenfutteipflanzen z. B. 
Schilfeulen (Mythimna-Gruppe), Rohreulen (Nonagria und Archanara), Rohrbohrer (Phragmataecia castanea)

Bedeutung für den Schutz von Arten und Lebensgemeinschaften: sehr hoch oder hoch, je nach Ausprägung
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Abbildung 3_____________________________________________________________________________

Wiesenvogelbrutgebiete im Landkreis Peine (PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT 1992)
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zwei wesentliche Auswertungs- bzw. Aufberei- 
tungsziele Platz finden, nämlich 

Flächenbewertung und 
Prognose von Eingriffsfolgen.

Ersteres wird im Kontext der Landschaftsplanung 
(Landschaftsprogramm, Landschafts[rahmen]plan), 
letzteres im Kontext der Eingriffsplanung im Stras- 
senbau exemplarisch behandelt.

Tabelle 3

Vorschläge für Einzelziele und Maßnahmen eines Landschaftsrahmenplanes (LRP) zur Darstellung im Regio
nalen Raumordnungsprogramm (RROP) (aus: PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT 1994)

Mögliche Darstellung im Regiona
len Raumordmingsprugramra

EinzeMele und Maßnahmen des Landschaftsrahmenplanes

Vorranggebiet für Natur und 
Landschaft

• ausgewiesene Naturschutzgebiete und Naturdenkmale1-* flächenhafter 
Ausprägung bzw. Bereiche mit Häufung von Naturdenkmalen

• Gebiete, die die Voraussetzung für eine Ausweisung als Naturschutz
gebiet oder Naturdenkmal (flächenhaft, Häufung von einzelnen Natur
denkmalen, s. o.) erfüllen (Darstellung von abgerundeten Kemberei- 
chen)

Vorsorgegebiete für Natur und 
Landschaft

• ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete/ausgewiesener Naturpark
• Gebiete, die die Voraussetzung für die Ausweisung als LSG (und zu

künftig als geschützter Landschaftsbestandteil2* flächenhafter Aus
prägung) erfüllen, einschließlich Hinweisen zur Erweiterung/Ergän- 
zung bestehender LSG’s

• Fließgewässer mit Verbesserung bzw. Renaturierungserfordernissen 
der Struktur und Verbesserung der Gewässergüte soweit nicht bereits 
als LSG erfaßt

• Gebiet mit vorrangigen Maßnahmen zur Sicherung der kulturland
schaftlichen Charakteristik / Offenhalten v. a. des Grünlandbereichs

• Erhalt /  Verbesserung des Grünlandbereichs

Vorsorgegebiet für Landwirt
schaft aufgrund besonderer Fun
ktionen der Landwirtschaft

• Gebiete mit vorrangigen Maßnahmen zum Grundwasserschutz gege
benenfalls auch Darstellung als Vorsorgegebiet für Natur und Land
schaft

• Gebiete mit vorrangigen Maßnahmen zum Bodenschutz, gegebenen
falls auch Darstellung als Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft

Vorranggebiet für Freiraumfunk
tionen

• Bereiche mit Erhalt/Entwicklung der Freiraumsituation zwischen und 
im Umfeld von Siedlungen

• Kaltluftabflußbahnen, Tallagen/Niederungen sowie Hanglagen mit 
überwiegendem Grünlandanteil bzw. hoher klimatischer Bedeutung 
als Frischluftquelle in Zuordnung zu größeren Siedlungen

Vorsorgegebiet für Erholung in 
Natur und Landschaft

• Bereiche der unbebauten Landschaft mit besonders günstigen, gün
stigen bis besonders günstigen und günstigen Voraussetzungen für 
das Landschaftserleben, also einer hohen Erholungseignung v. a in 
bezug auf eine landschaftsbezogene Erholung

• Bereiche, die während/nach dem Bodenabbau zu Gewässerbereichen 
mit (extensiver) Erholungsnutzung zu entwickeln sind

Gebiet zur Verbesserung der 
Landschaftsstruktur und des 
Naturhaushaltes

• Bereiche zur vordringlichen Anreicherung der Flur mit Kleinstruktu
ren, mit Bedarf zur Vergrößerung des Wald-/Gehölzanteils sowie mit 
Entwicklungsmaßnahmen zum Biotopverbund in Agrarbereichen

Gebiet zur Vergrößerung des 
Waldanteils

• Entwicklung einer naturnahen Flußaue in der Wesemiederung. Sch
werpunkte für Auwaldentwicklung im Wesertal im Bereich Heinsen/ 
Forst-Holzminden, Bodenwerder/Kemnade

Von Aufforstung freizuhaltenes 
Gebiet

• Gebiet mit vorrangigen Maßnahmen zur Sicherung der kulturland
schaftlichen Charakteristik, offenhalten v. a. des Grünlandbereichs

• Schwerpunkträume zur Sicherung und extensiven Bewirtschaftung 
von Grünland und besonderen Offenlandbiotopen

1) Naturdenkmale nur soweit darstellbar
2) geschützte Landschaftsbestandteile nur soweit darstellbar
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3 Landschaftsplanung

Die naturschutzrechtlich verankerte Landschaftsplanung 
(vgl. §§ 5-7 Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG) soll 
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirkli
chung der Ziele (vgl. § 1 BNatSchG) und Grundsätze 
(vgl. § 2 BNatSchG) des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege auf Landes-, Regional- und Ge
meindeebene als

Landschaftsprogramm,
Landschaftsrahmenplan,
Landschaftsplan bzw.
Grünordnungsplan

darlegen.
Auf der Ebene der allgemeinen Ziele des § 1 
BNatSchG ist ebenso wie in den konkretisierenden 
Grundsätzen des § 2 BNatSchG ein umfassender 
Naturschutzgedanke angelegt. Daraus resultieren 
z.B. die Ziele zur nachhaltigen Sicherung

der Vielfalt an Arten und Lebensgemeinschaf
ten,
der natürlichen Bodenvielfalt und -funktionen, 
der Quantität und Qualität des Grundwassers, 
der Regenerationsfähigkeit der Oberflächenge
wässer,
der bioklimatischen Raumfunktionen und der 
Luftqualität,
des Landschaftscharakters bzw. der landschaft
lichen Identität.

Bezogen auf die Frage, wie biologische Daten, d.h. 
Angaben zum Auftreten und Verhalten von Lebe
wesen ("BIOS") im jeweiligen Planungsraum ("TO- 
POS") Planungsrelevanz erhalten, hegt im Blick auf 
diese Ziele zunächst die Antwort nahe: indem sie 
das Teilziel "nachhaltige Sicherung der Vielfalt an 
Arten und Lebensgemeinschaften" und dafür erfor
derliche Maßnahmen begründen. In diesem Kontext 
werden Tier- und Pflanzendaten auch üblicherweise 
verwendet. Dominant ist dabei außerdem die Her
vorhebung von Arten (und mittlerweile auch Pflan
zengesellschaften und Biotoptypen) der Roten Li
sten mit dem Ziel, die Ausweisung von Vorrang
flächen zu begründen. Biologische Daten besitzen 
aber ein viel weiter reichendes, allerdings wenig 
genutztes Potential für die Landschaftsplanung. Das 
bioindikatorische Potential von Pflanzen- und Tier
arten oder Biozönosen wird zwar meist als Schutz
begründung zitiert, aber planerisch viel zu selten 
angewendet (oft wird die Nutzung des bioindikato- 
rischen Potentials der Arten und Lebensgemein
schaften dadurch verhindert, daß die knappen ver
fügbaren Finanzmittel eher für eine breit angelegte 
Analyse des Arteninventars einer Landschaft ver
wendet werden, anstatt sie in meist aufwendigere 
Sonderanalysen zu Spezialffagen, die andere Schutz
güter betreffen, zu investieren). Drei Fähe seien her
ausgegriffen:
• Im Blick auf den Bodenschutz als Teilaufgabe 

der Landschaftsplanung können z.B. durch die 
Analyse der Zersetzergemeinschaften der Bela
stungszustand von Böden gekennzeichnet und

ggf. Verbesserungsmaßnahmen z.B. über Regle
mentierung der Nutzung begründet werden (vgl. 
FRÜND & GRAEFE 1994).
Im Blick auf den Gewässerschutz ist die Anwen
dung der Saprobienindizes geläufiger und in 
Gewässergütekarten in ausgewerteter Form ver
fügbar. Bezogen auf den Grundwasserhaushalt 
können durch zielgerichtete Datenauswertung 
unter Umständen Wasserstufenkarten entwik- 
kelt werden.

• Im Blick auf das Schutzgut Klima/Luft ist die 
Bioindikation durch Flechten einsetzbar, um 
den Belastungszustand zu ermitteln und ggf. 
emittentenbezogene Forderungen zu untermau
ern.

Biologische Daten erlangen
• im Prozeß der Landschaftsplanbearbeitung dann 

Planungs- bzw. Entscheidungsreleanz, wenn sie 
landschaftsplanerische Erfordernisse und Maß
nahmen des (umfassend verstandenen) Natur
schutzes begründen können;

• im Prozeß der Integration dieser Aussagen in die 
räumliche Gesamtplanung bzw. in einzelne Fach-/ 
Eingriffsplanungen dann, wenn sie Begründungs
argumente für solche integrierbaren, d.h. um
setzbaren Maßnahmen liefern.

Die Möglichkeiten, solche Planungsrelevanz zu 
entfalten, sind auf den verschiedenen Planungs- und 
damit Maßstabsebenen der Landschaftsplanung un
terschiedlich. Dies sollen die folgenden Beispiele 
verdeutüchen.

3.1 Beispiel: Landschaftsprogramm

Die dokumentierten Legendeninhalte der "Zielkar
te: Arten- und Biotopschutz" (aus dem Entwurf zum 
Landschaftsprogramm Brandenburg, PLANUNGS
GRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT 1995a) kön
nen folgendes verdeutlichen (vgl. Abb. 1 und 2):
• Artenbezogene Zielaussagen können auf dieser 

Maßstabsebene i.d.R. zwar nur für (Ziel-)Arten 
mit großen Arealansprüchen (also insbesondere 
Vögel und Großsäuger) oder für bioindikato- 
risch wichtige Arten mit flächendeckend be
kannten Vorkommen vorgenommen werden 
(z.B. Adler, Gänse, Kranich, Großtrappe, Elbe
biber, Fischotter); es lassen sich aber grundsätz
lich auch auf dieser Maßstabsebene tierökolo
gisch relevante, räumlich-funktionale Aspekte 
in Zielaussagen transformieren. 
Artenbezogende Daten müssen unter Einbezie
hung ökologischer Erkenntnisse in (biotop-)flä- 
chenbezogene Aussagen transformiert werden, 
die auf dieser Maßstabsebene darstellbar sind.

Wenige Beispiele seien aus der dokumentierten Le
gende und dem zugehörigen Kartenausschnitt (vgl. 
Legende zu Abb. 1) herausgegriffen:
• Die Ziele "Erhalt großer, zusammenhängender, 

gering durch Verkehrswege zerschnittener Wald-
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bereiche" und "Sicherung störungsarmer Räume 
mit natumahen Biotopkomplexen... als Lebens
räume bedrohter Großvogelarten" enthalten die 
tierökologischen Erkenntnisse,

daß verinselte Kleinflächen das Aussterberi
siko für Populationen erhöhen können und 
daß Spezialisten unter den Waldbewohnem 
nur in großflächig zusammenhängenden, 
störungsarmen, historisch alten Wäldern (vgl. 
dazu NNA 1995) dauerhaft erhalten werden 
können.

• Im Ziel "Erhalt und Entwicklung großräumiger, 
natumaher Waldkomplexe unterschiedlicher Ent
wicklungsstadien" sind die Erkenntnisse aus der 
Sukzessionsforschung und der "Mosaik-Zyklus- 
Theorie" (vgl. REMMERT 1991) so umgesetzt, 
daß Prozeßschutz (nicht nur) im Wald (vgl. auch 
SCHERZINGER 1991; STURM 1993) ein wich
tiges Naturschutzziel darstellt, um ein kon
tinuierliches Angebot verschiedenster Habitat
strukturen zu schaffen.
Im Ziel "Schutz und Entwicklung eines großräu
migen Biotopverbundes von Niedermooren, 
grundwassemahen Standorten und Gewässern" 
werden u.a. die Lebensraumansprüche wiesen
brütender Limikolen sowie akut bedrohter Vo
gelarten der Röhrichte und der Flußauen berück
sichtigt und auf in den Landesentwicklungsplan 
integrierbare Flächenaussagen transformiert (vgl. 
Tab. 1).
Mit der Nennung des Ziels "Erhalt und Verbes
serung der Grundwasser- und Überflutungsver
hältnisse, extensiver Grünlandnutzung und Si
cherung der Störungsarmut in Niederungen zum 
Schutz wiesenbrütender Limikolen" wird deut
lich, daß hier konservierender Gebietsschutz 
keine hinreichende Naturschutzstrategie sein 
kann. Es werden aus landesweiter Sicht zu ent
wickelnde Feuchtgebiete gekennzeichnet und 
auf das Erfordernis der Nutzungsanpassung ver
wiesen. Dies beinhaltet den Gedanken des "nut
zungsintegrierten Naturschutzes" (vgl. PFA- 
DENHAUER 1991; RIEDL 1991).

Die Ziele für den Arten- und Biotopschutz wurden 
so formuliert, daß sie integrationsfähig für das Lan
desentwicklungsprogramm wurden. Ein "Überset
zungsschlüssel" (vgl. Tab. 1) stellt die Integration 
der Naturschutzziele in die jeweilige Kategorie der 
Raumordnung sicher (vgl. Abb. 2).

3.2 Beispiel: Landschaftsrahmenplan

Die regionalen Erfordernisse und Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege werden
i.d.R. im Landschaftsrahmenplan dargestellt (vgl. § 5 
BNatSchG). Auf dieser Maßstabsebene (ca. 1:50.000 

1:100.000) ist in aller Regel keine eigene flächen
deckende Tierartenerfassung mögüch, so daß sich die 
Aufbereitungsmöglichkeiten meist auf eine Auswer
tung der z.B. als Rasterkartierung von Artvorkommen 
oder selektive Biotopkartierung vorliegenden biologi

schen Grundlagendaten beschränken müssen. Das 
Aufbereitungsziel ist dabei insbesondere die Be
gründung von Wertigkeitsunterschieden auf der Ge
samtfläche,

um Schutzgebietsvorschläge ausarbeiten, 
die Eingriffsschwere regional bedeutsamer Pla
nungsvorhaben einschätzen und 
Naturschutzanforderungen an die Nutzungen 
formulieren

zu können.

Die Wertigkeiten ergeben sich dabei aus verschie
denen biotoptypenbezogenen und artenbezogenen 
Kriterien, wobei als artenbezogenes Kriterium die 
Gefährdung bzw. Seltenheit die häufigste und oft 
einzige Nennung ist. Wertgebende Kriterien, die 
sich aus populationsökologischen Sachverhalten 
ableiten lassen, sind wiederum allenfalls für wenige 
(Ziel-)Arten mit entsprechend darstellbaren Areal
größen und besonderen bioindikatorischen Eigen
schaften flächendeckend ermittelbar und planungs
relevant aufbereitbar.

Daher ist eine biotoptypen-, d.h. flächenbezogene 
Transformation i.d.R. nur möglich durch die Zu
sammenführung aller verwertbaren artenbezogenen 
Daten mit der flächendeckenden (aus Luftbildinter
pretation ermittelten) Biotoptypenkarte und Ablei
tung einer generalisierten Kennzeichnung des re
gionaltypischen (Teil-)Inventars von Arten und Le
bensgemeinschaften der jeweiligen Biotoptypen 
(vgl. Tab. 2).

Je nach Datenlage kann für einzelne ökologische 
Artengruppen bzw. Anspruchstypen das regionale 
Verbreitungsmuster und damit der aktuelle Bio
topflächenverbund dargestellt werden. Über die je
weiligen Lebensraumansprüche können potentiell 
nutzbare bzw. zu entwickelnde Gebiete benannt 
werden, die den regionalen Biotopverbund sinnvoll 
ergänzen (vgl. Abb. 3).

Auch auf dieser Planungs- bzw. Maßstabsebene gilt, 
daß floristisch-vegetationskundliche und faunistisch- 
tierökologische Grundlagen dann als planungsrele
vant bezeichnet werden können, wenn sie umsetz
bare Erfordernisse und Maßnahmen des regionalen 
Naturschutzes formulieren und begründen können.

Tabelle 3 zeigt exemplarisch, welche Übemahme- 
und Darstellungsmöglichkeiten von Inhalten des 
Landschaftsrahmenplans (Holzminden) in das Re
gionale Raumordnungsprogramm bestehen. Wenn 
biologische Grundlagendaten z.B. begründen kön
nen, wo der Waldanteil einer Landschaft vergrößert 
werden sollte bzw. wo Gebiete von Aufforstung 
freizuhalten sind, dann sind diese Grundlagendaten 
nicht nur planungs-, sondern auch umsetzungsrele
vant. Daher ist es generell besonders wichtig, sich 
über den jeweiligen Zweck der Planung und die 
zugehörigen Umsetzungsinstrumente bzw. -mög- 
lichkeiten zu vergewissern. Die Auswertung und 
Aufbereitung der jeweiügen Daten hat dann planty
penspezifische Zielpunkte.
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Abbildung 4

Schritte zur Darstellung von den Biotop 
kennzeichnenden Artenverbindungen

Autökologische
Analyse

" W

Das „ökologische Profil“  (Anspruchs
verhalten) der festgestellten Arten ist 
„steckbriefartig“ zu skizzieren (Litera
turauswertung, Feldbeobachtung), 
z. B.:

►  Ansprüche / Bindungsgrad an 
Standortfaktoren / Habitatstrukturen

►  Regionale Charakter-/Leitart

►  Aussagekräftige Art (gute Indika
torart f ü r ... / hochstete Art in ... 
usw.)

Zönologisch
orientierte
Synthese

Sortierung / Gruppierung der analysier
ten Arten (unterschiedlicher Taxa aber 
vergleichbaren „ökologischen P rofils“ ) 
zu

ggf. Abgleich W B?

Übertragung in 
eine Karte

werden flächendeckend kartiert und 
mit den für den jeweiligen Typ kenn
zeichnenden Artenverbindungen ge
koppelt

Abbildung 5

Ordnungs- und Darstellungsprinzip zur 
Erarbeitung der kennzeichnenden Arten
verbindungen

Flächenanteil:
Syntaxonomische r—
Artensortierungen (z. B.):

Dominante
---------  Subdominante

---------  Influente

---------  Rezedente

★  “ aussagekräftige Art hinsichtlich...”

Flächendispersion:

^  großflächig, zusammenhängend 

kleinflächig/linienhaft, homogen 

einzeln, isoliert
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3.3 Beispiel: Landschaftsplan/Grünord- 
mmgsplan

Mit diesen Plantypen wird eine Maßstabsebene er
reicht, die es aufgrund kleiner Planungsgebiete er
möglicht, flächendeckende Erfassungen ausge
wählter Tierartengruppen durchzuführen. In diesem

Kontext wurden bereits Standardauswahlen von 
Bioindikatoren (vgl. RIECKEN 1990 und 1992) 
oder sogenannter Biodeskriptoren (vgl. RECK 1990 
und 1992) entwickelt und diskutiert.
Über die Standardisierung von artengruppenspezi
fischen Erfassungsmethoden gibt es ebenfalls taug
liche Konventionen (vgl. z.B. TRAUTNER 1992).

Aufschlüsselung für einzelne Teillebensräume Ableitung der Bedeutung(srangfolge) der Biotop-/
Strukturtypen

A = Teillebensraum für Reproduktion C = Teillebensraum für Wanderung und Rast

B = Teillebensraum für Nahrungserwerb D = Teillebensraum für Überdauerung/Überwinterung

Abbildung 6

Nach Teillebensräumen differenzierte Darstellung der Strukturtypenbedeutung (Prinzip)

LEBENSZYKLUS TEIL-LEBENSRÄUME

Eiablage

Larvalent
wicklung

Schlupf

Revierab
grenzung
und
Paarung

T

Reifefraß

Migration

— r

Larvallebensraum

Jmaginallebensraum

Jagd- / Nahrungsraum

Revier

Schlechtwetter- | 
schutzraum 1

Sitz- / Spähwart^^^^

Schlaf raum |

Eiablageplatz |

Migrationsraum
Abbildung 7

Diskontinuität von Teillebensräumen am 
Beispiel der Libellen
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Es existiert bislang allerdings keine von Wissen
schaft und Planung gleichermaßen akzeptierte bzw. 
auf breiter Basis anwendungsgetestete Standard
methode zur planungsrelevanten Aufbereitung die
ser Daten.
Die folgenden Darstellungen unter Punkt 4 sind 
somit ein Diskussionsvorschlag. Sie sind nicht nur 
im Landschaftsplan anwendbar, sondern prinzipiell 
auch im Rahmen von im Maßstab vergleichbaren 
Umweltverträglichkeitsstudien, Landschaftspflege
rischen Begleitplänen u.ä..

An dieser Stelle soll daher nur noch darauf verwie
sen werden, daß auch für den Landschafts- und 
Grünordnungsplan gilt, daß biologische Grundla
gendaten dann Planungs- und Umsetzungsrelevanz 
besitzen oder entfalten, wenn sie die Erfordernisse 
und Maßnahmen des Naturschutzes und der Land
schaftspflege für die Gemeindeebene (bzw. Teile 
der Gemeinde) begründen können, die in die Bau
leitplanung integriert werden können. Auf weitere 
Ausführungen speziell zur Landschaftsplanung auf 
Gemeindeebene soll zugunsten der Darstellung von 
prinzipiellen Aufbereitungsmöglichkeiten biologi
scher Grundlagendaten hier verzichtet werden.

4 Planungsverwertbare Datenaufbereitung

Die im folgenden vorgestellten Aufbereitungsver
fahren und Darstellungsvorschläge beziehen sich 
auf den Zweck der Flächenbewertung im Biotop
schutz. Eine sachliche Basis für diese Bewertung ist 
das Herausarbeiten von Unterschieden in der Le
bensraumbedeutung, d.h. der B io to p fu n k tio n  von 
Flächen.

In drei Schritten soll mit einem b io to p ty p e n b e z o g e 
n en  Ansatz versucht werden, derart qualifizierte 
Bewertungsg r u n d la g e n  ^ ö k o lo g isch  orientiert 
aufzubereiten:
1. Herausarbeiten der kennzeichnenden Artenver

bindungen (Zönologische Synthese) des jewei
ligen Raumausschnittes (Raumbezug)

2. Darstellen von Lebensraumfunktionen und räum
lich funktionalen Beziehungen

3. Darstellen dynamischer Aspekte.
In allen drei Schritten gibt es ein grundlegendes 
Problem in der Frage des Raumbezugs. Räumliche 
Planung bzw. Flächenbewertung benötigt f l ä c h e n 
d e c k e n d e  Daten und Informationen. Insbesondere 
faunistische Daten und Bestandserfassungen liegen 
aber in den allermeisten Planungsfällen nur als 
punktuelle bzw. nicht flächendeckende Daten vor. 
Um zu vermeiden, daß Entscheidungsträger die 
nicht mit Artnachweisen belegten Biotope als "Verfü
gungsmasse" mißinterpretieren, ist es zweckmäßig, 
über A n a lo g ie s c h lü s s e  die punktuellen Daten flä
chendeckend nutzbar zu machen und für die nicht 
untersuchten Flächen jeweils vergleichbarer Habi
tatqualitäten (unter Berücksichtigung der Ausbrei
tungsfähigkeit der Arten und der Struktur der da
zwischenhegenden Flächen) ein potentielles Vor
kommen bzw. potentielle Biotopfunktionen anzu
nehmen. Sofern der Unterschied zwischen tatsäch
lichem Nachweis und fachlich begründeter Vermu
tung für Dritte nachvollziehbar kenntlich gemacht 
wird, vage Schlüsse unterbleiben und die Analogie
schlüsse von Biologen und Planem gemeinsam 
durchgeführt werden, scheint diese Vorgehensweise 
fachlich vertretbar. Das Argumentieren mit Poten
tialen entspricht außerdem dem Prinzip der Um-

Aufschlüsselung für einzelne Teillebensräume Räumlich-funktionale Beziehungen

A  =  Teillebensraum für Reproduktion 
B = Teillebensraum für Nahrungserwerb 
C = Teillebensraum für Wanderung und Rast 
D =  Teillebensraum für Überdauerung/Überwinterung

schwarze Pfeile = Konkret betrachtete/nachgewiesenene Beziehung 
weiße Pfeile = begründet vermutete Beziehung 
Pfeilstärke = Intensität der Beziehung (z. B. über die Artenzahl) 
Kürzel = Beziehung zwischen den jeweiligen Teillebensräumen

Abbildung 8

Darstellungsprinzip räumlich funktionaler Beziehungen
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Karte 4.2:
Beurteilungsgrundlagen FAUNA im Trassenbereich

Grenze des Beobachtungsraumes i 995

Vorkommen ausgewählter gefährdeter Tierarten 

Vögel

( > )  Beobachtung 1995 '

(JT) Beobachtung 1993 7

*  MdI. Schickhaus 3

Beobachtung im Nistkasten 1995 1 

Beobachtung im Nistkasten 1993 2

Eu Eule 
Fl Feldlerche 
Gr Gartenrotschwanz 
H Habicht 
M Meise 
Ms Mlttcbpechl 
Rm Rotmilan 
Wk Waitfltauz

Fledermäuse 

Beobachtung 1995 1 

Beobachtung 1993 2 

< « >  Flugrichtung

Flederm ausaktionsrau

Redermausarten 

Be Bechsteinfledermaus 
BL Brames Langohr 
Br BrettflOgerttedermaus 
GA Großer Abendsegler 
GB Große Bartfledermaus 
GM Großes Mausohr 
KA Kleiner Abendsegler 
KB Kleine Bartfledermaus 
Zf Zwergfledermaus 
F Fledermaus, Art nicht bestimmt

’ Hauptflugrichtung Im Jagdrevier

Wochenstube

Potentielles Winterquartier

Beobachtung 1993 7 

Fallenstandorte der Laufkäfer 1993 2

Insektenarten

CF C-Faher 
GF Großer Fllnkläuler 
GG Großer Grabkäfer 
KP Kleiner Puppenräubei

KlelnsJuger

Beobachtung 19951 

Beobachtung 1993 2 

Beobachtung im Nistkasten 1995 1 

Beobachtung Im Nistkasten 1993 2

Kleinsäugerarten

Ss Siebenschläfer

Amphibienarten

Bm Bergmolch 
Ek Erdkröte 
Fm Fadenmolch 
Fs Feuersalamander 
Gl Grasfrosch 
Gk Geburtshelferkröte 
Km Kammolch 
TI Teichfrosch 
Tm Telchmolcb

weltvorsorge. Bedenkt man drittens, daß Lebensge
meinschaften als offene und dynamische Systeme 
ohnehin nie komplett erfaßbar sein werden und 
somit stets ein gewisses Risiko der Fehleinschät
zung besteht, ist dieses Vorgehen begründbar.

4.1 Herausarbeiten der kennzeichnenden 
Artenverbindung des jeweiligen 
Raumausschnittes

Angesichts der bestehenden Probleme einer Bio- 
zönosetypisiemng (vgl. RIEDL 1995) kann die 
pragmatische Lösung nur darauf ausgerichtet sein 
zu veranschaulichen, daß die jeweiligen Biotope 
immer für ein heterotypisches Artenkollektiv von 
bestimmter Bedeutung sind. Dieser biozönotische 
Aspekt, der eine zweckmäßige Ergänzung oder Al
ternative zu einer auf einzelne seltene bzw. gefähr
dete Arten oder Leitarten ausgerichteten Bestands
beurteilung darstellt, kann herausgearbeitet werden, 
indem die jeweils nachgewiesenen Arten unter
schiedlicher Taxa, aber vergleichbarer Lebensraum- 
anprüche zu sogenannten A n s p r u c h s ty p e n  sortiert 
bzw. gruppiert werden (vgl. RIEDL 1985, 1990, 
1995; vgl. Abb. 4).
Diese Aufbereitung setzt autökologische Auswer
tungen voraus. Die "ökologischen Profile" der Ar
ten müssen "steckbriefartig" skizziert werden (Lite
raturauswertung). Anzustreben ist die Auswertung 
konkreter Vor-Ort-Beobachtungen der Habitatnut
zung, um die lokal- bzw. regionaltypischen Verhält
nisse herauszustellen. Desweiteren sind Angaben 
zum Bindungsgrad an bestimmte Habitat-/Struktur- 
qualitäten und ggf. zur Einstufung als Charakter- 
bzw. Leitart zusammenzutragen. Außerdem ist es 
hilfreich, insbesondere die aussagekräftigen Arten, 
also gute Indikatorarten bzw. hochstete Arten zu 
kennzeichnen.
Die Anspruchstypenerhebung sollte zunächst an
hand aller erfaßten Arten erfolgen. Es kann aber 
auch zweckmäßig sein, in einem zweiten Durch
gang nur die “ trennscharfen” Arten weiter zu be
trachten, um die Transparenz und Nachvollziehbar
keit beim Planungsadressaten zu erhöhen. Aller
dings können die weniger trennscharfen Generali
sten als Negativindikator planungsrelevant sein. 
Methodisch schließt sich an diese autökologische 
Analyse die zönologisch orientierte Zusammenfüh
rung an. Die so ermittelten Anspruchstypen werden 
den entsprechenden Biotop- bzw. Strukturtypen zu
geordnet, ggf. ist ein Abgleich der Raumeinheiten 
erforderlich. Die Zuordnung von Ansprachstypen 
und Strakturtypen ist dann, z.T. mit Hilfe von Ana
logieschlüssen, in einer Strukturtypenkarte darstell
bar.
Das hinter dieser Synopse stehende Prinzip verdeut
licht Abbildung 5.
Diese Art der Aufbereitung und Darstellung kann 
Zielwidersprüche, die sich bei Einzelartenbetrach
tung ergeben können, minimieren und einen großen 
Datenpool auf handhabbare Größe ohne Informati
onsverlust reduzieren. Des weiteren läßt sie weiter-

Legende zu Abbildung 9

gehende Interpretationen zu, so z.B., daß (im fikti
ven Beispiel) ein Strakturtyp mit geringem Flächen
anteil eine sehr hohe Bedeutung als Lebensraum für 
einen bestimmten Ansprachstyp besitzt, während 
ein flächendominanter Typ vorwiegend "Generali
sten" beherbergt. Auf solche Auswertungen kann 
dann in der Maßnahmenplanung begründend zu
rückgegriffen werden.

4.2 Darstellen von Lebensraumfunktionen 
und räumlich-funktionalen Beziehungen

Arten bzw. Ansprachstypen können herangezogen 
werden, um die L e b e n sra u m fu n k tio n  von Biotop-/ 
Strakturtypen zu kennzeichnen. Wenn die Daten
lage es erlaubt bzw. die Datenerfassung daraufhin 
konzipiert werden konnte, kann eine Aufschlüsse-
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Abbildung 9

Teillebensraumbeziehungen ausgewählter gefährdeter Tierarten (PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT 1995b)
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Tabelle 4

Jahresrhythmik der Biozönosen in der nördlichen gemäßigten Zone (nach SCHWERDTFEGER 1978, in Anlehnung an 
TISCHLER 1955 und BALOGH 1958)

Bezeichnung M onate Vegetation Vogel Arthropoden

Hiemal
Winteraspekt

November bis 
März

Winterruhe Stand- und
Strichvögel,
Wintergäste

Winterruhe

Praevernal
Vorfrühlings-
aspekf

März bis April Frühlings
blumen, 
noch keine 
Belaubung

erste Zugvögel 
treffen ein

Imagines, die 
überwintert 
haben, werden 
aktiv

Vernal
Frühlingsaspekt

Mai bis Anfang 
Juni

Belaubung 
entfaltet sich

Nestbau und 
Brutzeit

Fortpflanzung, 
hohe Dichten, 
Blattfresser

Aestival
Sommeraspekt

Mitte Juni bis 
Mitte Juli

Kulmination der 
Entwicklung

Jungvögel zer
streuen sich

Kulmination 
der Entwick
lung

Serotinal
Spätsommer
aspekt

Mitte Juli bis 
Mitte Septem
ber

Belaubung
altert

Zugvögel
beginnen
wegzuziehen

noch hohe 
Dichten, 
Beginn der 
Abwanderung 
in Winter
quartiere

Autumnal
Herbstaspekt

September bis 
Oktober

Laubfall Wintergäste 
stellen sich ein

Beginn der 
Winterruhe

hing nach Teil-Lebensräumen eine differenzierte 
Darstellung von Flächenfunktionen erbringen. Ins
besondere kann damit deutüch gemacht werden, daß 
sich die Bedeutung(srangfolge) der Strukturtypen 
(jahreszeitlich) ändern kann, wenn unterschiedliche 
Teil-Lebensraumfunktionen zugrunde gelegt wer
den (vgl. Abb. 6).
Die Betrachtung von Teil-Lebensräumen bezieht 
sich dabei auf die Fauna, da ihr Gesamt- bzw. Jah
reslebensraum i.d.R. eine räumlich und zeitüch dis
kontinuierliche Struktur aufweist (vgl. Abb. 7). 
Dem Lebenszyklus der jeweiligen Art entspre
chend, werden für die einzelnen tages- und jahres
periodischen Aktivitäten i.d.R. auch unterschiedli
che Örtlichkeiten aufgesucht. Der Jahres- oder Ge
samt-Lebensraum besteht aus spezifisch einander 
zugeordneten Teil-Lebensräumen unterschiedlicher 
Größe und Qualität bei zeitvariabler Benutzungs
dauer derselben. Den aus dem Lebenszyklus resul
tierenden funktionalen Bezügen entsprechen also 
räumliche Bezüge. Diese können transparent, und 
damit entscheidungs- und planungsrelevant ge
macht werden durch Darstellung von inhaltlich be
legten Beziehungspfeilen in Strukturtypenkarten 
(vgl. Abb. 8 und 9).

Obwohl räumlich-funktionale Beziehungen (inner
halb des Planungsgebietes und zu anderen Gebie
ten) nur einen Aspekt der vielfältigen ökologischen 
Wechselbeziehungen darstellen (Räuber-Beute-Be- 
ziehungen, Wirt-Parasit-Verhältnisse usw.), so hel

fen sie z.B. zu vermitteln, daß Flächen, ökologisch 
gesehen, nicht isoliert sind und daß nicht bloß Art
vorkommen, sondern ökologische, naturhaushaltli- 
che Aspekte zu betrachten sind. Forderungen be
stimmter Biotopverbundmaßnahmen lassen sich mit 
solchen Darstellungen plausibel machen, und die 
ökologische Einbindung der jeweils betrachteten 
Fläche ins Umfeld kann durch Darstellung der 
"Außenbezüge" belegt werden. Basierend auf den 
ökologischen Profilen der betrachteten (Ziel-)Arten 
einerseits und konkreten Feldbeobachtungen anderer
seits (z.B. Registrieren von Einflügen, Erstellen von 
Aktogrammen), können solche räunüich-funktiona- 
len Beziehungen erarbeitet werden. Dabei sollte wie
derum auf die Kennzeichnung nachgewiesener im 
Gegensatz zu begründet vermuteten wahrscheinlichen 
Beziehungen geachtet werden (vgl. Abb. 8 und 9).

4.3 Darstellen dynamischer Aspekte

Biozönosen sind als offene zugleich dynamische 
Bio-Systeme. Die Betonung dieser dynamischen 
Konstitution ist gegenüber einem immer noch zu 
sehr konservierend eingestellten Naturschutz be
sonders vordringlich. Deshalb sollte dieser Sach
verhalt bereits bei der Datenaufbereitung vermehrt 
Berücksichtigung finden. Wenngleich diese Dyna
mik strenggenommen nur mit Langzeitbeobachtun
gen (Monitoring) faßbar ist, was im Planungsalltag 
also nicht leistbar ist, sollte - auch in diesem Falle -
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Juli
Raupe ver 
puppt sich 
und Image 
schlüpt i

Winter/Fruhjahr 
Raupe lebt in 
Symbiose mit 
den Ameisen

September 
Raupe 
ernährt sich 
von der Blüte

Juli/August
Eiablage Großer

Wiesenknopf
Großer
Wiesenknopf

Abbildung 10

Der Lebenszyklus und -raum des Schwarz
blauen Moorbläulings {Maculinea nau- 
sithous)

1- schürige Streuwiese
2- schürige Futterwiese 
Blütezeit des Wiesenknopfes 
Flugzeit des Falters

r~i 1 II 1 III 1 IV I V I VI I Vil I VIII I IX I X 1 XI I XII 1

ein pragmatischer, also dem praktischen Nutzen 
dienender Ansatz versucht werden. Mit einer Daten
aufbereitung unter zeitlichen Aspekten kann ver
deutlicht werden, daß bestimmte Strukturtypen zu 
verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche Le
bensraumfunktionen haben (Eine solche zeitlich 
differenzierende Aufbereitung ist insbesondere 
auch in der Eingriffsbewertung hilfreich.). Der Jah
resperiodik der abiotischen Faktoren (z.B. Jahres
gang der Grundwasserstände, der Temperatur) ent
spricht eine Periodik der Vegetationsentwicklung 
und Tieraktivitäten (Phänologie), also eine Dyna
mik der Biozönosen (vgl. Tab. 4). Die Synchronisa
tion solcher Zyklen kann bei Spezialisten sehr eng 
und damit störanfällig sein, wie Abbildung 10 am 
Beispiel des Schwarzblauen Moorbläulings (M a c u 
lin e a  n a u s i th o u s ) verdeutlicht. (M a c u lin e a  n a u -  

s i th o u s  ist monophag an den Großen Wiesenknopf 
S a n g u is o r b a  o f f ic in a l is  als Eiablage- und Raupen
futterpflanze sowie kleptoman an die Ameisenart 
M y r m ic a  r u b r a  als Raupenwirt gebunden; vgl. 
WEIDEMANN 1986. Bei Veränderung des Mahdregi
mes, z.B. von einer einschürigen Streuwiesennutzung 
zu einer zweischürigen Futterwiese, kann S a n g u is o r 

b a  o f f ic in a l is  nicht mehr zur Blüte kommen.).

Wenn eine Bestandserfassung von Tier- und Pflan
zenarten auch auf diesen Aspekt hin angelegt wur
de, läßt sich in der Datenaufbereitung auch der 
zeitliche Aspekt visualisieren und planungsrelevant 
darlegen. Wie die Prinzipdarstellung der Abbildung

11 dazu veranschaulicht, kann z.B. vermittelt wer
den, welche Arten bzw. Anspruchstypen wann als 
Teilsiedler anzutreffen sind, wann sie Straten wech
seln oder ihren Jahres-/Gesamtlebensraum im Struk
turtyp bzw. Stratum haben.
Auf der Basis einer solchen zeitlich differenzierten 
Datenaufbereitung können außerdem die jahreszeit
lich wechselnden Lebensraumfunktionen des je
weiligen Strukturtyps (vgl. auch BLAB et al. 1989 
und 1991; HELLWIG 1994) aussagekräftig belegt 
werden. Abbildung 12 zeigt hierzu ein Darstellungs
prinzip.

5 Umweltverträglichkeitsstudien
Landschaftspflegerische Begleitplanung

Umweltverträglichkeitsstudien sollen die Auswir
kungen eines Vorhabens/Eingriffs auf die Schutzgü
ter Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, 
Luft, Klima und Landschaft, einschließlich der je
weiligen Wechselwirkungen sowie auf Kultur- und 
sonstige Sachgüter ermitteln, beschreiben und be
werten (vgl. Gesetz über die Umweltverträglich
keitsprüfung UVPG 1990).

Aus der Fülle der UVP-pflichtigen Vorhabenstypen 
sei an dieser Stelle exemplarisch der Straßenneubau 
und aus der Fülle der vorhabensbedingten Effekte 
der Flächenzerschneidungs- bzw. Barriereeffekt 
herausgegriffen (vgl. Abb. 14).
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PHÄNOLOGIE des
(nach Strafen differenzier
ten) Biotop- /Strukturtyps

SYNCHRONISATION mit A nsptuohstypen

i
.. i g

2 3 4 5 6 7 s ? 9i %o 1
PRÄVERNAL

S Baum - m ■
M S trauch- ■ /
1 K raut- s
C M oos- >
T Boden“ ■

Abbildung 11

Aufbereitungsprinzip zur räumlich-zeitlich differenzierten Biotop-/Strukturtypennutzung

Die Zerschneidungswirkung von Straßen wird zwar 
als Beeinträchtigung i.d.R. erwähnt, aber kaum ope- 
rationalisiert und belegt. Meist erfolgt nur ein Ver
weis auf die Grundlagenarbeiten, die an Kleinsäu- 
gem und Arthropoden durchgeführt wurden (vgl. 
MADER 1979, 1980). Für die Entscheidung, ob 
z.B. ein Tal, eine Niederung, auf einem Straßen
damm oder auf einer kostenträchtigen Aufstände
rung bzw. Brücke gequert werden soll, kann eine 
nachvollziehbare plausible Argumentation mit tier
ökologischen Zusammenhängen wichtige Hilfestel
lung leisten.
Hier hilft allerdings weniger eine auf Vollständig
keit des Artenspektrums abzielende faunistische 
Grundlagenuntersuchung; erforderlich ist vielmehr 
eine zweckorientierte Untersuchung, die darstellt, 
welche funktionalen Beziehungen durch eine solche

Querung unterbrochen oder behindert werden kön
nen.

Eine vorgezogene Betrachtung (z.B. im Rahmen 
des sogenannten Scopings), welche Mobilitätstypen 
der Fauna (vgl. Abb. 13) durch welche vorhabens
bedingten Einzeleffekte (vgl. Abb. 14) betroffen 
sein könnten, lenkt den Blick auf die Notwendigkeit 
einer ökologisch orientierten Datenauswertung quer 
zur taxonomischen Systematik. Eine noch so voll
ständige avifaunistische Untersuchung ist hier we
niger zielführend, als repräsentative Vertreter mög
lichst verschiedener Mobilitätstypen zu ermitteln 
und deren Reaktion auf die Zerschneidungswir
kung, d.h. das Gefährdungspotential, die möglichen 
Funktionsverluste oder -beeinträchtigungen plausi
bel zu machen.
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Biotop- / Strukturtyp x

Abbildung 12

Lebensraumfunktionen des jeweiligen Biotop-/Strukturtyps im Jahresgang (Darstellungsprinzip)

Abbildung 13 

Mobilitätstypen
(nach SCHWERDTFEGER 1978)

MOBILITÄTSTYPEN
(Mobilität = situativ variable Realisierung der Vagilität [= Fähigkeit zu 

aktivem oder passivem Ortswechsel])

Lokom otionstypen

aktive Fortbewegung; 
(hier nur: Landbew ohner)

Fossores

Grabende
(z. B.: Schaufe lgräber, S cha rr

gräber)

Reptantia

Kriechende
(z. B.: Spann- und G leitkriech- 

er, Stem m sch läng ler)

Currentia

Laufende
(z. B.: Lau fsch läng le r, Spann

läufer, Schre iter)

Nitentia

Kletternde
(z. B.: Haftkletterer, K lam m er

kletterer)

Andantia

Springende
(z. B.: Be inspringer, F lug 

springer)

Volantia

Fliegende

Transporttypen

Passives Fortbewegtwerden/ 
Verfrachtung

Hydrochor

Wasserverfrachtung,
Verdriftung

Anem ochor

Luftverfrachtung

Zoochor

Tierverfrachtung

A nthropochor

Transport / Verfrachtung 
durch den Menschen

Kom binierte Typen

139



Abbildung 14

Barriereeffekt von Talquerungen für verschiedene Migrationstypen der Fauna

Mit diesem Beispiel soll auf wichtige Bedingungen 
für eine zielführende Datenaufbereitung hingewie
sen werden:
• Am Beginn des Gutachtens müssen die richti

gen, d.h. für die erforderliche Wirkungsprogno
se zielführenden Fragen formuliert werden.

• Mit Biologen sind dann diejenigen bioindikato- 
risch prägnanten Arten(gruppen) auszuwählen, 
von denen die Beantwortung der jeweiligen Fra
ge zur Wirkungsprognose erwartet werden kann. 
Der Datenbedarf ergibt sich somit aus der zuvor 
festgelegten Aufgabenstellung (vgl. FRÜND et 
al. 1994). Das zu untersuchende Artenspektrum 
darf sich nicht danach richten, welche Taxa 
ein(e) Bearbeiter(in) beherrscht, sondern es 
müssen Bearbeiter gesucht werden, die in der 
Lage sind, die zielführenden Taxa sicher zu be
arbeiten.

• Nicht nur die Aufbereitungsziele sind zu verein
baren, sondern insbesondere auch die Aufberei
tungswege und Darstellungsmethoden, damit 
eine Nachvollziehbarkeit für Entscheidungsträ
ger erreicht werden kann.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Folgende Anforderungen an die Aufbereitung bio
logischer Daten für die Planung sind als wichtigste 
zu benennen:

• Biologische Grundlagendaten sind bzw. werden 
planungsrelevant, wenn sie den Ausschlag bei 
planerischen bzw. pohtisch-administrativen Ent
scheidungen geben. Hierzu müssen sie zweck
entsprechend und zielorientiert aufbereitet wer
den.

• Wenn sie planungs- bzw. entscheidungsrelevant 
werden sollen, müssen Biologen und Land
schaftsplaner von Beginn an kooperieren und 
dieselben Ziele verfolgen. Hierzu ist es erforder
lich, daß einerseits die Biologen den meist un
umgänglichen Planungspragmatismus, anderer
seits die Landschaftsplaner die fachwissen
schaftlichen Ansprüche verstehen, akzeptieren 
und adaptieren lernen, auch um gegenüber Auf
traggebern den zutreffenden, angemessenen Un- 
tersuchungs- und Aufbereitungsaufwand be
gründen zu können.

• Neben den Erfordernissen der Problemorientiert- 
heit, Zielgerichtetheit und planungspraktischen 
wie fachwissenschaftlichen Prägnanz sind trans
parente, d.h. anschauliche sowie leicht nachvoll
ziehbare Darstellungen und Argumentationen 
sehr wichtig, denn viele Planungsadressaten und 
Auftraggeber sind weder Biologen noch Land
schaftsplaner, viel weniger noch sind dies die von 
solchen Planungen Betroffenen.
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Zur Bearbeiterabhängigkeit faunistischer Beiträge 
am Beispiel von Heuschrecken-Erhebungen und 
Konsequenzen für die Praxis

Gabriel HERMANN

1 Einführung und Fragestellungen

"Schrecken ohne Ende - wie ein Insekt bei Baupro
jekten mitreden darf"
"Die Braunfleckige Beißschrecke nagt an den Pla
nungen"
"Winziger Hüpfer schützt Flugplatz"
Diese und ähnliche Schlagzeilen geisterten vor etwa
2 Jahren durch die südwestdeutsche Medienland
schaft. Was war geschehen? Im Rahmen der Um
weltverträglichkeitsuntersuchung (UVU) für ein 
Freiburger Bauvorhaben wurde eine Heuschrecken
art wiedergefunden, die in Deutschland seit mehr als 
20 Jahren als ausgestorben galt (HEITZ & HER
MANN 1993). Ursprüngliche Bebauungsabsichten 
gerieten dadurch ins Wanken, und man ist jetzt 
bemüht, eine Planungsvariante zu finden, die der 
Braunfleckigen Beißschrecke (Platycleis tessella- 
ta) ein Überleben im Gebiet ermöglicht.
Das Beispiel zeigt, daß Vorkommen von Tierarten 
Einfluß auf ein Planungsgeschehen haben können. 
Dies ist nicht weiter bemerkenswert, denn wäre es 
anders, so könnte auf faunistische Beiträge verzich
tet werden. Was aber wäre passiert, wenn der Bear
beiter des Heuschrecken-Fachbeitrages darauf ver
zichtet hätte, gegen Ende seiner Bestandsaufnahme 
einem ’inneren Instinkt’ zu folgen und eine eher 
uninteressant wirkende Fläche noch einmal intensi
ver zu begehen? Die Braunfleckige Beißschrecke 
wäre nicht wiedergefunden, ihr Habitat im Rahmen 
der UVU anders bewertet und mit hoher Wahr
scheinlichkeit vollständig überbaut worden.
Hier stellen sich grundsätzliche Fragen nach der Be
arbeiterabhängigkeit faunistischer Beiträge. Selbst 
wenn bei Erhebungen anerkannte methodische Stan
dards konsequent angewandt würden, bliebe zu fragen:
• Welchen Einfluß hat die Person des Bearbeiters 

auf das Resultat seiner Bestandsaufnahme?
Gibt es Unterschiede zwischen dem real vorhan
denen Artenbestand einer Untersuchungsfläche 
und der vom Bearbeiter erstellten Artenliste?

Falls letzteres zutrifft:
• Beeinflußt die Aufnahmequalität die Aussage

qualität?
• Welche Bedeutung hat dabei der jeweilige Er

fahrungshorizont?
Sind Konsequenzen für die Planungspraxis zu 
ziehen und, wenn ja, welche?

Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, wurden 
in den letzten Jahren mehrere Tests durchgeführt, 
größtenteils anhand der verhältnismäßig ’einfach’ 
zu erfassenden Artengruppe der Heuschrecken. Im 
vorliegenden Beitrag werden wichtige Ergebnisse 
bezüglich Heuschrecken dargestellt und durch zu
sätzliche Beispiele aus der Praxis von Planungsgut
achten ergänzt. Aus den gezogenen Schlüssen wird 
ein Anforderungsprofil für Bearbeiter von Heu- 
schrecken-Gutachten abgeleitet. Im Anschluß daran 
wird erörtert, inwieweit für Heuschrecken-Erhe
bungen gültige Folgerungen zur Bearbeiterabhän
gigkeit auch auf Bestandsaufnahmen anderer Tier
gruppen übertragbar sind. Der Beitrag schließt mit 
einigen grundsätzlichen Überlegungen, wie negati
ve Folgen von Erfassungs- und Bestimmungsfeh
lem bei faunistischen Planungsbeiträgen minimiert 
werden könnten.

2 Ergebnisse verschiedener Tests zur Bear
beiterabhängigkeit von Heuschrecken- 
Bestandsaufnahmen

Begonnen wurde mit einem sehr einfachen Test: 
Drei Bearbeiter erhielten die Aufgabe, in einem 
Obstwiesenkomplex von etwa 5 ha Größe (Filder
stadt, Baden-Württemberg) zeitgleich die im Hoch
sommer adulten Heuschreckenarten zu ermitteln 
(qualitative Erfassung des Artenspektrums). Zeitli
che oder methodische Vorgaben erfolgten nicht. Das 
Testergebnis zeigt Tabelle 1.
Das Gebiet erwies sich mit 10 Arten als eher arten
arm. Trotz unterschiedlichem Erfahrungshorizont 
wurden von jedem Bearbeiter alle Arten nachgewie
sen. Der Test erbrachte keine Anhaltspunkte für eine 
Bearbeiterabhängigkeit der Bestandsaufnahme.
In einem zweiten Test wurde ein wesentlich ’schwie
rigeres’ und größeres Gebiet als Testfläche ausge
wählt. Es handelte sich um einen etwa 20 ha großen 
Kalkmagerrasen-Komplex auf der östlichen Schwä
bischen Alb (Fleinheim, Baden-Württemberg). 
Aufgabenstellung war die Erfassung des Heu
schrecken-Artenspektrums mit grober Dichteschät
zung und eine auf dem Kartierergebnis aufbauende 
Bewertung des Gebietes für den Arten- und Biotop
schutz von Heuschrecken. Beteiligt waren 8 Bear- 
beiter/innen, die imabhängig voneinander arbeite
ten. Den Erfahrungshorizont der Bearbeiter hin-
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sichtlich Heuschrecken-Bestandsaufnahmen zeigt 
Tabelle 2.
Alle Testpersonen sind professionell tätige Land
schaftsökologen, jedoch mit unterschiedlichen 
fachlichen Schwerpunkten. Von vier Bearbeitern 
wurde ihr jeweils eigener Erfahrungshorizont als 
’hoch’ eingestuft, von drei Bearbeitern als ’mittel’ 
und von einem Bearbeiter als ’gering’ 
Erfassungstermine und -methoden wurden nicht 
vorgegeben, von allen Beteiligten aber protokol
liert. Die Ergebnisse waren in schriftlicher Form 
vorzulegen. Ein Informationsaustausch vor dem 
Abgabetermin fand nicht statt. Die von den acht 
Bearbeitern gewählten Methoden zeigt Tabelle 3. 
Hinsichtlich Zeitaufwand und Methodenwahl wer
den z.T. erhebliche Unterschiede zwischen den Be
arbeitern deutlich.
Von Interesse ist nun, ob sich Erfahrungshorizont 
und Methodenwahl auch in unterschiedlichen Kar
tierergebnissen niederschlagen. Tabelle 4 gibt eine 
Übersicht der insgesamt und von den einzelnen 
Bearbeitern erfaßten Arten.
Insgesamt wurden von den acht Bearbeitern 23 
Heuschreckenarten im Gebiet nachgewiesen. Es ist 
davon auszugehen, daß diese Zahl dem tatsächli
chen Gesamtartenbestand entspricht oder zumin
dest sehr nahe kommt. Eine Wiederholungsuntersu
chung im darauffolgenden Jahr (drei Kartierer) er
brachte keine zusätzlichen Artnachweise mehr.
Die Arten (Zeilen) sind nach Gefährdungsgrad und 
Repräsentanz für Halbtrockenrasen geordnet: Ge
fährdete und für Kalkmagerrasen der Schwäbischen 
Alb besonders typische Arten stehen oben, imge
fährdete und ubiquitäre Arten weiter unten. Nach 
den schwierig erfaßbaren Arten Nr. 21 - 23 wurde 
nur von einzelnen Bearbeitern gezielt gesucht, da 
sie für die Bewertung von Halbtrockenrasen wenig 
Relevanz haben. Sie sind deshalb von den übrigen 
Arten optisch abgesetzt.
Die Reihenfolge der Bearbeiter (Spalten) entspricht 
dem erzielten Erfassungsgrad, d.h., der Bearbeiter 
mit den meisten erfaßten Arten steht in der 1. Spalte, 
der mit den wenigsten Arten in der 8. Spalte.

Die von allen Bearbeitern gesuchten Arten Nr. 1 
20 wurden von zwei Bearbeitern vollzählig nachge
wiesen. Zwei Bearbeiter fanden 19 und zwei weitere 
18 Arten. Ein Bearbeiter bleibt mit nur 13 erfaßten 
Arten relativ deutlich hinter dem Ergebnis der übri
gen zurück. Bezeichnenderweise handelt es sich 
dabei um den einzigen Bearbeiter mit ’geringem 
Erfahrungshorizont’ (vgl. Tab. 2). Umgekehrt ha
ben jene Bearbeiter, deren Erfahrungshorizont als 
’hoch’ eingestuft wurde, auch den höchsten Erfas
sungsgrad.
Die einzige nach der Roten Liste Baden-Württem
berg (DETZEL et al. 1995) stark gefährdete und 
unter Aspekten des Artenschutzes sicher wichtigste 
Art (Omocestus haemorrhoidalis) wurde nur von 
fünf der acht Testpersonen im Gebiet nachgewiesen.

Tabelle 1

Test Filderstadt - Erfassung des Heuschrecken-Arten
spektrums einer Obstwiese

Bearbeiter A B c
Arten

Tettigonia viridissima X X X

Metrioptera roeseli X X X

Pholidoptera griseoaptera X X X

Nemobius sylvestris X X X

Tetrix subulata X X X

Gomphocerus rufus X X X

Chorthippus biguttulus X X X

Chorthippus bmnneus X X X

Chorthippus dorsatus X X X

Chorthippus parallelus X X X

Summe Arten 10 10 10

Erfassungsgrad (%) 100 100 100

X  =  Art erfaßt

E r f a h r u n g s h o r iz o n t D e f in it io n B e a r b e i t e r - N r .

hoch M e h r jä h r ig e  B e ru f s e r f a h ru n g  m it  p la n u n g s o r ie n tie r te n  
H e u sc h re c k e n b e s ta n d sa u fh a h m e n . S e h r  g u te  K e n n tn is  d es  
G ro ß te ils  d e r  in  D e u tsc h la n d  v e rb re i te te n  A r te n  u n d  ih re r  

H a b ita te .

1, 2 ,  4 ,  5

mittel Ü b e rd u rc h s c h n i tt l ic h e  A r te n k e n n tn is . G r u n d e r f a h ru n g  im  
E rfa s s e n  v o n  H e u sc h re c k e n -Z ö n o s e n , a b e r  o h n e  re g e lm ä ß ig e  
K a r t ie rp ra x is . K e n n tn is lü c k e n  s e lte n e r  A r te n , ih r e r  H a b ita te  

u n d  z .T .  v o n  G e sa n g sm e rk m a le n .

3 , 7 ,  8

gering O b e rf lä c h lic h e  A r te n k e n n tn is . G ru n d e r f a h ru n g  m it 

B es tim m u n g  v o n  H e u s c h re c k e n , a b e r  k e in e  E r f a h ru n g  m it 
sy s te m a tis c h e r  B e s ta n d se r fa s su n g . E r f a h ru n g s h o r iz o n t  
e n ts p r ic h t  e tw a  d e m  v ie le r  B e ru f sa n fä n g e r  u n d  D ip lo m a n d e n .

6

Tabelle 2

Test Fleinheim (Ostalb) - Erfahrungsho
rizont der Bearbeiter
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Tabelle 3

Test Fleinheim (Ostalb) - angewandte Methoden

Bearbeiter-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8

Methoden

1. Zeitaufwand

Anzahl Begehungen 3 2 2 2 2 1 1 1

davon im Mai/Juni 1 1

davon im Juli-September 2 1 2 2 2 1 1 1

Gesamt-Kartierzeit netto in h 5,5 9 9,5 8,5 7,5 4,5 3 3

2. Erfassungsmethoden

Flächendeckende Bearbeitung X X X X X X X

Kartierung auf abgegrenzten 
Teilflächen (Probeflächen)

X X X

Areal-Kartierung spezieller Arten X X X X X X

Erfassung durch optische Suche X X X X X X X X

Erfassung anhand von Gesängen X X X X X (X) X X

Erfassung mittels Ultraschall- 
Frequenzwandler (Bat-Detektor)

X X X X X

Separate Begehung am Abend (bzw. 
Spätnachmittag)

X X X X

Gezielte Suche nach Dornschrecken 
(Gattung Tetrix)

X X X X X X X

Keschern X X X X

‘Klopfen’ X

Steine wenden X X X X X

Isolations-Quadrat

Fang - Markierung - Wiederfang

x = Methode wurde angewandt 
- = Methode wurde nicht angewandt

Soweit von den Bearbeitern Abundanzen geschätzt 
wurden (Individuendichten an Hauptfundstellen), 
sind die Ergebnisse relativ ähnlich. Nur in wenigen 
Fällen unterscheiden sich die Schätzwerte für eine 
Art um mehr als 2 Dichteklassen. Wo dies der Fall 
ist (z.B. Chorthippus mollis), hat dies phänologi- 
sche Ursachen (gewählte Begehungstermine der 
Bearbeiter).
Die Bearbeiter waren angewiesen, das Gebiet auf 
Basis ihrer Untersuchungsergebnisse für den Heu
schrecken-Artenschutz zu bewerten. Grundlage bil
deten der 9stufige Bewertungsrahmen von KAULE 
(1991) und die speziell für Tiervorkommen formu
lierten Ergänzungskriterien von RECK (1990).

Die Ergebnisse der Gebietsbewertung sind in Tabel
le 5 dargestellt.

Die Bewertungsergebnisse spiegeln den unterschied
lichen Erfassungsgrad wider. Während die 5 ’er
folgreichsten’ Bearbeiter das Gebiet mit Stufe 8 als 
’überregional bedeutsam’ beurteilten, gelangten die 
3 übrigen Bearbeiter zu einer geringeren Bewer
tung: Stufe 7 (’regional bedeutsam’). Die Bewer
tungsunterschiede resultieren nicht aus einer unter
schiedlichen oder falschen Anwendung der Bewer
tungskriterien, sondern sind direkt mit dem Erfas
sungsgrad korreliert. Im vorliegenden Fall hatte die 
Erfassung bzw. Nichterfassung des stark gefährde
ten Rotleibigen Grashüpfers (Omocestus haemor-
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Tabelle 4

Test Fleinheim (Ostalb) - Gesamtartenspektrum und Erfassungsgrad

Bearbeiter-Nr. 2 1 4 5 3 7 8 6

Erfahrungshorizont hoch hoch hoch hoch mittel mittel mittel gering

RL Arten
2 1. Omocestus haemorrhoidalis I I I II I
3 2. Chorthippus mollis I n m I II III n X

3 3. Psophus stridulus I i ii I I II Kii?) X

3 4. Stenobothrus lineatus II ii in II II III ii X

3 5. Tetrix bipunctata I i E I I II i
V 6. Platycleis albopunctata I ii i II I II ii X

V 7. Metrioptera brachyptera I i i I I I X

V 8. Gryllus campestris I ii ii II I II ii X

V 9. Chrysochraon brachyptera I ii i I I II i X

10. Metrioptera bicolor I i ii I I II ii

11. Tetrix tenuicornis I ii E I E II
12. Chorthippus brunneus I i III II I II i X

13. Chorthippus biguttulus I i III II II III Kii?) X

14. Nemobius sylvestris m ii II II X III ii X

15. Gomphocerus rufus i i II III I II i X

16. Pholidoptera griseoaptera i i II II I III i X

17. Tettigonia viridissima i i I X I I E
18. Tettigonia cantans i E
19. Metrioptera roeseli E I I E I I
20. Chorthippus parallelus i II II II I II I X

Anzahl erfaßter Arten 20 20 19 19 18 18 16 13
Erfassungsgrad (%) 100 100 95 95 90 90 80 65
schwierig erfaßbare Arten, nach denen nur von bestimmten Bearbeitern gezielt gesucht wurde (geringe Bewertungsre
levanz für Halbtrockenrasen):

V 21. Isophya kraussi I
22. Barbitistes serricauda I I I I
23. Meconema thalassinum E
Gesamtzahl erfaßter Arten 22 21 20 19 19 18 17 13
Gesamt-Erfassungsgrad (%) 96 91 87 83 83 78 74 57

Legende:
E - III: Geschätzte Individuendichte bezogen auf Hauptfundstellen (4 Dichteklassen) 

Erfassungslücke
x Art erfaßt ohne Häufigkeitsschätzung

RL Rote Liste Baden-Württemberg, Entwurf zur Neufassung (DETZEL et al. 1995)
nicht gefährdet 

V Art der Vorwamliste
3 gefährdet
2 stark gefährdet

rhoidalis) eine besondere Bedeutung für die Bewer
tungsunterschiede.
Im konkreten Fall einer Naturschutz- oder Ein
griffsplanung hätte ein Bewertungsfehler in dieser 
Größenordnung z.B. in einem Variantenvergleich 
zu Planungs- oder Abwägungsfehlem führen kön
nen. Sicherlich sind entsprechende Risiken dadurch

vermindert, daß neben Heuschrecken weitere Para
meter in Gebietsbewertungen einfließen müssen 
(z.B. Vegetation, andere Faunengruppen). Nach ei
gener Erfahrung treten in der Praxis aber immer 
wieder auch Fälle auf, in denen ein Parameter den 
Ausschlag für die abschließende Bewertung einer 
Fläche gibt. (Dies ist keinesfalls ein Manko, sondern
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Tabelle 5

Test Fleinheim (Ostalb) - Bewertung des Gebietes für den Arten- und Biotopschutz von Heuschrecken

Bearbeiter-Nr. 2 1 4 5 3 7 8 6

Erfahrungshorizont hoch hoch hoch hoch mittel mittel mittel gering

Erfassungsgrad (in %) 100 100 95 95 90 90 80 65

Wertstufe 8 8 8 8 8 7 7 7

Bewertungsgrundlage: 9stufige Bewertungsskala nach KAULE (1991) und RECK (1990) 
Wertstufe 8 = überregional bedeutsam
Wertstufe 7 = regional bedeutsam

Tabelle 6

Test Wurzacher Ried - Fläche 1: Vegetationsarme Frästorffläche (trocken-feucht)

Heuschreckenarten Bearbeiter A Bearbeiter B Bearbeiter C

in mittlerer bis hoher 

Dichte/Häufigkeit

Metrioptera brachyptera (Z) 1(5) 1(3) 1(3)

Tetrix undulata II (6) 11(5) II (4)
Omocestus ventralis (Z) 1(3) 1(2) II (4)
Myrmeleotettix maculatus (Z) 1(4) II (5) 1(2)

Chorthippus montanus (Z) 1(4) II (5) II (4)

in geringer Dichte/Häufigkeit

Chrysochraon brachyptera E (1) E (1) 1(2)

Omocestus viridulus E (1) - -

Chorthippus dorsatus (Z) E (1) - -

Artenzahl (X 8) 8 Arten 6 Arten 6 Arten

Legende:

Dichteschätzung: Angabe der Abundanz an der Hauptfundstelle der Probeflächen:
E: Einzelfund auf der gesamten Probefläche
I: 1 - 10  Individuen /100 m2 an den Hauptfundstellen
II: 11 - 50 Individuen /100 m2 an den Hauptfundstellen
III: > 50 Individuen /100 m2 an den Hauptfundstellen

Häufigkeitsschätzung der beobachteten Individuenzahl über die gesamte Probefläche (in Klammem):
1: 1 Individuum 6: 51 - 100 Individuen
2: 2 - 5  Individuen 7: 101 - 200 Individuen
3: 6 - 1 0  Individuen 8: 201 - 500 Individuen
4: 11-20 Individuen 9: 501 -1 000 Individuen
5: 21 -5 0  Individuen 10: > 1000 Individuen

(Z) Ziel- und Zeigerarten

direkt mit der notwendigen Auswahl von Indikator
gruppen für eine Bewertung verknüpft, die als Indi
katoren auch stellvertretend für weitere, nicht unter
suchte Parameter - z.B. andere Artengruppen - Rück
schlüsse erlauben sollen.) Basiert dieser Parameter auf

fehlerhaften oder unvollständigen Bestandsdaten, 
so sind Fehlplanungen zumindest möglich.
In einer dritten Testreihe wurde geprüft, inwieweit 
sich die Kartierergebnisse auf kleinflächigen und 
klar abgegrenzten Probeflächen (Parzellen) bei zeit-
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Tabelle 7

Test Wurzacher Ried - Fläche 2: Streuwiese, 2jährige Spätmahd (feucht)

Heuschreckenarten Bearbeiter A Bearbeiter B Bearbeiter C

in mittlerer bis hoher 

Dichte/Häufigkeit

Conocephalus discolor 1(4) 1(3) 1(2)
Tettigonia cantans 1(5) 1(4) 1(4)
Metrioptera roeseli 1(4) 1(5) 1(2)
Metrioptera brachyptera (Z) 1(4) 1(5) 1(3)
Chrysochraon brachyptera 2 Gelege E (1) 1(3)
Chorthippus montanus (Z) II (8) II (8) HI (8)

in geringer Dichte/Häufigkeit

Tetrix subulata - 1(2) E (1)
Mecostethus grossus (Z) E (1) - 1(2)
Artenzahl (X 8) 7 Arten 7 Arten 8 Arten

vermutlich randlich 

einstrahlend

Chorthippus dorsatus (Z) E (1) E (1) -

Chorthippus parallelus 1(3) 1(2)

Legende:

Dichteschätzung: Angabe der Abundanz an der Hauptfundstelle der Probeflächen:
E: Einzelfund auf der gesamten Probefläche
I: 1 - 10  Individuen /100 m2 an den Hauptfundstellen
II: 11-50 Individuen /100 m2 an den Hauptfundstellen
III: > 50 Individuen /100 m2 an den Hauptfundstellen

Häufigkeitsschätzung der beobachteten Individuenzahl über die gesamte Probefläche (in Klammem):
1: 1 Individuum 6: 51 - 100 Individuen
2: 2 - 5 Individuen 7: 101 - 200 Individuen
3: 6 - 1 0  Individuen 8: 201 - 500 Individuen
4: 11-20 Individuen 9: 501 -1 000 Individuen
5: 21- 50  Individuen 10: > 1000 Individuen

(Z) Ziel- und Zeigerarten nach

gleicher Erfassung ähneln. Hierzu wurden insge
samt 4 Testflächen unterschiedlicher Biotoptypen 
imNSG ’Wurzacher Ried’ (Oberschwaben, Baden- 
Württemberg) von drei erfahrenen Bearbeitern un
tersucht. Die Ergebnisse der Tests zeigen die Tabel
len 6 - 9 .  Einen zusammenfassenden Vergleich der 
auf allen Testflächen jeweils ermittelten Artenzah
len gibt Tabelle 10.
Die Testreihe zeigt, daß in mittlerer bis hoher Dichte 
(bzw. Häufigkeit) vorkommende Arten auf allen 
Flächen von allen Bearbeitern vollzählig nachge
wiesen wurden. Erfassungslücken treten dagegen 
bei Arten mit geringen Dichten und bei randlich 
einstrahlenden Arten auf.
Konsequenz dieser Ergebnisse ist, daß Probeflä
chen nicht zu kleinflächig abgegrenzt werden soll
ten, da mit abnehmender Flächengröße das Risiko 
des Nichterfassens seltener Arten steigt. Für groß
flächige Gebiete wird empfohlen, Untersuchungen

grundsätzlich nicht auf repräsentative Probeflächen 
zu beschränken, sondern durch flächendeckende 
Kartierungen wichtiger Arten (’Ziel- und Zeigerar
ten’) zu ergänzen. Ein solches Vorgehen gewährlei
stet nach eigener Erfahrung einen höheren Gesamt
erfassungsgrad, der allenfalls über eine sehr hohe 
Probeflächen-Zahl erreichbar wäre. Hinzu kommt, 
daß die Kombination von Probeflächen- und Zielar- 
ten-Kartierung zeitsparender und damit auch ko
stengünstiger ist als eine alleinige Probeflächen- 
Kartierung gleicher Aussagequalität.

3 W eitere Beispiele aus der Praxis von H eu
schrecken-Bestandsaufnahm en zu N atur
schutz- und Eingriffsplanungen

Auch wenn die oben aufgezeigten Unterschiede 
nicht extrem sind, lassen die Testergebnisse den 
Schluß zu, daß bei Heuschrecken-Erhebungen eine
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Tabelle 8

Test Wurzacher Ried - Fläche 3: Ehemalige Intensivwiese in Extensivierung (frisch-feucht)

Heuschreckenarten Bearbeiter A Bearbeiter B Bearbeiter C

in mittlerer bis hoher 

Dichte/Häufigkeit

Metrioptera roeseli 1(4) 1(3) 1(3)
Chorthippus dorsatus (Z) 1(5) 1(4) 1(3)
Chorthippus albomarginatus II (7) II (6) II (5)
Chorthippus parallelus 1(6) II (5) II (7)

in geringer Dichte/Häufigkeit

Tetrix subulata 1(2) E ( l) E (1)

Tetrix undulata 1(2) - -

Mecostethus grossus (Z) E (1) - -

Chorthippus montanus (Z) 1(2) - E (1)

Artenzahl (X 8) 8 Arten 5 Arten 6 Arten

vermutlich randlich 

einstrahlend

Chorthippus biguttulus - E( l ) -

Legende:

Dichteschätzung: Angabe der Abundanz an der Hauptfundstelle der Probeflächen:
E: Einzelfund auf der gesamten Probefläche
I: 1 - 10  Individuen /100 m2 an den Hauptfundstellen
II: 11 - 50 Individuen/100 m2 an den Hauptfundstellen
III: > 50 Individuen /100 m2 an den Hauptfundstellen

Häufigkeitsschätzung der beobachteten Individuenzahl über die gesamte Probefläche (in Klammem):
1: 1 Individuum 6: 51 - 100 Individuen
2: 2 - 5  Individuen 7: 101 - 200 Individuen
3: 6 - 1 0  Individuen 8: 201 - 500 Individuen
4: 11-20 Individuen 9: 501 -1 000 Individuen
5: 21 -5 0  Individuen 10: > 1000 Individuen

(Z) Ziel- und Zeigerarten

Bearbeiterabhängigkeit des Resultats existiert und 
daß erfahrene Bearbeiter mehr Arten erfassen als 
unerfahrenere. Es sollte als selbstverständlich vor
ausgesetzt werden, daß planungsorientierte Be
standsaufnahmen prinzipiell nur von erfahrenen 
und hochqualifizierten Bearbeitern vorgenommen 
werden. Doch scheint dies nicht immer zuzutreffen, 
wie im folgenden an drei realen Fallbeispielen aus 
neueren Planungsvorhaben in Baden-Württemberg 
gezeigt werden soll.
Vorwegzuschicken ist, daß die in den Beispielen 
zum Ausdruck kommenden Fehlleistungen sicher 
nicht repräsentativ für die Praxis von faunistischen 
Bestandsaufnahmen sind. Sie kommen aber vor, 
und schon dies sollte Anlaß sein, Ergebnisse von 
Bestandsaufnahmen kritischer als bisher hinsicht
lich ihrer Realitätsnähe zu hinterfragen.

Beispiel 1:

Zur Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für ein 
geplantes Naturschutzgebiet waren früher erhobene 
faunistische Daten anderer Bearbeiter auszuwerten.

Die Artenliste eines mit Heuschrecken-Untersu
chungen beauftragten Biologen enthielt u.a. den 
Rotleibigen Grashüpfer (Omocestus haemorrhoi- 
dalis), eine hochgradig gefährdete Magerrasenart. 
Die Fundstellen waren in einer Karte verzeichnet. 
Dabei handelte es sich um Brombeergebüsche und 
Säume entlang eines eutrophen Grabens. Erwar
tungsgemäß ergab die Überprüfung angeforderter 
Belegtiere ausnahmslos Fehlbestimmungen. Hätte 
man die Fundangabe unkritisch übernommen, wäre 
man für die betreffenden Flächen zu abweichenden 
und im speziellen Fall unsinnigen Pflegeempfehlun
gen gelangt, ebenso zu einer falschen Bewertung.

Beispiel 2:

Im Rahmen einer mehrjährigen Studie über Auswir
kungen von Rebflurbereinigungen auf Tiere und 
Pflanzen wurden faunistische Daten ausgewertet, 
die von mehreren Biologen im Auftrag des Landes 
Baden-Württemberg erhoben worden waren. Die 
Heuschrecken-Artenlisten fielen durch sehr geringe 
Artenzahlen, gleichzeitig aber durch die Angabe
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Tabelle 9

Test Wurzacher Ried - Fläche 4: Feuchtwiese, einschürig

Heuschreckenarten Bearbeiter A Bearbeiter B Bearbeiter C
in mittlerer bis hoher 
Dichte/Häufigkeit
Metrioptera roeseli 1(3) 1(5) 1(5)

Mecostethus grossus (Z) 1(2) 1(5) 1(4)

Chorthippus dorsatus (Z) 1(4) 1(4) 1(4)

Chorthippus montanus (Z) 1(6) II (5) 1(5)

Chorthippus parallelus 1(3) 1(6) 1(4)

in geringer Dichte/Häufigkeit
Conocephalus discolor - E (1) -

Tettigonia cantans 1(2) 1(2) 1(3)
Tetrix subulata E (1) 1(3) E (1)

Chrysochraon dispar E (1) - -

Chrysochraon brachyptera 1(2) - 1(2)

Omocestus viridulus E ( l) E (1) -

Gomphocerus rufus 1(3) 1(2) 1(2)

Chorthippus biguttulus 1(3) - E (1)

Artenzahl (Z 13) 12 Arten 10 Arten 10 Arten

Legende:

Dichteschätzung: Angabe der Abundanz an der Hauptfundstelle der Probeflächen:
E: Einzelfund auf der gesamten Probefläche
I: 1 - 10  Individuen /100 m2 an den Hauptfundstellen
II: 11-50 Individuen /100 m2 an den Hauptfundstellen
HI: > 50 Individuen /100 m2 an den Hauptfundstellen

Häufigkeitsschätzung der beobachteten Individuenzahl über die gesamte Probefläche (in Klammem):
1: 1 Individuum 6: 51 - 100 Individuen
2: 2 - 5  Individuen 7: 101 - 200 Individuen
3: 6 - 1 0  Individuen 8: 201 - 500 Individuen
4: 11-20 Individuen 9: 501 -1 000 Individuen
5: 21 -5 0  Individuen 10: > 1000 Individuen

(Z) Ziel- und Zeigerarten

von drei hochgradig gefährdeten und aus dem ge
samten betreffenden Naturraum bislang unbekann
ten Arten auf. In einem bestimmten Weinberg wur
den von den Bearbeitern vor Durchführung der Reb- 
flurbereinigung 6 Arten nachgewiesen, darunter der 
in Baden-Württemberg vom Aussterben bedrohte 
Feldgrashüpfer (Chorthippus apricarius). Untersu
chungen nach Abschluß der Rebflurbereinigung er
brachten durch andere Bearbeiter im selben Gebiet 
Nachweise von insgesamt 13 Arten, also gegenüber 
der Voruntersuchung mehr als die doppelte Arten
zahl. Der gemeldete Feldgrashüpfer erwies sich je
doch als Fehlbestimmung, ebenso die übrigen fau- 
nistisch bemerkenswerten Arten. Es versteht sich 
von selbst, daß auf einer solchen Datengrundlage 
weder Vergleiche gezogen, noch Veränderungen be
urteilt werden können. Eine Weiterverwendung der
art mangelhafter Untersuchungsergebnisse verbie
tet sich sowohl für wissenschaftliche und faunisti- 
sche, wie auch für planerische Belange.

Beispiel 3:

In der Artenliste einer von einer Straßenplanungs
behörde beauftragten ’Ökologischen Untersuchung’ 
zur Verlegung einer Landesstraße wurden für ein 
Magerrasengebiet insgesamt 8 Heuschreckenarten 
aufgeführt. Darunter die nur in Südeuropa verbrei
tete Südliche Strauchschrecke (Pholidopterafallax) 
und der bundesweit vom Aussterben bedrohte Ge- 
birgsgrashüpfer (Stauroderus scalaris). Nach Ab
schluß der Baumaßnahmen wurden im gleichen Ge
biet Wiederholungsuntersuchungen zur Beweissi
cherung an andere Bearbeiter beauftragt. Erwar
tungsgemäß fand sich dabei keine der beiden o.g. 
Arten, jedoch wurden fast dreimal soviele Arten 
festgestellt wie vom Bearbeiter der Voruntersu
chung. Als Zyniker könnte man hier den (falschen) 
Schluß ziehen, der Straßenbau habe zum Erlöschen 
des einzigen mitteleuropäischen Vorkommens der 
Südlichen Strauchschrecke (Pholidoptera fallax)
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Test Wurzacher Ried - Vergleich der von 
3 Bearbeitern ermittelten Artenzahl auf 4 
Testflächen

Tabelle 10 nachgewiesene Anzahl A rten  in: Testfläc ien-Nr. Sum m e
1 2 3 4

m ittle rer bis hoher D ichte/H äufigkeit:

Bearbeiter A 5 6 5 4 20
Bearbeiter B 5 6 5 4 20

Bearbeiter C 5 6 5 4 20

geringer D ichte/H äufigkeit:

Bearbeiter A 3 1 7 4 14

Bearbeiter B 1 1 5 1 8

Bearbeiter C 1 2 5 2 10

V erm utlich  randlich  einstrahlend:

Bearbeiter A 2 0 2

Bearbeiter B 2 1 3

Bearbeiter C - 0 0 0

beigetragen, andererseits aber auch zu einer deutli
chen Erhöhung der Artenvielfalt. Selbstverständ
lich sind die wirklichen Ursachen der extrem unter
schiedlichen Untersuchungsergebnisse andere, 
nämlich eklatante Erfassungslücken und Fehlbe
stimmungen im Rahmen der Voruntersuchung.

4 Mindestanforderungen für professionelle 
Bearbeiter von Heuschrecken-Bestands
aufnahmen

Die Beispiele zeigen, daß selbst bei ausgebildeten 
und professionell tätigen Biologen (um die es sich 
in allen Fällen handelte) ein sicherer Umgang mit 
Bestimmungsliteratur nicht prinzipiell vorausge
setzt werden kann. Wo Erfahrung mit dem Bestim
men fehlt, mangelt es meist in noch erheblicherem 
Maße an ausreichender Erfahrung mit dem Erfassen 
und Bewerten. Mögliche Folgen sind realitätsfeme 
Beurteilungen von Flächen und im schlimmsten 
Fall Planungsfehler und falsche Abwägungsent
scheidungen.
Dem ist durch die Formulierung und Durchsetzung 
methodischer Standards (z.B. TRAUTNER 1992; 
RECK 1992; FINCK et al. 1992) nur teilweise 
vorzubeugen. Mindestens so notwendig erscheinen 
klare Anforderungsprofile an die Person des Bear
beiters faunistischer Beiträge. Speziell für Heu- 
schrecken-Gutachten sind auf Basis der Testergeb
nisse und der beschriebenen Fallbeispiele folgende 
Mindestanforderungen an die Qualifikation des Be
arbeiters zu stellen:
• Bestimmungssicherheit:

Morphologische Merkmale des Großteils 
der heimischen Arten müssen aus persönli
cher Erfahrung geläufig sein.
Hörbar singende Arten müssen anhand von 
akustischen Merkmalen sicher bestimmt 
werden können, im Ultraschallbereich sin
gende Arten mit Hilfe von Frequenzwand- 
lem (’Bat-Detektoren’).

• Gute faunistische Kenntnisse, zumindest für das 
Bundesland, in dem gearbeitet wird (d.h. Litera
turrecherche und -Studium vor Beginn der Ge
ländearbeit).

Fundierte Kenntnisse der Biologie, insbesonde
re des Verhaltens und der Erscheinungszeit ein
heimischer Arten.
Umfassende Kenntnis der relevanten Erfas
sungsmethoden und methodischer Standards für 
Planungsbeiträge.
Kennen und Erkennen von Habitaten auf der 
Grundlage persönlicher Geländeerfahrung. Min
destens 80 % der im Bezugsraum verbreiteten 
Arten sollten im Rahmen der Ausbildung schon 
selbst gefunden worden sein. Habitate der zu
sätzlichen Arten müssen aus der Literatur be
kannt sein.
Fähigkeit zur Formulierung eines ’ Erwartungs
horizonts ’ vor Beginn der Bestandsaufnahme 
(Mit welchen Arten ist im Gebiet zu rechnen?). 
Selbstkritische Einschätzung des eigenen Erfas
sungsgrades während der Bestandsaufnahme 
(Welche Arten könnten eventuell übersehen wor
den sein?). Weniger erfahrene Bearbeiter müs
sen i.d.R. deutlich mehr Zeit investieren, sich 
von einem erfahrenen Bearbeiter beraten lassen 
und/oder zusätzliche Methoden anwenden. 
Kontaktaufnahme mit erfahrenen Heuschrek- 
ken-Bearbeitem (Erfahrungsaustausch, Nach
bestimmung zweifelhafter Funde).

Dieses Anforderungsprofil ist bei ausreichendem 
Engagement von jedem, der eine entsprechende 
Ausbildung hat, zu erfüllen. Zahlreiche Heuschrek- 
ken-Bearbeiter entsprechen diesen Anforderungen 
bereits. Insofern geht es vor allem darum, den Qua
lifikations-Standard auf ausreichend hohem Niveau 
anzugleichen.

5 Übertragbarkeit auf Bestandsaufnahmen zu 
anderen Tiergruppen

Im folgenden soll die Frage andiskutiert werden, ob 
der aus den Testergebnissen und Fallbeispielen ge
zogene Schluß einer in der Praxis bestehenden Be
arbeiterabhängigkeit ein ’heuschreckenspezifisches ’ 
Problem ist oder allgemein auf Bestandsaufnahmen 
Von Arten oder Biotopen zutrifft. Berücksichtigt 
man, daß Heuschrecken aufgrund ihrer geringen 
Artenzahl als ’einfach’ erfaßbare und leicht be
stimmbare Gruppe gelten und eine weitgehend voll-

151



ständige Bestandsaufnahme durch erfahrene Bear
beiter mit verhältnismäßig geringem Aufwand mög
lich ist, so ist davon auszugehen, daß sich die Pro
blematik der Bearbeiterabhängigkeit bei artenrei
chen und schwierig bestimmbaren Gruppen noch 
erheblich verschärft.
So sind dem Verfasser für die in Planungen häufig 
untersuchte Gruppe der Tagschmetterlinge zahlrei
che Fallbeispiele bekannt, die diese Annahme erhär
ten. Erste Auswertungen hierzu ergaben, daß Bear
beiter dieser Gruppe prinzipiell mehr Arten erfas
sen, wenn bei Begehungen nicht nur nach den Fal
tern selbst, sondern auch gezielt nach Eiern und 
Raupen gesucht wird. Zahlreiche Tagfalterarten 
sind anhand ihrer Entwicklungsstadien zuverlässi
ger und auch witterungsunabhängiger nachweisbar 
als anhand der Imagines (HERMANN 1992). Vor
aussetzung ist allerdings auch hier ein spezifischer 
Erfahrungshorizont, der vielen Bearbeitern dieser 
Tiergruppe noch weitgehend zu fehlen scheint. Ei
nes von vielen Beispielen hierfür ist der Segelfalter 
(Iphiclidespodalirius), der in einem Untersuchungs
gebiet westlich von Stuttgart von mehreren profes
sionellen Tagfalter-Bearbeitem zur Flugzeit ge
sucht und nicht nachgewiesen wurde. Im gleichen 
Untersuchungsgebiet und im selben Jahr fand ein 
mit der Art sehr gut vertrauter Experte über 50 
Segelfalter-Raupen (STEINER 1996). Zwischen
zeitlich konzipierte Schutzmaßnahmen für die stark 
gefährdete Population wären vermutlich nicht ein
mal erwogen worden, wenn man der Planung allein 
die von anderen Bearbeitern ermittelten Bestands
daten zugrundegelegt hätte.
Eine oft geäußerte Forderung im Zusammenhang 
mit Bestandsaufnahmen ist die stärkere Standardi
sierung der anzuwendenden Erfassungsmethoden. 
Ziel einer solchen ist, den Bearbeiter-Einfluß mög
lichst gering zu halten und somit objektivere Ergeb
nisse zu erlangen. Es erscheint jedoch fraglich, ob 
dies möglich ist, denn auch bei stark standardi
sierten Verfahren hat der subjektive Faktor ’Erfah
rung’ Einfluß auf das Resultat. Außerdem stellt sich 
die Frage, ob standardisierte Erfassungsmethoden 
geeignet sind, nicht nur vergleichbare Ergebnisse zu 
liefern, sondern auch die wertbestimmenden Para
meter eines Gebietes (z.B. gefährdete Arten) mit 
ausreichender Wahrscheinlichkeit zu ermitteln.
Ein mehr oder weniger gut standardisiertes und 
häufig angewandtes Verfahren zur Erfassung von 
epigäischen Wirbellosen (z.B. Bodenspinnen, Lauf
käfer) ist der Einsatz von Barber-Fallen (vgl. z.B. 
DUELLI etal. 1990; MÜLLER 1984). Zur Bearbei
terabhängigkeit dieser Methode gibt es mehrere 
Hinweise; ein Beispiel soll aus RECK & KAULE 
(1993) kurz vorgestellt werden:
Hier bestand die Aufgabe für 3 Bearbeiter darin, 
einen Auewiesen-Komplex mit 3 Fallenstandorten 
hinsichtlich der Laufkäferfauna für eine Bewertung 
zu untersuchen. Die Auswahl der Fallenstandorte 
lag, wie in der Realität auch, im Ermessen der 
Bearbeiter. Aufstellen und Betreuen der Fallen so
wie die anschließende Bestimmung erfolgten ge

trennt voneinander, aber zu identischen Terminen. 
Das Ergebnis zeigt Tabelle 11.
Das Beispiel zeigt, daß auch bei einem stärker 
standardisierten Verfahren erhebliche Unterschiede 
im Ergebnis verschiedener Bearbeiter auftreten 
können. Ursachen des deutlich schlechteren Ab
schneidens von Bearbeiter B (der auch die Mehrzahl 
der wertgebenden Arten durch seine Fänge nicht 
erfaßte) sind die unzureichende Berücksichtigung 
extremerer Standorte sowie wahrscheinlich Mängel 
in der technischen Bearbeitung und/oder der Be
stimmung Erfahrungslücken eben. Genau diese 
Faktoren sind aber durch Standardisierung der Auf
nahmemethode nicht auszuschalten, sondern nur 
durch eine Standardisierung der Bearbeiter-Qualifi
kation auf ausreichend hohem Niveau.

6 Konsequenzen

Die vorgestellten Beispiele zeigen, daß mangelnde 
Qualifikation des Bearbeiters, insbesondere man
gelnde Erfahrung, ein reales Problem bei Bestands
aufnahmen ist, das die Aussagequalität biologischer 
Fachbeiträge beeinträchtigen kann. Letztlich schaf
fen aber nur gute Planungsgrundlagen die notwen
dige Akzeptanz für Belange des Arten- und Biotop
schutzes. Mit groben Fehlem behaftete Beiträge 
können dagegen umgekehrt zur pauschalen Herab
würdigung aller, auch der qualifizierten Beiträge 
führen. Was sind also für Konsequenzen zu ziehen?
Wichtig erscheint zunächst, daß der Bestandsauf
nahme im Verhältnis zur Auswertung und Darstel
lungsform ein höherer Stellenwert beigemessen 
wird. Eine Bestandserfassung kann und muß nicht 
unbedingt eine vollständige Artenliste zum Ergeb
nis haben. Sie muß aber die weitestgehende Erfas
sung der wertgebenden, d.h. der für die Beurteilung 
relevanten Arten zum Ziel haben, wobei Bestim
mungsfehler prinzipiell zu vermeiden sind. Hin
sichtlich beider Punkte bestehen in der Praxis fau- 
nistischer Fachbeiträge derzeit noch erhebliche De
fizite, die durch Methoden der Auswertung in vielen 
Fällen nicht zu korrigieren sind.
Die vom Gutachter selbst zu ziehenden Konsequen
zen wurden bereits anhand der Mindestanforderun
gen für Heuschrecken-Bearbeiter aufgezeigt. Ähn
liche Anforderungen sind allgemein an Bearbeiter 
biologischer Planungsbeiträge zu richten und vor 
allem auch zu kontrollieren. Handlungsbedarf be
steht in dieser Hinsicht zum Beispiel für die zustän
digen Naturschutzbehörden, die Grundlagen fauni- 
stischer Gutachten (z.B. Artenlisten) kritischer hin
terfragen sollten. Es ist sicherlich zu begrüßen, 
wenn Diplomanden von Naturschutzbehörden die 
Möglichkeit gegeben wird, im Rahmen konkreter 
Projekte Erfahrungen mit Bestandsaufnahmen zu 
sammeln. Wenn Ergebnisse unerfahrener Bearbei
ter dann aber unkritisch als kostengünstiger Ersatz 
für professionell erhobene Bestandsdaten verwendet 
werden (wie z.B. in Baden-Württemberg durchaus 
üblich), so wird fehlerhaften Planungen damit noch 
Vorschub geleistet, anstatt diese zu verhindern.
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Tabelle 11

Von 3 Bearbeitern durch Bodenfallen (3 
Standorte, 3 Fangperioden) ermittelte 
Arten- und Individuenzahlen an Laufkä
fern in einem Auewiesen-Komplex (nach 
RECK & KAULE 1993). Der Erfahrungs
horizont nimmt von B nach D zu.

Bearbeiter Artenzahl Individuenzahl Arten-Erfassungsgrad1

B 26 1.947 36 %

C 53 2.250 74 %

D 59 2.465 82 %

1 bezogen auf die insgesamt ermittelten Arten

Zusätzlich zu fordern ist eine praxisnähere Ausbil
dung. FortbildungsVeranstaltungen für Gutachter 
im Bereich des Arten- und Biotopschutzes sind 
nicht nur im Hinblick auf methodische Standards 
oder Bewertungsfragen wichtig. Ein hoher Bedarf 
bestünde z.B. auch für Geländeseminare, auf denen 
das praxisorientierte Erfassen von Tierartengrup
pen, aber auch korrekte Art-Bestimmung von erfah
renen Gutachtern vermittelt werden. Die Organisa
tion solcher Veranstaltungen könnte zum Beispiel 
von Berufs verbänden, Naturschutzzentren oder 
auch von Hochschulen übernommen werden.
Die wichtigsten Konsequenzen sind wie folgt zu
sammenzufassen:

Für Bearbeiter von faunistischen Bestandsaufnah
men:
• Selbstkritische Einschätzung des persönlichen 

Erfahrungshorizontes und des eigenen Erfas
sungsgrades (-► ggf. Erhöhung des Zeitauf
wandes)
Absicherung zweifelhafter Art-Bestimmungen 
durch erfahrene Berufskollegen

• Teilnahme an Fortbildungsseminaren.

Für Kontrollinstanzen (z.B. Naturschutzbehörden, 
Gerichte):
• Kritische Überprüfung der Realitätsnähe von 

Planungsgrundlagen (Wie vollständig sind z.B. 
Artenlisten gemessen an Erwartungswerten? Ist 
das Vorkommen der genannten Arten plausi
bel?)
Keine Zulassung/Verwendung unzureichender 
oder fehlerhafter Bestandsdaten als Beurtei
lungsgrundlage von Planungen (z.B. NSG-Pfle- 
gepläne, UVS, LBP).

Für Berufsverbände, Naturschutzzentren, Hoch
schulen:
• Organisation von Fortbildungsseminaren, in de

nen das praxisorientierte Erfassen und die Be
stimmung von Arten vermittelt werden.

Unabhängig davon muß abschließend daraufhinge
wiesen werden, daß zahlreiche Gutachter im Be
reich des Arten- und Biotopschutzes über eine ent
sprechend gute Qualifikation verfügen. Mit den 
Ausführungen braucht daher nicht die Notwendig
keit und aktuelle Durchführbarkeit faunistischer 
Beiträge zu Planungsvorhaben an sich in Frage ge
stellt zu werden.

7 Zusammenfassung

Im vorliegenden Beitrag wird am Beispiel von Heu- 
schrecken-Bestandsaufnahmen diskutiert, ob und in 
welchem Umfang faunistische Bestandsaufnahmen 
und daraus abgeleitete Planungsaussagen von der 
Person des jeweiligen Bearbeiters abhängen. Hierzu 
wurden mehrere Tests durchgeführt, in denen ver
schiedene Bearbeiter unabhängig voneinander Be
standsaufnahmen im selben Gebiet durchführten. 
Die Ergebnisse belegen, daß Unterschiede im Erfas
sungsgrad des Arteninventars auftreten können und 
als Folge davon auch unterschiedliche Flächenbe
wertungen. Wesentlichen Einfluß hat dabei offen
sichtlich der Erfahrungshorizont des Bearbeiters.

Anhand von weiteren Beispielen aus konkreten Pla
nungsvorhaben in Baden-Württemberg wird ge
zeigt, daß mangelnde Erfahrung von Gutachtern im 
Bereich des Arten- und Biotopschutzes auch in der 
Praxis vorkommt. Erhebliche Erfassungslücken 
und Bestimmungsfehler können fehlerhafte Pla
nungsaussagen nach sich ziehen.
Um dem wirksam zu begegnen, sind nicht nur me
thodische Standards notwendig, sondern zusätzlich 
Mindestanforderungen an Ausbildung und Erfah
rungshorizont des Bearbeiters zu richten. Ein ent
sprechendes Anforderungsprofil für Bearbeiter von 
Heuschrecken-Bestandsaufnahmen wird vorgestellt.

Die Übertragbarkeit auf Erhebungen anderer Tier
gruppen wird kurz andiskutiert. Es ist davon auszu
gehen, daß die Person des Bearbeiters bei schwieri
ger erfaßbaren Taxa noch in wesentlich größerem 
Umfang Einfluß auf das Ergebnis von Bestandser
fassung und -bewertung hat. Selbst eine stärkere 
Standardisierung von Erfassungsmethoden kann 
mangelnde Erfahrung mit der betreffenden Arten
gruppe nicht kompensieren.
Abschließend werden erforderliche Konsequenzen 
für Bearbeiter faunistischer Bestandsaufnahmen, 
Kontrollinstanzen (z.B. Naturschutzbehörden, Ge
richte) und weitere Institutionen aufgezeigt. Unab
hängig davon brauchen Notwendigkeit und aktuelle 
Durchführbarkeit von faunistischen Bestandsauf
nahmen nicht prinzipiell in Frage gestellt zu wer
den, da zahlreiche Gutachter im Bereich des Arten- 
und Biotopschutzes über eine entsprechend gute 
Qualifikation verfügen.
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Erfolgskontrollen - Notwendigkeit und Vorgehensweise
am Beispiel von Maßnahmen in der Flurbereinigung/Eggmühl

Hanns-Jürgen SCHUSTER & Bernd STÖCKLEIN

Einleitung: Anlaß der Untersuchung

Eingriffe in den Landschaftshaushalt durch Maß
nahmen "ressourcenbeanspruchender Nutzungen" 
ziehen auf der Grundlage gesetzlicher Vorgaben 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (z.B. Biotopge
staltungsmaßnahmen) nach sich. Meist unterbleibt 
jedoch eine Erfolgskontrolle, so daß über die Effi
zienz der duchgeführten Maßnahmen kaum Er
kenntnisse vorliegen. Nimmt man die Verpflichtung 
zu Ausgleich- und Ersatz jedoch ernst, sind Erfolgs
kontrollen in Form von Nachuntersuchungen, Zeit
reihen und Dauerbeobachtung über längere Zeiträu
me unumgänglich. Dies muß schon vor einem Ein
griff ein essentieller Bestandteil der geforderten 
Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen sein. Darüber 
hinaus sind die Erkenntnisse aus solchen Kontroll- 
untersuchungen unter Umständen und bis zu einem 
gewissen Grad auf "ähnliche Situationen" übertrag
bar, d.h. sie erlauben es, Möglichkeiten und Gren
zen, und damit die Erfolgsaussichten von Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie deren Ent
wicklung in Abhängigkeit von den festgelegten 
Pflegemaßnahmen besser einschätzen zu können.

1 Aufgabenstellung/Situation

Anlaß für die Biotopgestaltungsmaßnahmen im Un
tersuchungsgebiet (Gemarkung Schierling/Eggmühl, 
Lkr. Regensburg, vgl. Abb. 1) waren der Bau der 
Ortsumgehung Eggmühl (B l5) und die als Folge 
1972 angeordnete Untemehmensflurbereinigung 
(1079 ha). Im Zuge dieser Flächenumlegungen wur
den noch existierende Naß- und Feuchtwiesenrelik
te erhalten und gesichert sowie in Intensivwiesen 
Seigen und Kleingewässer neu geschaffen als ge
zielte Verbesserung der Lebensraumsituation für 
den Weißstorch und wiesenbrütende Vögelarten wie 
Großer Brachvogel und Bekassine.
Mit der Planung und Ausführungsüberwachung 
wurde das Planungsbüro Grebe (Nürnberg) beauf
tragt. Im Zeitraum Nov. 1986 bis Nov. 1989 wurden 
(v.a. in vier Schwerpunktgebieten) die umfangrei
chen Gestaltungsmaßnahmen durchgeführt.
Die vier Schwerpunktgebiete im Einzelnen:

Feucht-Naßwiesen und Stillgewässerkomplex 
"Am Kirschgraben"
Moorregeneration (durch Oberbodenabtrag) und 
Extensivierung im Umfeld von Kalkflachmoor-

und Pfeifengraswiesen(relikten) am "Paradies" 
mit
Vemetzungsstrukturen (Seigen, Kleingewässer
mosaik am "Moos- und Starzengraben"). 
Altwasser, Tümpel und Wiesenextensivierung 
im Bereich der "Schierlinger Kläranlage"

Um hierfür eine umfassende wissenschaftliche 
Grundlage zu schaffen und die Wirksamkeit der 
Schutz-, Pflege- und Neuschaffungsmaßnahmen in 
einer langfristig angelegten Zeitreihenstudie zu do
kumentieren, wurden die Professoren Dr. Stöcklein 
und Dr. Schuster, Fachhochschule Weihenstephan, 
Fachbereich Landespflege, von der Direktion für 
ländliche Entwicklung Regensburg beauftragt, ein 
Forschungs- und Entwicklungsprojekt (1989-91) 
auf der Grundlage von Diplomarbeiten (J. Tiefei, 
Flora/Vegetation und H. Hofberger, Fauna) durch
zuführen. Vergleichs- und Kontrolluntersuchungen 
nach 5 und 10 Jahren sind geplant. Ein vorläufiges 
Pflege- und Maßnahmenkonzept soll bis zum Vör- 
liegen der Ergebnisse der Nachuntersuchungen die 
ersten Ergebnisse der Untersuchung berücksichtigen. 
Folgende Fragestellungen sollten hierbei behandelt 
werden:

1 Erfassung von Flora und Vegetation:
Durchführung von Vegetationsaufnahmen, 
Tabellenarbeit, Kartierung und Erfassung 
des Artenbestands auf ausgewählten Teilflä
chen.
Erfassung der Vorkommen von gefährdeten 
Arten der Roten Listen sowie lokal bedeut
samer Arten und ihrer Bindung an besondere 
Teillebensräume und Pflanzengesellschaf
ten.

2 Erfassung der Fauna ausgewählter Tiergruppen 
zur Dokumentation des Status quo der zum Un
tersuchungszeitpunkt (Vegetationsperiode 1990) 
vorhandenen Artenausstattung des Untersu
chungsgebietes.
Folgende Tiergruppen wurden ausgewählt: 

Vögel (Aves)
Reptilien (Reptilia)
Amphibien (Amphibia)
Libellen (Odonata)
Heuschrecken (Saltatoria)
Tagfalter (Lepidoptera)

3 Beurteilung der Gewässergütesituation des Un
tersuchungsgebietes mit Hilfe von biologischen
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(Saprobienindices) und chemischen Feldunter
suchungsmethoden.

4 Erste vorläufige Ergebnisse über die Erfolge der 
Gestaltungsmaßnahmen, wobei folgende The
menkomplexe im Vordergrund standen:

Bindung der lebensraumtypischen Tierarten 
an besondere Teillebensräume und Biotop
strukturausstattung .
Mindestflächenausstattung der Areale aus
gewählter Tierarten.
Wirksamkeit der Biotop Vernetzung. 
Untersuchung von Randeinwirkungen an
hand von Transektanalysen.
Herausarbeiten der tierökologisch bedeutsa
men Biotopkomplexe.

5 Erarbeitung von Vorschlägen zur Nachbesse
rung, Optimierung und Pflege der vorhandenen 
Biotopflächen; darüber hinaus Vorschläge zur 
Verbesserung der ökologischen Situation des 
Gesamtgebietes.

2 Konzept

2.1 Zeitlicher Rahmen

Die Erfassung von Flora und Vegetation fand in der 
Vegetationsperiode 1990 mittels Vegetationsauf
nahmen, Tabellenarbeit, Kartierung in verschiede
nen Maßstäben und Erfassung des Artenbestandes 
auf ausgewählten Teilflächen statt. Analysen und 
Auswertungen erfolgten 1990/91.
Im gleichen Zeitraum erfolgte die Erfassung der 
Fauna - 1992/93 ergänzt um Erhebungen zur Lauf
käfer-, Wanzen- und Spinnenfauna durch Prof. Dr. 
Miotk (Triesdorf) in den Schwerpunktgebieten.

2.2 Methodischer Ansatz

Ausgehend von der bereits genannten Zielsetzung 
einer
• Status-quo-Analyse als Ausgangsbasis für Ver

gleichsuntersuchungen zur Erfolgskontrolle und 
Dokumentation,
exemplarisch-modellhaften Grundsatzuntersu
chung zur Wirksamkeit von Maßnahmen zur 
Biotopneugestaltung, Biotopvemetzung und -pfle-
g e ,

• und davon abgeleiteten vorläufigen Empfehlun
gen zur Durchführung der Pflege- und Entwick
lungsmaßnahmen (Erarbeitung eines Manage
mentkonzeptes für das gesamte Untersuchungs
gebiet, die Schwerpunktbereiche sowie spezifi
sche Hinweise für ausgewählte Arten)

mußte das Untersuchungsprogramm entwickelt 
werden.

2.2.1 Standort/Flora und Vegetation

Die floristisch-vegetationskundlichen Untersuchun
gen gliedern sich in

die Geländebestandsaufnahme und -kartierung,

umfangreiche Auswertungen (Analyse und Be
wertung)

als Grundlage für
das Maßnahmenkonzept (vgl. Gliederungs
punkt 4),

wobei in der Bestandserhebung und Analyse noch 
zwischen Gesamt- und Teilflächenkartierung sowie 
der Anlage von Transekten zur Dauerbeobachtung 
differenziert werden muß.

Geländebestandsaufnahme/Kartierung
Die Erfassung von Flora und Vegetation des Unter
suchungsgebietes erfolgte in der üblichen Weise 
durch Vegetationsaufnahmen in allen relevanten 
Teilbereichen nach der Methode von Braun-Blan- 
quet in möglichst gleichmäßiger Verteilung der Pro
beflächen. Dabei wurden die Schwerpunktgebiete 
besonders intensiv bearbeitet und mit einem ent
sprechend dichten Aufnahmeraster überzogen. Die 
Vegetationsaufhahmen wurden tabellarisch verar
beitet, zu Pflanzengesellschaften gruppiert und ent
sprechend den charakteristischen Artenkombinatio- 
nen in das hierarchische pflanzensoziologische Sy
stem nach OBERDÖRFER eingruppiert.
Auf der Grundlage der durch charakteristische Ar
tenkombinationen gekennzeichneten Pflanzenge
sellschaften, die v.a. den Vegetationstypen

Pionier-/Tritt- und Flutrasen,
Röhrichte,
Hochstauden-Gesellschaften,
Naß-/Feucht- und Frischwiesen,
Gehölze u.a.

angehören, erfolgten mit entsprechender Differen
zierung die Kartierung (= flächenhafte Umsetzung) 
für das gesamte Untersuchungsgebiet (M 1:5.000) 
sowie Detailkartierungen (M 1:500/1.000) in den 
Schwerpunktbereichen.
Die vegetationskundliche Kartierung wurde mit der 
Erfassung und Darstellung ausgewählter Tierarten 
aus verschiedenen relevanten Gruppen verknüpft. 
Ein essentieller Bestandteil der Untersuchungen 
war auch die Anlage von Dauerbeobachtungsflä
chen, um Wiederholungsuntersuchungen durchfüh
ren und Vergleiche über Veränderungen/Verschie- 
bungen im Artenbestand genauer nachweisen bzw. 
belegen zu können. Dazu wurden in den Schwer
punktgebieten insgesamt 4 Transekte von 2 m Breite 
und verschiedenen Längen festgelegt, läge- und hö
henmäßig eingemessen und die Endpunkte ver- 
pflockt sowie durch Metallplättchen (über Detektor 
auffindbar) dauerhaft fixiert.
Die Lage der Transekte ergab sich aus der Anforde
rung,

ein möglichst vielfältiges Mosaik verschiedener 
Pflanzengesellschaften unterschiedlicher Nut
zungsintensitäten (intensiv/extensiv/ungenutzt) 
zu erreichen,
gewachsene und neu geschaffene Biotopkom
plexe gleichermaßen zu erfassen, 
alle relevanten Pflegevarianten zu kontrollieren,
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Abbildung 1

Lage des Untersuchungsgebietes im Tal der Großen Laaber bei Eggmühl, Landkreis Regensburg

Verbreitung, Vorkommen und Entwicklungsdy
namik ausgewählter Tierarten (= lebensraumty
pischer Arten) zu dokumentieren.

Innerhalb der Transekte wurden - analog zur Kartie
rung - die optisch differenzierbaren Vegetationsbe
stände abgegrenzt, vermessen, mittels modifizierter 
(verfeinerter Braun-Blanquet-Skala) aufgenommen 
und in Transekt-Tabellen verarbeitet, wobei die 
Aufnahmespalte (= Tabellenspalte) der Reihenfolge 
der Typenfolge im Gelände entspricht. Zur besseren 
Übersicht wurden die Pflanzenarten nach groben 
typensystematischen Gesichtspunkten zu Blöcken 
gruppiert (z.B. Röhrichte/Rieder, Binsen/Flutra- 
sen/Feucht-/Naßwiesen, Hochstauden u.a.).

Auswertungen/Flora und Vegetation

Die umfangreichen Auswertungen lassen sich im 
wesentlichen 3 Bereichen zuordnen:

• floristisch-vegetationskundliche Auswertungen 
v.a. im Hinblick auf

Gesamtartenpotential im Untersuchungsge
biet, Gesellschaftsanschluß und statistischer 
Vergleich - u.a. mit den lokalen Angaben aus 
der floristischen Kartierung Mitteleuropas,
im Gebiet vorkommende bedrohte Arten 
(Rote-Liste-Arten, landkreisbedeutsame 
und lokalbedeutsame Arten und deren Bin
dung an bestimmte Vegetationstypen oder 
Einzelflächen),
Häufigkeit bzw. Seltenheit, Flächensituation 
und -Verteilung der Pflanzengesellschaften 
im Untersuchungsgebiet.

• floristisch-standörtliche Auswertungen hinsicht
lich

Bindung von Pflanzengesellschaften, selte
nen Arten etc. an wichtige Standortfaktoren 
wie Nährstoff-, Feuchtehaushalt usw., ermit
telt über die ELLENBERG’sehen Zeiger
werte (quantitativ und qualitativ); siehe auch 
Abbildung 2.

• Biotop- und Vegetationstypenbezug
Bindung von ausgewählten Arten (= lebens
raumtypische Arten) an bestimmte Biotop
typen oder Vegetationstypen; siehe auch 
Tabelle 1.

Die Ergebnisse dieser Auswertungen sind zum ei
nen elementarer Bestandteil der Status-quo-Analy
se für spätere Zeitreihenbetrachtungen, zum ande
ren wichtige Bestandsgrundlage für die floristisch- 
vegetationskundliche und tierökologische Bedeu
tung der Bestände sowie zur Ableitung daraus re
sultierender Konsequenzen für Pflege- und Ent
wicklungsmaßnahmen.

2.2.2 Fauna 

Methoden
Der Bestand ausgewählter Tiergruppen wurde im 
gesamten Untersuchungsgebiet (vgl. Abb.l, Ab
grenzungen wie unter 2.2.1 ausgeführt) flächen
deckend kartiert. Mit einbezogen in die Bestands
aufnahmen wurde auch ein Kleingewässerkomplex 
am Kirschgraben nördlich der Laabertalaue an der 
Eisenbahnlinie nach Regensburg. In den Wintermo
naten 1989/90 wurden zunächst nach Voruntersu-
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Stickstoffzahlen (Nährstoffzahlen) 
Seltener und Gefährdeter Pflanzenarten

x ?  1 2 3 4 5 6 7 8 9

N “ S tickstoffzah l
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Feuchtezahlen
Seltener und Gefährdeter Pflanzenarten

x ?  1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12

F - Feuchtezahl
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Abbildung 2

Beispiel für Auswertungen zu Flora und Vegetation: Stickstoff- und Feuchtezahlen seltener und gefährdeter
Pflanzenarten

chungen an den Fließgewässem und Gräben die 
Saprobienindexwerte nach der Feldmethode von 
MEYER (1987) erarbeitet. Die Kartierungsintensi
tät für die übrigen Tiergruppen bewegte sich im 
üblichen Rahmen (TRAUTNER 1991); je nach 
Tiergruppe waren es 5-10 Durchgänge während der 
Monate März bis September. Auf Bodenfallen wur

de wegen der Größe des Untersuchungsgebietes von 
mehr als 200 ha verzichtet. So beruhen alle Ergeb
nisse auf Sichtbeobachtungen, der Registrierung 
von Rufen oder Gesängen, auf Zählungen von Am
phibienlaich, Beobachtungen von Insektenlarven 
sowie auf Kescherfängen.
Die Brutpaare der Avifauna wurden punktgenau in
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Tabelle 1

Gesellschaftsbindung der seltenen und bedrohten Arten reifer Gesellschaften extensiver Standorte

Arten extensiver Standorte: Lebensraumtyp:
8 8 13 13 13

Rote Liste Gesellschaft:
Art D Bay Lkr lok Rgr Cdv sCm sCi Cm Sonst.

Dactylorhiza majdlis 3 3G  b ! X

Eriophorum latifolium 3 3 b ! X

Epipactis palustris 3 3G  b ! X

Pamassia palustris 3 -G  b X

Carex cf. disions 3 3 b ! (X)
Carex davalliana 3 3 b ! X X

Carex cf. hostiana 3 3 X

Pinguicula vulgaris 3 3G  b ! X

Gentiana pneumonanthe 3 3 G b  ! X

Dactylorhiza incamata 3 3G  b ! X X X M Gbö

Carex cf. appropinquata 3 b ! X Ftt
Carex cespitosa 3 3 b ! X X

Trollius europaeus 3 3G  b ! (x) X X X M C

Rhinanthus serotinus (-Gr.) 3 b (x) X X

Crépis mollis 3 b X (x) Ai

Leonuros cardiaca 3 2 trockene Grabenböschung am 1Irschgraben

Serratula tinctoria 3 Waldrand Kirschgraben L L 2 0

Listera ovata -G  ! X

Polygala amarella b ! X

Carex panicea ! X X X X X Mol, s Q

Carex vesicaria I X

Cirsium rivulare I (x) X X

Colchicum autumnale i ( X)  X

Crépis paludosa i X

Galium uliginosum i X X X X X Mol,

Cflv,JeftAR/iRw1H C 1 fAm

Geum rivale i X X

Hypericum tetrapterum ! X X X Cftv, H C

Lotus uliginosas i X X fAI

Molinia caerulea i X X Mol, (Cftv)
Polygala amara 1 X

Potentilla erecta i ( X)  X Cflv
Saxifraga granulata i X

Schoenoplectus lacustris b X

Silaum silaus i (x) (x) X fAm, fAI

Selinum carvifolia 1 X

Stellaria gramínea i fAi
Succisa pratensis t X

Veronica serpyllifolia i X

-b is  1989/frühen

(Orchis morio) 2 3 G b ( X)

(Gentiana vema) 3 3G  b ! ( X)

die Bestandskarten eingetragen; ebenso wurde bei 
den anderen Tiergruppen verfahren. Zusätzlich 
wurden in den Symbolen dieser Arten Angaben zu 
den Populationsgrößen gemacht (vgl. Faltkarte/Be- 
standsplan Flora, Fauna & Vegetation am Ende die
ses Beitrags).
Im Verlauf der Transekte, die als Dauerbeobach

tungsflächen eingemessen wurden, und in den 
Schwerpunktbereichen wurden in Zuordnung zu 
den Vegetationseinheiten die Vorkommen ausge
wählter Tierarten (auch die Nahrungshabitate) zur 
genauen Dokumentation des Status-quo dargestellt 
(vgl. Abb. 3).
Während der Kartierungsarbeiten wurden allen
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•m
•Deckungsbereich der Bekassine (Galllnago galllnago)______________________ ,| -----|______

--------------- Große Pechlibelle (Ischnura degans)------------------------- P H -

io«  1a b

101 T,mpn.ni=n9eS.ll5Cl»ll (Pl.nl.90  m.Jo,-G.s.) BUJ m T S l™ 0̂ ' R“m'd0'^•S■,

104 Blnsengesellschafl (Juncuc eriusus-Ges.)

103 Glanhalerwiese (Arrhenathereium)
• Feuchte Ausbildung, intensive Unterausb. {Pionierstadium)

AUFNAHME-NR.:

Deckung (%): 
Dcsiandshöho (m):

Gcsamiartcruahl:

Roto Liste-Arten:

Abbildung 3

Transekt-Beispiel (Transekt 1), Vegetationskomplex an der "Schierlinger Kläranlage"

nachgewiesenen Tierarten Lebensraumtypen zuge
ordnet. Insgesamt konnten im Untersuchungsgebiet 
21 Lebensraumtypen abgegrenzt werden (vgl. Tab. 
2). Diese wurden nach den verfügbaren Angaben 
unterschieden in

vor Beginn der Flurbereinigungsmaßnahmen 
1982 bereits vorhandene Lebensraumtypen und 
nach 1982 entstandene Lebensraumtypen.

Zusätzlich untersucht wurden die Fließgewässer 
(Bäche und Gräben) an ausgewählten Stellen (an 
Quellaustritten, an den Untersuchungsgebietsgrenzen, 
an Feuchtwiesenreste angrenzend, vor und nach der 
Kläranlage, innerhalb von Grünlandflächen, in 
Ackerflächen usw.) zur Bestimmung der biologi
schen Gewässergüte (Saprobienindex). Insgesamt 
wurden 16 Untersuchungsstellen ausgewählt.
Die Untersuchung der Saprobienindex werte er
schien erforderlich, um organisch hoch belastete 
Gräben oder Bäche, die an Biotope angrenzen und 
die empfindlich auf Nährstoffzufuhr reagieren, zu
nächst festzustellen. Diese Voruntersuchungen soll
ten als Entscheidungsgrundlage bei der Festlegung 
der Maßnahmen dienen, um z.B. durch Ausweisung 
von Pufferstreifen vor allem bei Hochwasserstand 
die Gefährdung von nährstoffarmen Biotoptypen zu 
verhindern.
Dabei waren nur der Starzengraben und der von Nor
den her kommende Zufluß des Starzengrabens sowie 
der westliche Teil des Augrabens höher belastet (Ge
wässergüte III). Alle anderen Fließgewässer wiesen 
Gewässergütewerte zwischen I-II und II/II-III auf.

Auswertungen

Die Daten der Kartierungen wurden in einem ersten 
Schritt zu systematisch geordneten Artenlisten der 
untersuchten Tiergruppen zusammengestellt, um

• das gesamte Artenpotential des Gebietes darzu
stellen,

im Gebiet vorkommende bedrohte Arten aus 
den Roten Listen Bayerns sowie Deutschlands 
aufzulisten,
auf der Grundlage des Arten- und Biotopschutz
programmes (ABSP) des Landkreises Regens
burg eine Übersicht über im Untersuchungsge
biet vorkommenden landkreis- und lokalbedeut
same Arten zu erhalten.
Leider erwies sich dieser ABSP-Band als wenig 
ergiebig, so daß die Leitartenauswahl aufgrund 
der Kartierungsergebnisse und der Vergleiche 
mit den Verbreitungsbildem in den nahe gelege
nen Talauen von Isar und Vils erfolgte.

In einem weiteren Schritt wurden aus den unter
suchten Tiergruppen lebensraumtypische Arten 
nach folgenden Kriterien ausgewählt:

Arten der Roten Liste Bayerns oder Deut
schlands, d.h. im jeweiligen Geltungsbereich 
bestandsgefährdet,
nach ABSP als landkreisbedeutsam eingestuft, 
im Untersuchungsgebiet selten, d.h. Arten mit 
nach Literatur häufiger Verbreitung, die im Un
tersuchungsgebiet nur an wenigen Stellen ange
troffen wurden,
Arten mit enger Bindung an bestimmte Lebens
raumtypen bzw. Arten, die eng an besondere 
strukturelle oder kleinklimatische Eigenschaf
ten des Lebensraumes gebunden sind.

Bei der Auswertung der Daten zeigte sich auch hier, 
daß durch die Auswahl von lebensraumtypischen 
Arten nur aus der Gruppe der Rote-Liste-Arten für 
große Teile des Untersuchungsgebietes dieses nicht 
analysiert werden könnte und damit in der Folge der 
Auswertung die Festlegung von Zielen und Maß
nahmen für landkreis- oder lokalbedeutsame Arten 
unterbleiben würde. Gerade diese Gruppe stellt ge
wissermaßen den tierökologischen Planungs
grundrahmen dar. So führen BLAB et al. (1989) aus,
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Tabelle 2

Lebensraumtypen des Untersuchungsge
bietes

durch MaOnahmen der F lurbereinigung 
neu entstandene Lebensraum typen (nach 
1982)

vorhandene Lebensraum typen 
(vor 1982)

Lebensraumtyp-
N umraer

Lebensraum typ-
Nummer

1 ephemere (zeitweilig
beständige)
Stillgewässer

5 Fließgewässer- 
GroOe Laaber

2 vegetationsarme
Stillgewässer

6 geräum ter G raben

3 Stillgewässer mit 
geringem bis 
mittlerem 
Vegetations
deckungsgrad

8 Kalkflachm oor/
Streuwiese

4 Stillgewässer mit 
mittlerem bis hohem 
Vegetations
deckungsgrad

9 Schilf- und 
Rohrkolben
bestände

7 G räben mit 
mittlerem bis hohem 
Vegetations
deckungsgrad

11 einzelne Gehölze/ 
Gebüsche

10 Hecken 13 extensive 
Ausbildungen der 
G rünlandschaften

12 Seggen- und
MädesfiOreiche
Hochstauden-fluren

14 intensive
Ausbildungen der 
G rünland
gesellschaften

16 Uferferne Pionier- 
und Flutrasengesell
schaften

17 Altgrasbestände/
Säume/
Raine

17 A ltgrasbestände/
Säume/Raine

19 Erlenbestände/
Erlenbrüche

20 W aldrand
21 Flieflgewässer-

schnellströmend

Tabelle 3

Verteilung der ausgewählten lebensraumtypischen und Rote-Liste-Arten auf die untersuchten Tiergruppen

Tiergruppe Lebensraumtypische Arten Rote-Liste-Arten 
(Bayern und/oder Deutschland)

Amphibien 5 1

Reptilien 2 1
Avifauna 17 9
Libellen 13 4
Heuschrecken 7 2
Tagfalter 9 1

daß neben den Rote-Liste-Arten zusätzlich unbe
dingt auch der naturraumtypischen und kulturhisto
risch gewachsenen Ausstattung an nicht unmittel
bar bestandsbedrohten Arten und Biotopen ausrei
chend Rechnung zu tragen ist.
Insgesamt wurden bei unserer Untersuchung aus 
den nachgewiesenen 102 Tierarten 54 lebensraum
typische Arten ausgewählt. Tabelle 3 zeigt die Ver
teilung auf die sechs untersuchten Tiergruppen, Ta
belle 4 auf die verschiedenen Lebensraumtypen. 
Die Literaturangaben über die Lebensraumansprü
che dieser lebensraumtypischen Arten wurden aus
gewertet. Es wurde besonders darauf geachtet, Da
ten aus den benachbarten Lebensräumen zu verwer
ten; insbesondere für die Wiesenbrüter konnten An
gaben über die Lage und Größe der Brutreviere aus 
der Wiesenbrüterkartierung 1986 zum Vergleich

herangezogen werden. Besonders wichtig waren 
Angaben über besondere Strukturansprüche in Teil
lebensräumen und vor allem die Zuordnung dieser 
Teillebensräume im Habitat.
So ergaben sich fast zwangsläufig aus den Schritten 
der Analyse und Bewertung der Lebensraumtypen 
die für die Festlegung der Ziele und Maßnahmen 
erforderlichen Grundsätze. Später konnten auf die
ser Grundlage die Ziele und Maßnahmen für die 
einzelnen lebensraumtypischen Arten weiter präzi
siert werden (Abb. 4).

Ergebnisse

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme zum Arten
potential der untersuchten Tiergruppen sind in Ta
belle 5 dargestellt.
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Tabelle 4

Lebensraumtypen und Beispiele lebensraumtypischer Arten

Nummer/Lebensraumtyp ausgewählte lebensraumtypische Arten 1
1 Pfützen und Lachen F luß regenpfe ife r (Teilhabitat) 

K leine Pechlibelle

2 Stillgew ässer-vegeta tionslos G rasfrosch
Plattbauch

3 S tillgew ässer-geringer bis m ittle re r G rasfrosch

Vegetationsdeckungsgrad Blaukehlchen (Teilhabitat) 
Braunkehlchen (Teilhabitat) 
G roß er Brachvogel (Teilhabitat)

4 S tillgew ässer-m ittlere r bis hoher Teichrohrsänger

Vegetationsdeckungsgrad R inge lnatte r
G rünfrosch-K om plex

5 G roße Laaber Eisvogel
G ebirgsstelze

6 G raben-geräum t S üdlicher B laupfeil, 
R ohram m er (Teilhabitat) 
W eißstorch (Teilhabitat)

7 G raben-m ittle re r bis hoher Blaukehlchen

Vegetationsdeckungsgrad R ingelnatter
G ebänderte P rachtlibe lle

8 Kalkflachm oor/S treuw iese Bekassine
Schafste lze
W iesenpieper

9 S chilf-und Rohrkolbenbestände Rohram m er,
W iesenpieper
V ie rfleck

10 Hecken G artengrasm ücke
Zauneidechse
Erdkröte

11 E inzelgehölze/G ebüsche Blaukehlchen
Braunkehlchen
R ohram m er

12 Seggen-und M ädesüßre iche Hoch- B laukehlchen (Teilhabitat)

S taudengesellschaften Braunkehlchen (Teilhabitat) 
R ohram m er (Teilhabitat) 
R inge lnatte r (Teilhabitat)

13 Extensive G rünlandgesellschaften Bekassine 
W iesenp ieper 
Zauneidechse 
G roßes O chsenauge

14 Intensive G rünlandgesellschaften G roßer Brachvogel 
W achte l
W eißstorch (Teilhabitat)

15 A cker nicht unter den untersuchten Tiergruppen 
vertreten

16 Uferferne P ionier-und Flutrasen- Zauneidechse

gesellschaften Feldgrashüpfer 
K le iner F euerfa lter

17 A ltgrasbestände/Säum e/R aine Schafste lze 
Zauneidechse 
W eiß rand iger M ohren fa lte r

18 Abbruchkanten/Böschungen Eisvogel

19 Erlenbestände/Erlenbruchw ald nicht unter den untersuchten T iergruppen 
vertreten

20 W aldrand Landkärtchen

21 Schnellström endes F ließ- 
gewässe: W e h r an de r Gr. Laaber

G ebirgsstelze
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Teillebensräume bei ausgewähtten Vogelarten

Flußregenpfeifer
Blaukehlchen

Ufer- oder ve9etationsarmerGebüsch extensives Grünland
Kiesflächen Tümpel mit Wechsel- oder Gebüsch

feuchten Schlanunflachen

Abbildung 4

Teillebensräume bei ausgewählten Vogelarten

Tabelle 5

Artenpotential der untersuchten Tiergruppen in der Laabertalaue bei Eggmühl

Artengruppe Artenzahl im 
U ntersuchungsgebiet

Rote- Liste-Arten Landkreisbedeut
same Arten

Lokal
bedeutsame

Arten

Avifauna 40 9 3 4

Amphibien 5 1 4

Reptilien 2 1 1

Libellen 21 4 4 5

Heuschrecken 15 2 6

Tagfalter 19 1 1 7

Am Beispiel der Kartierungsergebnisse der Avifau
na sollen kurz die Ergebnisse erläutert werden: Von 
den ca. 200 Brutvogelarten Bayerns wurden 40 Ar
ten beobachtet. Die Bedeutung der Laabertalaue für 
die wiesenbrütenden Vogelarten wird dann deutlich, 
wenn man die Liste der lebensraumtypischen Arten 
der Avifauna betrachtet (vgl. Tab. 6).
Die Artenvielfalt der wiesenbrütenden Vogelarten, 
insbesondere der seltenen und bedrohten Arten wie 
Weißstorch, Großer Brachvogel, Bekassine, Wie
senpieper, Blaukehlchen und Braunkehlchen, ist für 
ostbayerische Talauen außerhalb des Donau- und 
Isartales relativ hoch. Somit ist diese Talaue als 
überregional bedeutsames Wiesenbrütergebiet ein- 
zuschätzen.
Hiermit zeigt sich auch, daß ein wesentlicher Teil 
der Maßnahmen durch die Flurbereinigung den wie
senbrütenden Vogelarten zugute kommt, wie es bei 
der Konzeption der Maßnahmen beabsichtigt war. 
Hervorzuheben ist, daß mit Weißstorch (Horst
standort in Schierling) und dem Großen Brachvogel

Arten noch vorhanden sind, die relativ große Areale 
benötigen (Weißstorch ca. 200 ha und Großer 
Brachvogel 25 ha, nach RIESS 1986).
So ist davon auszugehen, daß die Ansprüche eines 
Teils der untersuchten weniger mobilen Tiergrup
pen wie der Amphibien, Reptilien, Libellen, Heu
schrecken und Tagfalter mit feuchtigkeitsbezoge
nen Ansprüchen von den Feuchtwiesenvogelarten 
zumindest teilweise abgedeckt werden.
Dies wird deutlich, wenn die Verteilung der Gras- 
froschlaichplätze und die Anzahl der dort gefunde
nen Laichballen als Maß für die Populationsgrößen 
herangezogen wird:
Die Schwerpunkte der Grasfroschpopulationen lie
gen in den noch weitgehend als Extensivgrünland 
erhaltenen und feuchtesten Teilen des Untersu
chungsgebietes.
Die drei Brachvogelbrutpaare besiedelten den östli
chen Bereich des Untersuchungsgebietes, in dem 
zum überwiegenden Teil Grünlandwirtschaft vor
herrscht und damit das Nahrungsangebot größer ist.
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Im Westen des Untersuchungsgebiets bei Schierling 
sind die Wiesen überwiegend in Äcker umgebro
chen worden. Davon sind vor allem die horstnahen 
Nahrungsflächen des Weißstorchs betroffen. Nicht 
zuletzt wurde dies durch die Anlage von Entwässe
rungsgräben im Rahmen der Flurbereinigung mög
lich.
Es zeigt sich auch, daß die Zentren der Gras
froschpopulationen in den Teilflächen liegen, die 
von Wiesenbrütem besiedelt werden, die wesentlich 
höhere Strukturansprüche an ihr Bruthabitat stellen:

der einzige Brutplatz der Bekassine liegt am 
Rand des Kalkflachmoores "Am Paradies" süd
lich von Kraxenhöfen mit Streuwiesenresten 
und Extensivgrünlandflächen,
Braunkehlchen- und Blaukehlchen-Brutplätze 
liegen in den Feuchtwiesenrestflächen bei der 
"Kapelle" und an der "Schierlinger Kläranlage"

Diese Struktureigenschaften des Habitats dieser Ar
ten werden nicht automatisch durch den Großen 
Brachvogel abgedeckt, auch wenn der Flächenan
spruch dieser Art als eine wichtige Grundlage für 
die Bewertung der Mindestgröße der Areale wie
senbrütender Vogelarten verwendet werden kann. 
Die Amphibienpopulationszentren werden u.a. vom 
Weißstorch zur Nahrungsaufnahme aufgesucht. 
Hohe Bedeutung besitzen in diesem Zusammen
hang die neu angelegten Flachwasserzonen, Rinnen 
und Mulden sowie die erhalten gebliebenen Streu
wiesenreste und Extensivgrünlandflächen.

Die gesamte Brutsaison halten sich dort bevorzugt 
seltene Arten wie Schafstelze, Wiesenpieper und 
Großer Brachvogel zur Nahrungssuche auf, sofern 
sich nicht überhaupt dort der Brutplatz befindet. 
Wegen der vegetationsarmen Uferzonen sind die 
flachen Stillgewässer besonders wichtig für Pio
nierarten wie z.B für den Flußregenpfeifer. Diese 
Neuanlagen stellen einen wichtigen Ersatz für die 
früher in der Laabertalaue vorhandenen feuchten 
und nassen Wiesenmulden dar.

Bestandsanalyse
Für eine weitergehende Analyse des Artenbestan
des und für eine Bewertung aus naturschutzfachli
cher Sicht reicht die Anhäufung von Artenlisten 
nicht aus. Eine wesentliche Voraussetzung ist die 
bereits beschriebene Auswahl von lebensraumtypi
schen Arten und der Vergleich ihres tatsächlich im 
kartierten Gebiet angetroffenen Habitats mit dem 
nach Literaturlage zu erwartenden "Soll-Habitat" 
Allgemein ist bekannt, daß Tiere an ein ganz be
stimmtes Sortiment von Ressourcen und Struktur
elementen, dazu noch in einer teilweise ganz be
stimmten Zuordnung, gebunden sind. Erschwerend 
kommt hinzu, daß das Habitat vieler Tierarten in 
unterschiedliche Teillebensräume aufgeteilt werden 
kann, die im Jahres verlauf in unterschiedlicher 
räumlicher und zeitlicher Konfiguration genutzt 
werden.
Analysiert man das ausschließliche oder bevorzugte 
Vorkommen der lebensraumtypischen Arten (enge

Tabelle 6

Liste der lebensraumtypischen Arten (Avifauna)

Avifauna Rote Liste 
Bayern/Deutschland

Landkreisbedeutsame
Art

Lokalbedeutsame
Art

1. Bekassine + + +

2. Blaukehlchen + + +

3. Großer Brachvogel + + +

4. Braunkehlchen + + +

5. Eisvogel + +

6. Flußregenpfeifer + +

7. Gartengrasmücke +

8. Gebirgsstelze + +

9. Kiebitz + +

10. Rohrammer +

11. Schafstelze +

12. Sumpfrohrsänger +

13. Teichrohrsänger + +

14. Wachtel + + +

15. Waldwasserläufer +

16. Weißstorch + + +

17. Wiesenpieper + + +
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Abbildung 5

Vorkommen der lebensraumtypischen Arten in bereits vor der Flurbereinigung vorhandenen (= "alten") und 
in "neuen" Lebensraumtypen (Die Zahlen in den Kästchen geben die Nummer der Lebensraumtypen wieder, zur 
Aufschlüsselung der Nummerierung vgl. Tabelle 2)

Bindungen) in den kartierten 21 Lebensraumtypen, 
ergibt sich das in Abbildung 5 gezeigte Bild, das vor 
allem eine Bewertung der Gestaltungsmaßnahmen 
durch die Flurbereinigung aus faunistischer Sicht 
erlaubt.

Besondere Bedeutung der neu geschaffenen 
Lebensraumtypen
Wie bereits eingangs erwähnt, sollte durch die Un
tersuchungen unter anderem geklärt werden, ob 
durch die neu geschaffenen Lebensraumtypen die 
Vorkommen der Wiesenbrüter stabilisiert oder ver
bessert werden. Genau geklärt werden konnte diese 
Frage deshalb nicht, weil mit Ausnahme der Wie
senbrüterkartierung von KAUS & GIHR (1989) vor 
Beginn der Maßnahmen keine genauen Vergleichs
untersuchungen zur Avifauna Vorlagen. Es gab nur 
mündliche Angaben zu ausgewählten Arten (z.B. 7 
Brutpaare Großer Brachvogel vor 1982) ohne ge
naue Angaben zu den früheren Brutplätzen. Verglei
che mit dem Artenbestand der anderen untersuchten 
Tiergruppen vor 1982 waren nicht möglich.
So konnte nicht im Sinne einer Effizienzkontrolle 
nachvollziehbar dargestellt werden,
• welche Lebensraumtypen und welche Arten 

durch Maßnahmen der Flurbereinigung beein
trächtigt oder vernichtet wurden,

• welchen Einfluß auf den Artenbestand die Inten
sivierung der landwirtschaftlichen Nutzung in 
der Talaue bereits vor der Flurbereinigung oder 
als Folge der Flurbereinigungsmaßnahmen hat
te.

Auch zu diesem Fragenkomplex waren nur münd
liche Angaben verfügbar, wie z.B. höherer Grund
wasserstand, mosaikartige Verteilung der Nutzung, 
großflächig extensiver Charakter der Flächen.

In Abbildung 5 zeigt sich deutlich, daß alle lebens
raumtypischen Arten die Lebensraumtypen des Un
tersuchungsgebietes mit deutüch unterschiedlicher 
Intensität nutzten:
7 0 %  d e r  le b e n s r a u m ty p is c h e n  A r te n  m it  d if fe r e n 
z ie r te r e n  A n s p r ü c h e n  a n  ih re  H a b i ta te  w u rd e n  in  

d e n  n e u  g e s c h a f fe n e n  L e b e n s r a u m ty p e n  n a c h g e 
w ie se n ,
3 0 %  d ie s e r  A r te n  in  d e n  b e r e i ts  v o r  d e n  F lu r b e r e i
n ig u n g s m a ß n a h m e n  v o r h a n d e n e n  L e b e n s r a u m ty 

p e n .

Aus diesem Ergebnis läßt sich selbstverständlich 
nicht die Folgerung ziehen, daß die neu geschaffe
nen Lebensraumtypen grundsätzlich eine höhere 
ökologische Bedeutung besitzen als die bereits frü
her vorhandenen Lebensraumtypen (z.B. Kalk- 
flachmoor/Streuwiese, einzelne Gehölze/Gebüsche,
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Tabelle 7

Nachweise "klassischer" Pionierarten und von Tierarten, für die neugeschaffene Pionierstandorte vorteilhaft 
sind

"Klassische" Pionierarten Pionierstandort vorteilhaft

Flußregenpfeifer Bekassine

Gelbbauchunke Schafstelze

Kleine Pechlibelle Waldwasserläufer

Plattbauch Weißstorch

Südlicher Blaupfeil Wiesenpieper

Maulwurfsgrille Grasfrosch

Gattung Domschrecken

extensive Ausbildung der Grünlandgesellschaften 
usw.).
Aus Abbildung 5 geht auch deutlich hervor, daß 
selbst isoliert gelegene und kleinflächige Lebens
raumtypen wie das Kalkflachmoor bei Kraxenhöfen 
noch einen sehr hohen Nutzungsanteil innerhalb der 
"alten" Lebensraumtypen besitzen. Am Rand dieser 
Fläche ist im übrigen der Brutplatz des einzigen 
Bekassinenpaares im Untersuchungsgebiet.
Weiter darf auch nicht aus diesem Ergebnis die 
Folgerung abgeleitet werden, daß die neu angeleg
ten Lebensraumtypen wertvoller sind als die "alten" 
Lebensraumtypen. Man muß vielmehr die neu ge
schaffenen Lebensraumtypen für die Vorkommen 
und die Verbreitung lebensraumtypischer Arten als 
besonders wichtig bewerten. In erster Linie sind hier 
die Pionierarten zu nennen, die zum Artenbestand 
einer natumahen Talaue gehören. Wenn - wie bei der 
Großen Laaber - durch Verbauung dem Fluß jegli
che Möglichkeit genommen wurde, durch seine Dy
namik Pionierstandorte zu schaffen, können Pio
nierarten nur vereinzelt sekundär geschaffene Le
bensraumtypen wie z.B. die vegetationsarmen Still
gewässer besiedeln.
In Tabelle 7 werden im Überblick die Arten ge
nannt, die als "klassische" Pionierarten primär von 
der Neuschaffung vegetationsloser oder vegetati
onsarmer Standorte oder Kleinstrukturen (Stillge
wässer) gefördert werden. Weitere Arten zeigen 
eine deutliche Nutzung dieser Lebensraumtypen.

3 Zusammenfassung wichtiger Ergebnisse

• Von den natürlichen und auetypischen Feuchtbio
topen (Auenwälder und Auengebüsche, Feucht-, 
Naß- und Streuwiesen, Niedermoore) sind nur 
noch kleinflächige Restbestände vorhanden, die 
zudem von Nutzungsaußeneinwirkungen beein
trächtigt und bedroht werden.
Die Beanspruchung dieser unersetzlichen Bio
tope durch Neuschaffungsmaßnahmen (Tüm
pel, Seigen etc.) ist grundsätzlich nicht zu recht

fertigen; die Tümpelanlage bei Kraxenhöfen 
hegt denkbar knapp neben dem Flachmoorrest.

• Das gesamte wertvolle Pflanzen- und Tierarten
potential konzentriert sich in diesen Bereichen. 
So sind die seltenen und gefährdeten Pflanzen
arten fast ausschließlich in den Streuwiesen, 
Flachmooren und extensiven Kohldistelwiesen 
zu finden. 15 von 21 Pflanzenarten der Roten 
Listen sind Arten der mageren, reifen Lebens
räume der Laaberaue; 1990 war deren Fläche auf 
einen Restbestand von 5% der Gesamtfläche 
zurückgegangen. Unter den Feuchtgebietsarten 
der Fauna sind bei Amphibien, Libellen und 
Heuschrecken fast ausschließlich Arten mit ge
ringeren Ansprüchen vertreten; typische Arten 
der Feuchtgebiete und Moore wie in einer natur
betonten Aue fehlen. Weite Teile der Auenland- 
schaft sind durch negative Veränderungen des 
Wasserhaushalts und durch landwirtschaftliche 
Nutzungsintensivierung stark an charakteristi
schen Arten und Biotopstrukturen verarmt!

Durch Biotopanreicherungs-und Neuschaffungs
maßnahmen konnten sich biotoptypische und 
seltene Tier- und Pflanzenarten der Roten Listen 
etablieren; bei den Pflanzen ausschließlich kurz
lebige, Offenflächen besiedelnde Pioniere (z.B. 
Cyperus fuscus), bei den Tieren neben Pionier
arten auch K-Strategen mit hochspezialisierten 
Ansprüchen an ihren Lebensraum, z.B. Wiesen
pieper und Bekassine. Diese offenen Pionierflä- 
chen werden relativ rasch durch natürliche Suk
zession in ihrer Qualität nachhaltig verändert; 
nur ständig wiederkehrende Eingriffe können 
diesen Prozeß unterbinden.

• Biotopneuschaffung (Kleingewässer, Mulden, 
Vemetzungselemente) führen im Bereich land
wirtschaftlich intensiv genutzter Flächen zu ei
ner Arten- und Strukturanreicherung, besonders 
dann, wenn sie an die vorhandenen wertvollen 
Biotopflächen angrenzen.
Die Untersuchungen haben ferner gezeigt, daß 
für die Bewertung der einzelnen Teilflächen un
ter dem Aspekt des Arten- und Biotopschutzes
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Weniger als ein Schnitt pro Jahr: nur auf Flächen, die nicht als Wiese erhalten 
werden sollen :z.B. Umwandlung intensiver Glatthaferwiesen in 
______________________________________ schilfreiche Hochstaudenfluren

1x jährliche Herbstmahd (Oktober): Schwerpunktgebiet am Rinnengraben

Kalkflachmoor und Pfeifengras-Streuwiese 
________________________________________  am Paradies

1x gelegentliche Sommermahd:_________Pfeifengras-Streuwiese am Paradies

2x jährlich (Anfang Juni und Anfang Oktober): (relativ) magere
Kohldistelwiesen 

südöstlich der Schierlinger Kläranlage

3x jährlich (Anfang Juni, Anfang August und Anfang Oktober): 
_________________________________________intensiv genutztes Grünland

Grundsätzlich_______ M a h d g u t  e n tfe rn e n  (N ä h rs to f fe n tz u g )

Abbildung 6

Mahdregime aus floristisch-vegetationskundlicher Sicht

ein signifikanter Zusammenhang zwischen Flä
chengröße, räumlicher Anordnung und Popula
tionsgröße (Fauna) besteht.

• Für das Pflege-und Maßnahmenkonzept wurden 
folgende Grundsätze herausgestellt:

Erhaltung und Sicherung wertvoller auenty- 
pischer Biotopflächen haben Vorrang,
Pflege, Erweiterung und Pufferung sind ge
zielt darauf abzustimmen.

• Neuschaffungen von Biotopen dienen v.a. der 
Anreicherung ausgeräumter, verarmter Agrar
flächen sowie der Vernetzung und Pufferung der 
vorhandenen kleinflächigen Biotopreste. Dies 
schließt auch ein differenziertes Pflegekonzept 
ein.

• Die Erfolgskontrolle soll durch Kontrollunter- 
suchungen im Abstand von etwa 5 Jahren und 
durch genau eingemessene und markierte Dau
erbeobachtungsflächen gewährleistet werden.

4 Umsetzung des Pflege- und Maßnahmen
konzepts

Die aus den Ergebnissen von Bestandsanalyse und 
Bewertung abgeleiteten differenzierten Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen wurden zusammenfas
send für den Gesamtraum sowie mit detaillierten 
Einzelangaben zu den Schwerpunktgebieten schwarz
weiß lesbar in die Planunterlagen eingetragen. Be
sondere Berücksichtigung fanden die Vernetzungs- 
Strukturen (Gräben, Fließgewässer, neuangelegte 
Mulden) sowie die Förderung von herausragenden 
Arten der Flora und Fauna (z.B. Trollblume, Torf
segge, Lungenenzian, Weißstorch, Bekassine u.a.). 
Die Angaben für den Gesamtraum beziehen sich im 
wesentlichen auf Pflege- und Entwicklungsvor

schläge für die einzelnen Vegetationstypen (z.B. 
Mahdregime, Sukzession, Pufferung). Die einzel
nen wesentlichen Maßnahmen für das Mahdregime 
aus floristisch-vegetationskundhcher Sicht sind aus 
Abbildung 6 ersichtlich.
Die detaillierten Einzelangaben zu den Schwer
punktbereichen präzisieren maßstabsbedingt diese 
Vorgaben. Neben flächenscharfen Angaben zur Be
handlung der Vegetation wurden bedeutsame Le- 
bensraum-/Biotopkomplexe abgegrenzt und mit 
den floristisch-vegetationskundlichen Maßnahmen 
koordiniert.
Der Pflege- und Maßnahmenplan (Faltkarte am 
Ende des Beitrags) zeigt die Darstellung der Maß
nahmen am Beispiel des Schwerpunktgebiets an der 
"Schierlinger Kläranlage"

Die Plandarstellungen wurden durch das Planungs
büro Grebe, Nürnberg, unter Verwendung von we
nigen Farben zur Kennzeichnung der wichtigsten 
Pflegemaßnahmen überarbeitet und dem Landwirt 
(Herrn Förster, Eggmühl), der zur Zeit die Flächen 
des Untersuchungsgebietes im Auftrag der Gemein
de Schierling pflegt, zur Verfügung gestellt. Dieser 
Landwirt führt übrigens seit Jahren Pflegemaßnah
men durch. Insbesondere Flächen, die über mehrere 
Jahre hinweg nur partiell gepflegt werden, können 
durch diese Art der Darstellung deutlich erkennbar 
hervorgehoben werden.

Die Flächen an der "Schierlinger Kläranlage" sollen 
dabei meist an beiden Terminen im Sommer und im 
Herbst gemäht werden sollen; es wurde aber auch 
einmalige Mahd im Sommer oder Herbst vorgege
ben. Einzelne Flächen wie z.B. die Gräben beim 
Blaukehlchen-Standort und der Pionierstandort in 
der Mulde östlich davon werden jeweils nur partiell, 
d.h. in kleinräumigem Wechsel, über mehrere Jahre 
gemäht.
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5 Voraussetzungen zur Durchführung von 
Erfolgskontrollen

Wie bereits bei der Festlegung "neuer" und "alter" 
Lebensraumtypen und ihrer Nutzung durch die le
bensraumtypischen Arten dargelegt, ist eine pro
blemorientierte Bestandsaufnahme vor dem Beginn 
von Gestaltungsmaßnahmen durch die Flurbereini
gung (die erfahrungsgemäß eine nicht abschätzbare 
Fülle weiterer Maßnahmen nach sich zieht) als Un
tersuchungsgrundlage erforderlich. Dies erscheint 
vor allem aus methodischen Gründen notwendig, 
weil unter Umständen durch abweichende Untersu
chungsintensitäten gerade bei der Kontrolle einzel
ner Tiergruppen in Verbindung mit ungünstigen 
Witterungsbedingungen nicht vergleichbare Ergeb
nisse vorliegen können, die für eine Effizienzkon
trolle nicht brauchbar sind.
So sollte möglichst Klarheit über folgende Punkte 
bestehen:
• Abgrenzung des Untersuchungsgebietes.
• Bestandsaufnahme der wesentlichen Strukturen 

und Lebensraumtypen für den Teil Fauna und 
Festlegung der zu untersuchenden Tiergruppen.

• Hinweise zu Methode und Intensität der fauni- 
stischen Erhebungen (Punktkartierung, Aus
wahl von Leit- und Zielarten, Fallenstandorte 
usw., vgl. TRAUTNER 1991).

• Bestandsaufnahme von Flora und Vegetation, 
evtl, mit methodischen Hinweisen.

• Festlegung von genauer zu bearbeitenden Schwer- 
punktgebieten und Dauerbeobachtungsflächen, 
möglichst unter Berücksichtigung wichtiger 
Habitate von Leit- oder Zielarten der Fauna in 
besonders wertvollen oder empfindlichen Teil
flächen des Untersuchungsgebietes, deren Ent
wicklung kritisch im Hinblick auf das Pflege- 
und Maßnahmenkonzept analysiert werden 
muß.

• Bewertungsrahmen als Grundlage für den mög
licherweise nötigen Fortschreibungsbedarf der 
Pflege- und Maßnahmenkonzeption.

• Bestimmung der Zeitabstände für die Folgekon
trollen.

• Möglichst langfristige Auftragslage für die Um
setzung der Pflegemaßnahmen.
Vergabe der Aufträge für Pflegemaßnahmen 
möglichst an Personen oder Maschinenringe vor 
Ort.

• Finanzrahmen für die Pflegemaßnahmen und 
evtl, nötige Nachbesserungen (z.B. Schaffung 
von Pionierstandorten).

Anmerkung

Alle Angaben dieses Beitrages sind aus den unten 
angeführten Diplomarbeiten von HOFBERGER 
und TEEFEL 1991 entnommen.
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Bestandsaufnahme
■An der Kläranlage"

A r te n lis te  A m p h ib ie n  
Legende / Symbol

/  Reptilien: Artenliste Vögel
Legende / Symbol ▼

A m se l (Turdus m erdu la )
B la u k e h lc h e n  (C ya n o sy lva  s v e c ic a j 
B laß huhn (F ú lic a  a tra )
B ra u n k e h lc h e n  (S a x íc o la  ru b e tra )
B u c h f in k  (F r in g i lia  c o e le b s )
Fasan (P h a s a n iu s  c o lc h iu s )
F it is  (P hy llo s o o p u s  u o c h i lu s )  
F lu ß re ge np fe ifeV  (C h a ra d r iu s  d u b iu s )  
G a rte n g ra s m u c k b  (S y lv ia  b o r in )
G rü n fin k  ( C h l o r c h l o r l s )

tr in e lla )
h o e m c u ru s  o c h ru ro s )  

a jo r)
d ib u n d u s )

R ohram m er (E m be riza  s c h o e n ic lu s )  
S c h a fs te lz e  (M o ta c m a  fla va )
S t ie g lit z  (C a rd u e lis  « a rd u e lis )
S u m p fro h rs a n g e r (A c rp c e ü h a lu s  p a lu s tr is )  
G run fu ß ige s  T e ic h h u h r\ (G a llín u la  c h lo ro p u s )  
T e ic h ro h rs a n g e r ( Aero c'pph a lus  s c irp a c e u s )  
^W a cho lde rd rosse l (T u rd iis  p i la r is )  

a ld w a s s e r la u fe r  (T r in g t o c h ro p u s )  
ie s e n p ie p e r  (A n th u s  prsatensis) 
o u ^ t  b u Ä C w r d  (  £>u<t.^ ,0  b i^ t e . o )

Lebensrau«- Pf Unzen-
-typ: -oese11schaft(en):

Syebol: (soweit eöglich nach
lebensrauatypen geordnet)

Pionter-/Trttt- & Flutrasen (Gesellschaften mit hohem 
Hutrase narlen-Anteil):

Pionier-Röhrichte:

' E JE
Suepfbinsen-Gesellschäften

(E leocharis p a lu s tris -  
bzw. un ig lue is -G es.)

Feuchte Hochstaudenoesellschaften (incl. Schllfbestände):

9 r iN N V I J ’ ] S ch il f -  und RohrgUnzgrasreiche 
I i M M f ,  J  Hochstaudengesellschaften

riTtTüiVil Mädesüß- und Seggenreiche
[| i l l  I N  N j Hochstaudengesellschaften

-
Trockene Hochstaudenfluren:

- f Mxl J  
2 T'17

D iste lre iche  Hochstaudenges. Í
Doldenblüterreiche
Hochstaudenges.

— — Haßwiese (Angel ico -C irs ie tu« )

.......Seggenreiche Ausbildung

111
m

■ Frischwiese (Arrhenatheretua)

Frischwiese (Arrhenathcretue)
- Intensive typische Ausbildung 
l  P ion ierstad ien

KARTIERUNG/VEGETATIONSAUFNAHMEN :

BEARBEITER
SIEHE GESAMTKARTE

A r te n lis te  T a g fa lte r
Legende / Symbol

Ss S c h w a lb e n s c h w a n z  (Papi110 m achaon)
GK G roß er K o h lw e iß lin g  (P ie ris  b ra s s ic a e )
RA R apsw eiß ling  (P ie ris  napi)
Z i Z it ro n e n fa lte r  (C o n e p te ry x  rha m n i)
Ta T agpfauenauge (In a c h is  io)
KF K le in e r F uch s  (A g ía is  u r t ic a e )
Ad A d m ira ' (A ta la n ta  vanease)
GO G roßes O ch sen au ge  (M a m o la  ju r t in a )
GW G em eines W ie s e n v o g e lc h e n  (C o e n o n y m p h a  pam p ilus ) 
RD R o s t fa rb -D ic k k o p f fa lte r  tO c h lo o e s  venatum )

GP G e b ä n d e rte  P ra c h t ilb e lle  (C a lo p te ry x  s p len de ns) 
GB G em eine B m s e n ju n g fe r  (Le s te s  s po nsa )
Fl F e d e r lib e lle  (P la ty c n e m is  pe nm p es)
FA F rühe A d o n is lib e lle  (P y rrh o s o m a  nym p h u la )
Gb Große P e c h lib e lle  (Is c h n u ra  e leg an s)
KP K le in e  P e c h lib e lle  (Is c h n u ra  pu m ilio )
BA B e che r - A zu r ju n g fe r  (E na lla gm a c y a th ig e ru m )
HA H u fe is e n -A z u r ju n g fe r  (C o en ag rium  p u e lla )
HM H e r b s t -  M o s a ik ju n g fe r  (A oh na m ix ta )
GK G roße K o n ig s lib e lle  (A na x  im p e ra to r)
V f V ie r f le c k  (L ib e l lu la  qu a d r im a c u la ta )
Pb P la ttb a u c h  (L ib e llu la  de p re s s a )
SB S ü d lic h e r  B la u p fe il (O rth e tru m  bru nn eu m ;
GL G roß er B la u p fe il (O rth e tru m  c a n c e lla tu m )
GH G em eine H e id e lib e lle  (S y m p e tru m  vu lga tum )
BH B lu tro te  H e id e lib e lle  (S y m p e tru m  san gu m eu m j 
SH S ch w arze  H e id e lib e lle  (S y m p e tru m  danae)

— ~j Große Laaber
0  0

VEGETATIONS-
-AUFNAHMEN

I <£• I (M*+tais, G-Getreide, R=Htaps, 
L -------------J Rü=Rüben.

[ ,l. A)| © ©

ENTWÄSSERUNGS-
-RÖHRE

O 1 -  5 E xem plare 

6 - 2 0  E xem plare

1 - 5  E xem plare 
6 - 2 0  E xem plare 
> 20  E xem plare

A r te n lis te  H e u s c h re c k e n
Legende / Symbol ■

Ks K u rz f lu g e iig e  S c h w e rts c h re c x e  (C o n o c e p h a lu s  d o rs a lls )  
RB R oese is  B e iß sch re cke  (M e tn o p te ra  ro e s e li)
WG W ie s e n g ra s h u p fe r (C h o rth ip p u s  d o rs a tu s )
SD S a b e ld o rn s c h re c k e  ( Te t r ix  s u b u la ta )

D  1 - 5  E xem plare 
§  6 - 2 0  Exem p la re
H  > 2 0  E xem p la re

Untersuchung der Biotopneuschaffungs- und 
Vemetzungamaßnahmen 

im Rahmen der Flurbereinigung EGGMÜHL

Bestand

Fauna, Flora & Vegetation 

Ausschnitt "An der Kliranlage*

MaBstab 1:1000 Karberung 1M0
Herbert Hofberger S Ha na-Jürgen Tiefe« 

Diplomarbeit an der Fachhochschule Wethenetephan



Pflege- und M^ßnahmenkonzept
'An der Kläranlage-

ü. .
’ Großer K. - R serotinus

Veqetatlonselnheiten:
(Beschreibung/Charakterisierung: siehe Textband)

Pflanzen- 
qesellschaft(en):
(soweit möglich nach 
Lebensraumtypen geordnet)

Stillgewässervegetation: Gesellschaften 
& Pionierstadien des Nymphaeion albae

“Koaplex Grabenvegetation'

Pionier-ZTritt- & Flutrasen (Gesellschaften mit hohem 
Flutrasenarten-Antell):

'Pionier-Komplax' (beinhaltet: Sti1lgew.veg. 
bis Pionierstadien der Wiesen)

Blnsen-Gesellschaften (Juncus-Ges.) 
und Binsen-Pionier-Ges.

Liaschgras-Schwedenklee-Ge:.
(Phleum pratense- Trifolium hybridum-Ges.)

Trittpflanzengese11 schäften
(Lolio-Polygonetura arenastri u.a.)

Sumpfbinsan-6asallschaftan
(Eleocharis palustris- 
bzw. unigluais-Ges.)

Pionier-Röhrichta und 
Initialstadlon das Sparganiö-Glycorion

Rohrkolben-Plonlerröhricht
(Typhetum latifoliae)

Feuchte Hochstaudengesellschaften (Ind. Schllfbefäode):
T U T ----- "I
HI'Mv'j

irrmri]
lll'M lslI

Schilf- und Rohrglanzgrasraicha 
Höchstaudengese11 schaften

Mädesüß- und Seggenreiche 
Hochstaudengese11schaftan

Brennesse1-Bostända
(Urtica dioica-GeselIschaft)

Trockene Hochstaudenfturen:

Distalreicha Hochstaudangas. &
Doldanblüterraicha
Hochstaudangas.

Wiesen:

— -4 - Maßwiese (Ange 1 ico-Cirsietua)
- ^ ^ - Seggenreiche Ausbildung

Feuchtwiese (Angelico-Cinsietum) 
- Extensive Ausbildung

Frischwiese (Arrhenatheretua)
- Intensive fauchte Ausbildung 
& Pionierstadien

Frischwiese (Arrhenatheretua)
- Intensive typische Ausbildung 
& Pionierstadien

Kleegrasansaat oder frisch
umgebrochene Wiese (- Standort wie Acker)

Acker (z.T. mit Acker-Unkrautgesellschaften)
(M=Ma\s, G=Getreide, R=Raps,
Ru=Ruben)

Gehölze:

[ ® 3 Erlen Waidengebüsche 
Holunder

Galeriewald, Hecken,
sonstige elnzalstehende Gehölze & Gebüsche

iS]
E3

Große Laaber

Böschungen TKANiiCKTT

Untersuchung der Blotopneuschattungs- und 
Vemetzungsmaßnahmen 

Im Rahmen der Flurt>erelnlgung EGGMÜHL

Pflege- und Maßnahmenplan 

Ausschnitt “An der Kläranlage-

Maßstab 1:1000 Mal 1991
Herbert Hofberger & Hans-Jürgen Tiefe! 

Diplomarbeit an der Fachhochschule Weihenstephan





PUBLIKATIONEN der AL
Stand: S e p t e m b e r  1996 

I I La u fe n e r S e m in a rb e iträ g e  (LSB) 
(Tagungsberichte)

Zu ausgewählten Seminaren werden Tagungsberichte erstellt. 
In den jeweiligen Tagungsberichten sind die ungekürzten Vor
träge e ines  Fach- bzw. wissenschaftlichen Seminares abge
druckt.
Diese Tagungsberichte sind ab 1/82 in »Laufener Seminar
beiträge« umbenannt worden.
2/78 Begrünungsmaßnahmen im Gebirge. (vergriffen)
3/79 Seenforschung in Bayern. (vergriffen)
4/79 Chance für den Artenschutz in

Freilichtmuseen. (vergriffen)
5/79 Ist Pflege der Landschaft erforderlich? (vergriffen)
6/79 Weinberg-Flurbereinigung und

Naturschutz. DM 8,-
7/79 Wildtierhaltung in Gehegen. DM 6,-
1/80 Tierökologische Aspekte im

Siedlungsbereich. (vergriffen)
2/80

3/80

4/80
5/80
6/80
7/80
8/80

9/80
1/81
2/81
3/81
4/81
5/81
6/81
7/81
8/81

9/81
10/81
11/81
12/81

13/81
1/82

2/82

3/82
4/82
5/82
6/82
7/82

Landschaftsplanung in der Stadtentwicklung,
in dt. und  engl. Ausgabe. DM 9 -/11 ,-
Die Region Untermain -  Region 1 -  
Die Region Würzburg -  Region 2 - DM 12,-
Naturschutz und Recht. (vergriffen)
Ausbringung von Wildpflanzen. (vergriffen)
Baggerseen und Naturschutz. (vergriffen)
Geoökologie und Landschaft. (vergriffen)
Freileitungsbau und Belastung 
der Landschaft. (vergriffen)
Ökologie und Umwelthygiene. DM 15,-
Stadtökologie. (vergriffen)
Theologie und Naturschutz. DM 5,-
Greifvögel und Naturschutz. DM 7,-
Fischerei und Naturschutz. (vergriffen)
Fließgewässer in Bayern. (vergriffen)
Aspekte der Moornutzung. (vergriffen)
Beurteilung des Landschaftsbildes. (vergriffen)
Naturschutz im Zeichen knapper 
Staatshaushalte. DM 5,-
Zoologischer Artenschutz. DM 10,-
Naturschutz und Landwirtschaft. (vergriffen)
Die Zukunft der Salzach. DM 8,-
Wiedereinbürgerung gefährdeter 
Tierarten. (vergrlffen)
Seminarergebnisse der Jahre 76-81. (vergriffen)
Der Mensch und seine städtische Umwelt
humanökologische Aspekte. (vergriffen)
Immissionsbelastungen ländlicher 
Ökosysteme. (vergriffen)
Bodennutzung und Naturschutz. DM 8,-
Walderschließungsplanung. DM 9,-
Feldhecken und Feldgehölze. DM 25,-
Schutz von Trockenbiotopen -  Buckelflureni. DM 9,-
Geowissenschaftliche Beiträge zum 
Naturschutz. (vergriffen)

8/82

9/82
1/83

+1/84
2/83
3/83
4/83
5/83
6/83

7/83
8/83

9/83

1/84
2/84
3/84
4/84
5/84

6/84
7/84

1/85

2/85

3/85

4/85
1/86
2/86

3/86
4/86

Forstwirtschaft unter Beachtung forstlicher Ziele
und der Naturschutzgesetzgebung. (vergriffen)
Waldweide und Naturschutz. (vergriffen)
Dorfökologie -  Das Dorf als Lebensraum/ 
Dorf und Landschaft. Sammelbd. (vergriffen)
Naturschutz und Gesellschaft. DM 8,-
Kinder begreifen Natur. (vergriffen)
Erholung und Artenschutz. DM 16,-
Marktwirtschaft und Ökologie. (vergriffen)
Schutz von Trockenbiotopen -  Trocken
rasen, Triften und Hutungen. DM 9,-
Ausgewählte Referate zum Artenschutz. DM 14,-
Naturschutz als Ware -  Nachfrage durch 
Angebot und Werbung. (vergriffen)
Ausgleichbarkeit von Eingriffen in den 
Naturhaushalt. (vergriffen)
siehe 1/83
Ökologie alpiner Seen. DM 14,-
Die Region 8 -  Westmittelfranken. DM 15,-
Landschaftspflegliche Almwirtschaft. DM 12,-
Schutz von Trockenbiotopen -  
Trockenstandorte aus zweiter Hand. (vergriffen)
Naturnaher Ausbau von Grünanlagen. DM 9,-
Inselökologie -  Anwendung in der Planung 
des ländlichen Raumes. DM 16,-
Rechts- und Verwaltungsaspekte der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung. DM 11,-
Wasserbau -  Entscheidung zwischen Natur 
und Korrektur. DM 10,-
Die Zukunft der ostbayerischen 
Donaulandschaft. DM 19,-
Naturschutz und Volksmusik. DM 10,-
Seminarergebnisse der Jahre 81 -85. DM 7,-
Elemente der Steuerung und der Regulation 
in der Pelagialbiozönose. DM 16,-
Die Rolle der Landschaftsschutzgebiete. DM 12,-
Integrierter Pflanzenbau. DM 13,-

Fortsetzung: Laufener Seminarbeiträge

5/86

6/86
7/86
8/86
9/86

10/86
1/87

2/87

3/87
4/87
5/87
1/88

2/88
3/88

1/89
2/89
3/89

4/89
1/90

2/90

3/90

4/90
5/90

6/90

1/91

2/91
3/91
4/91

5/91

6/91

7/91

1/92
2/92

3/92

4/92
5/92

1/93
2/93

1/94

2/94
3/94
4/94

1/95

2/95
3/95
4/95
1/96

2/96

3/96

4/96
5/96

Der Neuntöter -  Vogel des Jahres 1985.
Die Saatkrähe -  Vogel des Jahres 1986. DM 10,- 
Freileitungen und Naturschutz. DM 17,-
Bodenökologie. DM 17,—
Dorfökologie: Wasser und Gewässer. (vergriffen)
Leistungen und Engagement von Privatpersonen 
im Naturschutz. DM 5,-
Biotopverbund in der Landschaft. DM 23,-
Die Rechtspflicht zur Wiedergutmachung 
ökologischer Schäden. D M 12 ,-
Strategien einer erfolgreichen Naturschutz
politik. DM 12,—
Naturschutzpolitik und Landwirtschaft. DM 15,-
Naturschutz braucht Wertmaßstäbe. D M 10 ,-
Die Region 7 -  Industrieregion Mittelfranken DM 11 ,- 
Landschaftspflege als Aufgabe der Land
wirte und Landschaftsgärtner. DM 10,-
Dorfökologie: Wege und Einfriedungen. DM 15,-
Wirkungen von UV-B-Strahlung auf 
Pflanzen und Tiere. DM 13,-
Greifvogelschutz. DM 13,-
Ringvorlesung Naturschutz. DM 15,-
Das Braunkehlchen -  Vogel des Jahres 1987.
Der Wendehals -  Vogel des Jahres 1988. DM 10,-
Hat die Natur ein Eigenrecht auf Existenz? DM 10,-
Einsatzmöglichkeiten der Fernerkundung in 
der Landschaftsökologie. D M 13 ,-
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen 
durch Naturschutz. DM 12,-
Naturschutzorientierte ökologische Forschung 
in der BRD. D M 11 ,-
Auswirkungen der Gewässerversauerung. DM 13,-
Aufgaben und Umsetzung des Landschafts-
pflegerischen Begleitplanes. (vergriffen)
Inhalte und Umsetzung der
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). DM 14,-
Umwelt/Mitwelt/Schöpfung -  Kirchen und 
Naturschutz. DM 11,—
Dorfökologie: Bäume und Sträuchen DM 12,—
Artenschutz im Alpenraum DM 23,-
Erhaltung und Entwicklung von Flußauen 
in Europa. D M 21 ,-
Mosaik -  Zyklus -  Konzept der Ökosysteme 
und seine Bedeutung für den Naturschutz. DM 9,-
Länderübergreifende Zusammenarbeit im
Naturschutz (Begegnung von Naturschutzfach
leuten aus Bayern und der Tschechischen 
Republik).
Ökologische Dauerbeobachtung Im 
Naturschutz.
Ökologische Bilanz von Stauräumen.
Wald- oder Weideland -  
zur Naturgeschichte Mitteleuropas. 
Naturschonender Bildungs- und
Erlebnistourismus. (z. Zt. vergriffen)
Beiträge zu Natur- und Heimatschutz. DM 21 ,-
Freilandmuseen -  Kulturlandschaft -  
Naturschutz. DM 15,-
Hat der Naturschutz künftig eine Chance. DM 10,-
Umweltverträglichkeitsstudien -  Grundlagen, 
Erfahrungen, Fallbeispiele. D M 18 ,-
Dorfökologie -  Gebäude -  Friedhöfe -  Dorfränder 
sowie ein Vorschlag zur Dorfbiotopkartierung. DM 25,- 
Naturschutz in Ballungsräumen. DM 16,-
Wasserkraft -  mit oder gegen die Natur. DM 19,—
Leitbilder, Umweltqualitätsziele,
Umweltstandards. DM 22,-
Ökosponsoring -  Werbestrategie oder 
Selbstverpflichtung? DM 15,-
Bestandsregulierung und Naturschutz. DM 16,-
Dynamik als ökologischer Faktor. DM 15,-
Vision Landschaft 2020. DM 24,-
Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes -  
naturschutzfachliche Anforderungen DM 15,-
Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung -  
Praxis und Perspektiven DM 22,-

DM 17,-

DM 14,- 
DM 15.-

DM 15,-

Biologische Fachbeiträge
in der Umweltplanung DM 24,-
GIS in Naturschutz und Landschaftspflege DM 15,- 
Persönlichkeiten und Prominente nehmen 
Stellung zum Naturschutz und zur Akademie DM 8,-

Inhalte d e r zu letzt e rsch ie n e n e n  LS B :

2/95 Bestandsregulierungen und Naturschutz
• JOSWIG, Walter: Bestandsregulierungen und Naturschutz - 

ein Überblick.
• JOSWIG, Walter: Welchen Kriterien sollen Bestandsregulie

rungen genügen? (Ergebnisse der Podiumsdiskussion).
• HARTMANN, Sybille: Ökologische Grundlagen von Be

standsregulierungen: Populatiosndynamik mit und ohne Ein
flüsse von Beutegreifern bzw. des Menschen.

Fortsetzung: LSB 2/95

•  KLUPP, Robert: Regulation von W eißfischbeständen In ste 
henden Gewässern.

•  STADLER, Susanne: M üssen E ichhörnchen und Sieben
sch lä fer bekä m p ft werden? - Ein S itua tionsbericht aus dem  
österreichischen Bundesland Salzburg.

• WENDT, W olfgang: Zw ischen Verfo lgung und Schutz: Der 
Feldhamster.

• KOCH, Herbert: Bestandsregulierungen im Spannungsfeld - 
Die Bejagung von Schalenw ild: Pro und Contra.

• BRÜCHER, Helmut: Bestandsregulierungen im S pannungs
fe ld  - Bejagung von Graureiher und Korm oran: Pro und C on
tra.

• GELDHAUSER, Franz: Fischereiliche Schäden durch G rau
reiher und Korm orane - A bhilfe  durch B estandsregulierun
gen?

•  STURM, Peter: N eophyten - ein N aturschutzprob lem ?

•  WALTER, Erich: N eophyten in S üddeutschland  - A rtenspek
trum , Herkunft, B iologie und Verbreitung.

•  KOWARIK, Ingo: Sind n ichteinhe im ische P flanzenarten ein 
Problem  fü r den N aturschutz?

3/95 Dynamik als ökologischer Faktor
•  KÖSTLER, Evelin: Einführung in d ie Them enstellung und Se

m inarergebnis

• DIETERICH, M artin: Variabilität von Lebenszyklen und M eta
p op ula tionsstruktu r - Überlebensstra teg ien von Arten in e i
ner dynam ischen Um welt.

• STETTMER, Christian: Untersuchungen zum  B iotopverbund 
am Beispiel der Libellen.

• MANHART, Christof: Nutzungseinfluß auf d ie  Popu la tionsdy
nam ik von Spinnen in Feuchtgebieten.

•  LÄSSIG, Reinhard: Der N atur auf d er S pu r - Interdisziplinäre 
U ntersuchungen auf W indw urfflächen in den Schw eizer A l
pen.

•  DETSCH, Rüdiger: A lt- und Totho lzdynam ik als Faktor in 
W ald-ökosystem en.

•  BLASCHKE, Thom as: M öglichkeiten e iner interdiszip linären 
Analyse dynam ischer Prozesse m it Hilfe eines G eographi
schen Inform ationssystem s (GIS).

•  HÖLZEL, Norbert: Dynam ik von nordalpinen Trockenkiefern
wäldern  - Konsequenzen fü r N a turschu tz und Landscha fts
pflege.

•  KÖSTNER, Barbara: Der Einfluß von K lim aänderungen auf 
S to ff- und Energieflüsse im Ö kosystem .

4/95 Vision Landschaft 2020
• JESSEL, Beate: E inführung In das Them a und Ergebnisse des 

Sym posium s vom  3. - 5. Mai 1995 in Eching bei M ünchen.

• HAMPICKE, U lrich: Ö konom ische Perspektiven und e th ische 
Grenzen künftige r Landnutzung.

• MUHAR, Andreas: P lädoyer fü r einen B lick  nach vorne - Was 
w ir aus der G eschichte  der Landscha ft nicht fü r d ie Zukun ft 
lernen können

• BURCKHARDT, Lucius: Landscha ft ist trans ito risch  - Zur Dy
nam ik d er K ulturlandschaft.

• FALTER, Reinhard: Der N atur freien Lauf lassen - Das Para
d igm a Flußlandschaft.

• NOHL, Werner: Die Landschaft von m orgen im Spiegel 
m enschlicher Bedürfnisse und W erthaltungen

• BREUSTE, Jürgen: S tad tlandschaft - W andel und P erspekti
ven einer K ulturlandschaft.

• GOEDECKE, O tto : Die S tad t und ihr Um land - Z ur Zukunft 
von S tadtreg ionen am Beispiel der Region M ünchen.

• LORD, Regina: Landschaftsvisionen d er Seele - Zum  Ver
hältnis zw ischen innerer und äußerer Landschaft.

•  JESSEL, Beate: Ist künftige  Landscha ft planbar? M ög lich 
keiten und Grenzen ökologisch  orien tierte r Planung.

• BROGGI, Mario: A spekte  d er N achha ltigkeit und Rolle regio- 
nalisierter Betrachtungsweisen.

• LANGE, Eckart: Landschaft gestern - heute - morgen: Ein d i
g ita ler A nsatz zur Visualisierung.

•  HEISSENHUBER, Alois: Künftige Landbew irtscha ftung  flä 
chendeckend oder nur m ehr auf Agrarinseln?

•  AM M ER, Ulrich: Le itb ildorientierte  A ufforstung und naturna
he W aldpflege o de r P lantagenwald, Kahlsch lagw irtscha ft und 
Totalreservate?

•  ROTH, Dieter; BREITSCHUH, Gerhard; ECKERT, Hans: Kon
zepte inere ffiz ien ten , um w eltverträg lichen Landw irtscha ft m it 
Vergütung öko log ischer Leistungen im Agrarraum .

1/96 Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes
•  KLINKERT, U lrich: G rußw ort des Parlam entarischen S taa ts

sekretärs bei d er Bundesm inisterin fü r U m welt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit.

•  GOPPEL, Thom as: S ta tem ent des Bayerischen S taatsm ini
sters fü r Landesentw icklung und U m w eltfragen

•  HEYDEMANN, Berndt: Das Bundesnaturschutzgesetz: Be
w ährte  Stärken und ausbaufähige Ansätze

•  GLATZEL, Horst: • Überlegungen des BM U zur Novellierung 
des Bundesnaturschutzgesetzes

•  FISAHN, Andreas: Internationale A nforderungen an die No
vellierung des B undesnaturschutzgesetzes

•  SCHINK, A lexander: R eform bedarf im  N aturschutzrecht 
eine kom m unale Betrachtung -

• ROHLF, D ietwalt: Novellierungsbedarf beim  Bundesnatur
schutzgesetz aus der S icht der Bundesländer



• UPPENBRINK Martin & RIECKEN Uwe: Besonderer N ovel
lierungsbedarf des BNatSchG  aus der S icht der N a tur
schutzverw altung des Bundes

• M EHL Ulrike: Der G ese tzen tw urf der SPD -B undestagsfrakti- 
on zur Novellierung des B undesnatu rschutzgese tzes (13. 
W ahlperiode)

• HÖFKEN Ulrike: Der G ese tzen tw urf von Bündnis 90/D ie  G rü
nen zur Novellierung des B undesnaturschutzgesetzes

• RÖSCHEISEN Helm ut. Positionen der N aturschutzverbände 
zur Novellierung des B undesnaturschutzgesetzes

2/96 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung -  
Praxis und Perspektiven

• Ergebnisse des Sem inars vom  1 6 . - 1 7  M ärz 1995

• JESSEL, Beate: Die E inghffsregelung zw ischen  natu rw issen
schaftlichem  Anspruch und Anfo rderungen  der Praxis

•  MARTICKE H ans-U lrich: Rechtliche Bew ertung und M oneta - 
risierung öko log ischer S chäden Im Rahm en d er natu rschutz
rechtlichen Eingriffsregelung

•  FISCHER-HÜFTLE, Peter: E ingriffsregelung und B auleltp la- 
nung - d ie Regelungen des §8a BN atSchG

•  CZERM AK, Peter: N aturschutz und B a u le itp la n u n g -Z u rb a u 
leitp lanerischen Abw ägung  und A bfo lge  der Prüfschritte

•  von DRESSLER, Hubertus: Bew ertungsverfahren in d er Bau
leitp lanung - Ihre Integration in den Planungsprozeß und fa ch 
liche A nforderungen an die E rm ittlung von Eingriffen und de 
ren Kom pensation

•  RITTHALER, Rainer: Erfahrungen m it d er E inghffsregelung in 
der Bauleitp lanung In Ludw igshafen am  Rhein (Rheinland- 
Pfalz)

•  HIRT, W olfram: Vollzug von S tandards und Konventionen zur 
Eingriffsregelung im Straßenbau und bei Bahnlinien - A nfo r
derungen, M öglichkeiten und Grenzen aus der S icht des be
arbeitenden Landschaftsarch itekten.

• KIEMSTEDT, Hans: Zur N o tw en d ig ke it von Konventionen für 
den Vollzug der Eingriffsregelung

• LAMBRECHT, Heiner: S tandard is ierungen bei d er E ingriffs
regelung im Straßenbau - Praxis und P erspektiven zw ischen 
rechtlichen und naturschutzfach lichen Grenzen

• BRAHMS, Ernst & JU N G M AN N , Susanne: Die A nw endung 
der Eingriffsregelung fü r Boden, W asser und K lim a/Luft.

•  PRÖBSTL, U lrike: Praxis und A nforderungen an die natur
schutzrechtliche Eingriffsregelung bei W intersportan lagen

•  RIECKEN, Uw e & SSYM ANK, Axel: Die Bedeutung aktueller 
B io topschutz instrum ente  (Rote Liste B io toptypen  und FFH- 
Richtllnie) fü r die Eingriffsregelung

3/96 Biologische Fachbeiträge in der Um weltpla
nung -  Anforderungen und Stellenwert

• JESSEL, Beate: W ege zur verbesserten U m setzung b io log i
scher Daten in der Planung: E inführung in d ie Them enstel
lung und Ergebnisse des Sem inars vom  23.-24. N ovem ber 
1995 in Eching.

• RIECKEN, Uwe: Anforderungen an zoo log ische  Fachbeiträ
ge auf untersch ied lichen Planungsebenen.

•  HERRMANN, Thom as: A nforderungen an vegetatlonskund li- 
che und flo ris tische  Erhebungen im Rahm en unte rsch ied li
cher Fragestellungen.

•  RECK, Heinrich: Bew ertungsfragen im A rtenschutz  -  Konse
quenzen fü r b io log ische Fachbeiträge.

•  ROTT, B urkhardt und DEMUTH, Klaus: E inbindung und U m 
setzung b io log ischer Beiträge in der Landscha ftsp flegeri
schen B egleitp lanung am Beispiel Straßenbau.

• SACHTELEBEN, Jens und S IM LACH ER, Christine: M ög lich 
keiten der U m setzung des Bayerischen A rten- und B io to p 
schutzprogram m es (ABSP) fü r d ie P lanung.

•  ANGERER, Eberhard von; JANSEN, Antje  und HOCHREIN, 
Ursula: U m setzung b io log ischer Beiträge an der S chn itts te l
le zw ischen G rünplanung und S tad tp lanung  -  Das G rünle it
konzept W aldkraiburg.

•  LAEPPLE, U lrich: Anforderungen an b io log ische  Fachbeiträ
ge zu E ingriffsplanungen aus der S icht e iner N a turschu tz
behörde.

• MODER, Franz: E inbindung und U m setzung b io log ischer 
Beiträge im Rahm en von R ekultivierungsplänen fü r S te in
brüche.

• RIEDL, U lrich: Anforderungen an d ie Aufbereitung b io log i
scher Daten fü r d ie Planung.

• HERMANN, Gabriel: Z u r Bearbeite rabhäng igke it faun is ti- 
scher Beiträge am Beispiel de r H euschreckenfauna.

• SCHUSTER, H anns-Jürgen und STÖCKLEIN, Bernd: Erfolgs
kontro llen -  N o tw end igke it und Vorgehensweisen (am Bei
spiel von Maßnahmen in d er F lurbereinigung).

4/96 GIS in Naturschutz und Landschaftspflege
•  STROBL, Josef; VOGEL M ichael und BLASCHKE, Thom as: 

Einführung In das Them a

• BLASCHKE, Thom as und VOGEL, M ichael: GIS in N a tur
schutz und Landschaftspflege: Ü berb lick  über W issensstand, 
Anw endungen Defizite

• CZERANKA, M arion: Spatial Decislon S up p ort System s in 
Naturschutz und Landscha ftsp flege?  Um setzungsaspekte  
fü r d ie raum bezogene Planung.

• GREVE, K laus und HEISS, M ichael: Die Fachin form ationssy
stem e Forst, Grün und N aturschu tz  im Ham burger U m 
w e ltin form ationssystem  HUIS

• SCHENKER, Jörg, und KLINGL, Tom: G IS-Einsatz im Natur- 
und L andscha ftsschutz des BUW AL

Fortsetzung: LSB 1/96 • FÖLSCHE, Bernhard und NOWOTNY, Günther: SAGIS-Ein- 
satz im N aturschutzbere ich  des Am tes der Salzburger Lan
desregierung - Erfahrungen und Ausb lick  -

• BLASCHKE, Thom as, BOCK, M athias, DUBOIS, W olfgang, 
GREVE, K laus, HELFRICH, Rolf, JENSEN, Stefan, und NA
GEL, Heiner: U m w eltin fo rm ationssystem e als G rundlage des 
N aturschutzes.

• DANUSER, N orbert: Integration von Funddaten ins Natur- und 
Landschaftsschutz inven tar G raubünden m it GIS

• FROTSCHER, W olfgang, GOJ, H olger und LEDERER Werner: 
Aufbau und Einsatz von GIS fü r natu rschutzfach liche  Bear
beitungen in Braunkohlen landschaften M itte ldeu tsch lands

• PRÖBSTL, U lrike und FÖRSTER; Bernhard: Ö kologische 
Ü berprüfung und Bew ertung von S kigebieten m it Hilfe geo
graph ischer Inform ationssystem e

•  KIAS, U lrich, DEMEL, W alter und REITER, Kerstin: Erfahrun
gen m it dem  CIR -In terpreta tlonssch lüsse l der Landesum 
w e ltbehörden bei d er A nw endung Im alpinen Raum - U pda
te  und U m stellung d er B io to p- und Nutzungstypenkartierung 
im B iosphärenreservat Berchtesgaden.

•  GÜNTHER-DIRINGER, Detlef: G IS-Anw endung in einer U m 
w eltve rträg lichke itsstud ie  zum  ökologischen  H ochw asser
schutz.

I I B e rich te  d e r A N L
Die seit 1977 jährlich erscheinenden Berichte der ANL enthal
ten Originalarbeiten, w issenschaftliche  Kurzm itte ilungen und 
Bekanntm achungen zu zentralen N aturschutzprob lem en und 
dam it in Zusam m enhang stehenden Fachgebieten.

Heft 1 -4 (1979) (vergriffen)
Heft 5(1981) DM 2 3 ,-
Heft 6(1982) DM 3 4 ,-
Heft 7 (1983) DM 2 7 ,-
Heft 8(1984) DM 3 9 ,-
Heft 9(1985) DM 2 5 ,-
Heft 10(1986) DM 4 8 ,-
Heft 11 (1987) (vergriffen)
Heft 12 (1988) (vergriffen)
Heft 13 (1989) (vergriffen)
Heft 14(1990) DM 3 8 ,-
Heft 15 (1991) DM 3 9 ,-
Heft 16(1992) DM 3 8 ,-
Heft 17 (1993) DM 3 7 ,-
Heft 18(1994) DM 3 4 ,-
Heft 19(1995) DM 3 9 ,-

Inhalte d e r zu letzt e rsc h ie n e n e n  B erichte: 

Heft 19 (1995)
Sem inarthem en und G rundsatzfraa en

• FLUHR-MEYER, Gertl: Johann Rueß (1869 - 1943) und der 
Bund N aturschutz in Bayern

•  STENSCHKE, York Christian: Rechtsprechung zum natur
schutzrechtlichen Inschutznahm everfahren

•  HIRSCH, Stefan: W allfahtsstä tten als Teil geistlicher Land
schaften: "Theatrum  terrae sanctae" - Kalvarienberge und Sa
kra llandschaft in O berbayern

•  BERGER, Rupert: Die Pflanze in Kult und A lltagsbrauch

•  BRIEMLE, Helga: Gärten - Von Kindern, fü r K inder

•  LUZ, Renate: Naturspie l - Beispiel Garten

• AGDE, Georg: W elche Unfälle in K inderspie lbere ichen kön
nen w ir durch gesetzliche und techn ische  Maßnahmen ver
hüten?

• FISCH, Emmi: K indergärten - Lust und Last des Unterhaltes

• HÜBNER, Klaus: W intererlebn isw ochen - eine A lternative  zu 
Schulskikursen

• KNAUER, Norbert: B iotische Vielfalt in d er A grarlandschaft - 
N otw end igke it und S trategie zur Entw icklung einer B iod iver- 
s itä t durch d ie L andw irtscha ft

•  CEROVSKY, Jan: Die g lobale  S trategie  der B iod iversitä t und 
ihre nationale A nw endung am Beispiel d er Tschechischen Re
publik

•  TAMPE, Klaus: Kosten und Nutzen eines nachhaltigen 
Schutzes der B iod iversitä t

•  HENLE, Klaus: M angelnder Erfolg beim  Schutz von B iod i
versität: System atis ierung der Gründe

•  JEDICKE, Eckhard: G renzstrukturen in W äldern und Ihr Ein
fluß auf d ie Avifauna

Forschungsarbeiten:

• MÜLLER, N orbert: W andel von Flora und Vegetation norda l
p iner W ild fluß landschaften unter dem  Einfluß des M enschen

•  REICHHOLF-RIEHM, Helgard: Verockerung von A ltw ässern

•  HEMP, Andreas: Die landschfa tsöko log ische  Bedeutung der 
D olom itk ie fernw älder (Buphtha lm o - Pinetum) in d er Fran
kenalb

•  FISCHER, Hagen S.: Ausw ertung der geobotan ischen Dau
erbeobachtungen in ausgew ählten B iotopen in Bayern - Kon
zept und exem plarische A usw ertung  eines Sandm agerra- 
sentransekts

A N L-N achrichten

• B ibliographie: V eröffentlichungen d er A N L im Jahr 1994 »Ver- 
ansta ltungssp iegel der A N L im Jahr 1994 m it den Ergebnis
sen der Sem inare »M itw irkung der AN L-Referenten bei an
deren Veranstaltungen sow ie  Sonderveransta ltungen der 
ANL »Forschungsvergabe der A N L »M itglieder des P räsid i
ums und Kuratorium s Personal d er ANL

H eft 18 (1994)
S em inarthem en und G rundsa tzfraaen

•  FLUHR-MAYER Gerti: Prof. Dr. O tto  Kraus (1905-1984). Er
ster H a uptam tlicher N aturschützer Bayerns.

•  KADNER Dieter: Die Bayerische Landesstelle  fü r Naturschutz 
unte r Prof. Dr. O tto  Kraus (1949-1967).

•  ZW ANZIG Günter: Vom N aturrecht zum  Schöpfungsrecht. 
Z u r G esch ichte  des N aturschutzgedankens.

•  BENNINGER Martin: Landschaft durch Landw irtschaft -  In
w ertse tzung  ihrer P flegefunktion.

Forschungsarbeiten

•  HEBAUER Franz: Katalog der bayerischen Wasserkäfer, Ihrer 
Ökologie, Verbreitung, Gefährdung.

• BURMEISTER Ernst-Gerhard: Die limnlschen Feenkrebse 
(Anostraca), Schildkrebse (Notostraca), M uschelschaler (Con- 
chostraca), Asseln (Isopoda timn.) und Flohkrebse (Amphipo- 
da) In Bayern. (Crustácea). Kom m entar und S toffsam m lung 
zur „Roten L iste" der lim nischen Krebse in Bayern.

•  BURMEISTER Ernst-Gerhard: Faunistlsche Begleituntersu
chung aquatischer M akroinvertebraten neu angelegter Klein
gew ässer bei E ichenau (Lkr. Fürstenfeldbruck). Ein Beitrag zur 
P roblem atik künstlich  angelegter Kleingewässer.

•  UTSCHICK Hans: Zur Dynam ik von Tagfaltergem einschaften 
im Flußauenwald d er Innstaustufe. Perach 1976-1987 (Lepi- 
doptera; Rhopalocera).

•  GEISER Remigius: A rtenschutz für holzbewohnende Käfer 
(Coleóptera xylobionta).

•  BUSSLER Heinz: Die xylob ion te  Käferfauna im Naturschutz
gebiet „Scheerweihergebiet bei Schalkhausen" (Stadt Ans- 
bach/M Itte lfranken).

•  RÖTZER Thom as und WÜRLÄNDER Roland: Neuartige phä- 
nologische Karten von Bayern und deren A nw endungsm ög
lichkeiten in der Landschaftsökolog ie  und Landschaftsp la
nung.

•  KAISER Kurt und ZIM M ERM AN N Antje: Physisch-geographi
sche U ntersuchung an Mooren und Seen im Havelquellgebiet 
(M üritz-N ationalpark).

• LEHMANN Reinhold, KIFINGER Bruno, BOH L Erik und 
BAUER Johannes: Bew ertungsm odell fü r d ie Entw icklung 
von Z ie lvorste llungen des G ew ässerschutzes.

•  FLECKENSTEIN Kurt und RHIEM Walter: U m w elt- und Land
schaftsplanung fü r Freileitungen. Abgrenzung der Anforde
rungen in den unterschiedlichen Genehm igungsverfahren.

•  FLECKENSTEIN Kurt und RHIEM Walter: Der Landschafts
p flegerische Begleitp lan (LBP) fü r Freileitungen.

A N L -  N achrichten:

•  B ibliographie: Veröffentlichungen der ANL im Jahre 1993.

•  Veranstaltungsspiegel der ANL Im Jahre 1993 m it den Ergeb
nissen der Seminare.

•  Forschungsvergabe der ANL.

•  M itg lieder des P räsid ium sund Kuratorium s/P ersonalderA N L.

H eft 17 (1993)
Sem inarthem en und G rundsatzfraa en

•  HEILAND Stefan: „W as heißt denn schon N atur?“

• ZETTLER Lothar: Ü berlegungen zum  W andel von D orf und 
Landschaft.

• JESSEL Beate: Zum  Verhältnis von Ä sthetik und Ö kologie  bei 
d er Planung und G esta ltung von Landschaft.

• G AR EIS-GRAHM ANN Fidelis-J.: Beurte ilung des Land
schaftsb ildes bei lin ienförm igen Vorhaben - Beispiel Straßen
bau.

•  OTT H ubertus: Beurte ilung des Landschaftsb ildes bei p un k t
förm igen Vorhaben -  Beispiel W indkraftanlagen und Sende
masten.

•  NO H L Werner: A nforderungen an landschaftsästhetische Un
tersuchungen  -  dargestellt am  Beispiel flußbaulicher Vorha
ben.

•  ONGYERTH Gerhard: Erfassung und S chutz h istorischer Kul
turlandscha ftse lem ente  als Aufgabe d er Denkm alpflege. Zum  
denkm alkundlichen A nsatz „Landscha ftsm useum “

•  FISCHER-HÜFTLE Peter: R echtliche A spekte  bei d er Beur
teilung des Landschaftsb ildes.

•  FISCHER-HÜFTLE Peter: Rechtsfragen der E rstaufforstung 
im Verhältn is zum  N aturschutzrecht.

• KEIL W erner: Vogelschlag -  ein Naturschutzprob lem ?

•  WEGNER Hans-A.: Die U m w eltpo litik  der EG im Spannungs
fe ld  zw ischen Harm onisierungszw ang und Subsidiaritäts- 
prinzip.

•  ZIERL H ubert: Das Europadiplom  -  Instrum ent länderüber- 
gre ifender S chu tzgeb ie tspo litik .

• KLEINE H.-D.: Die Schutzinhalte  der N aturschutzgebie te  Bay
erns. Ein Typisierungsvorschlag.

• MARTENS Uwe: Z u r Auslegung unbestim m ter R echtsbe
griffe  bei der Begründung der S chu tzw ürdigkeit nach §13 
Abs. 1 BN atSchG  in der Verwaltungspraxis. 

Forschung sarbeiten:

•  CARL Michael: A utöko log le  d er W anzen und Zikaden.

•  RUDOLPH Bernd-U lrich  et al.: Bestand und Verbreitung der 
Am phib ien  im Lkr. Forchheim .

•  FLEUTER C laudia und MICKOLETT Gabriele: Die Tagfalter 
und W idderchenfauna verschieden b ew irtscha fte ter Halb
trockenrasen in der Kalkeifel (Kreis Euskirchen, Nordrhein- 
Westf.).

•  BRUCKHAUS Alfred: Z u r Faunenbeeinflussung von Trocken
rasen durch P flege- und Bew irtschaftungsm aßnahm en.

•  SCHW ARZMEIER Rainer und LEHMANN Reinhold: Erfas
sung und Bew ertung von N utzungskonflik ten zur P lanungs-



Unterstützung und Projektbewertung.
•  DEGENBECK M artin: Ö kologisches Sanierungskonzept fü r 

das Kühbachsystem  (Lkr. Rottal-Inn und Landshut) unter be
sonderer B erücksichtigung der Lebensraum ansprüche der 
G em einen Flußm uschel (Unio crassus).

• BLASCHKE Thom as und KÖSTLER Evelin: Aufgaben und 
Zie le der Ö kosystem stud ie  Salzachauen und die Rolle des 
G eographischen Inform ationssystem s (GIS). 

A N L-N achrichten

•  KÖSTLER Evelin, JAHRSTORFER Elisabeth und PRAXEN- 
THALER Hildegard: B ibliographie: Veröffentlichungen der 
A N L 1992.

•  V eranstaltungsspiegel der ANL im Jahre 1992 m it den Ergeb
nissen d er Seminare.

•  Forschungsvergabe der ANL.

•  M itg lieder des P räsid ium s und Kuratorium s; Personal der 
ANL.

Fortsetzung: Heft 17

H eft 16 (1992)
Sem inarthem en und G rundsatzfraa en

•  BATZNER Erhärt: Geschichte des Natur- und Um weltschutzes.

• BILLMAYER Franz: Kunst und N atur ein W iderspruch!

• KIERMEIER Peter: Garten ohne Exoten könnte  man m it der 
N atur verwechseln.

• LIEDTKE Max: G rundlegende Thesen zur Ö kologie  und zur 
Um welterziehung.

• DANZ Walter: U m w eltb ildung als Verfassungsauftrag.

• KOSCHEL G ottfried : A spekte  für d ie Erm ittlung von G rund
wassereinzugsgebieten und die Festlegung von Trinkwasser
schutzgebieten.

• WAGNER Rüdiger: Fließgewässer, etw as andere Ökosysteme.

• SCHERNER Uwe: Naturschutz und Tauchen im Süßwasser.

• HADAM ITZKY Emil: Ö kologische W irtsch a ftsp o litik  im Rah
men der M arktw irtschaft.

• ZUN D EL Stefan: Die öko log ische  Dimension in W irtscha ft und 
Politik.

•  LAUFF Rudolf: Internationa lisierung des U m w eltschutzm a
nagem ents als W achstum svoraussetzung.

•  W IEDEM ANN Georg: Chancen einer um w eltbew ußten Un
ternehm ensführung.

•  AIGNER Rupert: U m w eltbera ter fü r das „Ö ko -C h eck“ des 
Betriebes nutzen -  neues Beratungsprogram m  in Bayern.

•  KLEMISCH Herbert: Betriebsportra its e rfo lgre icher ö ko lo g i
scher K leinunternehm en.

•  SPANDAU Lutz und HEILMAIER Gerhard: Konzeption einer 
B etriebsgesellschaft fü r das B iosphärenreservat Spreewald.

•  TARTARI Teki: Naturschutz in Albanien.

•  GEORGIEV Pawel: Herausforderung des ökologischen U m 
bruchs in Bulgarien.

• DRAGANOVIC Eugen: Naturschutz und die Praxis in Kroati
en.

• SKOBERNE Peter: N aturschutz in Slowenien. 

Forschung sarbeiten

• RICHERT Elke und REIF A lbert: Vegetation S tandorte  und 
Pflege der W aldm äntel und W aldaußensäum e im südw estli
chen M itte lfranken, sow ie  Konzepte zur Neuanlage.

• GERSTMEIER Roland: U ntersuchungen der F ischbestände 
im Bereich der Isarstaustu fe  Landau.

• MÜLLER N orbert et al.: Ausw irkungen untersch ied licher 
F lußbaum aßnahm en auf d ie Auenvegetation am Lech.

• REBHAN Herbert: Besiedlung oberfränkischer Flugplätze und 
ausgesuchter Vergle ichsfauna m it Laufkäfern (Coleóptera: 
Carabidae).

•  GERSTMEIER Roland, LUX-ENDRICH, Astrid  BURMEISTER 
Ernst-G.: L iteraturvergleich von Bestandserhebungen aus
gew ählter terrestrischer A rthropodengruppen  zur B io to pg ü 
tebestim m ung.

A N L-N achrichten

•  KOSTLER Evelin, FLUHR-MEYER Gerti, JEHLE Johannes: 
B ibliographie : Veröffentlichungen der ANL 1991.

•V eran sta ltun g ssp ie ge l der A N L im Jahre 1991 m it den Er
gebnissen der Seminare.

•  Forschungsvergabe der ANL.

•  M itg lieder des P räsid ium s und Personal der ANL.

H eft 15 (1991)
•  W EINZIERL Hubert: N aturschutzverbände als Lobby der Um 

w eltpo litik .

• KLEINE Hans-Dieter: Ergebnisse der Zustandserfassung aus 
177 außeralpinen NSG in Bayern.

• R ITSCHEL-KANDEL Gabriele et al.: Die Dreig liederung des 
Lebensraum kom plexes Mager- und Trockenstandorte  in Un
terfranken.

• ACHTZIGER Roland: Zur W anzen- und Zikadenfauna der 
S aum biotope Frankens -  Eine faun istische Analyse als G rund
lage einer naturschutzfach lichen Einschätzung.

• WIESINGER Klaus und OTTE Annette: Extensiv genutzte O bst
anlagen in der G em einde Neubeuern/Inn -  Baumbestand. Ve
getation und Fauna einer traditionellen, bäuerlichen Nutzung.

•  GRAUVOGL Michael: A rtenschutz von W assehnsekten. Der 
Beitrag von Gartenteichen.

•  BURMEISTER Ernst-Gerhard: Die Fauna aquatischer Insek
ten ausgew ählter K leingewässer im Isareinzugsgebiet nörd-

lieh Landshut (N iederbayern) unter E inbeziehung w eiterer 
M akro invertebratengruppen.

• REICHEL Dietm ar: Naturschutz und Te ichw irtschaft im S pan
nungsfeld.

• SCHO LL Günter: Die Bedeutung naturnaher Teiche fü r die 
Tierwelt.

• GELDHAUSER Franz: Die ö konom ische  S ituation d er Teich
w irtsch aft heute.

• JO DL O tto : Te ichw irtschaft und N aturschutz -  L ösungs
ansätze und Perspektiven aus der S icht der N a turschu tz
behörde.

• KLUPP R.: Fischereilicher A rtenschutz in der Praxis der Fi
schereifachberatung.

•  KRAMER Stefan: Die S ituation des W anderfa lken (Falco pe
regrinas) in Bayern -  Bestandentw icklung, Popu la tionsöko
logie, Schutzkonzept.

•  FLECKENSTEIN Kurt und RHIEM W alter: W aldüberspannung 
versus W alddurchquerung -  Ö kologische und landscha fts
p flegerische A spekte  im Freileitungsbau.

•  FLECKENSTEIN Kurt und RHIEM W alter: Verfahren zur Be
stim m ung von A usgleichsleistungen nach dem  N aturschu tz
gesetz bei der Realisierung von H ochspannungsfern le itun
gen untersch ied licher Spannungsebenen.

•  SCHREINER Johann und ZW ECKL Johann: Die öko log ische  
Lehr- und Forschungssta tion  d er A N L in Laufen-Straß.

•  Forschung an d er ANL.

•  Veranstaltungsspiegel der ANL.

H eft 14 (1990)
•  ERBRICH Paul S. J.: N atur und U m w elterziehung als A spe k

te  des R e lig ionsunterrich ts -  Philosophische G rundüberle 
gungen zum Thema.

• GOTTSTEIN Klaus: Zukun ftsperspektiven  d er Industriege
sellschaft.

• MANULAT Bernd M.: Die verseuchte  Landkarte! Das »gren
zenlose« Versagen der internationalen U m w eltpolitik?  Eine 
Beurte ilung aus politikw issenscha ftlicher S icht.

•  SCHULZ W olfgang: Heutiges N aturverständnis: Zw ischen 
R ousseauscher N a turrom antik und M arlboro-Abenteuer.

•  KNAUER Norbert: P roduktionslandschaften und P ro tektions
landschaften im Jahre 2050.

•  BLÄTTLER Regine, BAUMHAUER Roland und HAGEDORN 
Horst: Naturkatastrophen -  Unwetterere ign isse 1987 und 
1988 im Stubaita l.

•  FUCHS M anfred: Forschungskonzept der ANL.

•  JANSSEN Ankea: Transektkartierung d er potentiellen  n atü r
lichen Vegetation in Bayern -  Erläuterungen zur A rbe itsm e
thod ik , zum S tand der Bearbeitung und zur Anw endung  der 
Ergebnisse.

• MÜHLENBERG Michael: Langzeitbeobachtungen fü r N a tur
s c h u tz -  Faunistische Erhebungs- und Bew ertungsverfahren.

•  SCHNEIDER Katrin: F loristische Untersuchungen des S ied
lungsgrüns in v ier Dörfern des Kreises Neustrelitz (M ecklen
burg).

•  BURMEISTER Ernst-Gerhard: Die aquatische M akro inverte 
bra tenfauna des M ündungsgebietes des Lech und der Auen 
d er Donau von der Lechm ündung bis M anching (Bayern).

•  BRÄU Elisabeth: L ibe llenvorkom m en an S tillgew ässern: A b 
hängigkeit der Artenzahl von Größe und Struktur.

•  LENZ Edm und und ZIM M ERM AN N Michael: Die Ju ge nd 
sterb lichke it beim W eißstorch.

•  SEM M LER Martina: N estlingsverluste beim  W e iß s to rch - Dar
stellung d er Problem e aus der S icht des LBV.

• W ASSM ANN Ralf: Der Pirol -  Zur B iologie d er »Vogel des Jah
res 1990«.

•  WERNER Sabine: U ntersuchungen zum  Vorkom m en des Pi
rols in den Auw äldern  der Salzach zw ischen Freilassing und 
Burghausen.

• UTSCHICK Hans: M öglichkeiten des Vogelschutzes im W irt
schaftsw ald .

• BAIER Herm ann: Die Situation der A uw älder an Bayerns Flüs
sen.

•  REIF A lbert und AULIG Günther: N eupflanzung von Hecken 
im Rahmen von Flurbereinigungsm aßnahm en: Ö kologische  
Voraussetzungen, h istorische Entw icklung d er P flanzkon
zepte  sow ie  Entw icklung d er Vegetation gepflanzter Hecken.

• Veranstaltungsspiegel der ANL Im Jahre 1989 m it den Ergeb
nissen d er Seminare.

•  Forschungstä tigke it der ANL.

Fortsetzung: Heft 15 (1989)

I I B e ihefte  zu  den  B erich ten
Beihefte erscheinen in unregelm äßiger Folge und beinhalten 

d ie  Bearbeitung eines Them enbereichs.

Beiheft 1
HERINGER J.K.: Die Eigenart der B erchtesgadener Land

schaft -  ihre S icherung und Pflege aus lan d scha ftsö ko lo 
g ischer S icht, unter besonderer B erücksich tigung  des S ied
lungswesens und Frem denverkehrs. 1 9 8 1 .1 2 8  S. m it 129 Fo
tos. DM 17,—

•  Ü berb lick  über den Landschaftsraum  B erchtesgadener Land.

•  Ü berblick über d ie landschaftlich  bedeutsam en Teilbereiche 
Berchtesgadener Geschichte.

•  B eurte ilungs- und W ertungsm aßstab fü r landschaftliche Ei
genart.

•  E ig e n a rts trä g e r-W e rtu n g , S icherung und Pflege.

•  Frem denverkehr -  Verderben o der Chance fü r landscha ftli
che Eigenart.

Beiheft 2
Pflanzen- und tie röko log ische  Untersuchungen zur BAB 90 

W olnzach-Regensburg. Te ilabschnitt E lsendorf-Saalhaupt.

71 S., Abb., Ktn., 19 Farbfo tos DM 2 3 ,-

•  KRAUSS Heinrich: Zusam m enfassende Aussagen zum Ge
samtvorhaben.

E inzelbeiträge der Gutachter:

•  K IM M ERL Hans: Vergleichende Untersuchungen von G ehölz
strukturen.

•  MADER H ans-Joachim : T ieröko log ische  U ntersuchungen.

•  HEIGL Franz und SCHLEM M ER Richard: O rn itho log ische 
Untersuchungen.

•  SCHO LL Günter: U ntersuchungen zum  Vorkom m en der A m 
phibien m it Vorschlägen für E rhaltungs- und A usgleichsm aß
nahmen.

• STUBBEM ANN Hans Nikolaus: A rachnologische U ntersu
chungen. Bestandsaufnahm en und B eobachtungsflächen 
anläßlich von Trassenbegehungen am 7. und 8. 8.1979.

• ZIELONKOW SKI W olfgang: Vegetationskundllche Bestands
aufnahmen.

• Z oologische Beobachtungen.

Beiheft 3
SCHULZE E.-D. et al.: Die p flanzenökolog ische Bedeutung 

und Bew ertung von Hecken.

= Beiheft 3, T. 1 zu den Berichten d er ANL. DM 3 7 ,-

Gegenstand und Um fang des Forschungsauftrags Sträu- 
cher in d er natürlichen und anthropogen beeinflußten Vege
ta tion  M itte leuropas K oh lenstoffhaushalt, W achstum  und 
W uchsform  von H olzgewächsen im Konkurrenzgefüge eines 
H eckenstandortes, Diss. von M anfred Küppers Die Ö kolo 
g ie w ich tig er Holzarten der Hecken Die Beziehung von 
Hecken und Ackerrainen zu ihrem Um land Die Bew ertung 
der nordbayerischen Hecken aus botan ischer S icht A u to 
ren: E rnst-D etle f Schulze, A lbert Reif unter M itarbe it von Chri
stoph  Knop und Katharina Zahnen

ZWÖLFER, H. et al.: Die tie röko log ische  Bedeutung und Be
w ertung von Hecken.

= Beiheft 3, T. 2 zu den Berichten d er ANL. DM 3 6 ,-

Ziele und G rundlagen d er Arbe it • W issenschaftliche Ergebnis
se Schlußfolgerungen fü r d ie Praxis d er Landschaftspflege 
und fü r den integrierten P flanzenschutz Kontakte  zu anderen 
Institutionen Ergebnisse des K lopfproben-P rogram m es Zur 
Phänologie ausgew ählter A rthropodengruppen  der Hecke • Die 
Erfassung von Lepidopteren-Larven an Schlehe und W eißdorn
• Einfluß des A lters auf der räum lichen Verteilung von W eißdorn
büschen auf Phytophage und ihre Parasiten Einfluß von A lter 
und räum licher Verteilung von W ildrosen auf den W ickler No- 
tocelia roborana D.&S. und seine Parasiten Z ur Popula tions
ökologie  e in iger Insekten auf W ildrosen • U ntersuchungen zum 
Verhalten, zur B iologie und zur P opula tionsdynam ik von Ypo- 
nomeuta padellus auf d er Schlehe Faunistisch-ökologische 
Analyse ausgew ählter A rthropoden-G ruppen  U ntersuchun
gen zum Brutvogelbestand versch iedener Heckengebiete  -  
W ildspurendichte  und W ildverbiß im Heckenbereich Analyse 
des B latt-B iom asse-K onsum s an Schlehe, Weißdorn und 
W ildrose durch pho tophage  Insekten Begründung der Be
w ertungszahlen fü r H eckengehölzarten Aus K leinschm etter
lingen in Hecken gezogene Parasitoidenarten (Tabellen) 
Heckenpflanzen als W irte  landw irtscha ftlicher Schadorganis
men (Tabellen) • Autoren: Helm ut Zwölfer, Gerhard Bauer, Gerd 
Heusinger u.a.

Fortsetzung: Beiheft 1

Beiheft 4
ZAHLHEIM ER, W.: Artenschutzgem äße D okum entation 

und Bew ertung flo ris tischer Sachverhalte -  A llgem einer Teil ei
ner Studie zur Gefäßpflanzenflora und ihrer Gefährdung im 
Jungm oränengebie t des Inn-Vorland-G letscher (Oberbayern). 
143 S., 97 Abb. und H ilfskärtchen, zahlr. Tab., mehrere SW -Fo- 
tos. DM 21,—

•  F loristische Kartie rungsprojekte  aus d er Perspektive des 
p raktischen Artenschutzes Erfassung der Bestandesgröße 

Erfassung der P flanzenm enge V erte ilungsaspekte (Vertei
lungsfläche) F lohstische G eländearbeit F lächendeckende 
flo ris tische  B estandsaufnahm e • B iotopkartierung  • A lte rnati
ve D okum entationsw eise botan isch  w ertvo lle r Flächen Flo
ristische Bestandeskarten (Bestandesgrößen-R asterkarte  
m it S trichliste, Bestandes-Punkt-Karten) ■ Das R ingsegm ent- 
Verfahren zur num erischen Bew ertung der subregionalen A r
tenschutz  relevanz artg le icher Population »Lokalisations
wert« B ew ertungskom ponenten Fundortslage im Areal und 
subregionale Arealgröße • G ebrauch von R ingsegm ent-Scha
blonen Bestandesgrößenfaktoren und Bestandesgrößen
klassen »Um feldbezogener Bestandeswert« EDV gemäße 
Variante des R ingsegm entverfahrens K onstruktion  m in im a
ler S tü tzpunkt-Verbundsystem e fü r artenschutzrelevante 
Pflanzen Vergleichende num erische B ew ertung von Be
ständen versch iedener Taxa nach den überregionalen, reg io
nalen und subregionalen Verhältnissen B ew ertung der Ge
fährdung nach Roten Landeslisten Ergänzungskriterium



Anleitung zur Erm ittlung des »Regionaler Gefährdungswert« ■ 
»Popula tionsspezifischer A rtenschutzw ert«  • B ezugsquadrat- 
Verfahren zur num erischen Bew ertung von S ippen und P flan
zenbeständen nach d er lokalen Artenschutzre levanz »Lo
kale Gefährdungszahl« • EDV-gemäßes B ew ertungsverfahren 
fü r P flanzenbestände Anm erkungen zur Behandlung vege- 
ta tionskund licher Aspekte  bei naturschutzorientierten Ge
b ie tsbew ertungen Flohstische Sachverha lte  Pflanzenge- 
sellschafts-Ebene V egetationskom plexe Z usam m enfas
sung • L itera tur • Anhang (A rbeitsbegriffe, Verbreltungs- bzw. 
Bestandeskarten).

Beiheft 5
ENGELHARDT W., OBERGRUBER R. und REICHHOLF J.: 

Lebensbedingungen des europäischen Feldhasen (Lepus eu- 
ropaeus) in der K ultu rlandscha ft und ihre W irkungen auf Phy
siologie und Verhalten. DM 2 8 ,-

•  O rganisation und G rundlagen des Forschungsauftrages • For
schungszie l Forschungsm ethoden Forschungsgebie te  Pro
jektergebnisse R ückstandsanalysen M ageninhaltsanalysen 
Freilandbeobachtungen A usw ertung  bayrischer Ja gd - 
strecken-S tatistiken  • S traßenverkehrsverluste  Popu la tionsdy
nam ik. ■ Interpre ta tion  d er Ergebnisse Regionale und überre
gionale Bestandesen tw icklung  Popula tionsöko log isches M o
dell • Relative W irkung der E inzelfaktoren • Prognosen und Vor
sch läge Anhang: Tabellen, Karten, L itera turangaben A u to 
ren: Prof. Dr. W olfgang Engelhardt, Roland Obergruber, Dr. Jo 
sef Relchholf.

Beiheft 6
MELZER A. und MICHLER G. et al.: Ö kologische  U ntersu
chungen an südbayerischen Seen. 171 S., 68 V erbreitungs
kärtchen, 46 Graphiken, zahlr. Tab. DM 2 0 ,-

•  MELZER Arnulf, HARLACHER Raim und und VOGT Elise: Ver
breitung und Ö kologie  m a krophytischer W asserpflanzen in 
50 bayerischen Seen.

•  M ICHLER Günther: Tem peratur- und Sauerstoffm essungen 
an 32 südbayerischen Seen zur Ze it d er H om otherm iephase 
im Frühjahr 1984 und zur S om m erstagna tion  im A ugust 1984.

•  G lossar (4 S.).

Beiheft 7
FOECKLER Francis: C harakterisierung und Bew ertung von 

Augewässern des D onauraum es S traubing durch W asser
m o lluskengesellschaften. 149 S., 58 Verbreiterungskärtchen, 
zahlr. Tab. u, G raphiken, 13 Farbfo tos. DM 2 7 ,-

•  Einleitung M ethod ik  Das U ntersuchungsgebie t • E rgebnis
se: B iotopbeschre ibung  Die W asserm olluskenarten W as
serm olluskengesellschaften als »Bew ertungskriterium « von 
Augew ässern öko log ische  M odelle  M alako log lsche G e
wässertypis ierung und Bew ertung Diskussion: 

W asserm olluskengesellschaften als B io indikatoren und Me- 
thodenkhtlk . Die m a lako log ische G ew ässertyp is ierung. Die 
Rekonstruktion  und Verfo lgung von Sukzessionen im evolu- 
tiven Prozeß m it W asserm olluskengesellschaften und d ie Be
w ertung von Augew ässern P erspektiven Zusam m enfas
sung L iteraturverzeichnis Anhang: S ystem atisches Ver
ze ichn is der nachgew iesenen W asserm olluskenarten Ver
b re itungskarten der nachgew iesenen W asserm olluskenarten

Liste der Abkürzungen.

Beiheft 8
PASSARGE Harro: Avlzönosen In M itte leuropa. 128 S., 15 

Verbreitungskarten, 38 Tab., R egister d er Arten und Zöno- 
sen. DM 1 8 ,-

•  A: Zur E inführung ■ B: A vizönosen der K leinvögel: Pleper-Ler- 
chen-Gem elnschaften, Rohram mer-Rohrsäger-Gem., Würger- 
G rasm ücken-G em ., M e isen-B uchflnken-G em ., R otschw anz- 
Sperling-G em ., Segler-Schw alben-G em .; C: Avlzönosen 
größerer Vögel: Entenartige Schw im m voge l Gern., See- 
schw alben-M öw en-G em ., Schnepfen-K leb ltz-G em ., S to rch- 
Reiher-Gem., Kuckuck-Tauben-G em ., S pecht-G em ., Krä- 
henvogel-G em ., G re ifvogel-G em ., Eulen-Gem .; D: Zusam 
m enfassende Darstellung und Ausblick: A vizönökolog ische 
M osaikkom plexe ■ Syntaxonom ische  Ü bersicht • Angew and
te  Avlzönologie. E: Registerteil: L ite ra tur Erläuterung d eu t
scher Vogelnam enkürzel Abb ildungen  (Verbreitungskarten)

Verzeichnis der A rt- und G em einschaftsnam en.

Beiheft 9
KÖSTLER Evelin und KRO GO LL Bärbel: Ausw irkungen 

von anthropogenen N utzungen im Bergland -  Zum  Einfluß 
der S chafbew eldung (Eine L iteraturstudie). 74 S., 10 Abb., 32 
Tab. D M 1 2 ,-

•  Einleitung Bedeutung und D urchführung der S chafbew ei- 
dung: G eschichtliche E ntw icklung B etriebsw irtscha ftliche  
Bedeutung ■ W eidebetrieb  • Schafrassen und ihre Eignung für 
versch iedene H altungsform en • E influßfaktoren d er Scha fbe- 
w eidung: Fraß Tritt • S chafdung A usw irkungen der Schaf- 
bew eidung im Gebirge: Einfluß auf Erosion, Law inentätigkeit 
und S te inschlag • Einfluß auf d ie  Nutzbarke it und Leistungs
fäh igke it • Einfluß auf die Bergw elt als Lebensraum  von P flan
zen und Tieren ■ Schlußbem erkungen ■ Danksagung L itera
turverzeichnis Abb ildungen  und Tabellen.

Fortsetzung: Beiheft 4

Beiheft 10
Bibliographie 1977-1990: Veröffentlichungen der Bayerischen 

Akadem ie fü r Naturschutz und Landschaftspflege. 294 S.
DM 1 5 ,-

•  Die vorliegende B ibliographie  w ird  von d er Bayerischen A ka

dem ie fü r Naturschutz und Landscha ftsp flege  im Rahm en des 
Aufgabenbereiches Dokum entation  herausgegeben Die ver
öffentlichten H inweise sind in der L itera turdatenbank (LIDO) 
der ANL gespeichert.
Die in den L iteraturhinw eisen verw endeten S tich w ö rte r/ 
Sch lagw örte r (Deskriptoren) basieren auf dem  Thesaurus der 
Bundesfo rschungsansta lt fü r N aturschutz und Landscha fts
pflege.
Die vorliegende B ibliographie  besteht aus einem H auptteil m it 
b ib liographischen Angaben und den inhaltserschließenden 
S tichw örtern  sow ie  bei 370 D okum enten den Kurzrefera
ten (Abstracts) d er erfaßten Literatur, einem A bkürzungsver
ze ichnis und einem Registerteil.
Im H auptteil sind Litera turh inw eise nach der laufenden Do
ku m ent-N um m er aufgeführt.
Das Abkürzungsverze ichn is löst d ie in den L ite ra turdoku
menten verw endeten Abkürzungen auf.
Der Registerteil e rm öglich t über versch iedene Kriterien den 
gezielten Zugriff auf d ie L ltera turh inw eise im H auptteil. Fol
gende Register stehen zur Verfügung:

•  Autorenregister.

•  Schlagw ortregister.

Beiheft 11
•  CO NRAD-BRAUNER M ichaela: Naturnahe Vegetation im Na

tu rschu tzgeb ie t „U nterer Inn“  und se iner Um gebung -  Eine 
ve ge tationskund lich-öko log lsche  S tud ie  zu den Folgen des 
S taustu fenbaus 175 S., Zahlr. Abb. u. Karten. DM 4 4 ,-

•  E inführung Das U ntersuchungsgebie t Die S ta n do rtb ed in 
gungen der Teilräume Im Talquerprofil und ihre Veränderun
gen durch den M enschen Die P flanzengesellschaften und 
ihre Lebensbedingungen Vegetationsveränderungen und 
Sukzession d er P flanzengesellschaften Potentie lle  natü rli
che Vegetation Folgerungen fü r den N aturschutz in der 
Innaue ■ Zusam m enfassung L iteraturverzeichnis • A bb ildu n 
gen, Vegetationstabellen, Karten.

Fortsetzung: Beiheft 10

I I Lehrh ilfen
•  H andreichung zum  Them a N aturschutz und Landscha fts

p flege (hrsg. in Zusam m enarbeit m it dem  S taatsinstitu t 
fü r S chu lpädagog ik und B ildungsforschung, München).

DM 1 4 ,-

l -  J  S o n d e rd ru ck e  a u s  d en  B erich ten  
d e r A N L

»Die Stauseen am unteren Inn« aus Heft 6 /82 DM 5 ,-
»Natur und Landschaft im Wandel« aus Heft 10/86 DM 8 ,-

l I F o rsc h u n g sb e r ich te
Forschungsbericht 1

JANSEN Antje: Nahrstofföko log ische Untersuchungen an Pflan
zenarten und P flanzengem einschaften von voralp inen Kalkm a
gerrasen und S treuw iesen unter besonderer B erücksichtigung 
naturschutzre levanter Vegetationsänderungen. DM 2 0 ,-

Forschungsbericht 2

(versch. Autoren): Das H a a rm o o s - Forschungsergebnisse zum 
Schutz eines W iesenbrütergebie tes. DM 2 4 ,-

Forschungsberlcht 3

HÖLZEL N orbert: Schneehelde-K le fernw ä lder in den m ittleren 
Nördlichen Kalkalpen. DM 2 3 ,-

Forschungsberlcht 4

HAGEN Thom as: Vegetationsveränderungen in Kalkm agerra
sen des Fränkischen Jura; Untersuchung langfristiger Be
standsveränderungen als Reaktion auf N utzungsum ste llung 
und S ticksto ff-D eposition. DM 21 , -

I I Inform ationen
Inform ationen 1 -  
Die Akadem ie ste llt s ich  vor 
Faltblatt, kostenfrei 

Inform ation 2 -
G rundlagen des N aturschutzes.
(vergriffen)

Inform ationen 3 -
Naturschutz im Garten -  T ips und Anregungen zum Ü berden
ken, N achm achen und W eitergeben.
DM 2 ,-

Inform ation 4 -
Begriffe aus Ö kologie, Landnutzung und Um w eltschutz. In Z u 
sam m enarbe it m it dem  Dachverband w issenschaftlicher Ge
sellschaften der Agrar-, Forst-, E rnährungs-, Veterinär- und Um 
w eltfo rschung  e.V. M ünchen.
(derzeit vergriffen: N euauflage in Vorbereitung)

Inform ation 5 -
N atur entdecken -  Ein Leitfaden zur 
Naturbeobachtung.

DM 2 ,-

Inform ation 6 -
Natur spruchreif. (Aphorism en zum  Naturschutz) DM 6 ,-

Inform atlon 7 -  (in Vorbereitung)
U m w eitb ildungseinrichtungen in Bayern

Einzelexem plare von Info 3, Info 5 und Info 6 werden gegen Zu
sendung von DM 3 ,-  (für Porto  + Verpackung) in Briefm arken 
ohne B erechnung des H eftpreises abgegeben.

Der Versand von Info 4 erfo lg t nur gegen Rechnung (: Heftpreis, 
zusätzlich Porto  + Verpackung).

A b 100 S tü ck w erden bei allen Infos (3/4/5) 1 0%  Nachlaß auf 
den H eftpreis gewährt.

I I D iase rien
•  Diaserie Nr. 1 
»Feuchtgebie te  in Bayern«

50 K leinbildd ias m it Textheft. DM 150,—

•  Diaserie Nr. 2 
»Trockengebiete in Bayern.«
50 K leinbildd ias m it Textheft. DM 150,—

•  Diaserie Nr. 3 
»Naturschutz Im Garten«
60 Dias m it Textheft
und Begleitkassette. D M 1 5 0 ,-

I I P lak a tse rie  »Naturschutz«
3 S tü ck Im V ierfarbdruck DIN A2. DM 3 ,-
+ Verpackungskostenante il b is 15 Serien. DM 5 ,-

I I Fa ltb lätter „P e rsö n lich k e ite n  im
N a tu rsc h u tz“

•  Prof. Dr. O tto  Kraus
•  Johann Rueß

Fortsetzung: Informationen

I I La n d sc h a ftsp fle g e k o n ze p t B ayern
Bd. I. E inführung DM 3 8 ,-
Bd. II. 1 Kalkm agerrasen

Teil 1 DM 4 5 ,-
Teil 2 DM 4 2 ,-

Bd. II. 2 Dämme, Deiche und
Eisenbahnstrecken DM 3 4 ,-

Bd. II. 3 Bodensaure M agerrasen DM 3 9 ,-
Bd. II. 4 Sandrasen DM 3 4 ,-
Bd. II. 5 S treuobst DM 3 4 ,-
Bd. II. 6 Feuchtw iesen DM 3 2 ,-
Bd. II. 7 Teiche DM 2 7 ,-
Bd. II. 8 S tehende Kleingewässer DM 3 5 ,-
Bd. II. 9 Streuw iesen DM 41 , -
Bd. II. 10 G räben DM 2 5 ,-
Bd. II. 11 A groto pe

Teil 1 (4. Quartal 1996)
Teil 2 (4. Quartal 1996)

Bd. II. 12 H ecken- und Feldgehölze (4. Quartal 1996)
Bd. II. 13 Nieder- und M itte lw ä lder (4. Quartal 1996)
Bd. II. 14 E inzelbäum e- und Baum gruppen DM 3 2 ,-
Bd. II. 15 G eotope (4. Quartal 1996)
Bd. II. 16 Leitungstrassen DM 2 5 ,-
Bd. II. 17 S te inbrüche DM 3 2 ,-
Bd. II. 18 Kies-, S and- und Tongruben DM 31 , -
Bd. II. 19 Bäche und Bachufer DM 4 9 ,-

I I V o rsc h a u
•  Info -  S chutzgebie te

•  LSB Landschaftsp lanung „Q uo vad is“

•  LSB 3. F ranz-R uttner-Sym posium

• B eiheft 12




